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genau, mit Abwägung der Vor- und der Nachteile. Jetzt aber 
noch weiter zu gehen, ist nicht gerechtfertigt. 
Ich bitte Sie, die Motion Gysin Remo - gegebenenfalls auch 
in Form eines Postulates ~ abzulehnen. 

Gysin Remo (S, BS): In meinem Verständnis bilden Stadt 
und Land eine kantonale Einheit, auch in Zürich. Ich ver
stehe Ihren Versuch, die Uhr zurückzudrehen, überhaupt 
nicht, Herr Schlüer. Vor einer Stunde, Sie haben es auch 
erwähnt, haben wir diese Diskussion eigentlich geführt, und 
ich möchte sie jetzt nicht wiederholen. 
Die Richtung, die der Bundesrat mit dem neuen Finanzaus
gleich, der in der Vernehmlassung war, eingeschlagen hat, 
finde ich sehr gut. Dahinter steht .eine gute Strategie. Unser 
Anliegen ist berücksichtigt, aber nur teilweise. Ich finde es 
richtig, dass der Bundesrat jetzt die Vernehmlassungsergeb
nisse auswertet und dann weit.ere Beschlüsse fasst. Die 
Richtung ist vorgezeichnet. Ich kann ihr folgen, d. h., ich bin 
gerne bereit, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, und 
ich bitte Sie, dieses zu überweisen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Zu Herrn Schlüer: Er hat sich 
hier erstaunt darüber gezeigt, dass der Bundesrat beim 
Städteartikel noch ges,agt habe, es gebe keine direkten' Zah
lungen, und jetzt mache man doch so etwas in der Art. Ich 
weiss nicht, von welchen Studien er gesprochen hat; des
halb habe ich meinen Mitarbeiter konsultiert, aber wir sind 
auch gemeinsam nicht auf diese Studien gestossen. 
Ich habe heute morgen ,schon einmal gesagt - vielleicht 
waren Sie einen Moment lang nicht hier -, dass nicht die 
Rede davon sein kann, dass der Bund anfängt, die Städte 
direkt zu subventionieren. Ich würde mich ganz klardage
gen stellen. Wir haben das Geld dafür nicht, und wir wollen 
auch keine direkte Verantwortung für die Städte überneh
men, Wir sind aber bereit, im Namen unserer normalen poli
tischen Tätigkeit gemäss der neuen Verfassung dort, wo wir 
ohnehin etwas tun, den Problem.en der Städte und Agglome
rationen Rechnung zu tragen. 
Ich will mich jetzt nicht dazu äus!lern, warum die Städte in 
einer schwierigen Situation. si'ld. Ich hatte vor einigen Jah
ren einmal die Gelegenheit wahrgenommen, die Stadt 
Zürich und die Probleme, die sie hat, von der «Hinterseite» 
her zu besichtigen. Ich muss sagen, dass ich von den Schat
tenseiten einer Grossstadt, die auch gute Banken hat, aus
serordentlich beeindruckt war; aber 'eben: sie besteht nicht 
nur aus Banken. Wir haben, nachdem diese Motion einge
reicht worden ist, den soziodemographischen Ausgleich mit 
hinein genommen. Ich wiederhole jetzt noch einmal kurz, in 
welche Richtung es geht - es sind keine direkten Zahlungen 
vom Bund an die Städte: Ich habe heute Morgen schon ein
mal gesagt,' dass es im neuenFinanzausgleich eigentlich 
drei Elemente gibt, die einen Einfluss auf die Städte haben 
können: 
1. Beim vorgesehenen normalen interkantonalen Lastenaus
gleich, der von den Kantonen getragen wird, soll der Aus
gleich, wenn ,das Geld kommt, den effektiven 
Leistungserbringern innerhalb der Kantone gegeben wer
den. Wenn also eine Last ausgeglichen wird, bei der eine 
Stadt eine Leistung erbringt, soll die Stadt dafür den Aus
gleich bekommen. 
2. Wir wollen die Kantone dazu anhalten, das gleiche 
Modell, das der Bund den Kantonen gegenüber braucht, 
auch innerkantonal den Kommunen gegenüber anzuwen
den. Das ist ja in vielen Kantonen, aber nicht überall, schon 
so und kann noch ausgebaut oder verfeinert werden .. 
3. Dieser soziodemographischeLastenausgleich ist ein mit 
dem Ausgleich der objektiven Lasten im Berggebiet ver
gleichbares Instrument. Wir haben dann eigentlich die Kos
ten der «Enge» - wie man sagen könnte -, das sind die Kos
ten der Grossagglomerationen, und die Kosten der «Weite», 
die wie in den Berggebieten mit besonderen topographi
schen Verhältnissen durch Zulagen abgegolten werden. 
Dasselbe soll mit dem soziodemographischen Lastenaus
gleich getan werden können. Allerdings muss ich darauf hin
weisen, dass wir den Ausgleich im Lichte der Vernehmlas-

sURg wahrscheinlich noch einmal grundsätzlich studieren 
und anschauen müssen, weil sich hierin vor allem die Frage 
des Massstabes stellt, nach welchen Kriterien man so etwas 
also tun soll. Das ist eine nicht ganz leichte Aufgabe. 
Sie werden im Rahmen der Beratung des neuen Finanzaus
gleichs die Gelegenheit haben, konkret dazu die entspre
chenden Beschlüsse zu fällen. 
Eigentlich haben wir das Problem - etwas anders, als die 
Motion es will '- im Zusammenhang mit der Arbeit am 
Finanzausgleich schon aufgegriffen, nämlich mit dem sozio
demographischen Ausgleich, der in der Vernehmlassung 
mehrheitlich begrüsst worden ist. Das heisst, wir haben das 
Anliegen, bevor es als Postulat wirksam wurde, eigentlich 
schon behandelt. Wir hätten es ganz klar auch ohne die 
Motion getan; es geht in diese Richtung. . 
Das ist der Grund, warum wir bereit sind, den Vorstoss als 
Postulat entgegenzunehmen :- aber nicht als Motion, weil 
wir nicht genau diesen direkten Weg gehen wollen. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung des Postulates .... 75 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 
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Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit . 
(Weyeneth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, eine Vorlage basierend auf dem Beitrags
primat vorzulegen. 

Proposition de la commission 
Majorite 
Entrer en matiere 
Minorife 
(Weyeneth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen) 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de presenter un projet base sur la primaute 
des cotisations. 

Leu Josef (C, LW), für die Kommission: Nach den Pensi
ons-kassenwirren der letzten Jahre, die gar eine PUK aus
gelöst haben, ist eine neue Ära angebrochen. Eingeleitet 
'Wurde diese neue Ära dadurch, dass die Rechnung der PKB 
für das Jahr 1998 nach zehn Jahren erstmals zur Annahme 
,empfohlen werden konnte, Fortgeführt wird diese neue Ära 
am heutigen Tag, wo wir als Erstrat die Beratungen zum 
neuen Bundesgesetz über die PKB aufnehmen. 
Publica, wie die neue Pensionskasse des Bundes heissen 
soll, nimmt also definitiv Gestalt an. Wir haben in der ver
gangenen Herbstsession in unserem Rat das Bundesperso
nalrecht auf eine neue Basis gestellt. Heute geht es nun 
darum, auch die Vorsorge für die Bundesangestellten einer 
modernen wettbewerbsfähigen Personalpolitik anzupassen. 
Ge~statten Sie mir, das Geschäft und die Beratungsergeb
nisse der SPK in zehn Punkten zu erläutern: 
1. Die PKB soll mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestat
tet und als öffentlich-rechtliche Anstalt aus der Bundesvei
waltung ausgegliedert werden. Mit dem vorliegenden PKB
Gesetz werden die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen. 

Bulletin officiel de J'Assemblee federale 
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2. Organisatorisch soll inskünftig die paritätische Kas
senkommission die Funktion des verantwortlichen obersten 
Leitungsorgans übernehmen. Dfe zukünftige Kassenkom
missionsoll nur noch 14 Mitglieder umfassen. Die heutige 
Kassenkommission, die nur beratende Funktion hat, 
umfasst 26 Mitglieder. Zwar wird die Kassenkommission der 
neuen Pensionskasse nicht in allen Bereichen sofort verant
wortlich sein; namentlich während der ersten bei den Jahre 
wird der Bundesrat noch wesentliche Führungsfunktionen 
ausüben müssen. Die neue Kassenkommission wird stufen
weise an ihre Aufgaben herangeführt. 
Der Bundesrat kann ihr verschiedene Kompetenzen abtre
ten. Geplantist, dass die Kassenkommission nach maximal 
acht Jahren selber für die Pensionskasse verantwortlich sein 
wird. Einzig die Kompetenz zur Festlegung der Anlagestra
tegie soll ihr vom Bundesrat erst nach Ablauf sämtlicher 
Bundesgaran"tien übertragen werden. 
3. In finanzieller Hinsicht wird vom heutigen System der Teil
deckung Abschied genommen. Inskünftig gilt auch für die 
Pensionskasse des Bundes der Grundsatz der Bilanzierung 
in geschlossener Kasse. Die Arbeitgeber werden sämtliche 
Beiträge laufend entrichten müssen, was die Kosten der 
beruflichen Vorsorge transparent werden lässt. Der heutige 
Fehlbetrag soll am Stichtag eingefroren und definitiv auf die 
beteiligten Arbeitgeber verteilt werderi. 
4. In diesem Zusammenhang legt der Bundesrat in seiner 
Botschaft vom 1. März 1999 zum PKB-Gesetz einen 
neuen - von der Botschaft zur neuen Anlagepolitik abwei
chenden - Verteilschlüssel für die Vermögenserträge über 
dem technischen Zinssatz von vier Prozent vor. Diese Än
derung ist mit der unterschiedlichen Stellung der heutigen 
und der zukünftigen Pensionskasse erklärbar. Die heutige ' 
Pensionskasse ist ein Teil der Bundesverwaltung, die für 
sämtliche Belange der beruflichen Vorsorge für das Bundes
personal auf der Bundesgarantie aufbaut. Die neue Pen
sionskasse ist den privaten Vorsorgeeinrichtungen der 
zweiten Säule ähnlich, pie primär das finanzielle Gleichge
wicht sichern und für die notwendigen Reservebestände sor
gen müssen. Entscheidend ist, dass die Frage des 
Verteilschlüssels für die Vermögenserträge' nicht losgelöst 
von der wirtschaftlichen Stellung der neuen Pensionskasse 
be-antwortet werden kann. Die bundesrätliche Konzeption 
steht für eine rechtlich selbstständige Pensioriskasse. 
5. Die neue Pensionskasse rechnet weiterhin mit mehreren 
Arbeitgebern. Sie soll als Sammeldnrichtung geführt wer
den, was die separate Abrechnung pro Arbeitgeber bedingt. 
Vorgesehen sind, separate Rechnungskreise für den Bund, 
die Swisscom-Rentner u'nd einige weitere wichtige grössere 
Arbeitgeber und schliesslich ein gemeinsamer Rechnungs
kreis für die Vielzahl von kleineren angeschlossenen Arbeit
gebem. In der Zwischenzeit haben wir vernommen, dass 
sich die Post bezüglich ihrer Vorsorge selber organisieren 
will; das fällt mit der operativen Geschäftsaufnahme der 
Publica zusammen. 
6, In Abstimmung mit dem Bundespersonalgesetz legt der 
Bundesrat ein Rahmengesetz vor, welches nur die Grund
sätze regeln soll. Die Einzelheiten sind den Ausführungsbe
stimmungen vorbehalten. Diese sollen in einer ersten Phase 
noch vorwiegend vom Bundesrat erlassen werden, später 
dann aber in den Zuständigkeitsbereich der paritätischen 
Kassenkommission fallen. Bisher genehmigte das Parla
ment die PKB-Statuten. Die neue Vorsorgeordung wird vom 
Bundesrat beschlossen. Geplant ist, dass der Bundesrat 
diese Kompetenz nach Ablauf der bereits erwähnten Zeit
spanne von maximal acht Jahren an die Kassenkommission 
delegiert. Somit wird die künftige, öffentlich-rechtliche 
Anstalt ähnlich geführt werden wie die Grosszahl autono
mer, privater Pensionskassen. 
7. Zu den Grundsätzen, die das PKB-Gesetz regelt, gehört 
die Frage' nach dem Versicherungsprimat. Der Bundesrat 
hält am Leistungsprimat fest. Nach intensiven Beratungen 
und der Anhörung von Experten haben wir uns von der Rich
tigkeit dieser Konzeption überzeugen lassen. 
Wie die Finarizkommission in ihrem Mitbericht vom 10. Sep
tember 1999 an die Staatspolitische Kommission festhält, 

Amtliches Builetin der Bundesversammlung 

wäre ein Wechsel derzeit mit erheblichem finanziellem 
Mehraufwand verbunden. Auch die finanzielle Lage der Pen
sionskasse - Stichwort: Fehlbetrag - lässt derzeit einen sol-' 
chen Wechsel auf sinnvolle Weise nicht zu, 

'Zunächst einmal muss die Pensionskasse . in Ordnung 
gebracht werden, erst dann kann man über Alternativen ent
scheiden. Aber auch unter Würdigung der personalpoliti
schen GesiChtspunkte mit den spezifischen Vor- und Nach
teilen eines Leistungsprimats hat die Kommission dem Lei
stungsprimat den Vorzug gegeben und mit einem Stimmen
verhältnis von 12 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung einen ent
sprechenden Rückweisungsantrag. gestellt von Herrn 
Weyeneth, abgelehnt. . 
8. Länger zu reden gab allerdings das Mischverhältnis von 
Leistungsprimat und Beitragsprirnat, das der Bundesrat an
strebt. Der Bundesrat sieht gemäss Botschaft vor, das Bei
tragsprimat von Beginn an in das Leistungspragramm der 
neuen Sammeleinrichtung aufzunehmen. Allerdings soll das 
Beitragsprimat vorerst nur bei Beschäftigungen ohne fixes 
Jahrespensum und bei flexiblen Einkommenskomponenten 
zum Zug kommen. 
Die Kommission hat intensiv darüber beraten, ob und wie 
eine Einkommensgrenze für das Leistungsprimat im GEisetz 
zu verankern wäre. Sie ist zum Schluss gekommen; dass 
der Kernplan bis zu einem Einkommen von brutto rund 
168 000 Franken im Leistungsprimat auszugestalten sei. 
Für darüber hinaus gehende Lohnanteile sei ein separater 
Versicherungsplan zu führen. Dabei wird grundsätzlich offen 
gelassen, welchem Primat diese Zusatzversicherung folgen 
soll. 
9. Ebenfalls ausgiebig diskutiert wurde die Frage der Berufs
invalidität. Hier vertritt die Mehrheit der Kommission die Mei
nung, dass zwar nicht vollständig auf dieses Instrument, 
welches über die Bestimmungen des Gesetzes über die 
Invalidenversicherung hinausgeht, verzichtet werden soll. 
Jedoch mussdiese Leistung von den Arbeitgebern finanziert 
werden. Zudem soll sie gegenüber heute nur in Sonderfällen 
möglich sein, also an einschränkende Bedingungen ge
knüpft werden. Diese Bedingungen sind ebenfalls auf Stufe 
Ausführungsbestimmungen zu konkretisieren. . , 
10" Insgesamt ist die Kommission der Meinung, dass mit der 
Vorlage ein Schritt in die richtige Richtung erfolgt. Die Pensi
onskassewird aus der Bundesverwaltung ausgegliedert und 
mit einem verantwortlichen Leitungsgremium an seiner 
Spitze ausgestattet. Voraussetzung ist die vollständige Aus
finanzierung der Fehlbetragsschuld, welche über mehrere 
Jahre verteilt erfolgen soll. 
Die Vorlage ist deshalb zu befürworten. Die Kommission 
beantragt Ihnen mit 10 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen 
Eintreten. Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen. 

Antille Charles-Albert (R, VS), po ur la commission: Vous 
trouvez I'historique de cette lai dans le rppport de la Corn
mission d'enqlJete parlementaire sur la Caisse federale de 
pensions, d'octobre 1996. Entre temps, des ameliorations 
ont ete apportees dans la gestion de la Caisse federale 
d'assurance, en particulierdans la gestion comptable qui a 
ete fortement amelioree, de sorte que le campte 1998 a pu 
etre adopte pour la premiere fois depuis dix ans, cependant 
avec quelques restrictions. 
Toutefois, il apparait au Conseil federal qu'iI serait opportun 
que la Caisse federale de pensions soit detachee de I'admi~ 
nistration federale et soit geree a I'avenir en tant qu'etablis
sement de droit public; il suit encela une recommandation 
de la Commission d'enquete parlementaire. Ce projet de loi 
constitue la base juridique pour un tel etablissement de drait 
public. En outre, le message du Conseil federal du 1er mars 
1999 contient une serie d'autres elements. 
Toutd'abord, le Conseil federal pro pose de se distancer du 
systeme actuel du financement partiel el de financer 
I'ensemble de la fortune de la Caisse de pensions, puisque 
seuls deux tiers des engagements sont couverts. C'est seu
lement sur la base d'un bilan en caisse fermee, gere selon 
les memes regles que les caisses de pensions privees, 
qu'une caisse de pensions est realisable. 
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La Commission des institutions politiques est allee encore 
plus loin dans cette reflexion. 'Alors que le Conseil federal 
evoque dans son message seulement I'intention dLi finance-' 
ment, sans indication de delai, la commission veut, quant EI 
elle, lier le Conseil federal par une disposition legale, afin 
qu'il procede au financement dans un delai de huit ans. 
D'autre part, la loi federale sur la Caisse federale de pen
sions regle la prevoyanceprofessionnelle des membres de 
la Caisse federale de pensions. La loi federale sur la pre
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite 
s'applique subsidiairement. Mais iI est exprime expresse
ment dans la loi federeie sur la Caisse federale de pensions 
que celle-ci est liee par des dispositions imperatives de la 
LPP. . 
Comparativement EI un organe paritaire habituel, la position 
de la Commission de la caisse presente une particularite. 
Meme si la nouvelle Commission de la caisse devait etre 
reduite et professionnalisee, elle ne devrait pas etre dotee 
de toutes les competences des lacreation de la nouvelle 
Caisse federale de pensions. . 
Ceci pour les raisons suivantes: la fortune de la caisse cor
respond EI un volume de finances d'environ 32 milliards de 
francs. Dans une premiere phase, la fortune de la caisse 
doit etre refinancee, EI savoir qu'elle doit etre placee sur le 
marche; dans une deuxieme phase, le decouvert' technique 
de la Confederation doit etre paye EI la caisse. 
Afin d'eviter les risques disproportionnes, ces mouvements 
et ces placements qui y sont lies doivent s'etaler sur plu
sieurs annees. Tant que la caisse ne dispose pas de tous 
ses moyens, y compris des reserves necessaires, elle ne 
peut agir de maniere autonome. Durant cette phase de tran
sition, la Commission de la caisse s'initiera pfogressivement 
EI la täche. Pendant les deux premieres annees, c'est le 
Conseil federal qui est pour I'essentiel responsable de 
I'organisation de la caisse. Ensuite, la Commission de la 
caisse reprendra les täches de la Caisse federale de pen
sions prevues par la loi. De plus, le Conseil federal peut lui 
accorder descompetences plus 'etendues, teiles. que, par 

. exemple, les dispositions d'execution des prestations de la 
caisse. A moyen terme,des qu'il neo reste ra plus aucune 
garantie federale, le Conseil federal pourra confier EI la com
mission la mission de definir la strategie de placement, dan!? 
le cadre des prescriptions de la LPP. . 
La Confederation, en tant qu'employeur, prendra alors part 
aux evenements au travers de ~a representation dans la 
commission paritaire. Les statuts actuels de la Caisse fede
rale de pensions ont dO, et doivent EHre adoptes par le Parle
ment, et seront remplaces par I'entree en vigueur de la 
nouvelle loi et des dispositions d'execution y relatives. A 
I'avenir, le Conseil federal; respectivement la Commission 
de la caisse, sera responsalJle des dispositions d'execution. 
Le projet de lai se limite EI definir les elements essentiels 
pour un regime de prevoyance. On tend, pour I'essentiel, EI 
simplifier le regime actuel taut en veillant Ei ne pas deteriorer 
les prestations actueHes. Le financement, egalement, cor
respond au regime actuel, EI I'exception dufinancement pas. 
particulierement pesant des cotisations pour augmentation 
de gain des assures. 
Le point qui a donne particulierement matiere EI discussion 
est I'intention du Conseil federal de continuer EI assurer san 
personnel soLis le regime de la primaute de prestations. 
Nous avons approfondi longuement ce theme avec le 
recours EI des experts neutres, afin de comparer les avanta
ges et les inconvenie.rits des systemesde primaute de pres
tations ou .de cotisations. 
11 s'agit de traiter la question compte tenu des aspects pri~ 
mordiaux de politique du personneL La commission s'est 
prononcee par 12 voix contre 4 et avec 1 abstention contre 
une proposition de renvoi correspondante, et par conse
quent, pour le maintien de la primaute des prestations. Sur 
ce point, elle suit donc le Conseilfederal. 
Au vu de la portee financiere du projet de lai, la Commission 
des finances s'est exprimee dans un corapport au projet de 
loi. La Commission des finances constate qUe les conditions 
pour un changement, dans un systeme de primaute des coti-

sations, ne sont pas reunies EI ce jour, ne serait-ce qu'en rai
son des frais supplementaires, EI hauteur de milliards de 
francs. 
Dans san postulat du 10 septembre 1999, la Commission 
des finances sollicite ce pendant du Conseil federall'etablis
sement, EI I'echeance d'une periode de six ans, d'un rapport 
relatif EI un passage complet ou partie I de la primaute des 
prestations EI laprimaute des cotisations. 
Je vous prie d'entrer en matiere sur ce projet .de lai. La com
mission sollicite cette entree en matiere, par 10 voix sans 
opposition et avec 7 abstentions. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Es ist eine wesentliche Fra
ge, in welcher Form die Pensionskasse des Bundes in Zu
kunft ausgestaltet werden soll. Wir kennen den finanziellen 
Zustand der Kasse, den Deckungsgrad, und wissen - das. ist 
nicht zu bestreiten -, dass Mittel in der Grössenordnung von 
12 Milliarden Franken in diese Pensionskasse eingeschos
sen werden müssen, um sie auszufinanzieren. Das sind Lei
stungen, die der Arbeitgeber nicht rechtzeitig erbracht hat 
und die nun nachträglich finanziert werden müssen. 
Es ist aber auch eine Tatsache, dass zahlreiche private und 
öffentliche Unternehmen in den letzten zehn Jahren vom 
Leistungsprimat auf das Beitragsprimat gewechselt haben. 
Es ist klar, dass die Altersvorsorge ein wesentlicher Punkt 
der Personalpolitik ist. Es kann auch kaum bestritten 
werden - ich tue das auch nicht -, dass sich der Bund eine 
Personalpolitik leisten muss, aber auch leisten kann, die 
ordentlich und wettbewerbsfähig ist. 
Man hat bei der Frage, um welches Primat man sich bemü
hen soll, stets mit der Firma Novartis verglichen und darauf 
hingewiesen, auch sie kenne heute noch das Leistungspri
mat. Ich kenne jedoch kaum eine Firma, die in den. letzten 
Jahren mehr mit Umbau, Verkäufen, Auskäufen, Aufkäufen, 
Umlagerungen und Entlassungen von sich reden machte als 
gerade diese. Diese Firma kann uns nicht als Beweis dafür 
dienen, das Leistungsprimat sei das einzig Richtige. 
Worin unterscheiden sich denn diese beiden Primate? Beim 
Leistungsprimat werden den Versicherten Leistungen ver
sprochen, welche einem Prozentsatz des letzten versi
cherten Lohnes - in unserem Fall 60 Prozent - bei voller 
Versicherungsdauer von 40 Versicherungsjahren entspre- . 
chen. Gleichzeitig kennt der Bund aber im Vergleich zur Pri
vatwirtschaft eine relativ tiefe Pensionsalter§grenze von 
62 Jahren. 
Hingegen werden beim Beitragsprimat feste Beitragssätze -
in der Regel gestaffelt nach Alter- festgelegt. Nebst einer 
Risikoprämie werden die Beiträge individuellen Spargutha
ben gutgeschrieben und mit Zins geäufnet. Das Endkapital 
wird zu einem Umwandlungss8tz in eine Rente umgewan
delt, der Realwert der Leistungen ist nicht im Voraus 
bekannt. 
Diese beiden Systeme haben die folgenden wesentlichen 
Unterschiede: Diebeiden Primate behandeln die Gehaltser
höhung unterschiedlich und gehen deshalb unterschiedliche . 
Verpflichtungen ein. Leistungs- und Beitragsprimat unter
scheiden sich stark in der Verteilung der Risiken, in der 
Transparenz von Leistungen und Finanzierung und im 
Umfang von Solidaritäten. Klein - da muss fch dem Kommis
sionssprecher widersprechen - sind die Wichtigkeit des 
Kapitalertrages und die Schwierigkeit der Administration; 
aus Gründen der Administration lässt es sich nicht rechtferti
gen, ein Leistungsprimat aufrechtzuerhalten. 
Das Primat muss so gewählt werden, dass es in die Perso
nalstrategie des jeweiligen Unternehmens passt. Ich habe 
Ihnen schon gesagt: In der letzten Zeit haben sehr viele zum 
Beitragsprimat gewechselt und waren gerade in den letzten 
Jahren dank der erhöhten Performance in der Lage, trotz 
des Beitragsprimates die Renten anzupassen bzw. die Bei
träge zu kürzen. 
Ein Franken Leistung kostet bei beiden Primaten gleich viel. 
Es stellt sich einfach die Frage, welche Risiken wer zu tra
gen hat. Beim Leistungsprimat steigen die Kosten niit wach
senden Gehaltserhöhungen, also mit Beförderungen in den 
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letzten Jahren des Arbeitsprozesses; ab sechzig Jahren 
wird es einfach sehr teuer. Aber es stellt sich die Frage, ob 
hier mit der Beförderungspolitik nicht entsprechende Korrek
turen vorzunehmen wären. 
Beim Beitragsprimat sind die Kosten im Voraus bestimmbar, 
die Leistungen wachsen mit wachsenden Gehaltserhöhun
gen, die Leistungen können mit dem wachsenden Kapitalbe
trag - eine Voral,lssetzung, die wir beim Bund geschaffen 
haben - aUfgewertet und verbessert werden. 
Das sind eigentlich die Gri,inde. Jetzt sage ich Ihnen Folgen
des: Die beiden Kommissionssprecher haben gesagt, das 
sei ein. klarer Entscheid mit 12 zu 4 Stimmen gewesen. Die 
Vorlage wurde im Verlauf der Detailberatung gegenüber der 
Vorlage des Bundesrates in wesentlichen Teilen verändert. 
Das war auch nötig: Sie, haben gesehen, dass man für die 
Pensionskasse der Kader eine «Beletage» einführt und 
diese nach dem Beitragsprimat ausgestalten will. In diesem 
Sinn hat sich die Kommission ausgesprochen. . 
Am Schluss der Vorlage finden Sie eine Motion, in welcher 
der Bundesrat dazu aufgefordert wird, innerhalb von sechs 
Jahren einen Bericht vorzulegen, der die Frage klärt, ob man 
nicht zum Beitragsprimat Wechseln müsse. Das zeigt doch, 
dass diese zwölf Kommissionsmitglieder nicht den Mut 
haben, diesen Schritt jetzt, wo das Ganze erneuert wird; zu 
machen,sondern.sich darauf verlassen, dass diese Geset
zesvorlage baldmöglichst wieder überprüft wird; dies, weil 
sie sich der Sache nicht absoluf sicher sind. . 
Machen Sie das jetzt und nicht inzlivei, drei, vier; fünf, sechs, 
sieben Jahren! ' 

Bühlmann Cecile (G, LU): Nachdem diePKB, wie das der 
Kommissionssprecher ,Schon gesagt hat,jahreli:llig nur 
durch Negativschlagzeilen auffiel und deswegen von einer 
PUK durchleuchtet werden musste, steht sie heute wieder 
zur Diskussion, aber diesmal eben, weil sie auf eine neue 
rechtliche Grundlage gestellt werden soll. Was das Schla
massel bei der PKB betrifft, scheinen inzwischen einige Sil
berstreifen am Himmel aufzutauchen. Geändert werden 
muss die rechtliche Grundlage, weil verschiedeme Verände
rungen in cler Personalpolitik desBundes dies erfordern. 
Lassen Sie 'mich aber, bevor ich auf die Gesetzesvorlage 
näher eintrete, hoch etwas Grundsätzliches zum Verhältnis 
zwischen der ersten und der zWeiten Säule sagen: In der 
Diskussion um diß Zukunft der AltersvorsQrge steht die. 
Alters- und Hintedassenenversicherung, die AHV, im Mittel
punkt. Aber nur gerade rund 35 Prozent der Gelder der 
Altersvorsorge . betr~ffendie AHV und deren' Ergänzungslei
stungen. Die obligatorische und überobligatorische berufli~ 
che Vorsorge, also die zweite Säule, die über das BVG 
geregelt wird, stellt mit 60 Prozent quantitativ die weitaus 
wichtigere Säule dar als die AHV~ Es werden heute bedeu
tend höhere, Einzahlungen in die' zweite als in die' erste 
Säule vorgenommen. Es geht hier um Beträge in der Grös
senordnungvon gegen 400 Milliarden Franken. Derobliga
torische Teil dientdabei der Erhaltung des Lebensstandards. 
Doch vor allem höhere Einkommen profitieren durch steuer
befreite Vermögensbildungen im überobjigatorischen Be
reich der beruflichen Vorsorge. 

~ Wir' Grünen kritisieren, dass die zweite Säule eine viel grös
sere Bedeutung hat als die erste, weil die erste füralle Per

. sonen" in diesem Land eine Existenzsicherung darstellen 
sollte, ob erwerbstätig oder nicht, ob teilzeitlich erwerbstätig 
oder nicht. Oie zweite Säule privilegiert im Prinzip jene, die 
schon ein Leben lang Erwerbsarbeit geleistet haben. 
Wir hoffen da natürlich auf Korrekturen bei der BVG-Rev!
sion. JetZt aber zurück zum Gesetz. 
Grundsätzlich sind wir für Eintreten auf die Vorlage, weil wir 
uns mit den Grundzügen der Revision einigermassen ein
'verstanden erklären können. Mit den Grundzügen zum Bei
spiel, dass die Pensionskasse nicht privatisiert, sondern 
eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper
sönlichkeit wird und dass nicht - wie da,s die Minderheit 
Weyeneth fordert - durchg,ängig das System des Beitrags
primates eingeführt wird. Zugegeben, es haben beide Prim
ate Vor- und Nachteile, aber das ist bei jedem Modell so, 
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Herr Weyeneth; Sie finden nie ein Modell, das nur Vorteile 
hat, und ein anderes, das nur Nachteile hat. 
Der Bundesrat schlägt uns ja eine Art Mischform vor. Die 
Vorlage verlangt, dass bis zu einer bestimmt~:mEinkom
mensgrenze das Leistungsprimat gilt und darüber - das ist 
immerhin ein Fortschritt, dass für «Beletage-Lösungen» 
nicht mehr einfach das Leistungsprimat gilt - das Beitrags
primat. Das betrachten wir als Fortschritt gegenüber dem 
Status quo. 
Das Leistungsprimat - liessen wir uns von Experten in der 
Kommission in Hearings erläutern - kommt grundsätzlich 
den Arbeitgeber nicht billiger zu stehen als das Beitragspri
mat. Für gleiche Leistungen sind beide gleich teuer, Das Lei
stungsprimat verteilt, ::.. das ist richtig- die Risiken auf ,cjie 
beteiligten Parteien anders als das Beitragsprimat. Im Lei
stungsprimat tragen vorwiegend die Kassen die Risiken der 

, demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung; eben
falls das Zinsrisiko. Beim Beitragsprimat tragen letzteres vor 
allem die Versicherten. 
Was aus den Hearings auch klar wurde, istdie Tatsache, 
dass die Einführung des Beitragsprimates die Solidaritäten 
unter den Versicherten abschafft. Das sind für i,lnsgenügend 
Grunde, am Leistungsprimat - allerdings mit der Einschrän
kung, wie sie das Gesetz vorsieht - festzuhalten. 
Deshalb sind. wir für Eintreten und gegen den Rückweic 

sungsantragWeyeneth: , 
Zudem ist die Vorlage, die uns, präsentiert wird, auch ein 
Produkt einer lang~n und harteln Auseinanderse'tzung zwi
schen dem Arbeitgeber Bund Lind den Personalverbänden, 
den Sozialpartnern. Die Pensionskasse, wie sie uns heute 
präsentiert wird bzw. wie sie schon existiert, liegt laut Unter- ' 
suchungen im Vergleich zu anderen,Kassen etwa im hinte
ren Mittelfeld. Wenn wit jetzt die Leistungen weiterhin 
verschlechtern würden - wir kommEin beim Teuerungsaus
gleich noch darauf zurück-, würden wjr die Differenz gegen~ 
über privaten Kassen erhöhen. '. ' 
Insgesamt sind sind das Gründe genug, um auf die Vorlage 
einzutreten undam Leistungsprimat in der eingeschr,änkten 
Form festzuhalten.. 'Ich bitte Sie. im Namen der grünen ,Frak
tion um Eintreten. 

Steiner Ruddlf (R; SO): Oie FDP-Fraktion begrüsst die Vor
lage in der vorliegenden, von der Kommission"modifizierten 
Fassung. Denn wir müssen feststellen,dass dieser Weg 
trotz der mittlerweile eingetretenen Verbesserungen. bei der 
bestehenden Pensions kasse des Bundes .auch mit Blick auf 
die bereits realisierten und noch bevorstehendenUmstruktu
rierungen - bei der Swisscom, der Post, den Rüstungsbe
trieben usw.-der richtige ist; dass es richtig 'ist, die Pen
sionskasse aus der Bundesverwaltung auszugliedern und in 
eine öffentlich-rechtliche Anstalt zu überführen. 
Die FDP-Fraktion ist auch mit dEm von den Kommissions
sprechern hervorgehobenen Grundsätzen einverstanden, 
die da sind: 
1. Ausfinanzierung der neuen Kasse innert acht Jahren; 
2. Subsidiarität der Bestimmungen des BVG mit Ausnahme 
der zwingenden Bestimmungen des BVG; 
3. Bildung einer Kassenkommission, .die nur schrittweise an 
ihre Aufgaben herangeführt wird; dies aus dem Grund, dass 
ja vorerst eine Umfinanzierung der Kasse stattfinclen muss, 
nämlich eine Anlage der Kßssenmitt"el am Markt; dann muss 
die Ausfinanzierung durchgeführt 'werden, und .es sind 
Reserven zu bilden. Sobald die Bundesgarantien, die bisher 
bestanden haben, nicht mehr nötig sind, kann die· Kasse'n
kommission' in die volle Autonomie und Verantwortlichkeit 
entlassen werden. 
4. Es scheint uns auch richtig, dass die bestehenden Statu
ten der Pensionskasse abgelöst werden, und zWar ohne 
eine Verschlechterung der Leistungen und ohne eine Ände
rungbei der Finanzierung. 
Nicht begeistert ist die freisinnig-demokratische Frßktion von 
der teilweisen Beibehaltung des Leistungsprimates. Die 
Nachteile hat Herr Weyeneth bereits aufgezeichnet. Einen 
weiteren Nachteil hat Frau Bühlmann gezeigt, nämlich dass 
das Risiko von Veränderungen in der Demographie vorwie-
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gend bei der Kasse liegt und nicht bei den Berechtigten. Das 
hat nichts mit Solidarität zu tun, meine ich, Frau Bühlmann. 
Es hat nichts mit Solidarität zu tun, wenn das Risiko bei der 
Kasse liegt und Geld dann allenfalls vom Arbeitgeber und 
nur in beschränktem Rahmen von den solid8rischenArbeit
nehmern nachgeschossen werden muss. So soll es gerade 
nicht sein. Solidarität ist durchaus auch beim Beitragsprimat 
gegeben, da jeder in die gemeinsame Kasse einzahlt und 
die Kasse das Risiko aufgrund der geleisteten Prämien nach 
Beitragsprimat trägt - wie und wann, wie viel auch immer 
bezahlt werden muss. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion ist nicht mit Begeiste
rung, aber trotzdem bereit, auf die Vorlage einzutreten. Dies 
aus zwei Gründer'; 
1. Wir haben ein recht beschränktes Verständnis für die poli-

.' tische Entscheidung, die in der Frage Leistungsprimat oder 
Beitragsprimat mit beinhaltet ist, wonach es offenbar aus der 
Sicht des Bundesrates auch personalpolitisch richtig ist und 
leichter erscheint, die neue Kasse so ·umzusetzen. 
2. Wir verlassen uns auch auf die Ausführungen der Exper
ten in der Kommission und können deshalb - ich betone und 
unterstreiche das -. der vorläufigen Beibehaltung des Lei
stungsprimates zustimmen. 
Wir bitten Sie ·aber mit Nachdruck und eindringlich,das 
Postulat der Finanzkommission.zu überweisen,· wonach der 
Bundesrat nach Ablauf von sechs Jahren einen Bericht da~ 
rüber zu erstatten hat,ob das Leistungsprimat beizubehal
ten ist oder ob - ganz nach Meinung der FDP~Fraktion -
vollständig auf das Beitragsprimat umzusteigen ist. 
Warf,Jm das Beitragsprimat? Die Nachteile. des Leistungspri~ 
mates hat Herr Weyeneth schon aufgezeigt. Kommt dazu, 
dass die meisten Kantone das Beitragsprimat kennen, und 
zwar ohne irgendwelcheNachteile, ohne Vorbehalte bezüg-
lich Solidarität der Versicherten. . 
Auch in der Privatwirtschaft herrscht das Beitragsprimat 
ganz klar vor, und dies aus guten Gründen. Sowohl bei den 
Kantonen wie im privaten Bereich ist und bleibt das Bei
tragsprimat transparenter. Das ist eine Tatsache. Das Bei
tragsprimat ist berechenbarer, eben nicht mit diesem Risiko 
fOr die Kasse, unq daher auch stabiler ajs das Leistungspri
mat. Es ist auch festzustellen, entgegen den Unkenrufen,' 
die etwa zLihören sind: Das Beitragsprimat führt zu keiner 
Verschlechterung für die Arbeitnehmer respektive zu keiner 
Verbesserung für die Arbeitgeber, sondern es gibt nur die 
Sicherheit, wer wann wie viel bezahlen muss, und Fehlbe-
träge treten rechtzeitig an den Tag. -
Ich .empfehle Ihnen also.Eintreten auf diese Vorlage, verbun" 
den mit der nochmaligen eindringlichen Bitte, das Postulat 
der Finanzkommission zu überweisen. 
Im Übrigen wird die FDP-Fraktion den Anträgen der Mehr
heit der' Kommission folgen, mit einer Ausnahme - wir wer
den nicht mehr darauf zurückkommen -: Bei Artikel 5 Absatz 
3 wird die freisinnig-demokratische Fraktion den Minder-
heitsantrag' Beck unterstützen. . 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die CVP-Fraktion 
lässt mitteilen, dass sie auf die Vorlage eintreten und den 
Rückweisungsantragder Minderheit Weyeneth ablehnen 
wird. 

Beck Serge (L, VD): La Caisse federale de pensions sort 
d'une periode trouble qui amis enevidence des carences 
de gestion qf,Ji ont vu ce Parlement et le Contröle f6deral 
des finances refuser ses comptes pendant une dizaine 
d'annees, I1 est tout de meme bon de le rappeler. Cette ges
tion. deliquescente a abouti, a la creation, en octobre 1995, 
suite a la motion Hess Peter, d'une commission d'enquete 
pai"lementaire qui a rendu un volumineux rapport mettant en 
evidence des carences de gestion d'ordre structurel, et 
d'autres carences de.pure gestion. Le Conseil federal a, des 
lors; mis en place une nouvelle direction pour proceder a 
I'assainissement de la gestion de la caisse, operation qui 
devraitetre terminee en 2001 ,avec le retablissement com
plet des comptes. Enfin, pourrait-on dire! 

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui remplit deux 
objectifs: d'une part, moderniser une loi qui date de 1920, et 
dont les dernieres modifications substantielles ont ete reali
sees simultanement a I'introduction de la LPP et, d'autre 
part, integrer des modifications structurelles decoulant de 
I'examen approfondi realise par la Commission d'enquete 
parlementaire, et visa nt a assurer la rigueur de gestion, la 
transparence et la perennite de la caisse. 
Contrairement a ce que certains ne manqueront pas de dire, 

. dans cet h6micycle ou a I'exterieur de celui-ci, ce nouveau 
cadre.legal ne vise pas aassainir les financesfederaies aux 
depens des assures actifs ou pensionnes. Au contraire, il a 

. pour but de garantir que la situation financiere de la caisse 
lui permettra de verser. les prestations promises aux 
employes qui ont cotise de nombreuses annees dans ce but. 
Ceux qui doutent de ces buts legaux, constructifs et .dans 
I'interet commun de la Conf6deration et des 'employes, 
devraienf examiner la situation difficile de certaines caisses 
de pensions de. corporations de .droit public, comme par 
exemple celle de la Ville de Lausanne ou celle de I'Etat du 
Valais. Dans un cas comme dans I'autre, un plan de redres
sement financier a dO e~re mis en place et a entraine des 
sacrificeS po ur I'employeur, certes, mais egalement pour les . 
employes, permettant recemment a un hebdomadaire 
romand de pf,Jblier un article intitule «Les fonctionnaires 
valaisans passe nt a la caisse», article comprenant 'des 
sacrifices importantssur lesquels j'aurai I'occasion de reve-
nir au nioment de I'examen de detail. . 
C'est pour eviter d'arriver a ce genre de situation qu'il con~ 
vient . de mettre en place la loi proposee, qui introauit les 
mesures fondamentales suivantes: principe du bilan en 
caisse fermee, recapitalisation dans un delai de 8 ans, auto
nomie de gestion de lacaisse. 
Avec le principe du bilanen caisse fermee,la Confederation 
commence enfin a appliquer pour elle-meme ce qu'elle a fait 
appliquer a toutes les caisses de pensions des entreprises 
privees des la mise en vigueur de laloi sur la prevoyance 
pröfessionnelle, precisement a I'article 69de celle"ci. Cet 
article signifie qu'a n'importe quel moment, le bilan de la 
caissedoit etre equilibre pour garantir{ par la fortune, . 
I'ensemble des rentes promises al,Jxpensionnes et lespres
tations de libre passage dues aux actifs. 
11 convient ace stade du debat de rappeier la motion ·que j'ai 
deposee en mars dernier (99.3063) et qui vise justement a 
supprimer la possibilite offerte aux caisses de pensions des 
corporations de droitpublic de deroger au bilan en caisse 
ferme~, en d'autres termes de decapitaliser. 
La proposition du Conseil federal de transformer cette 
motion en postulat, donc de ne pas I'integrer a la prochaine 
revision de la loi sur la prevoyance: professionnelle, est 
d'autant plus surprenante que le Gouvernement est con
fronte auxeffets- pernicieux de cette disposition aujourd'hui, 
et qu'il prend les mesures adequates de redressement. 
La recapitalisationde la Caisse federale de pensions est 
indispensable. Le decouvert technique s'eleve actuellement . 
a plus de 11 milliards' de francs correspondant ades presta
tions dues ou promises qui nesont pasfinancees. 
L'utilisation par laConfederation de la fortune de la caisse 
de pensions pour ses besoins de financement, avec service 
d'interäts de deux a trois pour cent inferieurs au rendement 
des placements realises par les caisses privees et, d'autre 
part, le paiement de cotisations insuffisantes pour couvrir les 
prestations promises, so nt les causes essentielles de ce 
decouvert. 
La Confederation doit reconnaitre sa responsabilite prepon
derarite dans I'accumulation du decouvert, meme si celle-ci 
demontre que les representants du personnel dans la com
mission paritaire de I'actuelle caisse Fl'ont pas rem pli, ou pas 
pu remplir, leur röle de d6fenseurs des assures. 11 y a la un 
prQbleme que les associations d'employes devront resoudre 
dans la perspective de leur participation plus efficace a une 
gestion plus autonome de la nouvelle caisse de pensions. . 
Cette autonomie accrue, apres une periode transitoire, de la 
Caisse federale de. pensions et de ses organes dirigeants 
doit permettre a celle-ci de se liberer de la tutelle, interessee 
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reconnaissons-Ie, de la Confederation. Elle va permettre de 
pratiquer une politique des placements conforme au dyna
misme des institutions privees similaires, ceci dans I'interet 
des assures, les excedents de rendement etant destines a 
I'amelioration des prestations. La Caisse federale de pen
sions, puisque cette loi est une lokadre, pourra negocier 
avec les beneticiaires les details du plan de prevoyance. 
Reste, et d'autres intervenants I'ont releve avant moi, un 
debat fondamental da'ns lequel le projet n'apporte pas une 
reponse satisfaisante, celui du choix du type de plan de pre
voyance, soit en primaute des prestations ou en primaute 
des cotisations. Rappeions que les couts de I'un ou de 
I'al,ltre systeme, poüruneprestation servie identique, so nt 
les memes. Ceperidant, la primaute des prestations fait por
ter les. risquesde revolution conjoncturelle ala cais$e, nui
sant a la transparence et a la perception reelle des couts de 
chaque assure et permettant einstauratiQn de fausses soli-

, darites,comme par exemple celle des employes ayant une 
duree d'activite plus courte en raison de contraintes dans 
leur fonction, solidarite qui .est prise, en charge par les 
employes qui ont une duree de fonction normale dans le 
plan de prevoyance. 
La primaute des cotisations est le seul systeme qui garantit 
la transparence des coUts et des prestations acquises pour 
chacun des assures. Elle empecheegalement la marge 
d'appreciation dans les montants de libre passage, puisque 
chaque assure accurilule un capital de pTevoyance exacte-, 
ment comptabilise sur un compte individuel. La solidarite, 
ainsi que d'autres I'ont releve avant moi, est maintenue, 
dans ce systeme, pour les prestations de deces ou d'invali
dite. Mais surtout, la primaute des cotisations, de par son 
exigence de GomptabiJisation individuelle continue et rigou
reuse, n'aurait pas permis I'instauration, dans la Caisse 
federale de pensions, de la decennie de rriarasme financier 
dont nous sortons avec peine. ' 
Su'rle fond,laminorite, quirefuse I'entree en matiere, a 
donc raison. 11 convient cependant de tenir compte des 
objectiOns du Conseil federal quant a la praticabilite d'une 
couverture totale de ICI Caisse federale de pensions'sn pri-, 
maute des cotisations et quant alci prise de risques conjonc
turels trop importante qu'elle ferait subir aux classes de 
salaires inferieures. 
11 convient donc d'entrer en matiere, et, dans le cadre ,de ce 

, debat quenous reprendrons a I'article 4, ii conviendra de ' 
renforcer.-Ia, je rejoinsla volonte,du groupe radical-qemo
cratique -la volonte, esquissee du Conseil federal de passer 
Teellement a lln plan de. prevoyance mixte, primaute des 
prestations poUr la partie des salaires la plus basse et pric 

maute des cotisations pour la tranche sllperieure des salai
res. 
C'est c;lans cet esprit que le groupe liberal vous invite a 
entrer en matiere. ' ' 

,Zwygart Otto CE, BE): Die evangelische und unabhängige 
Fraktion begrüsstdas neue PKB-Gesetz. Wir sind für. Eintre
ten und Ablehnung des RQckweisungsantrages: 
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Bedeutung der 
beruflichen Vorsorge in der Personalpolitik zunimmt, weil mit 
der Hektik und der Unsicherheit des Arbeitsplatzes länger
fristig gesehen die Sicherung der beruflicher Vorsorge eine 
imme'r grössere 'Rolle spielt. Darum sind Abbau und Ver
schlechterungen, Beeinträchtigungen und Chancen in Be
zug auf das PKB-Gesetz im Hinblick auf di.e Ressourcen am 
Arbeitsmarkt wichtig. Es ist darum auch richtig, dass die Ver
selbstständigung, wie ,sie. laut diesem Gesetz vorgesehen 
ist, notwendig und zukunftsgerichtet ist. Es iSfsinnvoll, dass 
es, um die Selbstständigkeit Zll erreichen, auch die nötige 
Kapitalgrundlage braucht. Das, wie auch die Ablösung der 
Verantwortlicbkeiten, mllSS in Schritten geschehen. Der Weg 
in die Selbstständigkeit ist vorgezeichnet und ist wichtig. . 
Vor diesem Hintergrund scheint unserer Fraktion die Weiter~ 
führung des Leistungsprimates zum jetzigen Zeitpunkt der 
richtige Weg zu sein. Das Beitragsprimat - wie es beispiels
weise im Kommissionspostulat vorgeschlagen wird - soll 
später durchaus möglich sein. Wir tun diesbezüglich einen 
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halben Schritt: Bei den höheren Einkommenskategorien 
wird dieser Schritt gemacht. Das LeIstungsprimat ist in Zei
ten, in denem die Teuerung kein Problem ist, auch nicht so 
problematisch. Aber ist das immer sicher, und wie wird da 
die Zukunft aussehen? 
Die heutige Pensionskasse des Bundes ist keine Luxus
kasse. Das Verhältnis zwischen Beiträgen und Leistungen 
ist im Vergleich nicht ideal. Das hängt natürlich auch mit den 
Grenzen der heutigen Kapitalbewirtschaftung zusammen. 
Das muss in Zukunft verbessert werden; wir hoffen, dass 
dies auch geschehen kann. , 
Im Weiteren entspricht die Vorlage mit wenigen Ausnahmen 
dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Sozialpart
nern. Das ist ein wesentlicher Hintergrund, denn die Sozial
partnerschaft muss auch von den grössten' Arbeitgebern in 
der Schweiz gepflegt werden .. Hier ist. ein Vorbildcharakter 
sinnvOll und wichtig.' ' 
Deshalb befürworten wir das Vqrgehen, wie es das vorlie
gemde Gesetz vOrsieht, beantragen Ihnen Eintreten und 
Ablehnung des Rückweisungsantrages. Wir werden auch 
den Anträgen der Kornmissionsmehrheit zus,timmen. " 
Das Gesetz wurde in einigen Punkten umgebaut; allch dem 
stimmen wir zu, denn c;lie Vorlage, wie sie uns yom Bundes
rat präsentiert wurde, war in gewisser Hinsicht nicht zu Ende 
gedacht. Wir hoffen, dass die Vorbereitung in der Kommis
sion auch etwas dazu beigetragen hat, dassdieses Gesetz 
standfester undzukunftsweisender ist. 

Vollmer Peter (S, BE): Die SP-Fraktion ist für Eintreten 
auf die Vorlage ,und wendet sich ganz entschieden gegen 
den Rückweisungsantrag der Minderbeit Weyeneth. 
Wenn wir für Eintreten sind, heisst das nicht, dass wir mit 
allem zufrieaen .sind, was uns mit diesem Gesetz präsentiert 
wird; wir werden in der Detailberatung al,lchnoch verschie
dene Anträge stellen. Wir meinen,es gehe eigentlich hicht 
an, dass wir dieses Gesetz, das einen strukturellen 'Wandel 
bringt - in ,der Organisation der Kasse, in ihrer Stellung -, 
mit einem Leistungsabbau in verschiedenen Bereichen ver-
knüpfen. ' 
Wir unt~rstützen aber ganz grundsätzlich die Wmgestaltung 
der Pensionskasse des Bundes in der jetzt vorgesehenen 
Form, Wir wissen alle, dass die PKB in den letzten Jahren 
viele Schlagzeilen gemacht hat; vor allem viele negative 
Schlagzeilen. Die Führung dieser Kasse ist ieitweise aus 
dem Ruder gelaufen, und das Personal hatte wirklich sehr 
vie,le Gründe, mit dem, was dort geboten wurde, unzufrieden 
zu sein. Es war nämlich dClvon betroffen., 
Personal und Versicherte waren nicht ,zuletzt auch, ,dann 
betroffen, als es um ,die Information bezüglich ihrer Rechte 
und Ansprüche ging. Dort hat die PenSionskasse mit ihrer 
bishedgen Struktur und mit ihrer alten Führung teilweise 
sehr schlecht gearbeitet, um es einmal ganz hart zu fortn LJ-
liefen. Es war eine teilweise unfähige Truppe, die die$er 
Kasse vorgestanden hat. 
Der Schaden für die Versicherten war glücklicherweis.e sehr 
begrenzt; ich würde einmal sagen, nicht zLJletzt deshafb, weil 
wir gottlob dieses Leistungsprimat hatten. Man darf sich 
nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn es notwendig 
gewesen wäre, für sämtliche Versicherten nach. dem Bei
tragsprimat <;JieRenten zu berechnen. Ich glaube, der Schla
massel wäre total gewesen. Dank dem Leistungsprimat 
hatten wenigstens die Versicherten einigermassenGewähr, 
dass sie ihre Ansprüche noch einlösen konnten. 
Der neue Anlauf ist absolut vielversprechend; wir unterstüt
zen ihn deshalb auch. Es stand zwar ein riesiger Experten- , 
aufwand dahinter, und es hat uns ein bisschen stutzig 
gemacht, dass diese Vorlage, die mit grossem Expertenauf
wand erarbeitet wurde, im Laufe der Kommissionsberatun
gen ständig wieder nachgebessert werden musste. 
Ich würde auch hier sagen, Herr Bundesrat Villiger, dass der 
Bundesrat und die VerWaltung für die Vorlage, die sie tiier , 
zumindest als Botschaft dein Parlament zugestellt haben, 
keinen grossen Preis :verdienen. Man hat unt,erdessendie 
Mängel hoffentlich mehr oder weniger. vollständig behoben. 
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Wir stehen jetzt auch hinter diesem Resultat, und wir unter-
stützen deshalb auch diese Vorlage. . 
Ich möchte aber trotzdem noch zwei grundsätzliche Bemer
kungen ,machen, bevor ich auf den Antrag der Minderheit 
Weyeneth eingehe: . . . 
Wenn wir über die Probleme der EVK, der alten Pensions
kasse, sprechen, muss ganz deutlich gesagt werden, dass 
es nicht um Probleme wegen der Deckungslücke geht, die 
jetzt im Zusammenhang mit dem Beitragsprimat wieder 
zitiert wird. Wir kennen die Ursachen dieser Deckungslücke: 
Im Grunde genommen konrite die Staatsrechnung geschönt 
werden, weil der Bund seine Verpflichtungen gegenüber die
ser Kasse nicht erfüllte. Man hat die Pensionskasse auch 
auf Kosten der Versicherten missbraucht, um dem Bund billi
ges, günstiges Geld zuzuschieben; auch beim Leistungspri
mat hätte man vielleicht darüber hinaus noch andere 
Leistungen erbringen können. 
Das wird mit dem neuen Gesetz nicht mehr möglich sein. 
Wir sind froh, dass das neu geregelt wird. Es ist nicht akzep
tabel, dass man .sich-beim Bund mit Geldern der Versicher
tenschadlos gehalten hat. Wir sind froh, dass der Bundesrat 
heute selber anerkennt, dass diese Deckungslücke eine 
Schl)ld c!es Bundes,des Arbeitgebers, ist; er hatseirie Lei-
stungen nicht erbracht. , 
Es ist aber ganz wichtig ~ das sage ich auch im Hinblick auf 
die Detailberatung -, hier festzuhalten, dass die Gelder, die 
in der Pensionskasse verwaltet werden, nicht einfach Gelder 
des Arbeitgebers, des Bundes, sind, sondern dass es auch 
die Gelder der Versicherten sind. Es kann deshalb nicht 
angehen, dass, der Bundesrat in den' nächsten Jahren quasi 
ein Alleinherrscherprinzip einführen will, wenn es' um die 
wichtigste Festlegung bei dem Ausf(jhrungsbestimmungen 
geht. Hier haben die Versicherten ihren Beitrag auch finanzi
ell geleistet. Sie müssen gleichberechtigt mitbestimmen kön
nen, wie es mit dieser Kasse weitergeht. ' 
Das Gesetz ist ja ein Rahmengesetz; wir werden sehr viele 
Ausführungsbestimmungen nicht mehr in einer zweiten 
Runde im Ratzu besprechen haben. Deshalb ist es wichtig, 
dass jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Gesetz die 
richtigen Vorgaben gemacht werden. ' 
Lassen Sie mich aber jetzt noch einige Bemerkungen zum 
Votum von Herrn Weyeneth und zum Rückweisungsantrag 
der Minderheit machen, Danach ist, der EntWurf zurückzu
weisen mit dem Auftrag, eine Vorlage, die auf dem Beitrags
primat basiert, zu präsentieren. 
Herr Weyeneth, 'Sie waren auch in der Kommission. Wir 
haben weiss Gott sehr seriöse Untersuchungen gemacht, 
wir haben· Hearings mit völlig unabhängigen Experten 
gemacht. Es war die einhellige Meinung aller massgeblicnen 
Experten, dass es jetztabsolut falsch wäre, hier auf ein Bei
tragsprimat l)mzusteigen. Es Wäre ein katastrophaler Fehler, 
'gleichzeitig mit dieser Umstrukturierung auch einen System~ 
wechsel vorzunehmen. Man kann jenen, die im Geheimen 
Beitragsprimatsanhänger bleiben wollen, dies nicht ausre
den. Das ist heute, würde. ich mal sagen, eine ideologische 
Frage geworden; es ist keineßachJiche Frage. Das Resultat 
wäre nämlich, dass wir uns noch einmal ganz massive Tur
bulenzen eirihandeln würden .. Ich glaube, das ist das Aller,. 
letzte, was wir im Bereich der Pensionskasse des Bundes 
brauchen. 
Der Antrag der Minderheit Weyeneth ist völlig unverständ
lich. Es wurde hier vorhin ges.agt: Beim Leistungsprimat verc 

spricht man Leistungen. Herr Weyeneth; auch beim 
Leistungsprimat müssen die leistungen bezahlt werden. Sie 
werden bezahl( mit den Prämien, mit den Leistungen von 
Arbeitgebern undArbeitnehmern. ' 
Ich muss Ihnen sagen: Diese Pensionskasse mit einem 
guten Leistungsniveau ist längst nicht mehr Spitzenklasse; 
das haben, die Vergleiche mit anderen Grosspetrieben 
gezeigt - Vergleiche mit Swissair, mit ABB, mit Novartis und 
vielen anderen Unternehmungen in der Schweiz; Wir sind 
mit dieser Kasse, auch in der neuen Ausgestaltung, weiss 
Gott alles andere als an der Spitze. 
Es wäre fatal, mit diesen ideologischen Verführungen hier 
jetzt Gefahr zu laufen, dass der Leistungsstandard dieser 

Kasse noch weiter abrutscht. Eine gute Pensionskasse ist 
eben auch ein gutes InstrUment der Personalpolitik; das 
müssen vor allem die Arbeitgeber verstanden haben. Wir 
sind dankbar, dass das zumindest Bundesrat Villi9lilr und die 
gegenwärtige Equipe in der PKB begriffen haben. 
'Sie haben den Vergleich mit Novartis gemacht; Novartis 
brauche offenbar ein Leistungsprimat, weil man dort gegen
Wärtig sehr viele Umgestaltungen vornimmt. Ich würde 
sagen: Der Vergleich zwischen Novartis l)nd dem Bund ist 
nicht ganz abwegig. Al)ch im Bund hatten wir in den letzten 
Jahren massive Umgestalt.ungen, wir hatten einen Personal~ 
abbau, der wahrscheinlich in den nächsten Jahr!3n noch fort
gesetzt wird. Bei dieser Umgestaltl)ng ist es ganz ent
scheidend, dass wir, wenigstens eine gute, leistungsfähige 
Pensionskasse haben, welche die zum Teil leider notwendi
gen Restrukturierungen auch sozialverträglich abfedern 
kann. Es wäre fatal, im jetzigen Zeitpunkt mit dem Feuer zu 
spielen. 
Ich möchte Sie von daher gesehen also bitten, den Rückwei
,sungsanttag der Minderheit Weyerieth ganz entsch'ieden 
abzulehneo; wir brauchen das nicht. Die SP-Fraktion istfür 

,Eintreten; sie ist gegen Rückweisung. ' , 
Sie wird sich' dann aber in Bezug auf den Leistungsbereich 
dagegen wehren, dass wir jetzt im Bereich des Teuerungs
ausgleichs, im. Bereich· der Mitwirkung der Versicherten, 
aber auch im Bereich der Berufsinvalidität einem Abbau vor
nehmen. Wir werden in der Detailberatung darauf zurück-
kommen.' . 
Jetzt bitte ich Sie, den Rückweisungsantrag der Minderheit 
Weyeneth abzulehnen. 

Beck Serge (L, VD): M~msieur Vollmer, etes-vous cons~ 
, cient, ,puisque vous avez parle tout a I'heure de «systeme 
trouble», qu'il. n'y a pas de systeme plus trouble que la pri
maute des prestations,- puisque I'on ne connaltpas le mon
tant que nous devrons servir comme rente? Enfin, voüs 
parlez desautres caisses, ainsi que I'a fait Mrrie Bühlmann 
tout a I'heure. Est-ceque vOuS etes conscient, dans voscom
paraisons, qu'il ne faut pas oublier les taux oe cotisation? Les 
grandes entreprises que vous avez cit~es tout a I'heure ont 
frequemment des taux de cotisation globaux qui se situent 
entre 20 et 24 pourcent pour le meme type de prestations. 

Vollmer Peter (S, BE): Ihr Beispiel beweist eigentlich, 
Herr Beck, dass wir bei vielen Beitragsprimatkassen in Form 
von Altersbeitragsstaffelungenhorrende Beitragssätze \ler~ 
langen müssen, um. diese teistungen zu finanzieren. Das 
führt dazu,' dass vor allem' die älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt massiv benachtei
ligt sind,wenn sie in solche Kassen wechseln möchten. 
Auch das ist letztlich ein Grund, weshalb wir heute an die
sem Leistungsprimat festhaltenwollen. Das gibt eine bes
sere Solidarität, auch unter den Versicherten, auch'zwischen 
Jünge~rEm und Älteren. Das ist auch ein Element einer guten 
Personalpolitik. 

Weyeneth Hermann (V, BE): ,Herr Vollrner, es ist nicht zu 
bestreiten, dass eine Solidarität zwischen jüngeren und älte
ren Arbeitnehmern bestehen muss. Wie kommt es, dass Sie 
weiterhin dieses System verteidigen, das eine klare LJmver
teilung von -den tieferen Einkommen zur Rentenbezahlung 
der höheren Einkommen beinhaltet, nachdem Herr Gavalli 
diese Woche gesagt hat, es sei die Politik der SP, für die 
Schwächeren einzustehen? 
Zweitens: Das Festhalten am LeistungsprimaUst gerade der 
Punkt, der die Post als weitgehend selbstständiges Unter
n'ehmen veranlasst, aus der Pensionskasse mit den Versi
cherten sowie den Beitragszahlenden auszutreten. Wie 
stellen Sie sich dazu? . 

VolIlTler Peter (S, BE): Ich kann Ihnen diese Frage beant
worten, Herr Weyeneth. Diese Umverteilung zwischen nie
deren und höheren Einkommen findet im Ergebnis zum Teil 
auf eine nicht ganz saubere Art und Weise statt, ich gebe 
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das zu. Wenn Sie aber die höheren Einkommen aus dem 
Leistungsprimat einfach wegstreichen, dann sind Sie 
gezwungen, für diese höheren Einkommen eine zusätzliche 
«Beletage» zu schaffen, eine zusätzliche Kasse im Beitrags
primat, und dort wird der Arbeitgeber Bund dann mit Millio
nen von Franken 'zur Kasse gebeten. Das ist auch eine 
Umverteilung, WEmn dann in einer «Beletage» zugunsten der 
höchsten Einkommen massiv Bundesmittel gesprochen und 
umgekehrt im Leistungsprimat aufgrund der Statuten 
begrenzte Beiträge des Bundes geleistet werden müssen. 
Diese Art der Umverteilung verhindern Sie mit Ihrem Antrag 
nicht. . . 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr 
La se an ce est levee a 12 h35 
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it Zl,l sprechen, auch wenn diese Position gekürzt worden 
i t. Ich will das nicht wiederholen; FraI,J Fässler hat darauf 
hi gewiesen. Ich habe das Gleiche auch im Ständerat mit 
ein em Nachdrl,lck versI,Jcht. Sie haben aber gesehen, dass 
der tänderat mit einer unerhörten Verbissenheit einstimmig 
eine ndere Entscheidung getroffen hat. Ich bin deshalb kein 
Hellse er, wenn ich davon ausgehe,dass der Ständerat mit 
an Ge issheit grenzender Wahrscheinlichkeit hier nicht 
nachgeo n wird. Sie können es noch einmal versuchen, 

-aber ich aube nicht, dass es etwas bringt. 

Abstimmun - Vote 
F(.ir den Antr - der Mehrheit .... 62 Stimmeh 
Für den Antra der Minderheit .... 43 Stimmen 

Volkswirtschaft epartement 
Departement de I 'conomie 

703 Bundesamt für A ssenwirtschaft 
Antrag der Kommissio 
3180.000 Dienstleistun n Dritter 
Zustimmung zum Beschr s des Ständerates 

703 Office ,federal des affaifi' s economiques ~ 
Proposition de la commission 
3180.000 Prestalions de servi de tiers 

Adherer a. la. decision dU Conse ses E.tats 

Angenommen - Adopte . 
. . 

An den Bundesrat - Au C;onseil feder I 

99.023' 

Pensionskasse des Bundes. 
Bundesgesetz 
Caisse federale de pensions. 
Loi federale 

Fortsetzung - Sl.!ite 
Botschaft des Bundesrates 61.03,99 (BBI 1999 5223) 
Message du Conseil federal 01.03.99 (FF 19994809) 

Nati~nalratlConseii national 16.12.99 

TschäPJlät Alexander (S, BE): Die GPK hat sich intensiv 
mit den vorzeitigen Pensionierungen beim Bund beschäftigt. 
Wir haben versucht, ein erstes Mal Licht in dieses Dunkel zu 
bringen. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier kurz im 
Namen der Kommission das Wort ergreife. 
Wir haben festgestellt, dass in den Neunzigerjahren die vor
zeitigen Pensionierungen infolge Restrukturierungen und 
PersonalabbaU stark zugenommen haben. Die Arbeitgeber 

,des Bundes haben auf verschiedenen Wegen versucht, den 
Personalabbau sozialverträglich zu gestalten, z. B. durch ad
ministrative PensionierUngen, durch Zureden, durch Druck
versuchebei so genannt freiwilligen vorzeitigen Rücktritten 
oder durch Pensionierungen al,ls medizinischen Gründen. 
Über die daraus entstandenen Kosten hat sich aber der Ar
beitgeber Bund bis heute keine oder nur sehr wenig Re~ 
chenschaftgegeben. Seit 1990hat das VBS zum Beispiel 
1302 administrativ~ Pensionierungen vorgenommen. Der 
GPK konnte auch nach mehrmaliger Intervention nicht ge-

. sagt werden, was diese Pensionierungen gekostet haben. 
HinzI,J kommt, dass der Arbeitgeber keine oder keinead
äquaten Kosten übernehmen muss, wenn er, seine Ange
stellten auf medizinischem Weg bzw. auf dem Weg eines so 
genannt freiwilligen Rücktritts loswird. 
Wir haben bei der Analyse festgestellt, dass vorzeitige 
Rücktritte stetig zunehmen. Ich möchte daran erinnern, dass 
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beim Arbeitgeber Eidgenossenschaft etwas weniger als 
12 Prozent der Angestellten das ordentliche Rentenalter er
reichen. Der Arbeitgeber Bund baut ab, indem er jüngere Ar
beitskräfte anstellt. Es führt zu höheren Kosten, wenn 
gleichzeitig mittel- oder längerfristig die älteren Leute ein
fach zulasten der Perisionskasse in die Pension geschickt 
werden. 
Diese Entwicklung hat die Pensionskasse des Bundes bis 
heute mehr oder weniger widerspruchslos hingenommen; 
sie hat sich als reine Vollzugsstelle verstanden. Uns scheint, 
dass man diesbezüglich nicht so weitermachen darf. Die 
fehlende Transparenz und das mangelhafte Controlling im 
Bereiche des Personalw.esens müssen durch den Bundesrat 
behoben werden. Er muss auf dem Wege einer verllünftigen 
Personalpolitik dafür sorgen, dass vorzeitige Pensionierl,Jn-

'geh gegenüber der Reintegration von älteren Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern ' im Arbeitsprozess nicht' Überhand 
gewinnen. 
Der Bundesrat muss aber aI,Jch die Pensionskasse künftig 
mitdenjenigen notwendigen Organen ausstatten, die es der 
Kasse erlauben, ihre Interessen durchzusetzen. 
Aufgabe des Gesetzgebers - Ihre Aufgabe - ist es aber, die 
Grundsätze der Finanzierung von vorzeitigen Pensionierun
gen,im Gesetz festzuschreiben. Nach heutigem Recht wird 
das Verursacherprinzip' nicht oder vor allem nicht konse
quent durchgesetzt. Pas bedeutet, dass der Arbeitgeber je
manden vorzeitig pensionieren kahn, ohne die vollen Kosten 

, übernehme'n zu müssen. , 
Die GPK konnte feststellen, dass der Arbeitgeber die Zahl 
der freiwilligen vorzeitigen Pensionierungen künstlich, er
höht, indem er Mitarbeitern den Rücktritt nahe legt und ent
sprechenden Druck ausübt. Der Pensionskasseentstehen 
damit nicht-gerechnete; nicht im Voral,Js kalkulierbare Mehr
aufwendungen. Mit anderen Worten kann der Arbeitgeber 
heute die Pensionskasse zu Leistungen veranlassen, die sie 
von sich aus nicht ausgerichtet hätte bzw. mit denen sie von 
sich aus nicht rechtzeitig gerechnet hat. Wenn der Arbeitge
ber die Möglichkeit eines flexiblen Altersrütktrittes für seine 
Abbauinteressen nutzt - das ist durchaus verständlich -, so 
darf er das letztlich nicht mehr auf Kosten der Perisions~ 
kasse tun. . 
Auch wenn das neueBI,Jndesgesetz über die Pensionskasse 
des BUhdes lediglich ein Rahmengesetz ist, müssen Eck
pfeiler für verursachergerechte Finanzierungen dieser Lei~ 
stungen vom" Gesetzgeber festgelegt werden. Das neue 
Bundesgesetz berücksichtigt diese Entwicklung von Re-, 
strukturierungen' nur ungenügend. Einzig in Artikel 20 Ab
satz 2 Buchstabe f wird, etwas zum ausserreglementari-
schen vorzeitigen Rücktritt gesagt. " 
Dieser Artikel stellt aber nicht sicher, dass die Kosten voll 
zu lasten des Arbeitgebers und nicht der Pensionskasse ge
hen. Er bietet auch keine Gewähr dafür, dass sich.der Ar
beitgeber an den, Kosten einer medizinischen 
Frühpensiönierung beteiligen muss. Aber auch das Bundes
personalgesetz sagt nirgends, dass der Arbeitgeber für die 
vollen Kosten von vorzeitigen Pensionierungen, die er selber 
veranlasst, aufkommen muss. 
Wir beantragen Ihnen deshalb - wir werden aber den Antrag 
erst im Ständerat bringen --c, dann in der Differen'zbereini" 
gung mitzuhelfen, dass das Verursacherprinzip bei der Fi
nanzierung von vorzeitigen Pensionierungen aI,Jsdrücklich 
im Gesetz verankert wird. . 
Das vorliegende Bundesgesetz gibt dem Gesetzgeber we
nig Handlungsmöglichkeiten mehr. Das Rahmehgesetz ist 
äusserst karg gehalten, die ganzen Kompetenzen liegen 
künftig beim Bl,mdesrat und bei der Kassenkommission. Da
mit ist auch klar, dass es nötig ist, dass gerade im Punkt der 
verursachergerechten Finanzierung von vorzeitigen Pensio
nierungen der Grundsatz ins Gesetz gehört. 
Ich möchte Sie bitten, diesem Antrag der einstimmigen GPK 
dann über das Diffetenzbereinigungsverfahren zuzustim
men. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: In der Eintretensde
batte vom 16. Dezember 1999 bestand die zentrale Frage 
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darin, ob die Vorsorge besser mit dem Leistungs- oder dem 
Beitragsprimat zu bewerkstelligen sei. So führte Herr Weye
neth bei der BegrQndung des Rückweisungsantrages der 
Minderheit aus, dass die beiden Primate die Gehaltserhö
hung unterschiedlich behandeln und deshalb unterschiedli
che Verpflichtungen eingehen. Leistungs- I,md Beitrags
primat unterscheiden sich stark in der Verteilung der Risi
ken, der Transparenz von Leistungen und Finanzierung 
sowie im Umfang von Solidaritäten. 
Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und -sprecher hat 
sich indessen fOr die Beibehaltung - oder zumindest für die 
vorläufige Beibehaltung - des Beitragsprimats ausgespro
chen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nochmals an 
den Mitbericht der Finanzkommission vom 10. September 
1999, der festhält, dass ein Wechsel vom Leistungs- zum 
Beitragsprimat derzeit mit erheblichem finanziellem Mehr
aufwand verbunden wäre. Zunächst soll jetzt einmal die 
Pensionskasse in Ordnung gebracht werderi, erst dann soll 
über einen allfälligen Systemwechsel ,entschieden werden. 
Diesein Anliegen wurde in der Kommission in zweifacher 
Hinsicht Rechnung getragen, einerseits durch die Mischung 
von Leistungs~ und Beitragsprimat. So empfiehlt Ihnen die 
Kommission, dass der Kernplan bis zu einem Einkommen 
von rund 168000 Franken im Leistungsprimat auszugestal
ten sei. Für darüber hinausgehende Lohnanteile sei ein se
parater Versicherungsplan zu führen. Andererseits wurde 
mit der Einreichungeines Postulates der Fin'anzkommission 
(99.3571) dem Anliegen Rechnung getragen, wonach/der 
Bundesrat nach Ablauf von sechs Jahren Bericht darüber zu' 
erstatten hat, ob er das Leistungsprimat beibehalten will, 
oder ob auf das Beitragsprimat gewechselt werden soll. ' 
Nebst der Klärung der Frage des Primats ist es das Ziel die
ser Vorlage, die Pensionskasse aus der Bundesverwaltung 
auszugliedern und sie mit einem verantwortlichen Leitungs
gremium auszustatten. Dies bj:ldingt aber die vollständige 
Ausfihanzierung der Fehlbetragsschuld. 
Fazit: Diese Vorlage verdientunsere Unterstützung. Ich wie
derhole meinenAppell vom letzten Donnerstag: Namens der 
Kommissionsmehrheit bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutre
ten und den Rückweisungsantrag/der, Minderheit Weyeneth 
abzulehnen. 

Antille Charles-Albei\ (R, VS), pour la commission: J'ai dit 
lors de mon rapport sur I'entree en matiere, jeudi passe, que 
le point qui a provoque la principalediscussion en commis
sion, c'etait le choix entre le systemede la primautede pres-

. tation ou celuide la primaute de cotisation. Nous avons 
approfondi largement ce theme, . avec le recours ades 
experts neutres, afin' de comparer les avantages et les 
inconvenients des deux systemes, celui de la primaute de 
prestation ou de cotisation. Ce sont essentielle me nt des 
aspects de politique du personnel qui ont fait aussi que la 
majorite s'est prononcee pour le maintien de la primaute de 
prestation. Je vQudrais simplementrappeler encore que 'la 
Commission des finances aussi vous propose de maintenir 
pour I'instant le systeme de primaute de prestation, car les 
conditions pour un changement dans un systeme de pri
mautede. cotisation ne sont pas reunies a ce jour. Dans son 
postulat 99.3571du 10 septembre 1999, la Commission des 
finances sollicite cependant du Conseil federal I'etablisse
ment, al'.echeance d'une periode de six ans, un rapport rela
tif a un passage complet ou partiel de la primaute de 
prestatio'n a la primaute de cotisation. 
C'est par 12 voix contre 4' et avec 1 abstention que la Com
mission des institutions politiques vous propose d'eritrer en 
matiere. et donc de rejeter la proposition de minorite Weye~ 
neth. . 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Diese Vorlage ist Teil eines 
sehr komplexen Prozesses. Wir müssen nämlich gleichzeitig 
vier Dinge tun: die alte Pensions kasse sanieren, die Gelder 
der Pensionskasse besser anlegen, das Konzept für eine 
neue Kasse schaffen und die Leistungspläne überarbeiten 
und aktualisieren. Sie wissen, dass wir bei der alten Kasse 
den Turnaround geschafft haben, obschon es noch viel zu 

tun gibt. Das Gesetz, das eine bessere Anlagepolitik ermög
licht, haben Sie schon· in der vergangenen Legislatur ver
abschiedet; ungefähr 5 Milliarden Franken sind inder 
Zwischenzeit am Markt. Das Konzept für die neue Kasse 
wird in diesem Gesetz festgelegt, und über die Leistungs
pläne hat sich der Bundesrat schon ein erstes Mal unterhal
ten; wir haben Ihrer Kommission schon gewisse Skizzen 
vorgelegt. 
Unser Ziel ist es, eine moderne, autonome, leistungsfähige 
Pensionskasse zu schaffen, welche vorbildliche Massstäbe 
setzt. Da Ihre Berichterstatter an sich das Gesetz zutreffend 
umschrieben und beschrieben haben, wofür ich danke, 
möchte ich hier nur vier Akzente setzen, nämlich kurz den 
Ausbaustandard der neuen Kasse mit jenem von anderen 
Firmen vergleichen, ein paar Bemerkungen zur Ausfinanzie
rung der Deckungslücke machen, mich darin zur Frage des 
Primates äussern und dann auch noch einige Bemerkungen 
zu den Kompetenzen der Kassenkommission macheri. 
Das Votl.jmvon Herrn Tschäppät veranlasst mich aber auch, 
zum Problem, das die GpK zu Recht aufgegriffen hat, ein 
paar Vorbemerkungen zu machen. Sie wissen, dass der 
Bund in vielen Bereichen.;". das wird eigentlich zu wenig rea
lisiert - in einer ziemlich grossen Umstrukturierung steckt. 
Die wichtigsten Beispiele sind die Verkleinerung des VBS 
oder die Veränderung des. ganzen Bereiches Bau. Das hat 
natürlich eine ziemlich tief greifende Umschichtung von Per
sonal und auch einen grossen Personalabbau zur Folge ge
habt. Das müssen wir ja irgendwie sozialvertraglich . regeln. 
Hier haben wir im Prinzip eine klare Kaskade: Zuerst wollen 
wir den Leuteri neue Jobs anbieten; wenn das nicht möglich 
ist, möchten wir sie zu einer Frühpensionierung veranlas
sen; wenn das nicht möglich ist, müssen wir mit einem Sozi
alplan eine soziale Losung suchen; wenn das nicht möglich 
ist, bleibt dann ganz am Schluss noch die Entlassung; das 
ist aber wirklich die Ultima Ratio. Wir haben auch belegen' 
können, dass das eigentlich sehr selten vorgekommen ist. 
In der Tat war hier nicht alles so transparent, wie Vl(ir uns 
dies eigentlich wünschen würden. Es gibt zwei Instrumente, 
mit denen man diese Frühpensionierungen durchziehen 
kann: 
1. Die so genannte Berufsinvalidität: Dies wird hinten in die-
sem Gesetz behandelt. In der Kommission !:laben wir 'jetzt 
genau das vereinbart, was Herr Tschäppät hier will, nämlich 
die Zahlungspflicht des Arbeitgebers. 
Die Minderheit \tollmer hat hier einen anderen Antrag ge
steilt. Diesen werde ich aber bekämpfen, denn ich glaube, 
dass die neue lösung transparenter ist und an sich zum 
gleichen Resultat führen kahn, das - verständlicherweise -
auch die Minderheit Vollmer möchte. 
2. Die Mittel, die wir für die Sozialpläne einsteIJen: Heute ha
ben Sie das Budget zum Abschluss gebracht, nach dem 
96Millionen Franken für Sozialpläne vorgesehen sind. ' 
Folgendes habe ich sicher im Ständerat, eventuell auch hier 
gesagt: In der Jat hat bei der Verwendung dieser Mittel bis 
jetzt die volle Transparenz gefehlt. Deshalb sage ich IhnEpn 
zu, dass wir über die Verwendung dieser 96 Millionen Fran
ken - wobei wir nicht wissen,' ob wir den ganzen Betrag 
brauchen werden - im Sinne eines exakten Controllings Re
chenschaft ablegen wollen. Wir glauben, dass dieses Con
trolling erstens Transparenz schäfft' und dass es zweitens 
auch eine präventive Wirkung hat, indem die Departemente 
sich besonders bemühen werden, dieses Geld nicht leicht
fertig und ungerechtfertigt auszugeben; wenn sie wissen, 
dass dies angeschaut wird. Das vielleicht zu diesem Pro
bl!3mkomplex. Selbstverständlich sind wir bereit, das Pro
blem auch in der ständerätlichen Kommission noch einmal 
vertieft zu behandeln; es hat ab'er auch Ihre Kommission be-
sC;häftigt. . 
Zum Ausbaustandard dieser Kasse: Seinerzeit, als ich aus 
der Privatwirtschaft hierher kam, kam ichri1it der Überzeu
gung: «Das ist ja wahnsinnig, welch eine vornehme Kasse 
diese B,eamten hier haben, da könnte man wahrscheinlich 
Hunderte von Millionen Franken einsparen!» 
Ich muss sagen, dass die berufliche Vorsorge - alle von Ih
nen, die aus der Wirtschaft kommen, wissen, dass dies auch 
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dort so ist - natürlich ein wichtiges Instrument der Personal
politik ist. Sie hat auch einen grossen Einfluss auf die Zufrie
denheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ist ein 
wichtiges Instrument, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt geht. Wir haben das heutige Leis
tungsniveau der Pensionskasse des Bundes mit 13 ver
gleichbaren Firmen im Dienstleistungs- und Produktions-. 
sektor der Wirtschaft verglichen. Aus Gründen der Vertrau- . 
lichkeit darf ich die Firmen nicht nennen. Natürlich waren 
dies keine KMl,J oder Gewerbebetriebe; wir müssen uns mit 
Dienstleistungsbetrieben vergleichen, die ähnlicR qualifi
zierte Leute benötigen. Hier stellten wir fest, dass der Bund 
bei weitem nicht an der Spitze steht, sondern etwas leicht 
unter dem Mittelfeld. Man kann sagen: Er steht im Mittel
feid - bei einer leicht überdurchschnittlichen Beteiligung der 
Mitarbeitenden an der Finanzierung. Der Bundesrat möchte 
dieses Niveau einigermassen beibehalten; Ihre Kommission 
hat dem zum Glück zugestimmt. Dies ist kein Spitzen-, kein 
übertriebenes Niveau; es ist aber ein sehr gutes Niveau,' 
durchaus eines, das sich sehen lassen kann. Unsere Mitar
beitendensind damit im Wesentlichen ja auch zufrieden. 
Zur Ausfinanzierung der Deckungslücke: Häufig stelle ich 
fest, dass sich Bürgerinnen und Bürger eine falsche Vorstel
lung machen; sie glauben, eigentlich sei diese peckungs
lücke von vielen Milliarden Franken die Folge einer 
verfehlten Pensionskassenpolitik. Dies stimmt so in keiner 
Weise. Diese Deckungslücke ist gewollt. DieS; hat man ge
macht, um Bundesmittel zu sparen. Allerdings gibt es hier 
nur ein vordergründiges Sparen. Rechnet man korrekt, so 
hat man natürlich nichts gespart - dies zeigt sich jetzt bei 
der Ausfinanzieruog. Bei einer öffentlichen Ka~se ist ein sol
cheis Teilumlageverfahren oder eine solche Deckungslücke 
vertretbar, wenn der Bestand der so genannten Perennität 
entspricht, das heisst, wenn man davon ausgehen kann, 
dass der Bestand der Versicherten im Lauf der Jahre unge
fähr gleich gross bleibt. Für die heutige Bundesverwaltung 
würde das heutige System' noch lange funktionieren. Es 
gäbe ja eigentlich keinen Grund, .es.aus?ufinanzieren, wenn 
sich die Situation nicht etwas verändert hätte. 
Wir haben festgestellt, dass dieses' System bei einem stqr
ken Personalabbau anfällig \Nird und dass die Ausgliederun- . 
gen (Swisscom, Post, Ruag) dazu führen, dass diese Un
ternehmenihre eigene Vorsorge wollen und dass dort die 
Perennität nicht mehr geWährleistet ist; deShalb müssen wir 
bei <:liesen «abgesplitterten» Einheiten die Kassen zwingend 
ausfinanzieren. Auch beim Bund zeigt sich' zunehmend, 
dass die Kostenersparnis nur scheinbar war. Es ist auch zu
treffend, dass dieses heutige System nicht transparent ist. 
Deshalb schlägt Ihnen' der Bundesrat auch bei der Pen
sionskase für die Bundesverwaltung im engeren Sinn,ge~ 
nauso,wie bei den «abgesplitterten» Einheiten (Post, Swiss
com usw.) - alsci auch bei der kl.assischen PKB - eine Aus
finanzierung vor. Pas bedeutet natürlich, dass der Bund in 
Zukunft alle seine Beiträge; auch die Lohnerhöhl,mgsbei
träge, die er bis jetit als Schuld hat in die Lücke einfliessen . 
lassen, einzahlen muss. Wenn wir eine autonome Kasse bil
den wollen; die nicht mehr beim Bund angehängt Ist und der 
Bund sich aus den bisherigen Garantien zurückziehen will, 
ist die Ausfinanzierung dieser Deckungslücke ebenfalls 
zwingend. Gleichzeitig - das habe ich erwähnt;- wollen wir 
die Gelder, die jetzt beim Bund sind, nach ganz modernen 
Portfolio-Methoden aufden Märkten anlegen. Das ist richtig, 
und das haben wir schon mit mehreren Milliarden Franken 
eingeleitet. Die Finanzierung der Deckungslücke ist die so 
genannte Ausfinanzierung, und die Anlage der Bundesgel
der am Markt ist die sogenannte Umfinanzierung; beides ist 
im Gesetz mit unterschiedlichen Fristen vorgesehen. All das 
wird beim Bund kurzfristig zu wesentlich höheren Kosten 
führen, aber längerfristig wird es de'n Bund entlasten. Ich 
glaube, nur mit dieser Massnahme schaffen wir die Voraus
setzungen für eine transparente und wirtschaftliche Vor
sorge. , 
Zur Frage des Primates, die am meisten zu reden gegeben 
hat: Ich habe den Eindruck, dass das fast zu einer Glau
bensfrage geworden ist. Die meisten Gründe, die gegen das 
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Leistungsprimat aufgeführt werden, halten einer näheren 
Analyse nicht Stand. Ich darf Ihnen durchaus gestehen, 
dass ich anfänglich, als ich dieses Amt übernahm, ein 
ebenso veh~menter Anhänger des Beitragsprimates gewe
sen bin wie einige Redner hier, zum Beispiel Herr Beck, der 
auch immer wieder auf allen l,Jmwegen versucht, uns ins 
Beitragsprimat hineinzudrängen. 
Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich aufgrund der Fakten 
meine Haltung geändert habe. 
Es ist auch nicht wahr, dass heute die ganze Wirtschaft in 
Richtung Beitragsprimat tendiert. Ich kann Ihnen nur einige 
Beispiele für Leistungsprimate nennen, die aber teilweise -
wie wir das.auch vorhaben - noch mit Beitragsprimaten er
gänzt werden. Ich erwähne die Novartis, die von Herrn 
Weyeneth schon mit einem leicht kritischen Unterton ge
nannt wurde, aber auch die l,JBS - beide jüngeren batums-, 
Alusuissse, Lonza, Gredit Suisse Group, Migros, Nestle, 
Rentenanstalt, «Winterthur», «Zürich». Wir sind in diesem 
Sinne in sehr guter Gesellschaft. 
Herr Weyeneth hat zu Recht angeführt, dass für einen Fran
ken Leistung beide Primate gleich viel kosten, natürlich un
ter gleichen Voraussetzungen: Teuerung, Lohnentwicklung 
usw. Aber die Risiken werden ungleich auf die. beiden Par
teien bzw. Partner verteilt. Beim Leistungsprimat sind die 
Leistungen transparent, aber die Risiken werden vornehm
lich vom Arbeitgeber oder der Kasse getragen. Im Beitrags
primat tragen die Versicherten selber einen grossen Teil der 
Risiken; man kann nicht genau sagen, welche Renten sie 
dereinst haben werpen. Vor allem tragen sie das Zinsrisiko. 
Dafür hat der Arbeitgeber kaum ein Risiko. Richtig ist auch, 
dass es beim Leistungsprimat eine grössere Zahl von Soli
daritäten gibt, die man kritisieren kann und die nicht unbe
dingt immer transparent Sind. 
Man kann aber die Risiken des Leistungsprimates mit ver
schiedenen Massnahmen etwas begrenzen. Die Lösung Ih
rer. Kommission, welche eine obere Einkonimensgrenze für 
das Leistungsprimat vorsieht, reduziert die Solidarität der we
niger Verdienenden mit den besser Verdienenden schon e.t
was, und das erhöht die Transparenz. Es. ist aber auch nicht 
wahr, . dass das Beitragspriniat leichter zu verwalten ist als 
das. Leistungsprimat. Dh3 Probleme der Pen~ion.skasse des 
Bundes haben nichts. mit dem Primat zu tun; sie haben an
dere Gründe, die \Nir hier sattsam pesprochen habim. Viel
leicht hat Herr Weyerieth Recht, wenn er sagt;die Begünstig- . 
ten hätten früher reklamiert; das vielleicht schon. Aber die 
Unordnung ist leider aus anderen Gründen entstanden. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen nun eine Mischform vor, nämc 

lich einen Kernversicherungsplari im Leistungsprimat und 
eine Zusatzversicherung für die variablen Ldhnbestandteile 
und gewisse Spezialfälle imBeitragspiimat. 
Ihre Kommission geht noch weiter: Sie will das Einkommen 
für das Leistungsprimat begrenzen. Das führt dazu, dass wir 
für die Kader eine besondere Kaderlösung suchen müssen, 
denn sonst würden diese zu stark ber:1achteiligt. Ich werde 
das in der Detailberatung anhand der vielen Minderheitsan
träge näher erläutern. 
Ich habe gesagt, dass beim Leistlingsprimat die Risiken vor 
allem beim Arbeitgeber liegen. Mit zwei wichtigen Massnah
men begrenzt der Gesetzentwurf diese Risikeri: 
1. Wir begrenzen die Garantie für den Teuerungsausgleich 
bei den Rentnern auf 50 Prozent; das begrenzt das Risiko 
bei höherer Teuerun·g. Es gibt hierzu Minderheitsanträge, die 
anderes wollen; aber ich werde Sie dann bitten, dieser Be
grenzung zuzustimmen'. 
2. In Artikel 16 erhält der Bundesrat die Kompetenz, Sanie
rungsmassnahmen anzuordnen, wenn die Kasse in Sch)ef
lage gerät. Das hat nichts mit der Oeckungslücke zutun, 
sondern mit dem zukünftigen Betrieb, mit anderen Verhält
nissen, versicherungsmathematischen Fehlern oder was im
mer Sie wollen. Der Bundesrat hat in solchen Fällen - wenn 
der Deckungsbetrag zu stark absinkt - die Kompetenz, 
Sanierungsmassnahmen anzuo'rdnen, z. B. über Beitragser
höhungen oder über ein Einfrieren der versicherbaren Sa
läre. Auch das ist eine grosse Bremse gegenüber 
untragbarer Risiken. Damit nähert sich aus Sicht des Arbeit-
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gebers die vorgeschlagene Leistungsprimatlösung bezüg-" 
lieh der Risikolage dem Beitragsprimat an. Ich muss Sie jetzt 
aber dringend bitten, von einem Primatwechsel abzusehen 
und den Rückweisungsantrag der Minderheit Weyeneth ab
zulehnen, und zwar nicht nur aus den Gründen, die ich jetzt 
erläutert habe, sondern aus den folgenden drei Gründen: 
1. pas Personal pflegt sehr sensibel auf Veränderungen bei 
der beruflichen Vorsorge zu reagieren. Wir stellen einfach 
fest; dass gerade jetzt die Verunsicherung unter dem Perso
nal im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesper
sonalgesetzes und der Abschaffung des Beamtenstatus 
sowie mit der geplanten Einführung des Leistungslohnes 
usw. beachtlich ist. Wir sollten jetzt also nicht bei der Alters
vorsorge eine zusätzliche Verunsicherung schaffen; das 
könnte sich auch auf dem Arbeitsmarkt schlimm auswirken. 
2. Ich' habe Sie al,lf den komplizierten Prozess hingewiesen, 
den wir jetzt bei der Kasse bewältigen müssen, der eben 
daraus entsteht, dass wir: gleichzeitig die Kasse sanieren, 
eine neue schaffen, Anlagen tätigen und Leistungspläne de
finieren müssen. Wenn Sie das jetzt alles noch mit dem 
Übergang zu einem neuem Primat belasten, befürchte ich, 
dass wir in administrative Probleme kämen, wo wir diese 
doch ei!;!entlich bereinigen wollten. , 
3. Der Ubergangzum Beitragsprimat hätte, zur Folge,dass 
gewisse Solidaritäten, vor allem zwischen jüngeren und älte
ren Arbeitnehmern, aufgehoben würden. Das würde dazu 
führen; dass ganze Kateg()rien, nämlich etwa die Hälfte der 
Mitarbeitenden,quasi beim Qbergang b,enachteiligt würden 
und der Bund dort, für die Besitzstandwahrung - diese leis
tungen sind jazugesagt worden - grosse Beträge einschies
sen müsste. Wir haben das nur abgeschätzt. Wir schätzen, 
dass die Beträge irgendwo zwischen ein und zwei Milliarden 
Franken liegen würden. Ich muss Ihnen sagen, dass dieses 
Geld nicht vorhanden ist. ' 
Ich schliesse aber durchaus im Sinne des Postulates der 
Finanzkommission ein'en Wechsel nicht aus. DieVorausset
zungen werden in einigen Jahren aus versChiedenen Grün
den besser sein. Die Ausfinanzierungen werden dann statt
gefunde"n haben; wir werden ung!'lfährwissen, welche Vermö
genserträge . wir erwirtschaften können: wir werden mit dem 
ergänz~nden Beitragsprimat ErfahrUngen gesammelt haben; 
wir werden auch wissen, Ob das informatikmässig bewältigbar 
ist, und wir werden von der soliden Basis einer gut gemanag" ' 
ten Kasse ausgehen können. Das ist der Grund dafür, dass 
der Bundesrat bereit ist, IhrPostulat entgegenzunehmen. 
Zu den Kompetenzen der Kassenkommission: Herr Vollmer 
hat kritisiert, dass der Bl,lndesrat am Anfang die Funktionen 
der Kassenkommission wahrnehmen will. Richtig ist, dass 
die Pensionskasse -:- sie wird Publica heissen .:.. im" Endzu
stand von einer verkleinerten und effiZienten paritätischen 
Kassenkommission geführt werden wird, wie das in der Pri
vatwirtschaft auch der Fall ist, Für die operative Geschäfts
tätigkeit wird es ein Direktorium geben. Diese Aufgabe ist 
wesentlich anspruchsvoller als die heutigen Aufgaben der 
Kassenkommission.Wir sind überzeugt, dass die Kassen-

" kommission in ihrer heutigen Zusammensetzung an sich zu 
gross und wenig geeignet ist, diese Aufgabe wahrzuneh
men. Für diese Kassenkommission werden dann auch bei
spielsweise die Haftungsgrundsätze gemäss Artikelß2 BVG 
gelten und nicht ein~ach die Haftungsgrundsätze des heuti
gen Beamtenrechtes. Pie Kommission wird also eine ganz 
enorme Verantwortung auf sich nehmen. 
Nunhatder Bund amAnfang noch sehr grosse Garantiever
pflichtungen, nämlich bis die Ausfinanzierung einmal fertig 
ist, bis eine Reserve da ist usw. Es ist absolut undenkbar, 
dass der Bund für solche Garantien geradestehen muss,. 
aber gleichzeitig andere die Kasse führen. Im modernen Jar
gon würde man das einen «moral hazard» nennen. Die ei
nen können gefahrlos Risiken eingehen, weil ein anderer die 
Risiken trägt. Das macht es für den Bundesrat zwingend, 
dass die Kassenkommission erst nach einer gewissen Zeit
wir wollen das schrittweise tun - ihre Funktion übernehmen 
kann. Das ist für die Kassenkommission dann auch ein Lern
prozess; die Übergangszeit ist auch recht kurz. Eigentlich" 
verstehe ich gar nicht, dass die Kassenkommission das ra-

scher möchte, denn auch sie müsste ein Interesse daran" ha
ben, sorgfältig auf diese sehr grosse Ver-antwortung, die sie 
zu tragen hat, vorbereitet zu werden. Aus all diesen Bemer
kungen möchte ich zum Schluss kqmmen: Ihre Kommission 
hat das Gesetz in einigen Bereichen verändert. Einige Ver
änderungen mussten wir im Laufe der VerhandlUngen in der 
Kommission vorschlagen, weil wir im Laufe der Sanierung 
der Kasse und des näheren Vertiefens der Qbergangspro
bleme darauf gestossen sind, dass man noch einige Ände
rungen machen muss. Ich weiss, das sieht dann so aus, als 
ob das Geschäft nicht reif gewesen sei. Wir sind dankbar, 
dass Ihre ~ommission dafür Verständnis gehabt hat; aber es 
ist ein Prozess, der verhältnismässig rasch ablaufen mUsste. 
Der Bundesrat ist nicht ,der Meinung, wie das hier gesagt 
worden ist,dass alle Verähderungen der Kommission Ver
besserungen seien. Aber ich kann sagen, dass der Bundes
rat grl,lndsätzlich mit den. Anträgen der Mehrheit Ihrer 
Kommission leben kann. Pa und dorf ergeben sich Pro

,bleme, auf die ich in der Detailberatung hinweisen werde. 
Ich bitte Sie nun, auf die Vorlage einzutreten und im Wesent
lichen der Linie Ihrer' Kommission zu folgen. 
Ich bitte Sie auch, den Rückweisungsantrag der Minderheit 
Weyeneth abzulehnen. 

Beck Serge (L, VD): j'aimerais savoir si le Conseil federal 
est conscient que le systeme de la primaute de prestation a 
un coOt par rapport ä celui de la primaute de cotisation, puis-
qiJe la caisse de pensions doit assunier les risques; . 
Pour iIIustrer ce propos, j'aimerais bien que M. le conseiller 
federal nous donne les coOts g'lobaux des cotisations des 
caisses de pensions privees auxquelles iI a fait reference, 
puisque selon les donnees en ma possession, I'essentiel 
des caisse's privees des grandes entreprises sUisses four
nissent (employes, employeurs) des cotisations globales de 
I'ordre de 18 ä 24 pour cent dans le casdes caisses de pen
sions en primaute de prestation, alors que nous ne sommes 
qu'ä 15 poUr cent. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Man mü~ste jetzt die Beispiele 
analysieren; denn ob eine Kasse für einen Beitrag gleich viel 
Leistung erbringt, hängt natürlich Wn verschiedenen Ele
menten ab. Teilweise sind die Beitragsprimatkassen dann 
etwas billiger, wenn man sie zugleich für gewisse Sparmass
nahmen braucht. Viele der Kassen in der Priv"atwirtschaft 
haben etwas bessergerriacht als wir beim Bund: Sie haben 
nämlich die Vermögen seit vielem Jahren angelegt und konn
ten mit den Vermögensanlagen dann Beiträge verbilligen 
oder Leistungen erhöhen. Hätte der Bund das getan, könnte 
er auch die Leistungen mit kleineren Beiträgen aufrechter
halten. Das heisst also, man muss diese Faktoren in die Ver
gleiche mit einbeziehen. '- Ich entnehme den Gesten von 
Herrn Beck, dass ich ihn vielleicht nicht völlig verstanden 
habe. Aber er wird mir sein Problem dann vielleicht noch 
unter vier Augen erl,äutern. 
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Art. 1 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c ..... 30. April 1997,solange diese ihr Personal bei der Pen
. sionskasse des Bundes versichert; 

Abs.2 
Zust,immung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 
Proposition de la commission 
AI. 1 

c ..... de la Poste, aussi longtempsque son personnel est 
assure aupres de la Caisse federale de pensions; 

AI .. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum EntwLJrf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

b. die Schweizerische Post, solange diese ihr Personal bei 
der Pensionskasse des Bundes versichert; 

Art. 3 
Proposition de la commission 

b.la Poste suisse, aussi longtemps que celle-ci assure son 
pers~:mnel aupres de la Caisse federale de. pensions; 

Angenommen - Adopte 

. Art. 4 
Antrag der KOfT1mission 
Abs.1 
Mehrheit 
Versicherte Verdienste bis zum Zweifachen des oberen 
Grenzbetrages .... 
Minderheit I 
(Bühlmann, Aguet, Fankhauser, Hubmann, Maury Pasquier, 
Vollmer) 
Versicherte Verdienste bis mindestens zum Zweifachen des 
oberen Grenzbetrages .... 
Minderheit " 
(Beck) 
Versicherte Verdienste sind bis höchstens zum Eineinhalbfa
chen des oberen Grenzbetrages von Artikel 8 Absatz 1 BVG 
im Leistungsprimat versichert. 

Abs.2 
Mehrheit 
Jeder Arbeitgeber bestimmt für sein Personal, nach Konsul
tation der Kassenkominission, welche Lohnteile, die über 
dem Betrag von Absatz 1 liegen, versicherbar sind und in 
welchem vom Kernplan gemäss Absatz 1 finanziell getrenn-. 
ten Versicherungsplan diese Lohnbestandteile versichert 
werden. 
Minderheit 111 
(Vollmer, Aguet, Bühlmann, Fankhauser, Hubmann, Maury 
Pasquier) 
Der Bundesrat bestimmt, nach Konsultation ., .. 
(Rest des Absatzes geinäss Antrag der Mehrheit) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Minderheit IV 
(Beck, Fischer-Hägglingen, Weyeneth) 
GemässAntrag der Mehrheit, aber: 
.... und in welchem VElrsicherungsplan mit Beitragsprimat 
diese Lohnbestandteile versichert werden . 

Abs.3-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Majorite 
.... ne depasse pas deux fois la somme .... 
Miriorife I 
(Bühlmann, Aguet, Fankhauser, Hubmann, Maury Pasquier, 
Vollnier) 
Les gains aSSUres, pour le moins jusqu'a concurrence de . 
deux fois le montant limite fixe a I'article 8 alinea 1er .... 
Minorite " . 
(Beck) 
Les gains assures . sont soumis au systeme de la primaute 
de prestation a raison d'au maximum une fois et demie le 

• montant maximal fixea l'article8 alinea 1er LPP. 

AI. 2 
Majorife , 
L'employeur determine pour son personnei, apres avoir con
suite la Ccimmission de la caisse, quelles parts de salaire 
peuvent etre assurees au~dela d'un montant visea l'aU
nea 1er etquelplan d'assurance, separe financierement du 
plan de base conformement a I'alinea 1er, s'applique aces 
parts de salaire. 
Minorife 111 
(Vol1mer, Aguet, Bühlmann, Fankhauser,. Hubmann, Maury 
Pasquier) . 
Le Conseil federal determine, apres avoir consulte .... 
(Reste de I'alinea selon la proposition de la majorite) 
Minorite IV 
(Beck, Fischer-Hägglingen, Weyeneth) 
Selon la proposition de la majorite, mais: 
.... et quel plan d'assurance en primaute de cotisation s'ap
plique a ces parts de salaire. 

AI. 3-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Bi,ihlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 4 geht es, wie der Ti
tel. des Artikels sagt, um die Grundsätze, die in diesem 
Gesetz festgeschrieben werden, und einer dieser Grund
sätze ist - wie wir auch aus den Erläuterungen der Bundes
rates gehört haben - die Beibehaltung .des Leistungsprimats 
bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze. Das neue 
Gesetz soll nicht, wie das der Rückweisungsantrag der Mi[l
derheit Weyeneth wollte, das Beitragsprimaf einführen, son
dem- bis zu einer bestimmten Grenze - das Leistungs
primat beibehalten. Darum geht es in meinem Antrag der 
Minderheit J. . 
Weshalb die grüne Fraktion für das Leistungsprimat ist, 
muss ich nicht wiederholen, das habe ich in der· Eintretens
debatte gesagt; wir haben jetzt auch vom Bundesrat Erläute
rungen gehört, die tendenziell etier für die Beibehaltung des 
Leistungsprimats sprechen. Diese Argumente, Herr BLJndEis
rat Villiger, werden auch dann noch stimmen, wenn die 
Kasse saniert ist. Penn Sie haben viele Vorzüge des Lei
stungsprimats aufgelistet, die nichts damit zu tun haben, 
dass wir uns zurzeit in einer Übergangsphase befinden, in 
der die Schwierigkeiten der Pensionskasse dahingehend 
eine Rolle spielen, dass man sich nur jetzt für das Leistungs
primat ausspricht und später nicht mehr. Aber das ist dann 
vielleicht die Aufgabe des Parlamentes in der nächsten oder 
übernächsten Legislaturperiode. 
Der Bundesrat schlägt vor,dass ab einer bestimmten Ein
kommensgrenze vom Leistungsprimat abgewichen und auf 
das Beitragsprimat umgestiegen werden Rann. Jetzt is't die 
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grosse Frage, wie hoch diese Einkommensgrenze sein soll. 
Im Entwurf des Bundesrates stand, sie betrage das Einein
halbfache eines bestimmten Betrages, der in der Botschaft 
erwähnt wird; ich werde ihn nachher noch in Franken und 
Rappen erwähnen. Ich schlage Ihnen vor,.dass mindestens 
das Zweifache dieses Grenzbetrages gelten soll. Ich hatte in 
der Kommission' mit meinem Antrag einen kleinen Erfolg; es 
wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der An
trag der, M~hrheit der Kommission lautet, dass das Leis
tungsprimat «bis zum Zweifachen des oberen Grenzbetra
ges» gelten soll. 
Mein Minderheitsantrag lautet «bis min'destens zum Zweifa
chen des oberen Grenzbetrages». Warum schlage ich Ihnen 
das vor? Dieser Betrag - er macht in Franken und Rappen 
144 681 Franken aus- ist der Betrag, der in der Botschaft 
des Bundesrates jener Betrag erwähnt wird, bis zu dem der 
Bundesrat bereit ist, das Leistungsprimat gelten zu lassen. 
Der Bundesrat sah aber vor, dass man nicht diesen Betrag 
im Gesetz festlegen solle, sondern nur das Eineinhalbfache 
des oberen Grenzbetrages; das sind rund 100000 Franken. 
Zu meinem Minderheitsantrag: Wenn es dem Willen des 
Bundesrates entspricht, di3ss bis zu einem versicherten Ver
dienst von 144000 Franken das Leistungsprimi3t-gelten soll, 
soll man das auch iin Gesetz festschreiben. Das hat mit 
Transparenz zu tun. Der Bundesrat hat in den K()mmissions
beratungen immer wieder geäussert; das sei die Absicht und 
dem sei so. Dasheisst faktisch: Wenn Sie meinem Minder
heitsantrag oder mindestens der Version der Mehrheit zU
stimmen, andert sich für das Bundespersonal faktisch nichts 
an der aktuellen Praxis. Darum ist es nicht einsichtig, warum 
wir das nicht im Gesetz festschreiben sollen - wenn das 
schOn die Einkommensgrenze ist, bis zu der das Leistungs-
primat gelten soll. . 
Ich bitte Sie aus Gründen der Transparenz,dies im Gesetz 
so festzuschreiben, wie es in Tat l,md Wahrheit gemeint ist. 

BeckSerge (L, VD): Nous /'avons dit lors du debat sur 
I'entree en matiere;/a question du choixdu.type de pian de 
prevoyarice,sOiten primaute .de prestation ou en primal,Jte 
de cotisation, n'a pasete resolue de m~niefe. satisfaisante. 
Je vais essayer. de' me livrer, au risque d'etre rappele 13 
I'ordre parIa e10che du president, 13 un exercice de vulg8ri
sation, car je crois qu'il y a Iieu de voir dans le detail ce qui 
se cache derriere les deux systemes. 
11 convient de rappelerqu'un systeme en primaute de presta

. tion garantit une rente fixee proportionnellemelnt al,J dernier 
salaire. eJ presente 18 difficulte de perception' decotisations 
pour un m.ontant de rente qui doit etre evalue 13 un delai de 
dix, vingt ou trente ans, en tenant compte, d'une pärt, de ICf 
progression salariale previsible et, d'autre part, de I'evolution 
generale des salaires et de.la conjoncture durant cette pe
riode~ Vous reconnaitrez qu'iI ya 113 Une difficulte certaine. 
D'autre part, les promotions professionnelles et salariales 
n~cessitent des cotisations de rattrapage pour couvrir I'aug
mentation de .pension decoulant deja promotion et qUi n'a 
pas eteprovisionnee par des cotisations sur les annees qui 
ont precede cette promotion. Ce systeme decotisations de 
rattrapage sera ameliore puisque, actuellement, I'employeur 
- et 113 il y ades lacunes dans la transparence~ verse trois 13 
cinq fois le montant verse par /'employe pour les cotisations 
de rattrapage. . . 
Le Conseil f$deral dit dans son commentaire de i'artiele 6, 
sous le chiffre 232 du message, que les cotisations de rattra
page prevues dans le nouveau systeme resteront insuffisan
tes. Nous Iisons: «La somme. supplementaire necessaire 
pour couvrir la charge de la reserve mathematique restante 
sera financee par les gains de la Gaisse de pensions.» Nous 
toilchons 113 un des incQnvenientsdiJ systeme de primaute 
de prestation,qui permet I'instauration de fausse solidarite, . 
puisqu'une par;tie des cotisations de rattrapage des person- . 
nes obtenantune promotion sera financee par le produit ex
cedentaire des placements de la caisse depensions, donc 
par une partie du produit du placement des cotisations des 
autres assures qui,eux, n'auront pas obtenu de promotion. 
Je I'ai releve du debat sur I'entree en matiere: de teiles faus-

ses solidarites peuvent etre introduites dans un systeme de 
primaute de prestation, par exemple pour des durees d'acti
vite professionnelle differentes dans la mesure ou les cotisa
tions ne so nt pas differenciees. La Commission de gestion 
I'a releve tout 13 I'heure: 13 retraite anticipee, il'devrait y avoir 
cotisation exceptionnelle 'de rattrapage de /'employeur 
aupres dela Caisse federale de pensions, ce qui n'a pas ete 
fait jusqu'a maintenant et ce que le systeme de-primaute de 
prestation permet de continuer 13 ne Ras faire. ·Le systeme 
de primaute de cotisation voit, par contre, la caisse deo pen
sions capitaliser sur un compte individuelles cotisations des 
assun3s, la part patronale et la part' de I'employeur, et repar
tir le produit des placements proportionnellement a /'avoir de 
chaque assure. 
Si le Conseil federal avait ete pris entre, d'l,Jne part, I'exi
gence d'un bilan en caisse fermee et, d'autre part, I'exigence 
.d'avoir 13 jour des comptes individuels pour chacun des as
sures,il n'aurait pas PU laisser se deteriorer la situation fi
nanciere de la·caisse. Le Conseil federalle ditd'aiUeurslui~ 
meme au chiffre 142 du message: «Les avantages de la pri
maute des cotisations resident dans lasouplesse et la trans
parence.» J'insisterai' pout dire que .Ia transparence des 
coOts est totale puisque lescoOts des cotisations couvrent la 
'pres~ation pr$vue, sans reporter partiellement sur le bene
fice de la caisse de pensions par exemple le coOt de cotisa
tion de rattrapage inco.mplete dans le systeme de primaute 
de prestation .. Lasolidarite est, parailleurs, maintenue entre 
I'ensemble des assures pour la cOljverture des prestations 
en cas de deces et d'invalidite. ' 
Le Conseil federal, conscient, d'une part, des avantages du 
systeme de primaute de cotisation, mais, d'autre par(con

'fronte 13 une forte opposition des associations .de personneI, 
a souhaite introdufre un plan de prevoyance mixte, avec un 
soele salarial couvert par une'prevoyance enprimaute de 
prestationet un compleme,nt de prevoyance pour ia partie 
superieure des salaires enprimaute!:Je cotisation, ou tout au 
moinsselon.un'plan distinct. Ce choix fondamental est ac-' 
ceptable dans la mesure ou le systemecfe primaute de coti
sation, on /'a dit, fait sup'porter I'essentiel des risqueslies 13 
/'evolution conjoncturelle aux assures. 
Ce principe etant pose, iI convient d'examiner comment le 
Conseil federal entend le traduife dans les faits; Cet examen 
demontre que, dans sori projet d'artiele 4, le Conseil federal 
propose que les montantsqui.ne depassent pas une fois et 
demie la somme maximale fixes 13 I'article 8 l,.pp, soit envi
ron 108' QOO francs, soient assures en primaute de presta-

. tion.· Par contre, le Gouvernement ne precise pas sous 
quelle forme de plan de prestation la partie superieure des 
salaires sera assuree, et il nousa confirrne, en commission , 
qu'il- souhaitealler jusqu'au nive'au hors dasse en primaute 
de prestation. C'est Une perspective ql,li revient 13 vider de 
sa supstance' le passage 13 lJn plan mixte, puisque sur 
109 000 employes affilies actuelleinent ala Caisse federale 
de pensions, seuls 500 verraient f3pplique, POUf la partie su
perieure de leur salaire; I,m plan en primaute decotisation. 
Nous som'mes doncla 13 la limite de /'escroquerie lorsqu'on 
pretend instaurer un plan. mixte qui ne va concerner que 
0,5 pour cent des affilies.dela caisse, 
Je vous invite, memeen repondant au souci de Mme Bühl
mann, 13 sputenir les propositions de minoi"ite " et IV puis
que, avec ces propositions, seuls 10 pour cent des 
employes affilies 13 18 caisse de pensions,qui ont un salaire 
superieur 13 la e1asse 22, seraientsoumis reellemeilt aun 
plim mixte. C'est 113 une mesure tout 13 fait equilibree. 

Vollmer Peter (S, BE): Es geht hier bei diesem Minderheitsc 

antrag darum festzulegen, wer bestimmt, nach welch.em . 
Leistungsplan die über dem Grenzbetrag liegenden Ver
dienste Zu versichern sind. Wir werden beim ersten Absatz 
entscheiden, wie hoch dieser Grenzbetrag sein soll. In Ab
satz 2 geht es jetzt darum zu sagen, dass die darüb~rhin
ausreichenden Verdienste nach einem besonderen Leis
tungsplan versichert sind, im Beitragsprimat, möglicher
weise auch im Leistungsprimat. Ich meine, dass. es richtig 
ist, dass der Bundesrat die Frage zu bestimmen hat, wie 
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diese darüber hinausreichenden Einkommen versichert 
sirid, und nicht die einzelnen Arbeitgeber. Wir werden näm
lich zunehmend in die Situation kom-men, dass wir auch. im 
Bereich des Bundes immer mehr gemäss diesem Gesetz so 
genannte Arbeitgeber haben; die dezentralisierten Verwal
tungseinheiten werden in diesem Gesetz ausdrücklich als 
Arbeitgeber bezeichnet. 
Wenn die Fassung des Bundesrates jetzt durchkommt, wird 
das 'bedeuten, dass wir bei den verschiedenen dezentrali
sierten Verwaltungseinheiten beim Bund und den weiteren' 
Arbeitgebern unterschiedliche Pensionskassenregelungen 
für diese Beträge haben, die über das obligatorische I,..eis
tungsprimat hinausgehen. Das, darf Qoch nicht sein. Wenn 
wir beim neuen Bundespersonalgesetz jetzt Bestimmungen 
haben, wo wir sagen, in gewissen Ausführungsbestimmun
gen brauche es eine Flexibilität der jeweiligen Bereiche, 
kann das noch angehen. Aber dass wir jetzt in Bereichen 
der Sozialversicherung - die Pensionskasse gehört dazu, 
sie ist in diesem Bereich ein wichtiges Instrument -:- unter
schiedliche Ausgestaltungen machen, könnte dazu führen, 
dass man im einen dezentralisierten VerwaltLingsbereich 
plötzlich für das höchste Kader sehr grosszügige «Beletage-. 
Kassen» einrichtet, im anderen Bereich eines Betriebes des 
Bundes jedoch ganz 'andere, vier besch~idenere oder noch 
mehr überschiessende Einrichtungen vorsieht; wir hätten 
dannein.e Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Bun
desbereichen. Ich meine, zumiridest in Bezug auf die Frage 
der Pensionskassesollten wir hier eine einheitliche Lösung 
im ganzen Bundesbereich haben. . 
Deshalb verlangt mein Minderheitsantrag, dass hier der 
Bundesrat eine Regelung vorsehen soll, was mit den Ein
kommen geschieht - wie .sie versichert sein sollen -, die 
über diese obligatorische Leistungsprimatgrenze hinausge
hen. Das ist vernünftig; es ist auch deshalb Wichtig, weil wir' 
unter Umständen, je nach Verwaltungsbereich, unterschi"ed-. 
liche finanzielle Möglichkeiten haben. Wir werden ein Flag
Amt haben, das in einem gut rentierenden Bereich tätig ist, 
das vielleicht sehr viele Einnahmen generieren kann. Wir 
werden. andere Verwaltungszweige haben, die eher knapp 
bei Kasse sein werden :- das ist so, aufgrund der Aufgabe, 
die sie zu erfüllen haben. Es kann doch nicht angehen, dass 
man plötzlich im einen Bereich grosszügige Pensions
kassenlösungen für das oberste Kader vorsieht, während 
man in einer anderen dezentralisierten Verwaltungseinheit 
plötzlich knausriger sein muss - oder umgekehrt, nur weil 
hier quasi jeder Arbeitgeber selber darüber bestimmen 
kann. 
Ich möchte Siedeshalb.wirklich bitten, hier zumindest eine 
gewisse Einheitlichkeit zu wahren und die Kompetenz dem 
Bundesrat und nicht den einzelnen Arbeitgebern zuzuwei
sen. Wir sollten nicht anfangen, jetzt auch im Bereich.der 
Sozialversicherungen eine Aufsplitterung vorzunehmen; das 
würden wir hier in' einem ersten Schritt tUn. Wir werden noch 
in anderen Artikeln auf die gleiche Problematik' stossen. 
Hier, meine ich,ist es wirklich einsichtig, dass wir dem Bun
desrat diese Kompetenz zuweisen, damit er das' für den 
ganzen Bundes.bereich einheitlich regeln kann. Wie er das 
regelt, bestimmen nicht wir; das bleibt dem Bundesrat an
heim gestellt. Wir geben. ihm diese Flexibilität, aber wir 
möchten das nicht aufgesplittert haben. .' 

BeckSerge (L,VD): Deuxieme episode, direz-vous. Je 
crois' qu'iI est important de soutenir la proposition de minoritä 
IV qui vise a imposer. au Conseil federal, .. pour environ 
10 pour cent des salaries, que la part superieure de leur 
salairesoit imposee selon un systeme .en primaute de coti
sation. 
Pourquoicela est-iI indispensable? Parce que c'est une 
prise' de risque qui est repartie de maniere egale entre em
ploye et employeur. Je repete ce que j'ai pronon~e tout a 
I'heure sous formede question, a laquelle M. Villiger, con
seiller federal,n'a pas repondu: je relevais que les caisses 
de pensions des societes privees, des grandes societes de 
ce pays, qui pratiquent la primaute de prestation, ont, malgre 
leurperformance-de placement de capitaux, des taux de co-
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tisation globaux qui so nt echelonnesentre 18 et 24 pour 
cent des salaires. 
Alors, quand on compare les prestations. de ces caissescla 
et qu'on pretend iHre dans leur moyenne avec des cotisa
tions quine sont ql)'a I)n niveau global de 15 pour cent, pari
taire employe/employeur, dans le cas de la Confederation, 

. on procede a une escroquerie. 11 n'est pas possible que la 
nouvelle caisse de pensions, en restanten primablte de 
prestation, conserve son equilibre financier avec des cotisa
tions aussi faibles. Au cas OU vous ne soutiendriez pas les 
propositions de miilorite 11 et IV, I'avenir nous demontrera 
assez rapidement ces derapages. 
Je crois qu'iI est .dans I'interet general des employeurs et 
des employes de passer reellement dans Publica, puisque 
c'est le nom de la nouvelle caisse de pensions, a un sys
teme de plan de prevoyance mixte qui touchenon pas seu
lement 0,5 pdurcent des employes, mais 10 pour cent de 
ceux-ci. Mme Bühlmann pourrait, si eire etait la, voir que ce 
n'est pas du tout la situation de la majorite desemployes qui 
serait pejoree. 
Je repete: je crois qu'iI est essenti.el que nous passions a un 
partage des risques; surtout pour les persorines qui 'sont 
dans lesclasses de traitement 22 E;ltsuperieures. Dans la 
mesure ou ces persorines-Ia font partie de I'encadrement, et 
ou les citoyens contribuables devront d'une maniere Ol) 

d',une autre contribuer a I'equilibre de la caisse de pensions, 
nous sommes en droit d'attendre que ces personnes cadres . 
envisagent la constitution . d'un trqisieme pilier et qu'elles 
prennenten charge une forme de prevoyance personnelle. 
Je vous remercie de soutenir les propositiöns de minorite 11 
et IV. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Prä.sident): Die CVP-Fraktion 
teilt mit, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

, Hubmann Vreni (S, ZH): Der Artikel4 gehört zu den Arti
keln, über die wir am längsten' gestritten haben. Einmal 
haben wir die Beratungen sogar aljsgesetzt, um von der 
Finanzkommissionzusätzliche Informationen zu erhalten. 
Wie Ihnen Frau Bühlmann erläutert hat, geht es in diesem 
Artikel umeineriwichtigen Grundsatz~ntscheid, nämlich 
darum, bis zu welcher Mind,estgrenze das Leistungsprimat 

.. gelten soll. Wie Herr Bundesrat Villiger sind wir der Meinung, 
dass wir möglichst weit gehend am heutigen System fest
halten und deshalb die' Grenze möglichst hoch ansetzen 
sollten. .' . . 
Nach ausführlicher Diskussion hat sich' die Kommissions
m'ehrheit dafür entschieden, die verskherten Verdienste bis 
zum Zweifachen des oberen Grenzbetragel? von Artikel 8 
Absatz 1 des BVGailzusetzen. . 
Herr Beck, ein überzeugter Verfechter des Beitragsprimats -
Sie haben ihn vorhiri gehört -, will mit dem Antrag seiner 
Minderheit quasi durch die Hintertüre . dieses System doch 
noch teilweise einführen. Die SP-Fraktion lehnt diesen Miri" 
derheitsan~rag ab, denn er dürfte, wie das Herr Bundesrat 
Villiger in der Kommission so schön gesagt hat, ausser Pro
blemen nichts bringen. . , . . 
Mit dem Antrag der Mehrheit ist das Leistungsprfmat gesi
chert, mindestens biszur festgelegten Grenze. 
Die Minderheit I (Bühlmailn) :geht noch einen Schritt weiter. 
Sie will, über diese Grenze hinaus, dem Bundesrat freie 
Hand lassen~ Die SP-Fraktion unterstützt, diesen Antrag, 
denn er gibt dem Bundesrat den nötigen Spielraum, um 
sinnvolle Lösungen zu finden. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie deshalb, dem Antrag 
der Minderheit I (Bühlmann) zuzustimmen und den Antrag 
der Minderheit 11 (BecK) abzulehnen. 
Was den Absatz 2 betrifft, schliesst sich die SP-Fraktion 
dem Antrag der Mehrheit an, jedoch mit einer wesentlichen 
Änderung. Wir sind nicht der Meinung, dass jeder Ärbeitge
ber eine eigene Lösung festlegen können soll, wie er die 
Lohnteile, welche über der in Absatz 1 festgesetzten Min
destgrenze liegen, versichern will. Wenn einzelne dezentrali
sierte Verwaltungseinheiten beginnen, etwas· anderes auf: 
zuziehen, führt dies zu ganz verschiedenen .Lösungen. Die 
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SP-Fraktion ist der Meinung, dass dies nicht sinnvoll ist. Wir 
wollen einheitliche Lösungen für alle bei der Pensionskasse 
des Bundes versicherten Personen. Deshalb soll es der 
Bundesrat sein, der - selbstverständlich in Absprache mit 
der Kassenkommission - entscheidet, welche Lösungen am 
sinnvollsten sind. Nur so ist die Einheitlichkeit garantiert. 
Deshalb unterstützen wir den Antrag der Minderheit 111 
(Vol1mer). 

. Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Ich bitte Sie, bei Ar
tikel 4 generell der Mehrheit der Kommission zu folgen. Es 
geht um die Frage, wie hoch die Einkommensgrenze sein 
soll, bis Zl,l der das Leistungs- beziehungsweise ab der das 
Beitragsprimat für den versicherten Verdienst Zu gelten.hat. 
Die Mehrheit will, dass der Kernplan bis zu einem Einkom
men von brutto 168 000 Franken im Leistungsprimat ausge~ 
staltet wird. " 
Die Minderheit I (Bühlmann) will, dass der Arbeitgeber dar
über' hinaus auf das Leistungsprimat verpflichtet werden 
kann. Dadurch wird aber der Gestaltungsspielraum für den 
Arbeitgeber zu stark' eingeschränkt. 
Die Minderheiten 11 \lnd IV (Beck) beabsicl)tigen das Umge
kehrte, nämlich dass die Höchstgrenze für das Leistun'gs
primat auf das Eineinhalbfache des Verdienstes; also auf 
einen Bruttolohn von rund 132660 Franken, fixiert ist. Was 
darüber hinausgeht, soll verbindlich über das Beitragsprimat 
versichert werden. Das entspräche einer Einführung des 
Beitragsprimats auf kaltem Wege und würde rund 
5000 Leute statt, wie bei der \cösung Bundesrat, nur rund 
1000 Angestellte betreffen. 
Die Minderheit 111 (Vol1mer) hat zum Ziel, dass der Bundesrat 
und nicht die einzelnen Arbeitgeber bestimmen sollen, wel
c,he Lohnanteile nach welchem. Versicherungsplan zu versi
chern seien. Das entspricht nach Ansicht der Kommis
sionsmehrheit nicht der 'im BI,mdespE;lrsonalgesetz festgeleg
ten neuen Strategie der Personalpolitik und Personalfüh
rung. Zudem hat die Minderheit 111 ebenfalls das Anliegeri 
der Mehrheit aufgenommen, dass vorgängig solcher Versi
cherungsentscheide die Kassenkommission zu konsultieren 
sei. Das bedeutet z)Nar ein aufwendigeres Verfahren, der 
Bundesrat ist aber damit einverstanden, 
Ich empfehle Ihnen .abschliesserid, bei Artikel 4 konsequent 
der Mehrheit zu folgen. 

Antille Charles-Albert (R, VS), pour la,cornmission: Ras
sureZ-VOUSi je ne vais pas repeter ce que M. Leu vientde 
vous dire. Par contre, je crois qu'entre la proposition de la 
majorite et la proposition de minorite.l (Bühlm~nn), dans le 
texte franc;:ais; il ya une legere precision 8 donner, parce 
que ce n'est pas aussi evidentquedans le texte allemand. 
La difference essentielle consiste en ceci: la majorite de la 
commissiori adeeide que lasomme sera de deux fois les 
gains assures, et c'est la limite maximale. Dansla-proposi-. 
tion de 'minotite I, le «mindestens», en allemand, pourrait 
laisser croire 01,1 pourrait laisser depasser deux fois la 
somme des gains assures. 
C'est pour cette raison que je vous propose de soutenir la 
proposition de majorite 8/I'alinea ter. A I'alinea 2, M. Leu 
vous I'a explique, je vous propose, 8 mon tour egalement, 
de soutenir la proposition de majorite. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es tut mir leid, Wenn das eine 
etwas schwierige und komplexe Materie ist; aber weil sich 
hier die Primatfrage stellt, ist das eines der Kernstücke des 
Gesetzes. Die Lösung des Bundesrates, dieweder von der 
Mehrheit noch von einEir Minderheit übernommen worden 
ist, würde den Arbeitgebern grosse Freiräume gewähren 
und ihnen ermöglichen, sich ihren spezifischen Arbeitsmärk
ten anzupassen. Ich bedaure eigentlich, dass diese Lösung 
nicht übernommen worden ist. Wir würden am liebsten dabei 
bleiben. Ich möchte aber doch noch kurz versuchen, die Un
terschiede plastisch herauszuarbeiten. Was der Bund heute 
macht, ist Folgendes: Wir versichern voll im Leistungsprimat 
bis zu einem Bruttoeinkommen von 169 000 Franken. Das' 
entsprichfeinem Nettolohn von 145000 Franken. Was da-

rüber ist, wird zu 80 Prozent versichert. Wir möchten eigent
lich vor allem wegen der oberen Kader dabei bleiben, weil 
die anderen Lösungen, wenn man nicht aufpasst, die Kader 
benachteiligen. 
Wir würden auch unter der Lösung gemäss Entwurf des 
Bundesrates diesen Ansatz übernehmen, nur geben wir mit 
der tieferen, zwingenden Mindestgrenze den übrigen Arbeit
gebern meh-r Freiraum. Dies hat folgende Vorteile: Es ist 
auch für die oberen Kader eine gute Versicherung; das 
System ist akzeptiert und eingespielt; es ist administrativ 
einfach, weil es nur wenige Leute mit zwei'Versicherungs
plänen - Leistungs- und Beitragsprimat -:- gleichzeitig gibt 
Die Nachteile liegen, das wurde erwähnt, bei einer gewissen 
Reduktion der Solidarität zwischen den tieferen und den hö
heren Einkommen. Das ist jedoch lfertretbar, wElii wir im Ver
gleich zum Markt bei den 'tieferen Einkommen tendenziell -
zum Teil beträchtlich - höhere Löhne bezahlen, hingegen 
bei den obersten Lohnklassen zu tiefe· Löhne ausrichten. Wir 
würden nach wie vor diese Lösung vorziehen. 
Wir können auch mit der Lösung der Mehrheit leben, wenn 
Sie das so wollen. Zwingend ist das Leistungsprimat bis zu 
169 000 Franken brutto oder 145 000 Franken netto - das 
entspricht eigentlich dem Ansatz des. Bundesrates -, aber 
über diesen Betrag hinaus sind die Arbeitgeber frei. Jedoch 
muss das, was darüber passiert, finanziell vom Kernplan ge
trennt sein; das ist der Unterschied zur heutigen Lösung des 
Bundesrates. Das heisst, diese Solidaritäten sind nicht mehr 
möglich. Das können wir über das Leistungs- oder Beitrags
primat machen. Ich kann das; was Herr Beck gesagt hat, be
stätigen: Wenn Sie sich' dafür entscheiden, würde der 
Bundesrat über dieser Grenze eine Lösung im Beitragspri
mat einführen. Ohne eine zusätzliche, gute Kaderversiche
rung würde diese Lösung aber 'zu einer signifikanten 
Verschlechterljng der Vorsorge für die höheren Kader füh-

.. ren. Das wäre das Dümmste,was wir im Moment angesichts 
derArbeitsmarktlage tun könnten. 
Wir müssen hier eine Lösung such~n. Wenn wir eine Elei
tragsPfimatlösungmit paritätischen Beiträgen wählen wür~ . 
den, wären die Kader doppelt· bestraft. Sie müssten 
Einbussen von 5 bis 15 Prozent beide!' Rente und zugleich 
Lohnabzüge, in Kauf nehmen, die ihre Löhne noch einmal ~ 
obschon sie schon unter dem Marktliagen - signifikant Ver
schlechtern würden. Das heisst: Wenn Sie diese Lösung 
wählen, wäre der Bundesrat gezwungE;ln, überparitätisch 
mehr zu übernehmen, damit die Beitragssätze für die höhe
ren Kader gegenüber heute nicht höher würden. Das würde 
natürlich den Bund etwas' kosten, das wäre teurer für den 
Arbeitgeber; aber weil es eine kleine Gruppe ist, ist das ir
gendwie schon finanzierbar. Der Vorteil: Sie haben bessere 
Transparenz, weniger Solidarität. Der Nachteil: Die Kader 
haben trotzdem Renteneinbussen; wir haben weniger Ge
staltungsspielraum für' die Arbeitgeber, und wir hätten für 
etwa 900 Personen zwei Pläne, gleichzeitig einen Leistungs
und eineri Beitragsprimatplan. Aber der Bundesrat kann 
diese Lösung akzeptieren. 
Die Lösung der Minderheit I (Bühlmann) wäre uns lieber. Sie 
beinhaltet ein .zwingendes Leistungsprimat bis mindestens 
169000 Franken,:darüber hinaus wäre die heutige Lösung 
denkbar. Das wäre der Vorteil. Wir könnten die heutige Lö
sung beibehalten, was für obere Kader attraktiv wäre. per 
Nachteil ist: Wir haben hier kaum mehr Gestaltungsspiel
raum, und die hohen Solidaritäten bleiben bestehen; Der 
Bundesrat könnte mit.der Lösung der Minderhe'it I leben. Wir 
würden sie der Lösung der Mehrheit vorziehen. 
Die Minderheit 11 (Beck) beantragt einen tieferen Schwellen
betrag: Sie will das Leistungsprimat nur bis zu 133000 Fran
ken brutto - netto 109 000 Franken ,- einführen und sieht. 
darüber hinaus zwingend das Beitragsprimat vor. Wir hätten 
hier weniger Solidaritäten und mehr-Transparenz; das gebe 
ich durchaus zu .. Aber für die Kader ist diese Lösung nach
teilig, und wir müssten etwa 10 Prozent - das hat Herr Beck 
zu Recht gesagt - in eine Zusatzbeitr(:lgsprimatversicherung 
nelimen. 10 Prozent tönt nach wenig, aber das sind 
5000 Leute. Das ist schon fast die Grösse einer grossen 
Kasse in der Privatwirtschaft. Wir hätten für 5000 Leute eine 
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doppelte Kasse zu führen, zwei Primate, \Jnd das ist mir in 
der Übergangszeit zu viel. Deshalb hat auch Ihr Kommissi
onssprecher gesagt, auf diese Weise würde eine Art Bei
tragsprimat durch die Hintertür eingeführt. 
Noch kurz zu den Minderheiten 111 (Vol1mer) und IV (Beck): 
Die Minderheit IV will das Beitragsprimat für die «Beletage» 
zwingend vorschreiben. Wir würden es vorziehen, bei der 
Mehrheit zu bleiben, obwohl wir vorhaben, zum Beitragspri
mat überzugehen. Man könnte das auch mit der Lösung der 
Mehrheit kombinieren. 
Zum Anliegen von Herrn Vollmer: Wir gehen von der Idee 
aus, dass die Altersvorsorge für die Arbeitgeoer ein perso
nalpolitisches Instrument ist. Die Arbeitgeber sollen es ver
antworten; deshalb soll hier ,nicht der Bundesrat, sondern es 
sollen die Arbeitgeber bestimmen. Die Post hätte sich das 
nie vom Bundesrat aufschwatzen lassen wollen. Die Post 
will zusammen mit ihren Mitarbeitern dann vielleicht sogar 
im GAV eine gemeinsame Lösung suchen. 
Aber im Sinnß eines grösseren Handlungsspielraumes für 
die Arbeitgeber bitte ich Sie, hier auch der Mehrheit zuzu-
stimmen., ' 
Eine Gesamtwürdigung: Der Bundesrat würde entweder die 
Lösung des Bundesrates - aber die steht nicht zur Diskus
sion ~ oder die Lösung der Minderheit I (Bühlmann) vorzie
hen. Wir können ,mit der Lösung der Mehrheit leben, 
allerdings tun wir das nicht sehr gerne. Aber wir bitten Sie 

, dringend,c:!en Antrag der Minderheit 11 (BeCk) abzulehnen. 

Beck Serge (L,VD): Mönsieurle Conseiller federal, en
core une question. La competitivite sur le, marche des 
cadres, c'est un probleme reel que vous soulevez. Mais 
n'est-ce pas hypothequer leredressem,emt des finances 
federales que de dire: «Aujourd'hui, nous ne voulons pas 
offrir des, salaires superieursaux cadres dont les couts sont 
transparents; mais par contre, nous pouvons promettre que 
dans vingt ou trente ans,' la caisse de pensions sera a' 
meme de financer des retraites de 'Beletage' pour ces 
cadres-Ia»? ' 

Villiger Kaspa~, Bundesrat: Wenn ich Sie richtig verstan
denhabe, fragen Sie, ,ob es richtig sei, dass wir bei den 
Salären zwar unter den marktüblichen bleiben, aber dafür 
mit einer guten Altersvorsorge sozusagen ein Zückerchen 
auJ dem Arbeitsmarkt offerieren. Dazu folgende Bemerkun
gen: 
Ich glaube, dass die, Bundesverwaltung bei, den ooersten 
Salärklassen nie ganz dem Markt wird folgen können. Das 
würde von den StelJerzahlerinnen lJnCl Steuerzahlern 
schlecht verstanden. Sie kennen die Probleme,die wir mit 
dem obersten Management bei der Post, den SBB usw. ha
ben, deren Kader alle mehr verdienen als Leute in de'r glei
chen Position beim B\Jn<;!. Das heisst, wer von den obersten 
Kadern beim Bund arbeitet, wird irgendwo ein Quäntchen 
Idealismus brauchen müssen. Er hat dann verglichen mit 
der Mehrheit der Schweizer Arbeitnehmer vielleicht einen 
immer noch sehr guten Lohn, muss aber damit leben müs
sen, dass dieser etwas unter Clen vergleichbaren marktübli
chen Löhnen bei Banken, Versicherungen usw. liegt. 
Herr Beck, was wir mit unserer Lösung bei den Kadern vor
haben, ist natürlich nicht mehr, als die Privatwirtschaft bietet. 
Verglic~hen mit den privatwirtschaftlichen Kadern, die zum 
Teil in der «Beletage» fast voll von den Arbeitgebernfinan- ' 
ziert werden, sind wir hier noch nicht sehr gut. Das heisst, 
wenn wir es falsch machen, haben, wir bei uns Löhne, die 
unter den marktüblichen liegen, und dazu, auch noch eine AI- ' 
tersvorsorge, die unter der marktüblichen liegt. Damit wür~ 
den wir also eine doppelte Benachteiligung schaffen. Wir 
sollten deshalb zumindest bei den Pensionskassenbeiträgen 
nicht schlechter werden, als wir es heute schon sind. 
Zur Frage, die Sie vorher gestellt haben und die ich nicht 
ganz verstanden habe: Es ist nur scheinbar so, dass der 
Bund mit 15 Prozent des versicherten Verdienstes das 
Ganze zur Hälfte finanziert. Sie müssen noch dazuzählen, 
was die Lohnerhöhungsbeiträge ausmachen, die wir bis jetzt 
nicht b~zahlt haben, die aber Teil des Fehlbetrages sind. In 
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der Zukunft müssen wir diese Beiträge ausfInanzieren. Es 
besteht dann nicht mehr ein Fifty-fifty-Verhältnis, sondern 
ein Verhältnis von 60 zu 40 Prozent zwischen Bund und Mit
arbeitern. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 60 Stimmen 

Definitiv - Detinitivement 
Für den Antrag der Mehrheit .: .. 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 61 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 

Eventuell- A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit IV .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 111 .... 67 St!mmen 

Definitiv - Detinitivemi:mt 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit IV .... 67 Stimmen 

Abs. 3-5 - AI. ,3-5 
Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag, der Kommission 
Abs. 1,2,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, 

Abs.2bis 
Mehrheit 
Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die im 
Sinne, der eidgenössischen' Invalidenversicherung (IV) ren
tenberechtigt sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, 
deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der Pensions-
kasse versichert waren. ' 
Minderheit 
(Vol1mer, Fankhauser; Gross Andreas, Hubmann) 
Der Anspruch auf Invalidenrente entsteht. wenn Versicherte 
ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr al,Jsüben können und ihnen keine andere gleichwertige 
Tätigkeit zugewiesen werden kann und deshalb das Arbeits-

, verhältnis al,lfgelöst oC/er der Lohn herabgesetzt ,wird (Be
,rufsinvalidität). 

Abs.2ter 
Sofern der Arbeitgeber die volle Finanzierung übernimmt, 
können in besonderen Fällen auch Invalidenrenten ausge
richtet werden, wenn gemäss medizinischer Vntersuchung 
lediglich eine Berufsinvaliditätvorliegt Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten. 

Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwl)rf des Bundesrates 
Minderheit I 
(Beck, Antille, David, Dettling, Ducrot, Fehr Hans, Fischer
Hägglingen, Fritschi, Schmid Samuel, Steffen, Weyeneth) 
.... vorhandenen Deckungskapital. Die Arbeitgeber können 
unter der Voraussetzung, dass sie der Kasse einen entspre
chenden Beitrag entrichten, ihren Versicherten den Aus
gleich der Teuerung ganz oder teilweise garantieren. Die 
Arbeitgeber nach Artikel 3.... ' 
Minderheit If 
(Vol1mer, Aguet, Alder, Bühlmann, Fankhauser, Grass And
reas, Hubmann, Maury Pasquier) 
Gemäss dem Antrag der Mehrheit, aber: 
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.... garantieren ihrem Personal den' TeiJerungsausgleich, 
wenn der Vermögensertrag zur Finanzierung nicht ausreicht. 

Abs.5 
Sofern die Pensionskasse eine Invalidenrente nach Absatz 
2terausrichtet und der Arbeitgeber die volle Finanzierung 
übernimmt, wird den Bezügerinnen und Bezügern längstens 
bis zur Entstehung des Anspruches auf eine ganze Rente 
der IV oder der AHV ein fester Zuschlag ausgerichtet. Der 
feste Zuschlag muss von den Versicherten nicht zuruckbe-
zahlt werden. . . 

Art. 5 
Proposition de la commission 
AI. 1,2,4 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI.2bis 
Majorit{J 
Ont droit a une rente d'invalidite-Ies personnes qui, au sens 
de I'assurance federale invalidite (AI), sont beneficiaires de 
rE'mtes et qui, lors de revenement ayant conduit a une inca
pacite de travail, cause d'invalidite, etaient assurees aupn3s 
de la Caisse de pensions. . . 
Minorite 
(Vol1mer, Fankhauser, Gross Andreas, Hubmann) 
Un droit a la rente invalidite existe lorsque les assures ne 

'. peuvent pluß exercer leur activite pour d.es rais.ons de sante. 
et qu'aucune autre activite de valeur egale ne peut leur etre 
confiee, entrainant la dissolution du rapport de services ou 
la diminution du salaire (invaliditeprofessionnelle). 

AI.2ter 
Pour autant ql,le I'employeur prend encharge la totalite de 
leur financement, des rentes d'invalidite peuvent etre ac
cordees, dans des cas pa[liculiers, lorsqu'une invalidite pro
fessionnelle est attestee par des examens medicaux. Le 
Conseil fßderal en regle les details. 

AI. 3 
Majorite 
Adhererau projet du Conseil federal 
Minorite I 
(Beck, Antille, David, Dettling, Ducrot, Fehr Hans; Fischer
Hägglingen, Fritschi, Schmid Samuel, Steffen,.Weyeneth) -
.... reserve mathematique. L'employeur peutgarantir en tout 
ou en partie la compensationdu rencherissement a ses as
sures a condition qu'il verse une cotisation' adaptee a la 
caisse. Les employeursau sens .. ;. 
Minorfte 11 
(Voll me r, Aguet, Alder, Bühlmann, Fankhauser, Gross And
reas, Hubmann, Maury Pasquier) 
Selon la proposition de la maj6rite, mais: 
.... garantissent a leur personnel la compensation du ren
cherissement si le revenu .de la fortune ne suffit pas au fi
nancement. 

AI. 5 
Pour autant que laCaisse de pensions accorde 1,1 ne rente 
d'invalidite sei on I'alinea 2ter et que I'employeur en assurele 
financement integral. le beneticiaire obtient un supplement 

, fixe jusqu'a la naissance du droit a une rente entiere AI ou 
AVS. L'assure n'est pas tenude rembourser le supplement 
fixe. 

VolimeLPeter (S, BE): Der Minderheitsantrag bei Ab
satz 2bis will nichts anderes als das 1m Gesetz festschrei
ben, was geltendes Recht ist:Heute gibt es in den Statuten 
die Bestimmung zur Berufsinvalidität; ihr kommt eine sehr 
grosse Bedeutung zu. Durch sieJst es nämlich immer wieder 
möglich, Leute so genannt zu «invalidisieren», obwohl sie 
gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung 
(IVG), nach dem ganzen Verfahren, vielleicht noch nicht im 
gleichen Ausmass «invalidisiert» werden könnten. 

Diese Besonderheit im öffentlichen Sektor hat ihren realen 
Hintergrund: Gerade im öffentlichen Bereich gibt es in ver
schiedenen Monopolberufen Personen, die nicht so ohne 
weiteres in einen anderen Sektor umgeschult werden kön
nen. Deshalb hat sich dieses InstrUment der Berufsinvalidität 
bei der bisherigen Pensionskasse als ein sozialpolitisch sehr 
gutes Instrument erwiesen. Mit ihm war es möglich, Leute Zu 
«invalidisieren» ~ dies· nicht einfach als ein Willkürentscheid 
des Arbeitgebers; sondern selbstverständlich aufgrund der 
entsprechenden Zeugnisse des bundesärztlichen Dienstes. 
Wenn wir jetzt diese Berufsinvalidität streichen, betreiben 
wir ganz klar einen Leistungsabbau - und dies ausgerech
net bei jenen; zu denen wir besonders Sorge tragen müs
sen: bei jenen, die invalid werden. 
Herr Bundesrat Villiger - er hat dies in der Kommission auch 
getan ~ wird möglicherweise ein Beispiel von jemandem 
bringen, der berufsinvalid . gesprochen wurde und heute 
munter durch die Stadt Bern marschiert. Hier möchte ich 
schon im Voraus sagen, dass solch~ Argumente sehr wenig 
stichhaltig sind. Natürlich gibt es in jedem Bereich der Sozi
alversicherungen Missbrauch'- da müssten wir auch die Ar
beitslosenversicherung und alle weiteren abschaffen. Sogar 
beim IVG gibt eS Missbrauche. Es geht nicht,darum, dass 
man eine GesetZgebung auf. Missbräuchen aufbaut; viel
mehr geht es hier um die Verantw()rtung des Arbeitgebers. 
Wenn Herr Bundesrat Villiger solche Personen munter durch 
die Stadt Bern spazieren sieht, möchte ich ihm entgegnen, 
dass der Arbeitgeber in diesen Fällen seine Verantwortung 
nicht ausreic;hend wahrgenommen hat. 
Es geht mir kurz gesagt darum, dieses Prinzip .der Berufsin
validität .auch im neuen Gesetz festzuschreiben. 
Der Bundesrat hat uns"eine Art Kompromiss angeboten,weil 
er gesehen hat, dass diese ursprünglich radikale Haltung 
vOm sozialpolitischen Gesichtspunkt aus doch nicht so ver
treten werden kann. Die Kommissionsmehrheit hat nun die 
folgende Formulierung in den Gesetzentwurf aufgenommen .. 
(Abs. 2ter): «Sofern der Aroeitgeber die volle Finanzierung 
übernimmt», kann man noch zu diesem besonderen Instru~ 
ment der Berufsinvalidität g·reifen. --
Das ist zwar eine Kompromisslösung, die aber meiner Mei
nung nachder Sache nicht.völlig gerecht wird. Es darf doch 
auch hier nicht angehen, dass beim Bund die Beantwortung 
der Frage, .ob jemand als invalid erklärt werden kann oder 
nicht, vom jeweiligen dezentralisierten Arbeitgeber in der 
Verwaltungseinheit abhängig gemachtwirq, also davon, ob . 
es . sich dieser vielleicht besser oder weniger gut leisten 
kann. Diese dezentralisierten Verwaltungseinheiten arbeiten 
nämlich mit eigenen Budgets und rentieren eben mehr oder -
weniger. Wir meinen, dass die Ansprüche besonders auch" 
voh Leuten, die invalid werden, unabhängig von solchen 
Überlegung.en zum Tragen kommen sollen. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, der Definition der Berufsinva
liditätgemäss dem Antrag der Minderheit in Absatz2bis 
zuzustimmen; das entspricht dem geltenden Gesetz. Wir 
sollten hier keinen Abstrich machen, sondern am geltenden 
Recht festhalten. Auch wen I( es irgendwo Missbri:iuche ge
geben hat, gibt ßS. keinen Grund, auf dieses Instrument zu 
verzichten. . 
Ich bin .darüberum so mehr erstaunt, als ich sehe, dass der 
Finanzmiriister und frühere Chef des. VBS in seinem frühe
ren Departement, wo man infolge einer Restrukturierung 
u. a. auch verschiedene Invaiiditätsfällezu bewältigen hatte, 
ausgerechnet jetzt dieses Instrument schmälern will. Wir 
haben doch gesehen, dass es gute sozialpolitische Möglich~ 
keiten enthält, in Härtefällen zu Lösungeh zu kommen,die 
sozialverträglich sind: Ich möchte Sie wirklich bitten; keine 
Abstriche. ausgerechnet auf Kosten dieser Kategorie zu ma- . 
chen,die wir eigentlich gemeinsam bestmöglich zu vertreten 
und zu schützen haben .. 

Thanei Anita (S, ZH): Beim Antrag der Minderheit Vollmer 
geht es um die Frage, wer Anspruch auf eine Invalidenrente 
haben s()11 und wo und wie das geregelt wird. Gemäss heuti-' 
gen Statuten der Pensionskasse besteht ein Leistungsan~ 
spruch auch bei Berufsinvalidität, .das heisst, wenn jemand 
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aus gesundheitlichen Gründen die bisherige oder eine ihm 
oder ihr zumutbare Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. 
Es ist somit nicht erforderlich, dass jemand im Sinne der eid
genössischen Invalidenversichen,mg invalid ist. Zu denken 
ist beispielsweise an einEm älteren, sehbehinderten Lokomo
tivfi,ihrer. Er ist nicht absolut erwerbsunfähig, sondern nur für 
den Fahrdienst untauglich. Es versteht sich von selbst, dass 
derart betroffene Personen im Allgemeinen trotzdem nicht 
mehr vermittlungsfähig sind und früher oder später ohne Erc. 
halt einer Rente fürsorgeabhängig würden. 
In Bezug auf die Möglichkeit, eine andere Stelle zu finden, 
möchte ich auf die besondere Situation - oder besser ge
sagt Schwierigkeit - hinweisen, da es sich bei den Betroffe
nen zumeist um Angeh'örige von Monopolberufen handelt. 
Das heisst, sie haben auf dem freien Arbeitsmarkt praktisch 
keine Chancen. . . 
Mit dem Antrßg der Minderheit Vollmer soll garantiert wer
den, dass ein Anspruch auf eine IV-Rente auch für Fälle der 
Berufsinvalidität besteht. Die Mehrheit will dagegen grund" 
sätzlich vom Invallditätsbegriff des IVG ausgehen, welcher, 
wie bereits gesagt wurde, enger ist. Das Weitere soll der 
Bundesrat regeln, wobei zusätzlich vorausgesetzt wird, dass 
der betroffene Arbeitgeber die Finanzierung übernimmt; das' 
heisst, es liegt nicht nur im Belieben des Bundesrates, son
dern auch an der finanziellen Leistungsfähigkeit des jeweili~ 
gen ArbE;'litgebers .. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich. Sie, den Minderheitsan
trag Vollmer zu unterstützen. Wirwollen eine gesetzlich ga
raritierte Rente für Berufsinvalide. Wir wollen diese Frage 
weder dem Bundesrat noch den einzelnen Arbeitgebern 
überlassen. 

Präsident (SeilerHanspeter, Präsident): Die CVP-Fraktion 
teilt mit, dass sie 'die Mehrheit unterstQtzt. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: . Wir stehen Vor der 
Frage,ob der Invaliditätsbegriff gemäss IVG zur Anwendung 
kommen soll, ergänzt durch eine Auflage für den Arbeitge
ber, aber nicht zulasten der Psnsionskasse. Auf Berufsinva
lidität wird nur in besOnderen Fällen erkannt. Das entspricht 
der Absicht de~ Komniissionsmehrheit. .. 
Die Minderheit Vollmer will am bisherigen System festhalten, 
wonach. IV-Fälle über diePensionskassezu tragen sind .. 
Ich empfehle Ihnen" den Antrag der Minderheit Vollmer ab
zulehnen, weil die Finanzierung -:- wir haben es heute auch 
von Herrn Tschäppät als Sprecher für den Mitbericht der 

, GPKgehört - nach bisherigem System nicht gesichert ist. 
Für' die Mehrheit sprichJ, dass der Arbeitgeber über die 
Lohnfortzahlung in die Pflicht genommen wird,was auch 
verurs8chergerecht ist, demi nur Arbeitgeber können für 
eine allfällige Weiterbeschäftigung.oder Wiedereingliede
rung sorgen. Das Beispiel von Frau Thallei mit dem sehbe
hinderten Lokomotivführer würde auch durch diese neue 
Regelung,,.gemäss dem Antrag der Mehrheit; abgedeckt. 
Ich empfehle Ihnen also, der Mehrheit der Kommission zu 
folgen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Avs der 
Sicht des Finanzministers müsste ich eigentlich der Minder
heit zustimmen, weil nämlich dann dem Bund keine Kosten. 
aufgehalst werden. Aber wir meinen, es sei nicht systemge-
recht. . 
Wir haben - auch in der Kommission - lange diskutiert, ob 
es eigentlich über die Invalidität gemäss IVG noch eine be
sondere Art der Invalidität gibt, die irgendwie vom Arbeitge-

. ber oder von der Kasse abgegolten werden muss. Wir sind 
zum- Schluss gekommen, dass es Fälle. von Personen gibt, 
die im strikten Sinne des IVG an sich keine Rente bekämen, 
die aber doch nicht mehr arbeiten können. Wir mussten aber 
auch feststellen, dass dieserUmstarid bis jetzt relativ gros
szügig in FäHen benUtzt worden ist, bei denen man sich fra
gen kann, ob es gerechtfertigt sei oder nicht. Man hat es vor 
allem auch im Hinblick auf die Angehörigen von Monopolbe
rufen gemacht, die es schwer haben, noch einen 'anderen 
Beruf zu erlernen. Weil das Ganze die Arbeitgeber nichts 
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gekostet hat, ist das natürlich auch für den Arbeitgeber ein 
recht bequemes Instrument gewesen, um ein personalpoliti
sches Problem zu lösen. 
Wir sind dann aber in der Kommission zum Schluss gekom
men - ich muss sagen, dass diese Lösung aus meiner Sicht 
richtig ist -, dass man nicht einer Kasse, die eigentlich für et
was anderes gemacht ist und die auch von den Begünstig
ten finanziert wird, das noch aufhalsen sollte. Um den Anreiz 
der Arbeitgeber etwas zu dämpfen, dieses Instrument falsch 
zu nutzen, ist es· richtig, dass die Arbeitgeber die Finanzie
rung übernehmen. Es ist auch einfacher, wenn man zuerst 
einmal vom IVG-Invaliditätsbegriff her, von unten her, in ei
nemersten Schritt die. Frage der Invalidität an sich .abklärt 
I,md nachher schaut, ob es sich um eine Berufsinvalidität 
handelt. Das vereinfachteinrges, !,Jnd wir haben nachher 
eine verur~achergerechte Finanzierung. 
Die heutige Lösung ist von Herrn Tschäppätund auch im 
Bericht kritisiert worden. Ich habe den Bericht über das Wo
chenende kurz überflogen. Er enthält eine Empfehlung,die' 
genau darauf hinausläuft, e.ineÄnderung im Sinne vorzu
nehmen, wie sie die Mehrheit hier will. Ich verstehe die 
Ängste schon, Herr 'yollmer, die auch von den Verbänden 
geäussertworden sind; sie sagen: Wenn kein Geld budge
tiert ist und es die Kasse nicht mehr übernimmt, werden die 
Arbeitgeber dazu' neigen, dieses Instrument gar nicht mehr 
zu brauchen. Das hat natürlich etwas für sich. Hierzu muss 
ich einige Bemerkungen machen: . . 
Wenn es Einzelfälle sind, sollte es hin und wieder möglich 
sein, sie vielleicht aus Kn3ditresten zu finanzieren. Es sind ja 
einmalige Zahlungen, die nicht ständig wiederkommen. Kre
ditreste entstehen dann, wenn z, B. nicht aUe Stellen besetzt 
sind, wenn man gewisse Lücken hat usw. . 
Es ist aber nicht gesagt; dass das immer geht, weil Kreditre
ste in sehr unterschiedlichen Abständen anfallen. Einmal 
gibt es welche, ein anderes Mal nicht. In den erwähnten Fäl
len' wird sich also die Frage stellen, ob man es irgendwo 
budgetieren soll, wenn sich ein Bed?rf abzeichnet. Dann 
wird es auch tr(:lnsparent ausgewiesen. Ich habe gespürt, 
dass Ihre Kommission in allen Bereichen Transparenz an-' 
strebt; ich kann diese Haltung teilen. Sie werden mit diesem 
Vorgehen auch einen besseren Operblickdarüber haben, 
was wirklich geht. Ich darf Ihnen sagen, dass auch die Ver
antwortlichen der Kasse selber immer ynglücklic!1er darüber 
geworden sind, dass über diese Berufsinvalidität Renten 
ausbezahlt werden mussten, die letztlich längerfristig wahr
scheinlich gar nicht finanziert gewesen wären. Man hätte 
dann irgendeinmal die Beiträge erhöhen müssen; um das 
abzudecken..' . 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, nicht das Instru
ment ganz abzuschaffen - es gab auch Stimmen, die das 
verlangten -, sondern dem Kompromiss derKommissions~ 
mehrheit zuzustimmen und den Antrag-der Minderheit Voll-
mer abzulehnen. . 

Abs.1; 2-AI. 1,2 
Arigenommen- Adopte 

Abs. 2bis - N 2bis·-

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -: Annexe 99.023/162) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen .- . 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Abs.' 2ter - AI; 2ter 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Beck Serge (L, VD): Une gestion saine de la caisse depen
sions implique que lacompensation du rencherissement soit 
accordee en fonction des resultats des placements dela for
tune, et en particulier que la part du rendement des place
ments superieurs au taux technique necessaire a la garantie 
des prestations de base soit affectee a I'amelioration des 
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prestations que constitue I'indexation. Par contre, au-dela 
des variations de rendement des placements financiers, iI 
est normal que l'emplOyeur qui souhaite garantir en tout 
temps I'indexation des prestations verse a la caisseune coti
sation adaptee a cet effet.C'est d'ailleurs I'un des facteurs 
qui fontque les caisses de pensions des grandes entrepri
ses privees,. auxquelies M. Vollmer faisait allusion lors du 
debat d'entree en matiere,et auxquelles M. Vi lliger, con
seiller federal, a fait allusion; ont des cotisations globales 

, nettement plus elevees, ae I'ordre de 18 a 24 pour cel1t, que 
.les15 pour cent de la masse salariale prevus pour financer 
publica. Certaines des cais.ses privees affectent plusieurs 
pour cent de la masse salariale pour .garantir la seule 
indexation des prestations au rencherissemenL La bonne 
gestion des finaQces publiques integrant une vision actua
rielle necessite que I'essentiel des prestations soit finance 
au moment OU elles sont promises. G'est la raison pour 
laquelle iI ne faut passoutenir la propositionde minorite 11 
(Vol1mer) soul? peine de replacer la nouvelle caisse de pen
sions etlou les employeurs dans la situation difficile dont 
nous sortons avec peine. 
11 ne, peut y avoir de prestation~ promises sßns financement 
adequat. 11 est abusif, particulierement a I'endroit d.es emc 

ployes, de faire croire qLJe les prestatioris pe'uvent iHre sen
siblement etdurablement .ameliorees sans augmentation de 
cotisatiom;. Je vous rappelle J'exemple de la Caisse de pre~ 
voyancedupersonnel de l'Etat du Valais, q\,le j'ai cit8elors 
de I'entree en matiere; qui a vu sa situatioQ financiere se de
grader au pointd'etr.e capitalisee en-dessous de Ic:I moitie 
des 'prestations promises, caisseq\,li a dO etablir des me
sures de redressement spectaculaires. impliquantet I'em
plbyeur - en I'occurrence l'Etat du Valais ~ et les employes 
auxquels on a impose I,m catalc5gue des sacrifices,dont je 
vous cite, P?rmi d'autrEis mesures,-quelques exernples: le 
taux de cotisation sur" le salaire assure augmentera de 
O,9PQur cent pour les hommes .etde 1,4 pO\,lr cent pour les 
fernmes; les assures ciui quitteront la caisse rE3Cevront une 
prestatiori de libre passage moins importante; s'approchant 
du minimum legal;le pontAVSne sera plus entierementa la 
charge de la caisse. 
Vous voyez qu'iI y a de.bonnes raisons, dans I'interet des 
employes comme dans celui desemployeurs, a soutenir la 
proposition de minorite I et a rejeter belle de minorite 11 de . 
meme que cellede :majorite, qui presentent I'une et I'autre 
des lacunes de financemeht puisqu'elles f1esoumettent pas 
la garantie d'indexation a une cotisation c:ldaptee de la part 
de I'employeur. . 

Vollmer Peiter (S, BE): . BeilT) Teuerungsausgleich treffen wir 
den Nerv dei' Pensionierten. Denn sie haben keine Möglich
keit, das noch anders 'auszugleichen, wenn ihnen die Teue
rung nipht voll bezahlt wird. Beim ;:iktiveh Personal hat man 
oft durch personalpolitische Gesamtpakete die Möglichkeit, 
vielleicht anstelle eines Teuerungsausgleichs die Arbeitszeit 
zu reduzieren oder andere Dinge machen, währel1ddie 
Rentnerin, der Rentner hier überhaupt keinen Spielraum 
mehr haben. Wir meinen, dass es richtig ist, hier gemäss 
den heutigen Regelungen den Rentnern den Teuerungsaus
gleich zu garantieren. . 

, In erster Linie wird die Pensionskasse diese Mittel aufgrund 
der Vermögenserträge auf dem Deckungskapital zurVerfü
gung stellen. Gemäss dem neuen Gesetz werden wir der 
neuen Pensionskasse auch die Möglichkeit geben,einen bes- . 
seren Vermögensertrag zu erwirtschaften, als das bisher der 
Fallwar. Bis jetzt war das gute Geld der Pensionskasse billi
.ges Geld für die Bundeskasse. Wir werden jetzt aber davon 
ausgehen können, dass es möglich sein wird, dies.e Mittel 

_ künftig aus der Vermögensbewirtschaftung bereitzustellen. 
Sollte dies aber nicht der Fall sein, wäre es dennoch richtig, 
dass der Arbeitgeber seinen Rentnerinnen und Rentnern 
den Teuer\Jngsausgleich garantiert. Dies würde dann nicht 
auf Kosten der PensionskaSse, sondern auf Kosten der Ar-
beitgeber erfolgen -eigentlich gEinau in der Logik, wie das 
Bundesrat Villiger vorhin bei der Berufsinvalidität als richtige 
Lösung vorgestellfhat.· . 

Ich möchte noch eine Bemerkung zudem machen, Herr Vil
liger, was Sie \lorhin im Zusammenhang mit derBerufsinvali
dität gesagt haben. Es gilt indirekt auch hier, nur ist es dort 
viel stossender .. Die Frage, ob man jemanden invalidisieren 
kann oder nicht, darf doch schliesslich im Einzelfall nicht da
von abhängen, ob man noch einen Kreditrest hat oder nicht; 
das darf doch sozialpolitisch keine Richtlinie des Bundes 
sein. Auch hier, meine ich, Sollte der Teuerungsausgleich 
nicht davon abhänge!l, wie gut oder wie schlecht einzelne 
Arbeitgeber in unterschiedlichen Bereichen wirtschaften 
können. 
Wir meinen, dass es im öffentlichen Olenst eben Bereiche 
gibt, bei denen man weniger Profite machen kann. Es gibt 
aber auch Bereiche,.dieim Vergleich zurPrivatwirtschaft gut 
rentieren; dort kann Geld der Arbeitgeber für die Rentnerin
nen und Rentner bereitgestellt werden. Diese .Unterschiede 
sollten bei den Rentnern nicht mehr spürbar sein. Die~rbeit
geber des Bundes sollten deshalb den Rentnerndiese.Leis
tungen garantieren können. Die Arbeitgeber werden nur 
dann zur Kasse gebeten, wenn die Pensionskasse diese 
Leistungen aus ihrer Vermögensbewirtschaftung heraus 
nicht selber bereitstelLen kann. 
Ich bitte Sie deshalb, im Interesse der Rentnerinnen und 
Rentner hier dafür zu. sorgen, dass auch sie ihren Anteil er
halten,dass auch sieden Teuerungsausgleich durch die 
Pensionskasse ausbezahlt erhalten. Wenn die Mittel nicht 
ausreichen, sollen die Arbeitgeberdafür aufkommen - c:lber 
bitte bei allen nach den gleichen Prinzipien !.i nd nicht unter
schiedlich, wie wir. das jetzt schOf! bei zwei Artikeln immer 
wieder· kritisieren mussten. Ein' unterschiedliches Ausglei
chen der Teuerung, je nach der Rentabilität einzelner Be
tfiebszweige des.Bundes, kann keine zukunftsträchtige 
sozialpolitische Lösung und Richtlinie sein. 
Ich bitte Sie deshalb, ein Zeichen zugUQsten der Rentnerin
nen und Rentner zu setZen und für die Garantie des Teue-
rungsausgleiches einzustehen. .. . 

Beck Serge (L, VD): Monsieur Vollmer, est~ce que vous 
rie croyez pas que vous travaillez auxdepens des employes 
lorsque vous demandez une garantiede la compi3nsation du 
rencherissement sans versernent immediat de la cotisation, 
c;est-a~dire que lesentreprises vont devoirassurer dans 
vingt ou dans. trente: ans, alors meme qu'elles n'existeront 
peuf-etre plus, des cQmpensations du rencherissem.ent? 
Deuxieme question: est-ce que vous connaissez I'exemple 
vaudois, puisque dans le cadre de la loi sur le personnei, 
nousavons supjJrime I'indexation automatique? L'exemple 
vaudois, c'est I'erreür' du Grand Conseii qui avait mainten\J 
I'indexation des pensions et qui avait supprime I'indexation 
des actifs, ce qui a accehtue les;difficultes financieres de la 
Cc:lisse de 'pensions de l'Etat de Vaud. 

Vollmer Peter (S,. BE): . Darf ich mit der zweiten Frage be~ 
ginnen, Herr Beck? Ich habe bereits in meinem Votum 
genau auf dieses Problem aufmerksam gemacht: Natürlich 

. können die Situation bei den Aktiven und jene bei den Rent
nern nicht eins zu eins verglichen werden, wenn esum die 
Teuerl!lng geht. Klar möchten wir auch' bei den Aktiven, 
immer einen vollen Teuerungsausgleich; dieser Ausgleich 
wird aber Vielleicht auch in anderen Formen getätigt; wir 

. müssen das- als Gesamtpaket sehen. Bei den Rentnern 
haben wir diese Möglichkeit nicht; da kann es nur hoch 
darum gehen, dEm Teuerungsausgleich zu zahlen oder nicht, 
und je nachdem erleiden sie VElrluste. -
Ganz kurz zur ersten' Frage:Es ist klar, dass die Rentnerin
nen und Rentner keine Beiträge mehr leisten können. Die 
Arbeitgeber aber, die sie beschäftigt \,lhd in Pension ge
schickt haben, können die Leistungen, die sie vorher er
bracht haben, weiterhin garantier-en. Der Arbeitgeber Bund 
im Gesamten wird ja weiter existieren, es wird hier nicht so 
sein, dass der Arbeitgeber quasi untergeht und diese Garan
tie nicht mehr bereitstellen könnte. Ic)1 glaube deshalb, dass 
Ihre Frage nicht auf eine sozialpolitisch richtige Lösung ab
zielt. Sie möchten einfach möglichst wenig bezahlen, Sie 
möchten möglichst wenige Garantien geben. Im Grunde ge-
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nommen möchten Sie den Rentnerinnen und Rentnern das 
ihnen Zustehende kÜrzE1n. 

lich garantierte und indexierte Leistungen nicht finanz;ieren. 
, Die 50-prozentige Teuerungsgarantieist das Ergebnis eines 

Kompromisses mit den Sozialpartnern. Bei guter Anlage
Thanei Anita (S, ZH): Im Namen der SP-Fraktion bitte ich strategie - das zeigt die Erfahrung- kann in der Regel mehr 
Sie, den Antrag der Minderheit 11 (Vol1mer) zu l,mterstützen; als die Hälfte der Teuerung aus den Vermögenserträgen er-
er verlangt eine Garantie de,s Teuerungsausgleiches. Für wirtschaftet werden. ' . 
uns sprechen folgende Gründe für ihn: . . Ich bitte Sie also, deri Antrag der Minderheit 11 abzulehnen. 
1. Es geht darum, oie Aktiven und die Rentnerinnen und 
Rentner möglichst gleichzustellen. Im Bl,Indespersonalge- Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich äussere mich zuerst zum 
setz wird der Teuerungsausgleich bei den Löhnen zwar nicht Unterschied zwischen der Lösung ,der Meh.rheit und derjeni
voraussetzungslos garantiert;' für die Lohnabhängigen gibt gen der Minderheit I (Beck). Durch alle Voten von Herrn 
es jedoch mehr Möglichkeiten, einen fehlenden Teuerungs- Beck zieht sich eif)Misstrauen der Kasse gegenüber, sie 
ausgleich zu kompensieren - beispielsweise, indem man könne ihre Leistungen nicht finanzieren, Dieses Misstfallen 
mehr Ferientage einräumt oder die Arbeitszeit kürzt. ist ungerechtfertigt, weil es versicherungsmathematisch 
Wollen wir eine faktische Gleichstellung oder -behandh,mg' nachweisbar ist, dass sie ihre Leistungen erbringen kann. 
erreichen, so müssen wir den Teuerungsausgleich für die Aber hier versucht Herr Beck etwas, was an sich selbstver
Rentnerinnen und Rentner gesetzlich garantieren. ständlich ist. Es geht um di.eFraQe, wie der Teuerungsaus-
2. Es geht darum, die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rent- gleich.,.. wie hoch, er al,Jch immer sein mag -finanziert 

, ner zu erhalten; somit geht es auch um eine Ankurbelung werden. soll. Die Mehrheit sagt, die Höhe des Teuerungsaus
der Binnenwirtschaft. Ich' möchte daran erinnern, dass die gleichs auf den Renten bestimme sich nach dem Vermö
meisten Rentnerinnen und Rentner Mieterinnen urid Mieter· gensertrag. Dasheisst, der Te\Jerungsausgleichmuss .in 
sind und auch ihre Mieten -'- zumindest teilweise - der Teue- erster Linie aus dem Vermögensertrag finanziert werden. 
rung folgen. . Nun stellt siqh die Frage; was passiert, wenn der Vermö-
3. Es gehtdarum, jenen Rentnerinnen und Rentnern, die ne- gensertrag nicht allsreicht: Es ist, auch bei der Losung der 
ben der Rente über keine weiteren Einkommensquelle - Mehrheit, selbstverständlich SO, dass der Arbeitgeber den 
ausser der AHV.,-. uridauch Ober kein Vermögen verfügen, ' fehlenden Beitrag bis zur Garantie entrichterimuss, die der 

, einen gewissen Lebensst,andard zu ermöglichen und. auch Arbeitgeber gewährt hat. Herr Beck möchte' das mit seinem 
zu erhalten. . Minderheits;:lntrag ausdrücklich sageri. Aber dieser Minder-. 
Zuletzt möchte ich an die soziale Verantwortung des Bundes, heitsantrag verWirrt, und zwar deshalb, weil. nicht mehr klar 
erinnern uOd Sie deshalb bitten, den Antrag der Minderheit 11 ist, .ob der Arbeitgeber alles zahlen muss oder ob vom Ver-
(Vol1mer) zu unterstützen. mögensertrag das, was möglich ist, an die Teuerung bezatHt 

werden muss. So gesehen wird 'es unklarer; Wenn wir das' 
Präsident (Seiler Harispeter, Präsident): Die CVP-Fraktion Gleiche meinen" können Sie von mire aus im 'Prinzip ent-
teilt mit, dass sie die Minderheit I (Beck) unterstützt. scheiden, wie Sie wollen. Wir müssten. dann im Ständerat 

noch einmal überlegen, ob wir die Formulierung sauberer 
Antille Charles:.Albert'(R, VS), pour la commission: Com- machen kÖQnten. Aber ich glaube; Herr Beck, wir meinen im 
me vous pouvez I'imaginer, .I'alinea 3 a aussi dCinne ,Iieu a Prinzip dasselbe. Wir sind der Meinung, es brauche Ihren 
passablement de discussions au sein de lacommission. Zusatz nicht Aber wenn Sie der Minderheit I zustimmen, 
Nous avons effectivement trois possibilites: La proposition muss man im Ständerat noch einmal darüber nachdenken. 
de majorite, que JevCius invite a soutenir en tantque rappor- Die eigentliche GrLlndsatzfrageist jedoch eineander'e: Wie 
teLlr de.la commission, prevfiit une compensation du renche-hoch soll der garantierte Teuerungsausgleich sein? Bis jetzt 

. rissementjusqu'a cqncLJrrence de 50 pour~cent. warder Ausgleich voll garantiert. Man hat ihn imm.er gleicl;l 
La proposition de minorite. I -alaquelle j'appartiens egale~ bezahlt, wie für die Aktiven. Es stellt sich nUn die Frage, ob 
ment, mais que jen,e ve,ux pas detendre ici - ne prevoitpas wir den Rentnern eine volle Garantie geben, müssen,wie 
de garantie absolüede lacompensation du rencherisse- das die Verbände haben wollten - ich verstehe die Verbande 
ment. M. Beck I'a. dit.touta J'heure, il est vrai que, dans la . und deren Anliegen, die Herr Vollmer hier vertritt. 
nouvelle loisur le. personnel de la Confederation, nous Ich habe Ihnen beim Eintreten gesagt, dass. eine Kasse mit 
n'avons pas garariti la compensation .du rencherissement. derrrLeistungspi"imat im Prinzip fast alle Risiken auf den Ar-
Personnellement, je me suis joint a la minorite I, car on peut ,beitgeber überwälzt und nicht al,lf den Arbeitnehmer. 
difficilement garantirla compensation du rencherissement a Ich habe Ihnen gesagt, dass wir, (Jm die Risikolage etwas 
cent p0l,lr cent pour les retraites si on ne peut le faire pour le. ausgewogener zu gestalten, zwei 'Bremsen einbauen möch
personnel actif. " . ten. Die eine .ist Artikel 16,der unbestritten ist. Die zweite 
La proposition de laminorite lIexige pratlquement la com- Bremse besteht darin, dasswirdie Teuerung nlJrzl,l 50 Pro
pensation totale du rencherissemenfegalement pour les re- zent garantieren möchten und nicht zu 100 Prozent. Ich 
traites. Dans le casd'un manco de la caisse, la difference glaube, wir brauchen diese Sicherung für Zeiten hoher.ln
serait compensee parles employeurs. . flation, in denen sonst Finanzierungsproblerne entstehen, 
Finalemerit, lacCimrnission a vote lapropositionde la majo- könnten. . 
rite, mais vous verrez que c'etait ties serre: la majorite 1'8 Auf der anderen Seite glaube ich doch, dass die Erfahrung 
emporte contre la minorite I par 11 voix contre 10; et contre der letzten Jahre zeigt, dass eine gut gemanagte Kasse, die 
la minorite 11 par 14 voix contre 8. gute Vermögensarilagen tätigt, al,lch durchal,ls in der Lage 
Au nom de la commission, je vous invite a soutenir la propo- ist, in fast allen. Jahren die Teuerung voll zU finanzieren. Ich 
sition de la majorite. habe hier eirie Liste über die letzten Jahre, die vori gewissen 

Annahmen ausgeht In 10 ,von 14 Jahren konnte derTeue
Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 5 Ab- rungsausgleich problemlos al,Jsbezahlt wen;len. In Jahren, in 
satz 3 geht es um die Frage, wie stark der Teuerungsaus7 denen mehr hereinkommt, kann man dieses Geld für 
gleich mit der Performance der Kapitalien zusammenhängen schleGhtere Jahre horten. Wir gehen also davoh aus, dass 
soll. . die Kasse im Allgemeinen in der Lage sein dürfte, den Tel,le- . 
Der Antrag der Minderheit I, ist eigentlich unnötig, weil· die rUngsausgleich zu finanzieren, aber wir können und wollen 
Bezahlung durch die Arbeitgeber im Sinne der Vereinbarun- es nicht garantieren. Der Bund übernimmt aber noch eine 
gen selbstverständlich ist. Aber mit dem Antrag der Mindet- Zeit lang die Garantie,'nämlich so I,ange; bis es finanziert' ist 
heit I erhält dieses Faktum im Sinne der Klarheit noch und man die Vermögen wirklich gut anlegen kann. Das kann 
zusätzlich Gewicht. Persönlich werde ich mit der Minder- man im Momenterst partiell. 
heit I stimmen. Das ist der Grund dafür, dass ich Ihnen empfehlen möchte, 
Was den Antrag der Minderheit 11 betrifft, bitte ich Sie um Ab- dem Antrag der Mehrheit oder der Minderheit I (Beck) - was 
lehnung, denn eine autonome Pensionskasse kann. verbind- dann auch immer Obsiegt - zuzustimmen, die beide den 
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Teuerungs81,1sgleich beim Bund nurzu 50 Prozent garantie
ren wollen, und nicht der Minderheit 11 (Vollmer), die einen 
vollen Teuerungsausgleich garantieren will. Im Übrigen 
ziehe ich dEm Antrag der Mehrheit jenem der Minderheit I 
vor, aber letztlich meinen sie dasselbe. Sollten Sie der Min
derheit I zustimmen, müssten wir dann im Ständerat wegen 
der genauen Formulierung noch .einmal über die Bücher. 

Abstimmung.- Vote 

Eventuell- A titre preliminaire 
FQr den Antrag der Min'derheit I ., .. 95 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..... 67 Stimmen 

Definitiv -" Detinftivement 
(namentlich -nomiriatif: Beilage - Annexe 99.023/164) 
Für den'Antrag der Minderheit i .... 9S'Stimmen '. 
FQr den Antrag der Minderheit 11 .... 66 Stimmen 

Abs. 4, 5 :"'AI. 4, 5 
Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat surcet objet est interrofnpu 

. . 

~9.074. . , 

R'evidierteRh~inschifffahrtsakte. 
Z~at;zprotokoUNr. 5 
COlilvention revise.e 
poJr la navigation du Rhin. 
Prot'ocoleadditionnel No 5 

DringI1~eitsklausel"':' Claused'urgence 
Botschaft es Bun.de·srates 08.09 .. 99 (BB11999 9089) 
Message d Conseil federal 08.09.99 (FF 1999 8449) 

StänderaVC ~seil de~ Etats 08.12.99 

Nationalrat/Cd seil nationa[21.12.99 

Ständerat/Con 

1. Bundesgese.ti. über die Durchführung von Auflagen 
für die Inbetri~\ bnahme von Rheinschiffen . und von 
Mas.snahmenzu Förderung' .des Rh. einsChi.ffs.ve.r.kehrs ' 
1. Loi tederale co 'cernant la mise en oeuvre des condi-
lion .. s apP.Ii.cables ~a m. isee. n .. servo ice. des bCiteaux .de la 
navigation rhenane . et les mesures en vue de promou-
voir la navigation r • nane . , 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Dringli ,hkeitsklausel .... 160 Stimmen' 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizif:ute Mehr ist e~ ~icht 
La majorite qualifiee est acqu,e . ' 

An den Stände~at - Au Conseil ~s Etats ' 

99.023 

Pensions kasse des Bundes. 
Bundesgesetz 
Caisse federale de pensions. 
Loi federale . 

FC?rtsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 01.03.99 (BB11999 5223) 
Message du Conseil federaL01.03.99 (FF 19994809) 

Nationalrat/Conseil national 16.12.99 

Nationalrat/Conseil national 21.12.99 

Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes 
Loi federale regissant la Caisse federale de pensions 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs.1a 
Die Beiträge sind so festzulegen, ,dass die gemäss den Arti
keln 4 und 5 zugesagten Leistungen versicherungstechnisch_ 
finanziertwerden können. 
Abs.1 , 
Die wiederkehrendeil Beiträge zur Finanzierung der Leistun
gen gemäss Artikel 4 Absatz 1 werden .... 
Abs.2 ';,' '., ' 
. ... wird er von den Arbeitgebern auf den Zeitpunkt der Erhö
hung des versicherten Verdienstes pezahlt 

Art. 6 
Proposition de la commission 
AI.1a 
Les cotisations seront fixees de teile sorte que les presta
tions dont il est fait etat dans les articles 4 et 5 puissent eIre 
financees selon les regles techniql,les regissant les a~su
rances.' 
AI. 1 . ..(' . 
Les cotisations periodiques,\destinees a financer les presta- . 
tions selon rarticle 4 alinea 1er so nt financees .... 
AI. 2 . 
.... est fOl,lrni par les employeurs au moment de I'augmenta
tion dans la mesure ou iI ne peut pas etre finance par les 
gains a disposition. .. .' 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission . , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Propösition de 18. commission . 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission ' 
Abs.1 , 
.... RechtspersÖnlichkeit Sie kann im Handelsregister einge
tragen werden. 
Abs. 1bis 
Der Bundesrat bestimmt die Firma und den Geschäftssiti. 
Abs.2-4 ' 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 8 
Proposition de lacommission 
AI. 1 
.... la personnalite juridique. Elle peut etre inscrite au registre. 
du commerce. 
AI. 1bis ~' 
Le Conseil federalfixe la raison sociale et le lieu de son 
siege social. 
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Namentliche Abstimmung I Vote nominatif 

Bundesgesetz Qber die Pensions kasse des Bundes (PKB-Gesetz) 

1 ,j , -' , '. 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal devote 

Objet: Loi f~derale regissant la Caisse federale de pensions (Loi sur la CFP) 

Gegenstand: Art. 5, Abs. 3 
Objetdl,l vote: 

Abstimmung vom IVote du: 21.12.199917:13:59 

AejJJJIi Wartmann S ZH 
Aeschbacher' , , Ü ZH 
Aniille '+R VS 
Baader Caspar' + V BL 
Bader'Ehiira ' + C so 

, BangaSSO 
Banri.erter, +' R' BE 
B~:UJinarin Alexander .. V TG 
BaurriannR0ädi G BE 

-Baumann Ste'phanie S BE 
Beck " +,L VD 

, Berberaf ' S NE 
Be'rnasc6rii, *R GE 
Bezzola + R GR 
Bigger" + V SG 
Bignasca*' - Ti' 
Binder' , :I- V" ZH 
Brocher .. V zl-i 
Borer * V So 
Ei6rt61uzzi + V zl4 
Bossiiard ' + R ZH 
Brunher Toni;;' V SG 
Bugnon '+ VVD 
Bühlmann = G: Ll) 
Buhrer + R' SH 
Cavalli$ TI 
Chappuis '* S FR 
Chevrier + c: V$ 
Chiffelle S Vb 
Christeri ' '+ R VD 
Cina -i-' C Vs 
Cuche = G NE 
de 'Dardei S GE 
Decurtihii -1" 'C GR 
'Dorma'n" Rosemarie ' *" C' LU 
Od'mond Mar'lyse S Vb 
Öun~nt' + V BS 
bupraz + ,R GE 
Durrer + 'C VI 
Ebeitiard ',- *C st 
E.gerszegi :l-R AG 
'Eggry + L. (3E 
Ehrler " C ~G 
Erige'lberger + R 'ViI 
'Estermanri +C LU 
E,ymärin' * "L Bs 
Fasel G FR 
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AI. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hubmann, Aguet, Alder, Bühlmann, Fankhauser, Gross 
Andreas, Maury Pasquier, Vollmer) 
Streichen 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Hubm"lnn, Aguet,Alder, Bi,jhlmann, Fankhauser, Gross 
Andreas, Maury Pasqoier, Vollmer) 
Bi~r . . . 

Hubmann Vreni (S, ZH): Im Namen der Minderheit bean
trage ich Ihnen, diesen Artikel zu. streichen. Grundsätzlich 
sind die dezentralisierten Verwaltungseinheiten bei der Pen
sionskasse des Bundes versichert. Es kann nun vorkom
men, dass in SpezialgesetZen Bestimmungen. zur Führung 
einer eigenen Pensionskasse bestehen. In diesen Fällen ist 
es für uns klar, dass solche Spezialgesetze diesem Gesetz 
vorgehen. Der Artikel 9 geht aber eindeutig zu weit: Mit ihm 
geben wir dem BUndesrat die Kompetenz, irgendwelchen 
Spezialwünschen nachzugeben und dezentralisierte Verwal
tungseinheiten zu ermächtigen, eigene Pensionskassen zu 

. fUhren oder ihr Personal bei einer;:lnderen Pensionskasse 
zu versichern. Eine solche MöglicDkeit wÜrde dazu führen, 
dass wir innerhalb der BundesverwaltUng eine Vielzahl von 
Pensionskassensystemen hätten, die unterschiedlich gere~ 
gelt wären. Eine solche Lösung lehnen wir entschieden ab, 
denn sie widerspricht der personalpolitischen Einheit des 
Bundes, Wir wollen ein klares, übersichtliches, transparen
tes und einheitliches Pensionskassensystem . 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der· Minderheit zu unter
stützen und den Artikel 9 'zu streichen. 

Leu Josef (C, LU),fürdie Kommission: Ich kann es hier 
kurz machen: Es geht darum, dass 'dezentralisierte Verwal
tungseinheiten eigene Pensionskassen betreiben oder sich 
Dritten anschliessen können. Ich empfehle. Ihnen hier, der 
Mehrheitzu folgen. Die Arbeitgeber müssen auch in dies"H11 
Bereich ihren Gestaltungsspielraum nutzen können. Das 
entspricht der neuer Strategie der Personalpolitik. 

Abstimmung -. Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 71 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 41 Stimmen 

Art. 10 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la cjommission 
Adheter au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 . 
Die Kassenkommission ist paritätisch zusammengesetzt. 
Der Bundesrat bestimmt die Zusammensetzung und die 
Sitzverteilurig. Er regelt.... . 
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Art. 11 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
La Commission de la caisse est composee de maniere pari
taire. Le Conseil federal determine la composition et la re
partitio~ des sieges. Sur proposition .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... unterstehen .der Gesetzgebung über das Bundesperso
nal.. Sie sind für die berufliche Vorsorge bei der Pensions
kasse des Bundes versichert. 

Art. 12 
Proposition de.la commission 
AI. 1,2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
.... la Confederation. Dans'le cadre de la prevoyance profes
sionnelle, ils sont assures aupresde la Cai~sefederarede 
pensions. 

Angenommen - Adopte 

Art.13,14 
Antrag der Kommission 
Zl,Jstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bilanzierung 
Wortlaut 
Die Pensionskasse wird nach dem Grundsatz der Bilan:z;ie
rung in geschlossener Kasse geführt. Der Bundesrat legt 
den technischen Zinssatz fest. 

Art. 15 , . 
. Proposition de la commission . 
Titre . 
Bilan 
Texte 
La Caisse de pensions est geree selon le principe du bilan 
en caisse fermee. Le Conseil federal fixe le taux d'interet 
technique. 

Angenommen - Adopte " 

Art: 16 
Antrag der Kommission. 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Propositionde la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... sind die Erträge auf dem Deckungskapital insbesondere 
für den Einbau der Teuerung zu verwenden. 
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Art. 17 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 2 
.... le supplement doit etre,affecte specialement ä la reserve 
mathematique .... 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Ich gebe diese Erklärung für die 
SP-Fraktion ab. Es ist gestern im Rahmen der Adtranz
Debatte zu einem Wortwechsel zwischen Peter Hess und 
Ruedi Strahm gekommen. Dieser Wortwechsel hat meiner 
Meinung, nach ein Schlaglicht -auf Zusammerihänge gewor
fen, die auch im Zusammenhang mit dem Artikel 17, wo es 
um oie Anlagepolitik der Pensionskasse geht, angesprochen 
werden müssen. 
Herr Hess hat nämlich Ruedi Strahm gefragt, ob er bei sei~ 

, ner Pensionskasse schon einmal nachgefragt habe, wie sie 
ihr Kapital anlege. Hinter dieser Frage steckt eine andere, 
die zentrale Frage. Herr Hess wollte nämliCh fragen: Küm
mern sich die Arbeitnehmervertreter in den Stiftungs räten 
der Pensionskassen genügend um die Anlage des von, ih
nen ersparten Vermögens? Herr Hess hat damit einen wun
äen Punkt angesprochen. Aber diese Frage stellt sich auch 
bei Artikel 17. 
Es stellt sich die Frage, ob wir uns genügend um die Anlage' 
des Kapitals der Pensionskassen des Bundes kümmern, 
wenn wir es so regeln, wie 'es jetzt in Artikel'17 vorgesehen 
ist: Es hat nur ein paar ganz bescheidene Grundsätze in die
sem Artikel,dann wird die Kompetenz mit dem Satz «Der 

. Bundesratiegt die Anlagestrategiefest» zur HaLiptsachean 
den Bundesrat delegiert. Das heisst,dass wir', das Parla
ment, darauf verzichten, Leitplanken zu setz~n, die verhin
dern, dass das Vermögen der Pensions kasse möglicher
weise volkswirtschG)ftlich schädlich angelegt wird. Ich frage 
Sie, ob man das noch darf, nachdem wir nun wissen" was 
die Hohepriester des extremen Renditedenkens mit den Ka
pitalien der zweiten Säule in den Neunzigerjahren angestellt 
haben: " 
Ich meine, man darf es nicht so tun; wie es jetzt vorgesehen 
ist. Die zweite Säule hat seit ihrem Bestehen volkswirt
schaftlich schädliche Nebenwirkun-gen gehabt. In einer er~ 
sten Phase war" es der Immöbilienboom, die totale 
Überhitzung des Immobi!ienmarktes, mit dem entsprechen
den Preisauftiieb und dem Druck auf die Mietzinsen. Man 
hat damals korrigiert, man hat die zu engen Anlagevorschrif
teh gelockert, In den Neunzigerjahren haben wir die zweite 
Phase mit gelockerten Anlagevorschriften beobachten kön
nen. Wir müssen die Schlussfolgerung ziehen, dass es so 
auch nicht gut genug ist, denn wir leisten der «Renditebolze-' 
n3i» VO[1 gewissen Finanzinstituten mit fehlenden Leitplan- ' 
ken Vorschub. Wir haben die paradoxe Situation, dass das 
Sparkapital der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute 
zur Vernichtung von Arbeitsplätzen eingesetzt wird. 
Daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass erneut eine 
Korrektur bei der Formulierung der gesetzlichen Festlegung 

\ron Anlagevorschriften nötig ist - nicht 'nUr be,im Bund, aber 
hier möglicherweise auch. Ichkann Ihnen keinen Antrag aus 
dem Ärmel schütteln. Es ist mir auch klar, dass es sich hier 
um eine schwierige Materie handelt. Aber ich meine, dass 
der Gesetzgeber in dieser Frage am Beginn eines grossen 
und schwierigen, aber auch wichtigen Projektes steht. Er 
muss rämlich neu festlegen, wie die Kapitalien der zweiten 
SäLile volkswirtschaftlich weniger schädlich eingesetzt wer
den können. 
Ich möchte die Kommission fragen, warum sie darauf ver
zichtet hat, hier irgendwelche gesetzlichen Vorgaben zu ma
chen bzw. Leitplanken zu setzen. Herrn Bundesrat Villiger 
möchte ich fragen, ob wir damit rechnen können, dass er im 
Rahmen der BVG-Revision auch die Anlagevorschriften des 
BVG in die Revision einbezieht. 

Le,u Josef (C, LU), für die Kommission: Ich möchte Herrn 
Fehr als Antwort Folgendes mitteilen; Uns ist diese Situation 
der Anlagestrategie beim Bund bekannt. Wir haben' aber in 

der Kommission keine eigene Diskussion darüber geführt. 
Ich fühle mich jetzt auch nicht ermächtigt, hier eine persönli
che Meinung bekannt zu geben. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Im Prin~ip wird es so vor sich 
gehen, wie es schon jetzt ist: Der Bundesrat erlässt eine 
Anlagestrategie. Diese wird, wie das schon bis jetzt der Fall 
war, mit professioneller l)nterstützung sorgfältig ausgearbei
tet; denn es geht ,darum, ein Portfoliomanagement nach 
modernsten Gesichtspunkten durchzuführen, das die nöti
gen' Erträge ermöglicht. Wir haben aber durchaus auch 
gewisse Kriterien eingebaut, wonach wir z.B. bei gewissen 
Firmen, die sich mor<;llisch-ethisch nicht korrekt benehmen 
oder ökologisch schlecht arbeiten, keine Anlagen tätigen 
wollen - mein Mitarbeiter sucht l)nterlagen zum Status quo; 
vielleicht erhalte ich sie noch vor dem Ende meines Vot(Jms. 
Man kann diesbezüglich also selbstverständlich gewisse Kri
terien formulieren, wobei es hier natürlich immer gewisse 
Grenzbereiche gibt, Herr Fehr, über die je nach politischem 
Standpunkt anders geurteilt wird. . 
Hingegen haben Sie hier eirie Breitseite gegen das .Rendite
denken abgefeuert,die ich von meinem' politischen Stand
punkt aus nicht akzeptieren kann. Ich glaube, wir haben 
erstens ein Interessedaran, für die Versicherten gute Remdi
ten Zu erwirtschaften. Es ist ausserordentlich schwierig, zwi
schen guten und schlechten Gewinnen zu unterscheideri. Es 
gibt sicher klare Fakten: Wenn eine Firma davon lebt, Teile 
für Nuklearwaffen in irgendeinem land herzustellen, ist das 
sicher ein eindeutiger Fall. Auf der anderen Seite ist natür
liCh der Gewinn der Motor der Marktwirtschaft. Das ist an 
sich nichts, Schlechtes, sondern hat den Wohlstand auch 
weltweit gefördert. Das ist in unser aller Interesse. ' 
Ich kann Ihnen jetzt bezüglich der Anlagestr'ategie aus dem 
Reglement zitieren: «Ein Teil der Anlagen soll nach be
stimmten Kriterien in Wertschriften von l)nterhehmen mit 
ökologischer, ethischer und sozialer Ausrichtung getätigt 
werden.» Wir haben also bereits entsprechende Elemente / 
eingebaut I,md wercfen das selbstverständlich auch hier tun. 
Aber Sie ,können von uns nicht verlangen, dass wir nur !.in- , 
rentable Anlagen tätigen; das wollen sicher auch Sie nicht. 
Wir werden uns hier wahrscheinlich nie ganz einig sein; aber 
letztlich müssen die Anlagen ~ natürlich innerhalb" der 
ethisch vertretbaren Grenzen - ertragsorientiert vorgenQm-
men werden." ' 

Angenommen - Adopte 

Art. 18-23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des ~undesrates 
Proposition de la commission 
Adherer aLi, projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Gelder der Pehsionskasse sind bis zum 31. Dezember 
2005 vollständig nach der vom Bunqesratfestgelegten Anla
gestrategie anzulegen. Vorbehalten' bleiben die Guthaben 
der Pensionskasse aus dem Fehlbetrag der bisherigen Pen-
sionskasse. . 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Ab~3 ' 
Für die Verwalfung des Vermögeris der Pensionskassedes 
Bundes nach, Artikel 17 Absatz 2 bleibt die Eidgenössische 
Finanzverwaltung bis längstens drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zuständig. Der Bundesrat kann der Pensi
onskasse des Bundes die Zuständigkeit für die Vermögens-
verwaltung früher übertragen. ' 
Abs.4 
Die Eidgenössische Finanzverwaltung kann die Verwaltung 
des Vermögens der Pensionskasse des Bundes in deren 
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Auftrag auch nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist 
weiterführen. 

Art .. 24 
Proposition de la commissiofl 
AI. 1 
La totalite des avoirs de' la Caisse de pensions doit etre 
placee jusqu'au 31 decembre 2005, conformement a la stra
tegiede placement fixee par le Conseil federal. Restent sou
mis a reserves, les avoirs de la Caisse de pensions pro
venant du decouvert technique de I'ancienne Caisse de pen-
sions. ' 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
L'Administration federale 'des: finances est competente pour 
la gestion de la fortune de la Caisse fe'derale de pensions au 
sens de l'article17 alinea 2 pour une periode maximale de 
trois ans apres I'entree en vigueur de la presente loi. Le 
Conseil federal peut decider de transmettre la competence 
de la gestion de fortune a la Caisse federale de pensions 
avant cette echeance maximale. 
AI. 4 
Sur mandat de la Caisse federale de pensions, l'Administra

,tion federale des· finances peut continuer a gerer la fortune 
de la Caisse federale de pensions au-dela du delai men-
tionne a I'alinea '3. " 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
.... der Pensionskasse. Er zieht die Arbeitgeber gemäss 
ihrem Anteil am Deckungskapital der aktiven Versicherten 
sowie der Rentnerinnenl,md Rentner zur Deckung entste"' 
hender Kosten heran. Sofern der Kostenbeitrag für den ein
zelnen Arbeitgeber eine schwerwiegende finanzielle Härte 
zur Folge hat, kann der Bund ganz oder teilweise darauf ver
zichten. 

Art. 25 
Proposition de la commission • 
.... d'ouverture. Pour couvrir ces coOts, elle met a contribu
tion les employeurs proportionnellement a 113 reserve mathe
matiquenecessaire compte " tenu ,du nombre de leurs' 
assures actifs etde leurs rentiers. Si le montant des coOts 
devait avoir des consequences financieres serieuses pour 
certains employeurs, la Confederation peut renoncer atout 
ou une partie deces coOts. 

Angenommen - Adopte 

. Art. 26 
Antrag der Kommission 
Titel 
Fehlbetragsschuld 
Abs.1 
Auf den Zeitpunkt der Errichtung der Pensionskasse legt der 
Bundesrat die VerteilUng des Fehlbetrages der bisherigen 
PensiOnskasse (PKB) auf die Arbeitgeber definitiv fest. 
Abs.2 -
Der Bund verzinst seine Fehlbetragsschuld: gemäss Ab
satz 1 mit 4 Prozent. Der Bundesrat kann den Zinssatz auf 
höchstens 4,5 Prozent erhöhen. Der Bund trägt seine Fehl" 
betragsschuld innert höchstens acht Jahren seit Errichtung 
der Pensionskasse gegenüber der Pensionskasse ab. 
Abs.3 
Die angeschlossenen Organisationen verzinsen ihre Fehl
betragsschuld mit dem gleichen Zinssatz wie der Bund 
(Abs. 2). Der Bundesrat bestimmt die Frist und die Modali
täten für die Bezahlung der Fehlbetragsschuld an die Pen- , 
sionskasse. 
Abs: 4 
Der Bund kann die Fehlbetragsschuld von einzelnenange
schlossenen Organisationen ganz oder teilweise überneh-
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men, wenn die Bezahlung für die betreffende Organisation 
. eine schwerwiegende finanzielle Härte zur Folge hat. Der 

Bundesrat regelt die Voraussetzungen und die Begrenzung 
der Übernahme. ' 
,Abs.5 
Die dem Bund aus der Ri,ickzahlyng der Fehlbetragsschuld 
entstehende Belastung wird in der Bestandesrechnung des 
Bundes aktiviert und zulasten der Erfolgsrechnung späterer 
Jahre abgeschrieben. 
Abs.6 ' ' 
Der Bund garantiert die Leistungen der Pensionskasse, 'so
lange eine Fehlbetragsschuld des Bundes besteht. Er zieht 
die Arbeitgeber gemäss ihrem Anteil am Deckungskapital 
der aktiven Versicherten sowie der Rentnerinn€ln ,und Rent
ner zur Deckung entstehender Kosten heran. Sofern der 
Kostenbeitrag für den einzelnen Arbeitgeber eine schwer
wiegende finanzielle Härte zur Folge hat, kann der Bund 
ganz oder teilweise darauf verzichten. ' 

Art. 26 
Proposition de la commission 
Titre 
Decouvert technique 
AI. 1 , 
En vue de la creatibn de la Caisse de pensions, le Conseil 
federal decide de la repartition definitive; entre les em
ployeurs, dudecouvert technique de I'ancienne Caisse de 
pen-sions (CFP). 
AI. 2 , 
La dette de la, Confederation, representee par le decouvert 
technique selon I'alinea 1er, est soumise a un, interät de 
4 pour cent. Le Conseil federal peut augmenter ce taux d'in
teretjusqu'a Goncurrencede 4,5 pour cent maximum. La 
Confederatiorn':lmortit sa'dette vis-a-vis de la Caisse de pen
sions sur une periode maximale de huit ans a partir 'de la 
date de creation de la Caisse de pensions. 
AI. 3 . 

, Le decouvert technique desorganisations affilieese~t 50U

, mis au meme taux d'interet que celui de la Confederation 
(al. 2). Le Conseil federal definit le delai et les modalites de 
paiement de ce decoUVert technique a la Caisse de pen-
sions. ' 
AI. 4 
La Confederation peut preridre en charge tout ou une partie' 
du decouvert technique de certaines organisations affiliees, 
si le paiement dEivait avoir des consequences financieres 

. serieuses pour rorganisation concernee. LeConseil federal 
fixe les conditions prealables et les limites de cetteprise en 
charge. 
AI. 5 
La cI:18rge que represente pour la Confederation lepaiement 
du decouvert techniq'ue est portee a I'actif du bilan;,elle est 
amortie les annees suivantes par inscription au debut du 
compte de pertes et profits. 
AI. 6 ' 
La Confederation garantit les prestations de 113 Caisse de 
pensions timt qu'iI reside un decouvert technique acharge 
de la Confederation. Pour couvrir ces coOts, elle met a con
tribution les employeurs proportionnellement a la reserve 
mathematique necessaire compte tenudu nombre de leurs 
assures actifs et de leurs rentiers. Si le montant des coOts 
devait avoir des consequences financieres serieuses pour 
certains employeurs, la Confederation peut renoncer atout 
ou une partie de ces coOts. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Mehrfieit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Hubmann, Alder, Fankhauser, Gross Andreas, Maury Pas
quier, Vollmer, Zbinden) 
Streichen 
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Art. 27 
Propositionde la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Hubmann, Alder, Fankhauser, <;3ross Andreas, Maury Pas
quier, Vollmer, Zbinden) 
Biffer 

Hubmann Vreni (S, ZH): In Artikel 21 haben wir die Kompe~ 
tenzen der Kassenkommission für den Erlass von Regle
menten und Statuten und von wichtigen Grundsätzen fest- , 
gelegt. Der vorliegende Artikel 27 sieht nun vor, dass in den 
ersteh zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht 
die paritätisch zusammengesetzte Kassenkommission, son
dern der Bundesrat diese Kompetenzen wahrnimmt. Die 
Kassenkommission ist lediglich anzuhören. Das kommt mir 
vor, wie wenn wir einem' Kind eine Modelleisenbahn zu 
W~ihnachten schenken; es darf aber zwei Jahre lang nur 
zuschauen, wie sein Vater oder seine Mutter damit spielt. So 
geht das nicht., ',. . 
Doch werden wir wieder ernsthaft. Was heisst eine solche 
Regelung konkret? Sie bedeutet, dass gerade in der Zeit, in 
der alles Grundsätzliche entschieden wird und die neuen 
Strukturen festgelegLwerden, der Bl,mdesrat allein das, Sa
gen hat. Oie Kassenkommission kann- nicht einmal mitent
scheiden. Erst nach zW,ei Jahren, wenn alles festgelegt ist, 
darf die Kassenkommission die Zügel überriehmen: Ein sol-. 
chesVorgehen ist für unsnichtakzeptabel. Es widerspricht 
der IdeederSozialpartnerschaft. . 
Im Namen der Minderheit bitte ich Sie deshalb, diesen Artic . 

. kel zu streichen. Es geht darum, dfe Mitwirkurigsrechte der 
Versicherten bei der Ausarbeitung der Reglemente zu res
pektieren. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: In diesem Artikel 
wird festgehalten i dass die Kassenkommission stufenweise 
an ihre Aufgaben herangeführt wird: Der Bundesrat kann ihr 
verschiedene Kompetenzen abtreten. Geplant ist, dass die 
Kassenkommission nach maximal acht Jahren selber für die 
Perisionskasse verantwortlich seih wird .. Einzig die Kompe- , 
tenz zur Festleg!.i'ng der Anlagestrategie soll ihr vom Bun
desrat erst nach Ablauf sämtlicher Bunoesgarantien' über-
tragen werder). . ' . 

hat sie, wie gesagt, die volle Verfügungsgewalt, al:)er auch 
die Verantwortung. 
Eine solche Obergangszeit liegt al,lch im Interesse der 
Kasse. Es geht uns keineswegs darum, irgengjemandem et
was nicht zl.lgeben. Die Tatsache, dass wir Ihnen überhaupt 
den Vorschlag einer autonomen Kasse machen, die dann 
wirklich paritätisch geführt wird, zeigt, dass wir ja nicht auf 
ewig regieren wollen. Heute - das muss ich zugeben - sind 
die Kompetenzen der Kommission relativ bescheiden, aber 
sie hat natürlich dadurch einen faktischen Einfluss, dass wir 
mit ihr die'wit:htigen Probleme diskutieren. ' 
So gesehen geht es hier nur um eine Qbergangsfrist, die wir 
als angemessen betrachten und die letztlich auch im Intec 
resse der Kommission selber liegt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag, der Miriderheit .... 53 Stimmen 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Titel 
Errichtung 
Abs.1a 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes erlangt die Pensioriskasse 
des Bundes Rechtspersör)lichkeit. Sie übernimmt auf diesen 
Zeitpunkt getnäss .Eröffnungsbilanz die Aktiven und Passi
ven der bestehenden Pensions kasse. 
Abs.1 . 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes trifft 
derBundesrat folgende Vorkehren: 

b ..... die auf die Pensions kasse übergehen. 
c. Er. sorgt dafür,. dass die. Grundstücke und . beschränkten 
dinglicnen Rechte des Bundes, welche auf die Pensions
kasse übergehen, im Grundbuch umgeschrieben werden. 
Die t)mschreibl,mg erfolgt steuer- und gebÜhrerifrei. Das 

. Eidgenössische. Justiz- Und Polizeidepartement kann Weic 
sungen zum Vollzug der grundbuchlichehlJmschreibungen 
erlassen. 
d. Er lässt die Pensibnskasse des Bundes in das Register 
für berufliche Vorsorge eintragen. 
Abs.2 . 
Die.Anstalt tritt als Arbeitgeberin in die bestehenden Dienst
ur)d Arbeitsverbältnisse ein. Der Obergang der bestehenden 
Dienst- und 'Arbeitsverhältnisse vondElr bisherigen Pensi
onskasse auf die Pensions kasse des Bundes karin gestaffelt 
erfolgen, Der BlJndesrat regelt die Einzelheiten, 

Nach Meinung der Kommissionsmebrheit ist diese,s Vorge" 
hen richtig. Es wäre falsch; wenn diesem Organ Kompeten
zen ai:Jgetreten würd!'ln, aber der Bund m:ich wie vor die 
Hauptgarantie trüge. Erst wenn dieser Wechsel vollzogen 
ist, soll auch die Kassenkommission letztlicb selbst entschei-
den kÖnnen. . . ,'. Art. 28 
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen.' Proposition de la commission 

Titre . , 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Frau Hubmann hat einBild ge-
, braucht, das nicht ganz passt; ich brauche jetzt auch eines, 
dasnicht ganz passt; aber doch ein bisschen besser zutrifft: 
Man könnte sagen, 'es ist, wie wenn Sie Ihrem 16-jährigen 
Sohn einen Porsche zUm Ausfahren geben, bevor er die 
Fahrprüfl,lnggemacht hat. Auch dieses B,ild stimmt nicht 
ganz, aber eS kommt der Wirklichkeit etwas näher. . 
Das Problem - ich habe es beim Eintreten erwähnt -liegt 
darin, dass der Bund am Anfang noch ziemlich grosse Ga
rantien für die Kasse übernehmen muss. Es kann nicht an
gehen, dass jemand, der kein Risiko trägt;' die volle 
Verfügungsgewalt übernehmen kann. Am Anfang ist es ja. 
nicht so, dass es anders wäre als heute, son'dern die Kas
. senkommission ist wie heute schon ein Beratungsorgan, das 
wir einbeziehen werden. Dann haben wir ungefähr festge
legt - wir haben das der Kommission vorgelegt -, in Wei
chem Rhythmus wir der KOmmission. Kompetenzen geben 
werden: zuerst gemäss den Artikeln 11 und 21, die dort er
wähnt sind, dann gemäss Artikel 20. Wenn die Kasse einmal 
ausfinanziert ist und die Schwankungsreserve besteht, dann 
kann die Kassenkommission die Kasse wirklich autonom 
managen,und dann mischt sich niemand mehr ein: Dann 

Creation 
AI.1a 
La Caissefederale de pensions acquiert la personrialite juri
dique par I'entree en vigl,leur de la presente loi. Acette delte 
elle reprend les actifs et les passifsde la' Caisse federale de 
pensions existante, conformement au bilan d'ouverture .. ' 
AI. 1 - . '. 
En vue de I'entree en vigueur de la presente loi, le Conseil 
federal prend lesniesures suivantes: 

, .. ' ... 
b ..... qui echoient a la Caisse de pensions ..... 
c. 11 veille a ce que soient mutes au registre foncier les im
meubles et les drolts reelsrestreintsqui echoienta la Calsse 
de pensions. Les mutations au registre foncier so nt exone
re,es de tout impöt et emolument. Le Departement federal de 
justice et police peut emettre des directives pour I'execution 
des mutations au registre foncier. 
d. 11 fait proceder al'inscription de la Caisse federale de pen
sions aLi registre de la p~evoyance professionnelle. 
AI. 2 
L'etablissement reprend la qualited'employeur dans les rap
ports de travail et de service existants. La reprise des rap
ports de travail et de service existants, de la Cail:;se de 
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pensions actuelle par la Caisse de pensions, peut se derou
ler de maniere progressive. Le Conseil federal regle les de
tails. 

Angenommen ~ Adopte 

Art.28a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Übergang der Vorsorgeverhältnisse 
Abs.1 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Übertrittes der 
einzelnen Arbeitgeber\ von der pisherigen Pensionskasse 
auf die Pensionskasse des Bundes. Bis zum Zeitpunkt des 
Übertrittes in die Pensionskasse des Bundes-odefin eine 
andere Pensions kasse gelten für die Versicherten weiterhin 
die PKB-Statuten: ' 
Abs.2 ' . 
Er regelt den Übergang aller Versicherten, die einem bereits 
aus der bisherigen Pensionskasse ausgetreterien Arbeitge
ber oder keinem bestimmten Arbeitgeber mehr zuzuordnen 
sind. 
Abs.3 
Er scheidet das entsprechende Deckungskapital zum jewei
ligen Zeitpunkt aus der bisherigenPensionskasse a,us und 
überträgt es auf die'Pensionskasse des Bundes. Den einzel
nen versicherteri Personen wird beim Übertritt der Barwert 
der erworbenen Leistungen gutgeschrieben. . 
Abs.4 . 
D,er Bundesrat hebt die bisherige Pensionskqsse n'achAus
tritt des letzten Arbeitgebers und des Rentnerbestandes im 
Sinne von Absatz 2 auf. Er veranlasst mit der Aufhebung die 
Löschung im Register für berufliche Vorsorge. 

Art.28a' 
Proposition de la commission 
Titre 
Transfert des rapports de prevoyance 
AI. 1 . 
Le Conseil federaldetermine la date du transfert des dif" 
ferents employeurs de la Caisse de pensions actuelle dan§ 
la Caisse federalede pensions. Jusqu'a la date du transfert 
dans'la Caisse federale. de pensions, ou dans une autre 
caisse de pensions, les assures sont soumis' aux statuts de 
I.a CFP. 
AI .. 2 
11 regle le transfert de tous les assures dorit les employeurs 
ont quitte I'actuelle Gaisse de Pensions ou ceux qui n'ont 
plus d'employeurs detinis. . . 
AI. 3 . 
Le moment voulu, iI retire de la Caissede pensions exi
stante la reserve mathematique correspondante, et la trans
fere a la Caisse federale de pensions. Lors du transfert, la 
valeur actuelle de chaqueprestation acquiseest inscrite aU 
compte individuel de chaque aSSUre. 
AI. 4 
Le Conseil federal dissou~ la Caisse de pensions actuelle 
apn3s la sortie du dernier employeur et de I'effectif des ren~ 
tiers, al,l sens de I'alinea 2. Avec la dissolution de cette 
caisse, iI ordonne sa radiation du registre de la prevoyance 
professionnelle. . 

Angenommen ~ Adopte 

Art.28b 
Antrag der Kommission 
Titel' 
Kompetenzderegation 
Wortlaut 
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Aufhebung fol" 
gender Erlasse: ' 
a. Beamtengesetz 
Art. 48 

Art.28b 
Proposition de la commission 
Titre 
Delegation de competerices 
Teite 
Le Conseil federal.detinit la date de I'abrogation des arn§tes 
suivants: 
a. Statut des fonctionnaires 
Art. 48 
b. Statuts de la CFP 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Ziff. 1 
Streichen 
Ziff.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 29 
Proposition de la commission 
Ch. 1 
Biffer 
Ch. 2) 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la coinmission 
f.dherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ~ Adopte 

ßesamtabstimmung -:- Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage .,..Anriexe 99.023/167) 
FOr Annahme des EritWurfes ... ~ 115 Stimmen" ',' 
Dagegen .... 1 Stimme 

Abschreibung - C/assem.,ent 

Antrag des Bundesrates; . 
Abschreiben cer parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte . 
Proposition dl.{ Conseil {{]deral 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen-:- Addpte 

An den Ständerat'- Au Conseil des Etats 

b. PKB-Statuten Oberwiesen - Transmis 

Amtliches' Bulletin der Bundesversammlung 
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Ständerat/Conseil des Etats 15.03.00 

Reimann Maxiniilian (V, AG), für die Kommission: Mit dem 
neuen Bundesgesetz üper die Pensions kasse des Bundes 
(PKB), dessen Beratung wir heute als Zweit rat in Angriff 
nehmen, setzen wir im Anschluss an das soeben verab
schiedete Bundespersoni:llgesetz die LegiferierUng über das 
neLle Personal recht auf Bundesebene fort. Das Pensions
kassenwesen des Bundes gehörte im letzten' Jahrzehnt 
bekanntlich zu den eher traurigen Kapiteln unseres parla
mentarischen Daseins. Zehn Jahre lang konnten wir aus be
kannten Gründen keine Rechnung mehr abnehmen; immer 
wieder wurden. wir von bundes rätlicher Seite hingehalten 
und ,auf künftige Verbesserungen vertröstet Trotz des Ein
satzes einer PUK konnte erst mit verspäteter Wirku'ng ein 
Ausweg aus dem Schlamassel gefunden werden. 
Mit dieser Gesetzesvorlage soll nun diePKB -oder Publica, 
wie sie heissen soll- mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit 
ausgestattet und als öffentlich-rechtliche Anstalt aus der 
Bundesverwaltung ausgegliedert. werden. Mit dieser Neu
a\1srichtung ist die vorberatende Kommission durchaus ein
verstanden. Ich will denn auch nicht näher auf die Konzep
tion oder auf einzelne Elemente der neuen Anstalt eingehen. 
Das alles ist Ihnen ausführlich in der Botschaft des Bundes
rates vom 1. März 1999 dargelegt worden. 
Hingegen möchte ich mich bei meinen Ausführungen zum 
Eintreten, das ja völlig unbestritten ist, aufjenengrossen 
Meinungsstreit konzentrieren, der sich zwischen Bundesrat, 
Verwaltung und Nationalr~t einerseits sowie einer Mehrheit 
unserer Kommissiorl, . die mit 11 zu 2 Stimmen zustande 
kam, anderseits abgespielt hat. Es geht l,Jm die Frage des 
Versicherungsprimates. . 
In diesem Sinne mochte ich Ihnen für das weitere Vorgehen 
denn auch den Ordnungsanirag' stellen, im Rahmen der Ein
tretensdebatte gleich auch deri vori uns beantragten neuen 
Artikel 29a Z\1r Diskussion zu stellen. Es geht um den Sys
temwechsel,\1nd dabei werden,. wie Sie gleich selber sehen 
werden; die Wellen hoch gehen. , 
Darf ich also davon ausgehen, dass SiE) mit folgendem Vor
gehen einverstanden sind? Eintreten, geköppeltmit der Dis
kussion um Artikel 29a; dieser beinhaltet, im Gegensatz zur· 
Fassung von Bundesrat und Nationalrat, lediglich eine be
fristete EinfQhrung des Leistungsprimates für die Altersleis-. 
tungen und somit die Ablösung des Leistungsprimates zu 
Beginn des Jahres 2007 durch eine Vorsorgeordnung, die 
ausschliesslich auf dem Beitragsprimat basiert. Dann' käm'e 
der formelle Beschluss zum Eintreten, gleich ansc;hliessend 
die Abstimmung über diese Kernfrage in Artikel 29a und 
schliesslich die Fortsetzung der Detailberatung von Anfang 
an, was dann kaum mehr grosse Wellen werferi dürfte. 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Sie sind mit diesem 
unüblichen, aber durchaus möglichEm Vorgehen einverstan
den~ 

Reimann Maximilian (V, ÄG), für-die Kommission: Ich 
möchte zunächst kUrz versuchen, Ihnen den Unterschied 
zwischen dem Leistungs- und dem Beitragsprimat näher zu 
erläutern. 

78 14 mars 2000 

Beim Leistungsprimat, das vom Bundesrat, vom Nationalrat 
sowie von den Personalverbänden bevorzugt wird, werden 
den Versicherten Leistungen versprochen, welche einem 
Prozentsatz des letzten versicherten Lohnes entsprechen. 
Das sind beim Bund, nach der vollen Dauer von 40 Versiche
rungsjahren, 60 Prozent. Zudem' sei darauf hingewiesen, 
dass der Bund im Vergleich zur' Privatwirtschaft mit der rela
tiv tiefen Pensionsaltersgrenze von 62 Jahren eine recht 
grosszügige Regelung kennt. Dieses Leistungsprimat gilt bis 
Zl,J einem Lohneinkommen von 168 000 Franken. Für das, 
was darüber liegt, also für die «Beletage», ist eine Zusatzver
sicherung vorgesehen, die auf dem Beitragsprimat beruht. 
Das Leistungsprimat begünstigt somit die hohen Lohnein
kommen, dies besonders dann, we'nn kurz vor Antritt des 
Ruhestandes noch spezielle Lohllerhöhungen zugestanden 
wurden. Mit Fug und Recht kann deshalb gesagt werden, 
dass die hohen Lohnklassen in ,hohem Masse dl,Jrch die tie
feren Lohnklassen finanziert werden; eine eher unübliche 
oder nicht überall verstandene Umkehr des Solidaritätsge
dankens von unten nach oben, vom weniger gut zum besser 
Verdienenden. 
Beim Beitragsprimat hingegen werden feste Beitragssätze, 
in der Regel nach Alter gestaffelt, festgelegt. Neben einer Rio. 
sikoprämie werden dieBeiträge individuellen Sparguthaben' . 
gutgeschrieben und mit Zinsen, Dividenden und Kapitalge
winnen, angehäuft. Das Endkapita.l wird zu einem bestimm
ten l)mwandlungssatz in eine Rente umgewandelt: Der Vor
teil des Beitragsprimates liegt darin, dass wir ein sauber ge
trenntes. Finanzierungskonzept für Risiko- und Altersleistun
gen vorfinden. Wir haben es also mit einem nachvollziehba
ren Kapitalbildungsprozess zu tun, der. auf unerwünschte 
Solidaritäteil verzichtet und auch die Eigenverantwortung 
der Versicherten etwas mehr betont. 
Der Nationalrat hat sich nun für Beibehaltung des Leistungs
primatesentschieden. So ganz wohl war es, ihm dabei aller
dings nicht, denn immerhin ersucht er den Bundesrat per 
Postulat, nach Ablauf von sechs Jahren .einen Bericht über 
einen vollständigen oder teilweisen Primatwechsel vorzule
gen. 
In unserer Kommission herrschte von Anfang an ein grosses . 
Missbehagen über die auf Jahre hinaus vorgese,hene Ze
mentierung des Leistungsprimates. Der Impuls für ,einen Pri
matwechsel ging in erster Linie von Standesvertretern in 
unserer Kommission aus, die in Regierungsräten gewesen ' 
sind oder es immer noch sind, und zwar jener Kantone, die 
in den Neunzigerjahren' mit grossem Erfolg den Primatwech-
. sei vollzogen haben und nun das Beitragsprimat kennen. 
In der Gefolgschaft unseres Finanzministers fand sich in der 

, Kommission zwar eine ganze Reihe von Experten ein, aber 
kein einziger konnte, wollte oder d\1rfte sich für den System
wechsel aussprechen. Das kam uns schon irgendwie«spa
nisch» vor, denn wasin den öffentlichen Verwaltungen der 
Kantone mitUnterstützung desPersonals .,... nicht etwa gegen 
dessen Willen- vollbracht wurde, sollte auf Bundesebene 
tabu sein. Immerhin liess Bundesrat Villigar durchblicken, die 
Beibehaltung des Leistungsprimates sei mit den Personal
verbänden des Bundes vereinbart worden. Deshalb stellt 
sich, wie schon beim Bundespersonalgesetz, einmal mehr 
die Frage, wer eigentlich der Gesetzgeber ist, ob die eidge
nössischen Räte bloss noch Erfüllungsgehilfen dessen sind, 
was an irgendeinem Tisch - sei er nun rund oder eckig - zwi
schen Personalvertretern und Verwaltung ausgehandelt wor-
den ist. ' 
Wir vertagten also naCh dem Eintretensentscheid, der immer 
unbestritten war; die Inangriffnahme der Detailberatung und 
suchten für die nächste Sitzung einen Experten, der auf der 
Linie des Beitragsprimates stehefl würde. Wir fanden diesen 
in der Person des Leiters der Versicherungskasse des Kan
tons Schwyz und der Kirchlichen Pensionskasse Urschweiz/ 
GlarusfTessin: 'Herrn Vfktor Reichmuth, ein Absolvent der 
Handelshochschule St. Gallen und profunder Kenner der 
Vorsorgematerie. Aufgrund des zusätzlichen Hearings mit 
diesem Experten von kantonalen Kassen bahnte sich dann 
der definitive Durchbruch zugunsten des Beitragsprimates in. 
der Kommission an. 
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Zudem erfuhren wir, wer alles in den letzten Jahren auf die
ses modernere System umgestiegen ist. Während bis anhin . 
fast ausschliesslich von der Firma Novartis die Rede war, die 
sich für den Verbleib beim Leistungsprimat entschlossen 
hat, wissen wir jetzt, dass Novartis praktisch den Ausnahme
fall darstellt. Umgestellt auf das Beitragsprimat haben in den 
Neunzigerjahren in chronologischer Reihenfolge - ich bitte 

,die Damen und Herren Standesvertreter dieser Kantone, gut 
zuzuhören - die Kantone Luzern, SOlothurn, Uri, Schaffhau
sen, Schwyz, Thurgau, Zug, Obwalden, Zürich, beide Ap
penzell und die Stadt Zürich. In den Kantonen Glarus und 
Graubünden ist die Umstellung in Vorbereitung. 
In der gleichen Zeitspanne haben in der Privatwirtschaft un
ter anderem folgende.Firmen umgestellt: ABB, Elektrowatt, 
Sulzer, Berner Kantonalbank, Landis und Gyr, Clariant, Digi
tal Swiss und Roche. Wenn Sie also so wollen, neutralisie
ren Clariant l,Ind Roche das Parade- und Gegenbeispiel . 
Novartis gleich doppelt. 
Es wurde in der Kommission zu Hecht die Frage gestellt, 
warum bis jetzt keine. welschen Kantone umgestellt hätten. 
Die ehrliche Antwort muss-so lauten: Es fehlt diesen Kanto
nen affen bar an den Anfangsfinanzen, bzw. sie legen die 
Ausgabenprioritäten anders fest. Hier besteht vielleicht auch 
eine Parallele zur unterschiedlichen Haltung rund ums Ge
sundheitswesen und um das KVG zwischen Deutsch
sChweiz und Welschschweiz. 
In der Tat benötigt der Systemwechsel ein gewisses An" 
fangskapital. Wie hoch das in unserem Fall wäre, daran 
scheiden sich allerdings die Geister. Bundesrat I,md Verwal
tung sprechen von einer Milliarde-Franken, die, bei einer 

3. Ist es seriös, heute bereits eine so spezifizierte Zahl -
eine Milliarde Franken - zu nennen, bevor Qberhaupt die 
Ausführungsbestimmungen gemäss Artikel 20 des neuen 
Gesetzes erlassen sind? 
Doch wie bereits angetönt: Hauptargument dafür, den Pri
matwechsel nicht sofort, sondern' erst in sechs Jahren vor
zunehmen, waren nicht diese einmal anfallenden Kosten. 
Ein Hauptargument war der Wille, die Nachwehen aus dem 
zehnjährigen Versicherungsdebakel nun ein für alle Mal zu 
beseitigen und den zuständigen und verantwortlichen Leu
ten die Möglichkeit zu geben, diese Aufräumarbeiten endgül
tig unter Dach und Fach zu bringen, bevor eine ,neue 
Basisarbeit,eben die l,Jmstellung, angepackt werden muss. 
Ein weiterer Grund war die Rücksichtnahme auf die Verspre
chen, die der Bundesrat den Personalverbände,n abgegeben 
hat. Wir wollen ja das Bundespersonal nicht einfach hand
streich artig vor neue Tatsachen stellen, im Gegenteil. Diese 
Zwischenphase soll auch voll und ganz dafür genutzt wer
d~n, das Personal vom neuen System zl,l überzeugen, wie 
das bereits in jenen Kantonen-der Fall war, die zum Beitrags
primat gewechsellhaben. Da zogen letztlich auch diePerso
nalverbände mit, wie wir uns in der Kommission haben 
überzeugen lassen. Offenbar braucht es auf Bundesebene 
einfach etwas länger, bis sich die Personalverbände auch 
bei uns'vom zeitgemässeren System überzeugen und für ei
nen Wechsel motivieren lassen. 
Ich bitte Sie also: Treten Sie auf den Entwurf für das neue 
Gesetz ein, und folgen Sie bei der Kernfrage in Artikel 29a 
der Kommission. 
Mit einem kla'ren Entscheid von 11 zu 2 Stimmen beantragt 
sie Ihnen, es bis Ende 20Q6bei den Altersleistungen bei ei
nern gemischten System bewenden zu lassen, nämlich b,eim, 
Leistungsprimat bis zu einem Bruttolohn von 168 000 Fran
k~n und beim Beitragsprimat für die darüber liegenden 
Lbhnanteile. Für die Zeit danach, ab dem Jahr 2007, bean
tragt sie Ihnen den Systemwechsel auf das ausschliessliche 
Beitragsprimat. Allen Unkenrufen zum Trotz, die sie in den. 
letzten Tagen schriftlich zugestellt bekornmen haben, ver
dient das Bundespersonal bei der beruflichenNorsorge zu
mindest mittelfristig ebenfalls ein modernes Pem:;ionskas" 
sensystem. 

, ohnehin zu füllenden Kapitaldeckungslücke von rund 12 Mil
liarden Franken, vom Bund einzuschiessen sei. Dies wird 
von neutralen Experten aber stark angezweifelt. So hat mir 
beispielsweise Professor Heim~ Schmid, ein anerkannter 
Pensionskassenexperte, der' auch· schön wiederholt vom 
Bund beigezogen worden ist, eine Stellungnahme zukom
men lassen, aus welcher ich Ihnen kurz ein paar Auszüge 
verlesen möchte: «Als versicherungsmathematische!l Ex
perten, selbstständig und unabhängig, Pensionskassenex
perten und Dozenten an der Universität Bern seit 1969 für 
Versicherungsmathematik, insbesondere Sozialversicherun
gen, erstaunt mich dieser hohe Betrag von einer Milliarde 
Franken sehr. Die Umstellungskosten fallen grundsätzlich in 
derselben Grössehotdnung . an, ob die' Umstellung heute Beguelin Michel (S, VD):Je ne veux pas rentrar dans le de~ 
oder im Jahr 2006 erfolgt. Die Kosten für die Konsolidierung bat technique sur la primaute des prestations ou la primaüte 
sind in jedem Fall von den Umstellungskosten für den Wech- des cotisations, nQusl'avons largement fait dans la commis" 
sei des Finanzierungssystems zu trennen. Ich bitte Sie also sion; Nous ne voulons pas repeter ce debat technique. Au-
um weitere Informationen, wie sich der Betragvon einer Mil- dela de ces differencestechniques et des responsabilites 
liarde Franken zusammensetzt. Welche. Komponenten sind entre les· deux systemes - primaute' des prestations et des 
einbezogen worden? In der Privatwirtschaft und auch in öf- cotisations-:, il y ala dimension psyghologique et sYlJ'lboli-
fentlichen Verwaltungen sindih den letzten Jahren verschie- que qui constitue la vraie dimension politique. , 

- dene Wechsel vom Leistungsprimat zum Beiti'agsprimat La Conseil federal; dans sa grande sagesse, I'abien com-
erfolgt, ohnederarf gravierende finanzielle Auswirkungen~ pris. 11 s'est montre im partenaire social responsable en. de-
Wenn schon auf der grünen Wiese eine ,neue Pensions- fendantavec conviction lesysterne existant de la primaute 
kasse errichtet werden soll, wäre es zweckmässiger, auch des prestations. En effet, desle debut des contacts avec les 
gleich das Finanzierungssystern von Anfang an zu ändern: syndicats, iI a ete convenu quela nouvelle Caisse federale 
Es könnte sein,dass sich Im Jahre 2006 zusätzliche l,Jmstel- de pensions J1'avait pas pour objectif de penaliser les 
lungskosten ergeben.» So weit also Professor Schmid, der agents, mais au contraire deo donner plus de souplesse ala 
sich für einen sofortigen Primatwechsel ausspricht. ' caisse, pourque' celle"ci puisse. garantir et ameliorer ses 
Ich mochte Ihnen aber klar sagen, dass es nicht die Frage' . prestations a long terme. 
bezüglich der Milliarde war, die uns in der Kommission dazu Or, sila caisse passait au systeme'de la primaute des coti- . 
bewogen hat, .den Primafwechsel erstau,f das Jahr 2007 hin sations pour les affilies, ce serait le signe clair que le Conseil 
vorzunehmen. Deshalb haben wir diese Milliarde auch nicht federal se decharge de sa responsabilite. Ce signe s'ajoute-
auf den letzten Franken auseinander genommen, sondern rait ala.situation pas encoreassuree de lacaisse. Je rap-
sie, neben den ohnehin Zu erbringenden 12 Milliarden Fran- pelle que les efforts sont en cours pour retablir la confiance 
ken, einf<;ich mal so im Raum stehen lassen. Ich möchte Sie dans la caisse, confiance qui, a I'heure actuelle, po ur I'en-
aber .. bitten, Herr Bundesrat Villiger, uns - auch zuhanden semble du personnelfederi:lI, apres ce qui s'est passe ces 
der Offeritlichkeit- heute in Bezug auf die folgenden, nicht dernieres annees, est au plus bas .. Ce signe s'ajouterait 
unwichtigen Nebenfragen klaren Wein einzuschenken: aussi a la nouvelle loi contestee sur le, personnel de la Con-
1. Wie setzt sich die vOn Ihnen veranschlagte Milliarde Fran- federation. Taut cela pourrait provoquer un cumul de reac-
ken für die Umstellung im Einzelnen zusammen? .. tions negatives dont personne ne peut prevoir les effets. 
2. Wie viel von dieser Milliarde' wird bereits für die Teilum- Je ne suis pas un partisan de la politique du-pire. C'est pour-
stellung bei der «Beletage»-Versicherung gebraucht? Gratis quoi je vous invite a soutenirle projet du Conseil federal, aCe 
zu haben ist das Beitragsprimatbei dieser Zusatzversiche- cepte par leConseii national, en faveur du systeme de la 
rung für wohlsituierte Bundesangestellte ja wohl nicht. primaute des prestations. 

, . 
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Büttik-er Rolf (R, SO): Ich bin selbstverständlich für Eintre
ten. Ich bin grundsätzlich ein Anhänger des Beitragsprima
tes, aber in der jetzigen Situation der PKB ist eine 
Übergangskarenzfrist - wie man sie bezeichnen könnte -
bis 2006 oder 2007 für den Wechsel zum Beitragsprimat ge
mäss Vorschlag der SPK sachli~h völlig richtig und politisch 
vernünftig. ' 
Wir müssen wissen, dass Leistungsprimat und Beitragspri
mat bei gleichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ge
nau gleich teuer sind. Das haben I,ms die Experten in der 
Kommission eingehend und überzel,lgend dargestellt. Auf
grund der Organisationsstruktur des Bundes bin ich jedoch 
fest davon überzeugt, dass für die Publica das Beitragspri
mat wahrscheinlich einfacher zu verwalten wäre als das heu
tige Leistungsprimat. Für mic~. stellt' sich jedoch heute die 
zentrale Frage, ob ein direkter Ubergang zl,imBeitragsprimat 
den Versicherten und den Mitarbeitern der Pensionskassen
verwaltung zugemutet werden kann bzw. darf. Aufgrund ver
schiedener Abklärungen und Gespräche, die ich seit der 
Kommissionssitzung mit Spezialisten geführt habe, muss ich 
diese Frage leider mit Nein beantworten.' Oabei stütze ich 
mich auf. folgende Tatsachen: Aufgrund des uns allen be
kannten miserablen verwaltungstechnischen Zl,Istandes der 
PK:B fehlt heute das Vertrauen iri die aufbereiteten Versiche
rungsdaten weitgehend. Dieses Vertrauen' ist aber die ele-, 
mentare Grundlage jeden Neustartes und kann nl,lr durch 
die gezielte' Information jedes. einzelnen -Versicherten zu
rückgewonnen werden,und dies wiederum nicht mit Worten, 
sondern mit Taten. 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die meisten Versicherten 
der pKB noch nie ejnen Versicherungsausweis ~rhalten ha-

, ben, d~m siejhre Versicherungsdaten, wie Höhe der Bei
träge, Höhe der Vorsorgeleistungem, Einfritfsdatum, zurück~ 
gelegte Dienstjahre, eingekaufte Dienstjahreusw., hätten 
entnehmen können, um sich von deren Richtigkeit zu über
zeugen. Auch aus dieser Sicht steht unsere Pensionskasse 
somit einzigartig da. Ich selber I,md sicher a\.lch Sie kennen 
keine anderen Pensionskasse, welche ihre Versicherten 
nicht jährlich über den Stand ihrer persönlichem Vorsorge in~_ 
formiert. 
Dieser Bereinig\.lngs" und Informationsprozess braucht je
doch Zeit und stellt hohe Anforderungen an die Mitarbeiter 
,und Mita:rbeiterinnen un,sßrer Pensionskassenverwaltung. 
Ein Übergang auf das Beitragsprimat hätte zur Folge, dass 
ein neues Gesetz zu erarbeiten wäre und die Versicherten 
mit geeigneten Informationskampagnen aufdiß Umstellung 
vorbereitet werden müssten: Ern Übergang hätte weiter zur 
Folge, dass relativ komplexe Berechnungen in Bezug auf. die 
individuellen Bestände der einzelnen Versicherten durchzu
führen wären. pas Beispiel der l)mstßlh.Jng i.m Kanton 
Schwyz ":"'wir haben das in der' Kommission angeschaut -
zeigt, dass dafür mindestens drßi Jahre nötig sind. 
Beim LeLstungsprimatsind bekanntlich bei der Finanzierung 
grosse Solidaritätskomporienteneingebaut - da bin ich mit 
Herrn Beguelin einverstanden -, indem die jüngeren die äl
teren Mem;chen mitfinanzieren. Bei einer fairen' Umstellung 
auf das Beitragsprimat müssten daher den einzelnen Versi
cherten' diesß geleisteten Solidaritätsbeiträge zusätzlich zur 
Freizügigkeitsleistung als Startkapital gutgeschrieben wer
den. Das müssen wir mit einberechrien, Herr Reimann, und 
deshalb zweifle ich an den Aussagen von Hßrrn Professor 
Schmid. 
Ein anderer unabhängiger. Pensionskassenexp~rte, Dr. Os-' 
kar Leutwiler von Price Waterhouse Coopers, hat für den 
Fall, dass man diese Umstellung vornähme, von zusätzli
chen Umstellungskosten - hier kommt es natürlich auch auf 
den Ausbau an - von mindestens einer Milliarde franken ge- , 
sproche!:!. Diese zusätzlichen Kos,ten wurden bei den finan
ziellen Uberlegungen bisher leider nicht vollständig. offen 
gelegt. . .' 

Heute gibt es wie schon in den vergangenen Jahren eine un
terdurchschnittliche Lohnentwicklung; dies sollte!1 wir eben
falls berücksichtigen. Naturgemäss ist in solchen Perioden 
das Leistl,lngsprimat kostengünstiger als das Beitragsprimat. 
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Daher ist es al,ls finanziellen Gründen nicht zwingend not
wendig, bereits heute - also rasch - auf das Beitragsprimat 
umzusteigen. Dies ist der Grund, weshalb wir in der Staats
politischen Kommission entschieden haben, vorläufig solle 
das Leistungsprimat beibehalten werden, damit man später 
zwingend auf dasBeitragsprimat umsteigen kann. 
Ich meine, dass die vorgeschlagene Karenzfrist für den 
Übergang vom Leistungs- zum Beitragsprimat in der heuti
gen Situation der Pensionskasse durchaus eine kluge und 
geschmeidige Lösung ist. Bildlich gesprochen ist die PKB 
immer noch ein Patient, der sich zwar nicht mehr unbedingt 
auf der Intensivstation befindet, an dem wir jetzt aber eine 
schwere Operation vornehmen müssen - das ist die Umstel
lung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat. Natürlich müs
sen wir deshalb höllisch aufpassen, damit wir später nicht 
sagen müssen: «Operation g.eglückt, Patient gestorben!" 
Lassen.wir also den Patienten -die PKB - noch etWas ge-, 
neSen und stellen dann 2006107 auf das Beitragsprimat um. 
Aus diesen Überlegungen möchte ich Ihnen beliebt machen, 
den Anträgen der Mehrheit oer Kommission zu folgen. 

Forster-Vannini Erika (R, SG): Auch ich begrüssedie Vor
lage des Bundesra:tes, mit welcher ,die heutige Abteilung 
PKB.aufgelöst und eine Pensipnskasse mit eigener Rechts~ 
persönlichkeit geschaffen werdßn soll. Ich finde es richtig, 
dass die Kasse von der Bundesverwaltung ausgegliedert 
wird. Damit wird der Weg frei für eine organisatorische Lö
sung, welche derjenigen aller übrigen. Pensionskassen in 
diesem Land entspricht - mit einer Kassenkommission als 
oberstem Leitungsorgan. Die neue Kasse,- die als Gemein
schaftseinrichtung für die verschiedensten Arbeitgeber kon- ' 
zipiert ist :- mit verschiedener Ausgestaltung der einzelnen 
Vorsorgepläne und separater RectiriUng -,lässt auch den 
Einzelkassen den notwendigen Spielraum; um in Zukunft be-
stehen zu können. ' 
In der Kommission - Sie haben es, gehört - hat vor allem die 
Frage zu reden'gegeben, ob die Kasse wie bishernach dem 
Leistungsprimat oder neu nachdem Beitragsprimat geführt 
werden soll. Weil es hier Um eine grundsätzliche Frage geht, 
welche ,im Vorfeld der heutigen Debatte zu einer politischen 
Frage geworden ist, möchte auch ich mich dazu äussern. 
Mit dem Beitragsprirriat löst man eine ganze Anzahl von Pro
blemen. Ich bin der Auffassung, dass wir diesbezüglich 
heute die Weichen so stellen müssen - mit eindrücklichem 
Mehr, und nicht, wie der Nationalrat und auch die Minderheit 
der Kommission es.uns vorschlagen, «lauwarm" mit einem 
Postulat. Erstens trägt das Beitragsprimat der vßränderten 
Arbeitswelt wesentlich besser Rechnung; weil ihm ein indivi
duelles Sparmodell zugrundßliegt; sirid der. Kapitalbildimgs
prozess und, qamit die Freizügigkeitsleistung 'für' die 
Versicherten einfach nachzuvollziehen. 
Diesist deshalb wichtig, weil eine immer grössere Zahl von 
Beschäftigten, auch in Betdeben,die der PKBangegliedert 
sind, im Laufe ihrer Berufstätigkeit mehrmals die Stelle und 
noch häufiger ihr Arbeitszeitriiodell wechseln. Insbesondere 
Frauen scheiden oft für eine gewisse Zeit ganz oder teil
weise aus dem Erwerbsleben aus. Aber auch Männer teilen 

,sich häufiger mit ihren Partnerinnen die Erziehungs- und 
HaiJshaltspflichten. Im Falle des Beitragsprimates sind alle , 
Verdienstveränderungen, welche mit diesem Wandel. ver
bunden sind, unmittelbar transparent und ebenso die Folgen 
bezüglich der Kassenleistungen. 
ZWeitens ist nieines Erachtens die Transparenz einer der 
wesentlichen Vorteile des seitragsprimates. Risikoleistun
gen und Altersleistungen sind in jedem Jahr bekannt. Bei 
Vorbezügen für Wohneigentumsförderung oder bei Auszah
lung - das scheint mir je länger, je wichtiger:- von Schei
dungskapitalien gibt es keine Probleme; verbunden mit 
Kosten für den Arbeitgeber zufolge des abgegebenen Lei
stungsversprechens. ' 
Drittens messe ich dem Solidaritätsaspekt, der von, den Be
fürwortern . des Leistungsprimates immer wieder als eirier 
der wesentlichen Punkte beschworen wird, bei der Vorsorge 
eine weit geringere Bedeutung zu. Der Solidaritätsgedanke 
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ist die Basis der AHV, nicht aber im gleichen Ausmass die 
Basis der zweiten Säule. . 
Im Falle ·des Leistungsprimates ergeben sich Solidaritäten, 
welche, so meine ich, sozialpolitisch fragwürdig sind. Es 
geht I,lm die Solidarität zwischen Versicherten n:it un~er
durchschnittlicher Lohnentwicklung. I,lnd solchen mit stellen 
LohnsprCingen. Beim Leistungsprimat mit dem fest fixierten 
Prozentsatz der Altersrente kostet der Lohnsprung den Ar
beitgeber hohe Einkaufssl,lmmen. Beim Beitragsprimat ist es 
üblich, dass der Versicherte, wenn er weiterhin die VOllEm 
60 Prozent des letzten Verdienstes wünscht, mit persönli
chen. Beiträgen selbst einen Teil beistel,lert. Wer . indessen 
wenig Chancen bei der Lohnentwickll,lng hat, wird beim Bei
tragsprimat eine Altersrente erzielen, welche eher höher 
liegt als diejenige nach dem. Leistungsprimat. Die oftmals 
gewünschte Solidarität z~ischen.i9ngeren und alte ren yer~i
cherten kann beim Beltragspnmat durch altersabhanglg 
stark gestaffelte Spargutschriften zumindest teilweise beibe-
halten werden. . 
Ich erinnere mich: Als ich noch die Finanzkornmission des 
Grossen Rates im Kanton St. Gallen präSiöierte, war es für 
mich immer ein Horror, machtlos zusehen Zu müssen, wenn 
die Budgets wegen hoher Einkaufssummen überschrijjen 
wurden .. Dasselbe galt für Nachzahlungen in .Zeiten ho her 
Inflation. Apropos Inflation: Es stimmt hicht, dass die Versi
cherten beim Beitragspril'nat a' prioridashlflationsrisiko Zu 
tragen haben. Das kommt auf die Ausgestaltung der Kasse 
an und muss nicht so sein. 
Das BeitJ'agsprirnat erlaubt sehr vielfältige und flexible ~ö
sungen. VQnSozialabbau kann deshalb nicht die Red~. sein. 
Wie 'es in vielen anderen Kassen auch der Fall war, mussen 
die Details.der Ausgestaltung bekanntsein, und es besteht 
für die Versicherten ein Erklärungsbedarf. Das braucht Zeit 
und .ist eine hohe Anforderung 'an die Sozialp'artnerschaft. 
Eine Frist von sechs,Jahren,wie wir sie als Ubergangsbe'
stimniung vorsehen, ist dafür aber, so meine ich, richtig be~ 
messen. Dies schafft auch keine sogenannte Verunsiche
rung, wenn man die Zeit nutzt, um. Vorurteile bei den 
Versicherten abzubauen, indem:man aufklärt; so, wie es 
Tausende von Kassen in der Privatwirtschaft und fast ein 
Dutzend kantonale und städtische Verwaltungen mit Erfolg 
getan haben oder noch tun. . '" ',- .... . 
Ich bin deshalb der Meinung, dass unser Rat mit der heutl" 
gen Weichenstellungin. der Üb~rgangsbestimniung eine 
Entscheidung fällt, die letztlich für alle Arbeitgeber und Versi-
chert~n richtig sein wird. . 
In dieselT) Sinn bin ich·für Eintreten., 

Stähelin Philipp(C, TG): Der. vorliegende Gesetzentwurf 
verdient sicher Unterstutzung, Bei den Grundsätzen derbe
ruflichen Vorsorge für das Personal des Bundes wird die 
Ausführung weitgehend an den Bundesrat und die Kassen-
organe delegiert Dies istdurchaus sinnvoll. . 
Es stellt sich allerdings die Frage, weshalb bei, einer solchen 
Rahmenge~etzgebungnichtauch. die Frage des Primates 
abschliessend - im Sinne eines Wechsels vom Leistungsc 
zum Beitragsprimat - geklärt wird.lnäer Gesetiesberatl1hg 
im Nationalrat hat der Bundesrat durchschimmern lassen, 
dass ein. Primatwechsel mindestens längerfristig überle
genswert sei.' Al,lf Gesetzesstufe würde ein solcher Primat-
wechsel lediglich wenige Änpassungen benötigen. . 
Sozukunftsweisend die neue Kassenorganisation wirkt, so 
wenig kann ohne Primatwechsel von einer modernen Vor
sorgeordnung gesprochen werden, welche auch eine ge
wisse' Vorbildfunktion . übernehmen könnte. Die «NZz" hat 
sehr zutreffend kommentiert, dass diese Kasse zwar mit ei
nem neuen Gesetz, 'aber rrlit dem alten System werken 
würde. Tatsache ist; dass der Bund mit seinem Verbleib 
beim Leistungsprimat insbesondere für die öffentliche Hand 
nicht Trenäsetter, sondern das Gegenteil ist. Die Kantone 
gehen laufend zum Beitragsprimat üb~r. Unser .Kommis~i~ 
onspräsident hat die eindrückliche Reihe gesc,~lldert; ke~n 
einziger Kanton hat den umgekehrten WeQ gewahlt. Auch In 
der Privatwirtschaft sind heute bereits mehr als doppelt so . 
viele Personen nach Beitragsprimat versichert als nach 
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Leistungsprimat. Der Bund sollte hier keinen Sonderweg 
gehen .. 

Die Zukunft gehört dem Beitragspririlat, weil es besser auf 
moderne Arbeitszeitmodelle, auf moderne Karrierenentwick
lungen ausgerichtet ist. Stichworte sind hier: flexible Be
schäftigungsgrade, Sabbaticals, Aus- und Wiedereinstieg, 
Altersentlastungen, Leistungskomponenten 'usw. Analoges 
gilt für moderne Organisationsformender Verwaltung. All 
dies kann im Beitragsprimat administrativ wesentlich einfa
cher vollzogen werden' und. bleibt - wir haben es gehört -
transparent. Die Arbeitswelt entwickelt sich heute in diese 
Richtung, und sie tut dies nicht zuletzt im Intere.sse .der f!>:r
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Bund Wird Sich die
sen Entwicklungen nicht verschliessen. Zudem sind die 
neuen Arbeitsmodelle besser auf die Bedürfnisse gerade 
der Frauenausgerichtet. . . 
'Die administrativ markant einfachere Handhabung des Bei
tragsprimates sollte gerade vom. BI,lnd mit' den von ihm. Qe-· 
machten Erfahrungen nicht unterschätzt werden. Auch hier 
haben die Kantone gute Vorarbeit geleistet. Diverse kanto
nale Personalordnungen sind in der Flexibilisierung der Ar
beitsverhältnisse dem Bund vorangegangen. Dieser Weg, 
der vom Personal der Kantone durchwegs unterstützt wor
den ist, kann durch ein starres' Versicherungssystem pe
hindert werden. Meine kantonalen Kassenverantwortlichen 
sagen mir, wir hätten in der thl,lrgauischen Verwaltung di~ 
Einführung flexiblerArbeitsverhältnisse im letzten Jahr admi
nistrativ nicht bewältigen können, wennwir nicht den'Wech
sei. zum Beitragsprimat vor bereits fünf Jahren vollzogen 
hätten.'. . 
Die Vorteile' des Behragsprimates üqerwiegen . also in mei
nen Augen klar. Allerdirigs kann auch ich mich einerseits der. 
ArgUmentation nicht verschliessen, dass der Prima~ec~sel 
nur auf der Grundlage bereinigter Versicheru!1gsverhaltnlsse 
der :bisheJigenK'asse durchgeführt werden kann, Offenbar 
benötigt dieser Prozess noch einige Zeit. Auf der "tnderen 
Seite darf diese Bereinigung' aber auch nicht zu einem län
ger dauernden Prozess werden, der sich vnter der~eue~ 
Gesetzesordnung schleichend fortsetzt. Es braucht hier ei
nen Schlusspunkt.! und dieser kan~ dann, auch .den Au~
gangspUnkt zum Ubergang z(jm Beltragspnmat bll~en, wie 
dies der von der Kommission, beantragte. neue Artikel 29,a 
vorsieht. Die dort vorgesehene'Befristung des 'Leistungspri
matesdrücktden festen Willen. des Gesetzgebers aus, und 

. zwar weit überzeugender als ein blosserparlamentarischer 
Vörstoss; in Bezug auf"die Altersleistungen. auf eine 'mo- . 
deme Vorsorgellmzustellen. Die klare Befristung im Gesetz 
ist entsprechend zu nutzen. Der.Hinweisvon Kollege Begue. 
lin ist durchaus. berechtigt. Der psychologischen Seite ist 
Rechnung z.utragen. Der Antrag der Kommissiönsmehrheit 
kommt dem Anliegen jedoch, so meine ich, durchauS entge
geri.lnsbe~ondere erlaubter es, den Weg auch mit dem 
Bundespersonal abzusprechen. . 
Heute stehen die Personalvertretungen dem Primatwechsel 
noch eher skeptisch gegenüber, das haben Wir in den letzt~n 
Tagen vernommen. Das war zu Begion de~ Prozesses ~n 
den Kantonen ähnlich, trotzdem wurde der Pnmatwechselln 
der Folge von Pe rspn al unctGewerkschaften un.d Pers~nal
vertretungen in aJler Regel mitgetragen. pas Beltragspnmat 
ist ja' keineswegs arbeitnehmerfeindlich .. ganz im ~egenteil., 
Es bringt, wie gesagt, auch den Ar?eltne~,me.rn Insbes?n
dere in der Ausgestaltung der Arbeltsverhaltmsse Vo~~elle:. 
Ich bin davon überzeugt, dass der Weg zum zukunftstrachtl
gen Beitragsprimat gemeinsamge!un~~~ wird: D~r ~ntrag 
der Kommissionsmehrheit bringt dlenotlge Zelt hlerfur. Es 
ist mir sehr wichtig, dass unser B'undespersonal miteinbezo
gen werden kann. Der Wechsel liegt meines Erachtens 
durchaus im w6hlverstandenen Interesse unseres Personals 
selbst muss von diesem aber natürlich a\Jch so begriffen 
werde'n können. Da§ braucht einige Zeit' • 
Bereits' heute ist aber das grundsätzliche Ziel des Weges 
verbindlich festzuschreiben. Nur so kann der Bund auch als 
Arbeitgeber langerfristig konkurrenzfähig bleiben. 
Ich unterstütze den Antrag der Mehrheit zu Artikel 29a. 
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99.023 Conseil des Etats 

Inderkum Hansheiri (C, UR): Aufgrund der bisherigen Dis
kussiori kann wohl' mit guten Gründen davon ausgegangen 
werden, dass ein Wechsel vom Leistungs- zum Beitragspri
mat von der Sache her gesehen richtig ist. Die Argumente 

, sind weitestgehend erwähnt worden. Ich möchte lediglich 
noch auf zwei Aspekte hinweisen: . 
1. Versichertengruppen mit kleineren Chancen in Bezug auf 
die Einkommensentwicklung erzielen im B~itragsprimat eine 

, Altersrente; die - gemessen an diesem geringen Entwick
lungspotenzial - höher ist als diejenige im Leistungsprimat. 
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Leuenberger Ern~t (S, SO): Erlauben Sie mir eine kleine 
Vorbemerkung: Ich möchte darum bitten, dass die organisa
torischen Probleme der ehemaligen EVK, die wir alle leidvoll 
genug mit erleben durften, unseren Entscheid in der Frage, 
die jetzt hier ansteht; nicht beeinflussen. 
Ich möchte mich sodann nicht auf den historischen System
streit einlassen, ob nun das Leistungsprimat oder das Bei
tragsprimat besser sei. ,Ich schliessemich gerne den 
Äusserungen von Herrn Ind,erkum an, der festgehalten hat, 

2. Das Konzept des Beitragsprimates ist - das hat Herr Kol-, -
lege Stähelin gesagt - besser auf die neuen Arbeitszeitmo
delle zugeschnitten.' Es ist abei auch besser auf die Abwick
lungsmechanismen für die Auszahlungen im Zusammen
hang mit der Förderung, des Wohneigentums und bei 

dass landläufig und weit verbreitet die Meinung gilt, das Lel
stungsprimat sei- a priorL besser. Ob das stimmt odernicht, 
wäre zu prüfen. So einfach, wie es sich einige machen, 
indem sie sagen, das Beitragsprimat sei. im Interesse der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diese hätten das nur, 
noch nicht begriffen und ihre Organisationen auch nicht, ist 
es aber nicht Es sind Beispiele von Wechseln vorn Lei
stungs- zum Beitragsprimat genanl1t worden. Jerie, die 

Ehescheidung zugeschnitt~n. ' 
Indes kann nicht alles, was von der Sache her richtig er~ 
scheint, politisch sogleich verwirklicht werden. Denn Politik 
hat auch aktuelle Befiildlichkeiten und Stimmungen - kurz: 
psychologische ASpeKte - zuberucksichtigen. In dieser Be
ziehung, sind vor allem zwei Momente zu erwähnen, die, in 
einem sehr engen Konnex zUeinander stehen: Beitr,agspri" 
mat versuS Leistungsprirnatsuggeriert erstens bei vielen 
Betroffenen eine Verschlecnterung gegenüber dem heutigen 
Zustand,einen Leistungsabbau; das Bundespersonal hatte 
und hat sich in jüngster Zeit zweitens mit verschiedenen, 
zum, Teil substanziellen Neuerungen vertraut zu machen. 
Privatisierung, Teilprivati~ieruhg, AUslagerung, Bundesper
sonalgesetz sind einige Sticnw'!!te hierfür. Dies alles schafft 
natürlich VerunsicherJ.,lng uild Angste; ,denen angemessen 
Rechnung zu tragßnist. Wir würden - davon bin ich voll 
überzeugt - in die,sem Sinne unverantwortlich handeln, woll
ten wir, den Wec;hselvom Leistungs- ZUIlJ ßeitragsprimat 
.sofort bewerkstelligen. DerKommission- wir tlabenes ge
hört- hat ein ,SOlcher, Antrag vorgelegen. Er wurde aber 
nach eingehender Diskussion nicht weiterverfolgt. ' 
Indem Ihnen nun die Kommission beantragt, dieeinschlägi-' 
gen Bestimmungen I;letreffen<;fdas Leistungsprimat bis Ende 
2006' zu befristen unet sie dannzumal, durch Bestimmungen 
zu ersetzen, die für die' Altersleistungen ,-'-' das mochte ich 
betonen - eine VorsorgeordnulJg nach dem Beitragsprimat 
vorsehen,wird aber dem erWähnten psychologisch~n Um-
feld Rechnung getragen. .' - , 
Rechtlich gesehein handelt ,es sich ja bei der Bestimmung 
von Artikel29a um nichts anderes als um eine Absichtser
klärung des Gese,tzgebers, die natürlich eine gewisse Ver- , 
pflichtung schafft -,das .ist klar 7, die alJer, 'was ebenfalls klar 
ist, einen späteren Gesetzgeber auch nicht binden kann. 
E~ bleiben im Zusammenhang mit der Berücksichtigung des 
psychologjschen Umfeldes drei Dinge ausdrücklich zu er-
wähnen: ' 
1. Leistungsprimatund Beitragsprimat sind nicht zwei völlig 
unterschiedliche und gegenseitig aOgegrenzteModelie. Es 
handelt sich um Grundkonzepte, die durchaus austausch-

, bare Elemente enthalten. Insbesondere köhnen und sollen 
auch die Risikoleistungen bei Ihvalidität und Tod weiterhin 
nach dem Leistungsprimat\iersichertwetden~ 
2; Es verbleibt nach meiner Überzeugung einegenügeild 
lange Zeit, um dieVer~icherten mit dem Systemwechselund 
dessen Konseql,leiizen Vertraut zu machen, was natürlic;h 
ein ganz wichtiges 'Element bildet. 
3. Die Kosten sind mehrfach erWähnt worden; Experten sa
gen ja, dass der Wechsel vom Leistungsprima,t zum Bei
tragsprimat,ungefähr 5 Prozent des Deckungskapitals der 
Aktiven: ausmachen würde. Wie auch in gewissen Kantonen 
könnten diese Umstellungskosten reduziert werden, indem 
sich die Versicherten die [)ifferenz vorn bisherigen Dek
kungskapital zum notwendigen höheren Anfangsspargut
haben erst in künftigenjährliehen Teilschritten durch eine 
weitere Kassenzugehörigkeit bis zum Altersrücktritt erwer
ben würden - das wäre doch auch eine gewi~seSicherheit 
in dieser Beziehung. ' 
Ich möchte Ihnen abschliessend ebenfalls Eintreten und Zu
stimmung zum Konzept gemäss Artikel 29a beantragen. 

,diese Beispiele erwähnt haben, haben e~ unterlassen zu 
schildern, wie dieser Übergang erfolgt ist Ich bin überzeugt, 
dass dieser Wechsel in den Kantonen - einige Beispiele 
kenne ich au~ eigener Anschauung -, in,denen er vollzogen 
worden' ist,absolut harmonisch herbeigeführt worden" ist, 
und zwar in sorgfältig geführten Verhandlungen ,durch die 
obersten Personalchefs. -Ich denke, Herr Stanelin war ,im 
Kanton Thurgauals Finanzminister ebenfalls oberster f'er
sonalclief. Dank Verhandlungen mit den Personalorganisa
tionen ist diese Geschichte so weit voraQgetrieben ,\Norden, 
dass am' Schluss, mindestens im öffentlichen Bereich, Kon" 
sens lösungen gefunden werden konnten; 
Im privaten Bereie,ti gilt d~s erst recht, un<;f es ist interessant 
zu'hören,dasseigentlich alle de(Meinung sind, die "ganzen 
Ansteliungsbedingungen des Bundespersonals müssten 
sich mehr und rriehrden in der Privatwirtschaft üblichen An
stellungsbedjngungen annähern. Das scheint mehrheitlich 
Ihr Wille zu sein. Darf ich Sie bitten, nicht nur A,sondern 
auch B zu sagen, wenn Sie clas ausführen, Ist Ihnen denn 
bekannt,dass im' Bundesgesetz über die berufliche VQrsorge 
just für die Privatwirtschaft und die dortigen Vorsörgeeiririch
tungen klCirEl VorSchriften erlassen worpen sind, die ,zum Bei
spiel eine paritätische Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen 
bedeuten? Paritätisch heisst, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arpeitnehmer zu gleichen Teilen wie die Arbeitgeber in den 

'Entscheiqorganeri vertreten sind - nicht in irgendwelchen 
Konsultationsorganen, ,sondern -in -den ", Entscheidorganen. 
Das wäre ~lIenfalls in Artikel 51 BVG nachzulesen. ", ' 
Wenn Sie nun diese Figur aus der Privatwirtschaft heranzö- -
gen, wie Sie das immer Wieder als Wunsch präsentieren; 
dann müssteiGhlhnen'eigentlich dringend empfehlen, heute 

, nicht, zum. Beispiel eine Absichtserklärung einseitig aus Ar
beitgebersfcht ins Gesetz zu schreiben, sondern auf geeig
netem parlamentarischem Weg dem Arbeitgebervertreter, 
dem Bundesrat, den Auftrag zu geben, mit seinen Personal
organisationen in der gewohnt sorgfältigen und subtilen Art 
diese ganze Geschichte aufzubereiten. 
Ich muss Ihnen sagen, dass der Weg, den die Kommissions
mehrheitgewählt hat, ein Holzweg ist. Ich meine das nicht 
nur ausaktuell/?m,Anlass, weil das Bundespersonalgesetz 
mir langsam schlaflose' Nächte' bereitet und diese, Ge~ 
schichte Floch sozusagen die oberste Schicht auf dem Fuder 
ist, die dann möglicherweise das, ganze Fuderzum Einstür
zen bringt oder, jedenfalls zu gro~sEm Problemen führLlch 

-meine das auch aus folg'endem Grund- ich erlaube mir, hier 
auf das, Votum des KommissionspräsIdenten einzugehen ..;;: 
Wenn das Bundespersonal und' seine" Organisationen mit 
dem Bundesarbeitgeber" sprechen, darin sprechen - ich zi
tiere, uno' es tut mir weh, diese Worte in den Mund zu neh
men,... oder si,zennicht «irgendwelche» Leute) ari «irgend
weichen» runden oder eckigen Tischen, sondern dann 
sitten repräsentative Vertretungeh, die 80 oder 90 Prozent 
des Bundespersonals vertreten,' mit dem Bundesrat zusam
men. Sie haben in der Vergangenheit,' in den 70 Jahren der 
Gültigkeitsdauer des' jetzt langsam auslaufenden Beamten
gesetzes, immer wieder Lösungen gesucht und Lösungen 
gefunden, die diesem Land mindestens seit dem Zweiten 
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Weltkrieg unter anderem' den sozialen Frieden massgeblich 
garantiert haben. penn eines wollen wir uns doch einen Au-

. genblick larig in Erinnerung rufen: In all unseren europäi
schen Nachbarländern, in penen für meinen Geschmack 
sehr häufig - ich sage es offen: zu häufig - von Streik die 
Rede ist, ist doch der Kern all dieser Bewegungen auch im
mer wieder beim öffentlichen Personal zu suchen. Eine 
kluge Arbeitgeberpolitik des Bundes,dje meisten Kantone 
mit eingeschlossen, hat immer wieder dazu geführt, dass in 
der Schweiz eben die typisch schweizerische Art von Sozial
partnerschaft gepflegt wurde und man gemeinsam Wege 
gesucht und gefunden hat. Bezüglich der strittigen Frage ,
Beitragsprimat oder Leistungsprimat? - gestehe ich Ihnen 
offen ein, dass ich seinerzeit als kleiner solothurnischer Ge
werkschaftssekretär nicht schlecht staunte, als ich eines Ta
ges in der Zeitung las,' dass in der löblichen Stadt Zürich das 
städtische Personal - das sind Leute, mit denen man nicht 
einfach Schlitten fahren kann -gemeinsam mit der städti
schen Regierung eine Lösung gefunden habe. Es sei nun 
Zeit für einen Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. 
Es gab noch verschiedene Begleiterschelnun'gen, zwei, drei 
Schlaumeiereien, aber lassen wir das beiseite. Ich habe 
staunend von diesem Wechsel Kenntnis genommen. Ich will 
Sie nun' eindringlich bitten: Wenn schon vOn Wechsel die 
Rede sein .soll, dann brechen Si~ diesen, wie das gute, ge
sunde und solide Schweizer Art ist, nicht heute übers Knie -
ich bin froh, dass das heute einige gesagt haben -; schrei
ben Sie ihn aber jetzt auchriicht als Arbeitgeberhaltung ins 
Gesetz. ' 
Ich kenne Herrn Bundesrat Villiger als Verhandlungspartner, 
wir waren auch schon Verhandlungsgegner. Aber ich muss 
Ihnen ehrlich sagen.: Ich wünsche mir ~ ich werde nicht mit 
Ihnen über diese Sache verhandeln, Herr Bundesrat, ich bin 
in dieser Pensionskassenf.rage aus dem Spiel '-, dass Sie. 
noch langedabeibleiben. . 
Ich wünsche mir einen Arbeitgeber-Verhandlungspartner, 
der ohne fixes, . gebundenes Mandat kommt. Was ist denn 
das für eine Art Verhandlung, wenn wir den obersten Pers9-
nalchef des Bundes mit einem Verhandlungsmandat zu den 

. Personalorganisationen schicken, in dem wir bis ins Detail 
festgeschrieben haben, was erdbrt zu verhandein uhd zu 
erreichen hat. Wir woHen, wir können, wir dürfen, wir sollen 
ihm dieses Verhandlungsmandatnicht auf dem Gesetzes
wege geben. Ich bitte Sie ganz eindringlich, der Sozialpart
nerschaft . doch noch etWas. abzugewinnen, die Sozialpart
nerschaft etwas ernster zu ne~men. Vielleicht gelingt es 
auch dem Herrn Kommissionspräsidenten,wenner mit mir 
der Meinung ist, dass an rund~m oder.an eckigenTischen, in 
verrauchten oder in unverrauchten Sälen Lösungen gesucht 
und gefunden werden. . 
Ich darf vielleicht den Damen und Herren, die parteipolitisch 
eher zur CVP neigen, doch noch einen kleinen Hinweis ge
ben. Es gibt eine Gewerkschaft, die Transfair heisst. Diese 
hat, historisch mindestens, immer wieder die Hoffnung ge
äussert, dass sie in der CVP da und dort doch noch auf of
fene Ohren stossen könnte. Ich nehme an, sie Mt nicht nur 
mir als l)ngläubigem ihren Brief geschrieben, sondern auch 
Ihnen .. Auch aus diesem Schreiben geht hervor, dass jetzt 
nicht der Zeitpunkt ist, diesen Grundsatzentscheid hier im 
Gesetz zu fällen, sondern dass, wenn Bedarf besteht, dem 
Bundesarbeitgeber Aufträge zu erteilen sind, um auf dem 
Verhandlungsweg - ich hoffe noch einmal, es werde Herr 
Villiger sein, der diese Verhandlungen führen wird - zu Lö
surig~m zu kommen, die SChlussendlich zu einem, Konsens 
führen. 
Im' Augenblick habe ich den Eindruck; dass die Kommissi
onsmehrheit bloss einen suboptimalen Weg gewählt hat. Ich 
trete auf die Vorlage ein, ich stimme bei Artikel 29a, den wir 
jetzt debattieren, mit der Minderheit. Ich hoffe, dass es vielen 
von Ihnen gelingt, das auch zu tun, im Wissen, dass Sie sich 
damit nicht materiellabschliessend zur Frage Leistungspri
mat oder Beitragsprimat äussern, sondern dass Sie damit 
zum Ausdruck bringen: Wir wollen nicht über den Gesetzes
weg dem obersten Personalchef des Bundes ein gebunde
nes Verhandlungsmandat geben. 
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Maissen Theo (C; GR): Ich bin froh, dass ich mich bereits 
zum Wort gemeldet hatte, bevor Herr Leuenberger sprach, 
sonst wäre noch der Verdacht aufgekommen, ich spreche 
nuraufgrund seiner Anregung, die CVP-Fraktion solle sich 
äussern. . 
Fi,ir mich ist die' Frage durchaus offen, ob man zu einem be
stimmten Zeitpunkt vom Leistungsprimat zum Beitragspri
mat wechselt. Man hat die Beispiele aufgezählt. Es gibt 
x Modelle und praktische Beispiele,. wo das Beitragsprimat 
funktioniert,welches seine Vorteile hat. 
Wo ich das Problem sehe, ist bei der Frage des Stils. Ich 
habe mich etwas über den Standpunkt des Kommissions
präsidenten gewundert. Das ist in etwa der Stil des Herrn im 
Hause, der sagt: «Wir sind der Gesetzgeber, und da geht es 
lang.» 
Wir müssen Folgendes sehen: 
1. In dieser Frage - das wurde bereits gesagt - geht es um 
die Sozialpartnerschaft. Dabei geht es darum, daEls man 
sich gegenseitig als Verhandlungspartner ernst nimmt. 
Wenn der Bundesrat als oberster Arbeitgeber vom Bundes
personal künftig als Verhandlungspartner ernst genommen 
werden soll, muss er weiterhin einen Spielraum haben. 
2. Wir diskutieren hier nicht nur über die Verwendung des 
Geldes vom Bund; in der Pensionskasse sind auch Gelder 
der Arbeitnehmer enthalten. Deshalb bitte ich mit zu berück" . 
sichtigen, dass diese ihre finanziellen Leistungen auch er-

. bringen. Wir sollten sagen: Es ist zwar formell richtig, dass 
wir' in diesem. Geschäft Arbeit- und Gesetzgeber sind; hier 
sind aber doch Tatsachen zu beachten, die eine etwas an
dere Sichtweise, einen anderen Umgang miteinander erfor-' 
dern. . 
ICh möchte noch einen anderen Hinweis machen: Soweit mir 
bekannt ist; besteht das Ziel,. dass alles, was zusammen
hängt - der Bund hat ja noch mehrere Betriebe,es geht hier 
nicht nur um Bundespersonal im engeren Sinn -, personal
politisch unter einem einheitlichen Dach zusammengenom
men werden soll. Soviel ich weiss, ist im Moment von den. 
SBB und der Post vorgesehen, dass sie beim Leistungspri
mat bleiben. Die Swisscom, die bereits selbstständig ist; bei 
der aber der Bund nach wie vor Mehrheitsaktionär ist - ich 
hoffe, das wird so bleiben -, hat auf 1999 eine selbs.tstän
dige Kasse eingerichtet, auch sie im Leistungsprimat. 
Wenn wir .hier nun diese Vorgabe gemäss Artikel 29a be
sbhliessen, sprengen wir das bestehende Gerüst oder das 
bestehende Dach, ohne darÜber diskutiert zu haben. 
Irgendwo habe ich gelesen, dass es eine Studie gebe, die 
zeige, dass bereits heute; mit dem System, das wir hätten, 
die Leistungen der PKB eher in den hinteren Rängen zu fin
den seien. Wenn man jetzt umstelle,· rutsche man noch wei
ternach hinten~ 
Persönlich bin ich mir noch .nicht im Klaren, man müsste 
mich noch überzeugen)st es angesichts derDatenlage der 

. PKB - die wir heute haben, die aus der Geschichte entstan
den ist,.die wir kennen - überhaupt so einfach möglich, die
sen Primatwechsel zu vollziehen? Wir wissen, dass bis 
heute die einzelnen Versicherten beim Bund gar nicht wiS-, 
sen, was sie einbezahlt haben. Wie diese Rekonstruktion er- ' 
folgen soll, ist für mich eine offene Frage. . 
Ich bin zusammenfassend der Meinung; dass wir, wenn wir 
Artikel29a so verabschieden', ei,nen unüberlegten Schnell
schuss machen. Wir greifen hier in Bezug auf Verhandlun
gen, die. geführt werden müssen, vor. Es gibt noch viele 
Fragen, die für mich offen sind, und ich bin nicht üb,erzeugt, 
dass dieser Termin, der hier immerhin im Gesetz festge
schrieben ist, eingehalten werden kann, 
Zusammenfassend nochmals: Für mich ist das keine ab
schliessende Beurteilung, was ich hier sage. Es heisst nicht, 
dass ich nur das Leistungsprimat, nicht aber das Beitragspri
mat richtig finde. Mir geht es um die Vorgehensweise. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten, dann aber aus die
sen Überlegungen bei Artikel 29a der Minderheit zu folgen. 

Plattner Gian~Reto (S, BS): Nach den beiden letzten Voten' 
kann ich grosse Teile dessen, was ich Ihnen sagen wollte, 
weglassen. Ich bin auch überzeugt, dass hier nun aus einer 
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Haltung heraus, die sicher nicht sozialpartnerschaftlich ist, 
versucht wird, mit dem Brecheisen eine Mauer einzureissen, 
die so wahrscheinlich in den Köpfen der Angestellten gar 
nicht mehr besteht. Das Beitragsprimat hat durchaus seine 
Vorteile - das wissen viele Leute -, aber natürlich hat auch 
das Leistungsprimat seine Vorteile. Es wird eine sozialpart
nersQhaftliche Diskussion nötig sein, um die Sache ins 
Gleichgewicht zu bringen. 
Aber ich möchte noch ein paar ganz technische Punkte an
bringen: 
1. Ich halte den Artikel, wie er von der Kommissionsmehrheit 
beantragt wird, auch rein parlamentarisch für schlechtes 
Handwerk. Überlegen Sie sich einmal, was hier steht. Es 
steht hier; dass gewisse Artikel befristet werden, und dann 
wird uns und den BE;lhörden gesagt, dass an der Stelle die
ser Artikel bis zu diesem oder jenem Zeitpunkt andere Be
stimmungen stehen müssen. Ich mache jede Wette: Wenn 
Sie die Artikel 4 bis 6 in dies'er Richtung ändern, werden Sie 
das ganze Gesetz ändern müssen; Herr Leuenberger hat 
schon einige Punkte aufgegriffen. Es wird darum gehen, 
eine wirklich sozialpartnerschaftliche Verwaltung zu haben; 
eswird z. B. darum gehen zu regeln, was mit den Gewinnen 
passiert, die auf den Beiträgenerzielt werden,wie sie ver
teilt werden und Ähnliches. Man wird das ganze Gesetz än-

, dem müssen. 
2. Eine solche Bestimmung in einem Gesetz - das hat Herr 
Zimmerli, als, ernoch hierwar, einmal als «Hirtenbrief an das 

, zukünftige ,Parlament,) beschrieben - bindet ja das nächste 
Parlament nicht; es bindet allenfalls den' Bundesrat, in dieser 
Richtung starr zu verhandeln - was die' Verhandlungen sehr 
schwierig macht - und uns dann etwas Entsprechendes vor-
zuschlagen. . 
Ich meine, wenn die Kommission noch etwas länger nachge
dacht hätte, wäre sie ,zum Schluss gekommen, dass man 
das ganze Gesetz auf eine bestimmte Zeit befristen und par
allel dazu eine Kommissionsmotion einreichen sollte, welche 
die Stossrichtung der «Renovation» dieses Gesetzes vor
gäbe und als Motion bei der Räte für den Bundesrat ebenso 
bindend wäre wie dieser Artikel; denn für das Parlament ist 
auch dieser Artikel nicht bindend. , 
3. Als ehemaliges Mitglied der PI.)K PKBerinnere ich m'ich 
gurdaran, dass wir eine der 'Empfehlurigen so formuliert ha
ben, dass künftige Statutenänderungen ..:. also auch ein sol
cher Artikel mit den vorgeschlagenen, Änderungen - nur 
nach Massgabe der Möglichkeit der Kasse; sie informations~ 
technisch auch zu verarbeiten, gemacht' werden dürfen. In 
den zehn Jahren davor wurden immer wieder die Statuten 
geändert, wurde politiSCh entschieden-oft zLigunsten des 
Personals -, und hinterher hat sich herausgestellt, dass die 
ganzE;l.lnformatik, sowohl Hard- wie Software, nicht in der 
Lage war, das alles zu verarbeiten. Eingrosser Teil des riesi
gen Chaos in der Kasse kam vOn diesen so genannten poli-. 
tischen Entscheiden, die keine Rücksicht auf Umsetzungs
möglichkeiten nahmen. 
Damals hat der Rat diese Empfehlung sehr gerne angenom
men, denn die meisten Statutenänderungen in der Vergan
genheit war~n, wie gesagt, eher zugunsten des Personals. 
Er sollte sich jetzt auch hier - wo es vielleicht eine Änderung 
ist,von dem das Personal denken könnte, sie sei zu seinen 
Ungunsten - an die damalige Weisheit erinnern und n~m 
nicht auf einen fixen Termin hin etwas beschliessen oder 
vorbeschliessen, was nachher entweder nicht durchführbar 
ist oder zu weiterem Chaos führt. 
Als derjenige, der sich damals das Supis une! die Hardware 
angeschaut hat, garantiere ich Ihnen, dass jedenfalls das 
Supis diese Änderung niemals ~'aber wirklich niemals -
durchführen kann. Man kann hoffen, dass bis im Jahr 2006 
ein neues, laufendes System dai»t. Die Probleme mit den 
verloren g~gangenen Dateri der Beiträge werden bestehen; 
man wird LJbergangsordnungen machen müssen. Aber was 
Sie nun hier machen, ist doch etwas unbedacht, etwas zu 
politisch gedacht und zu wenig sachlich. Ich werde deshalb 
diesem Artikel nicht zustimmen können, könnte aber einer 
Motion durchaus meine Aufmerksamkeit - und wahrschein
lich, wenn sie gut formuliert ist, auch meine Zustimmung -
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geben. Denn damit könnte man der Sache auf parlamenta
risch korrekte Art nachgehen, dem Bundesrat Gelegenheit 
geben, das auszuhandeln und die Vor- und Nachteile abzu~ 
wägen. Das wäre der saubere Weg. Das hier ist nicht nur 
suboptimal, sondern «sub-sub-suboptimal». 

David Eugen (C, SG): Ich möchte mich im Wesentlichen 
den Überlegungen von Kollege Maissen anschliessen und 
beifügen, dass die PKB eine Institution ist, die - auch finan- ' 
ziell - von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen wird. 
Das he isst - so haben wir auch das BVG ausgestaltet -, 
dass beide Seiten bezahlen müssen, dass beide mit verwal
ten können und müssen und dass beide über die Personal
vorsorge mit entscheiden können und müssen. Das ist ein 
Grundgedanke, der auch in der zweiten Säule gilt und den 
wir in unserem Personalrecht haben, seit das BVG einge
führt worderi ist. 
Wir haben die alten patronalen Kassen abgeschafft~ bort be
stimmte der Arbeitgeber, wo es langgeht. Er bezahlte in der 
Regel auch alles und übern'ahm auch die Verantwortung da
für. Seit der Einführung des BVG haben wir dieses in einem 
bewussten Entscheid, den ich nach wie vor· als sehr richtig 
empfinde, als sozialpartnerschaftliche Einrichtung par ex
cellence verstanden. Ich glaube, wir sollten diesem Gedan
ken auch im B~.reich der PKB Rechnung tragen. Das fÜhrt 
mich auch zur Uberzeugung, dass über eine solChe Verän
derung des Primates unter den, Sozialpartnern verhandelt 
werden muss. Ich lege Ihnen das ganz .klar offen: Ich war 
schon in der Kommission des Nationalrates der Meinung, 
dass das B~itragsprimat die bessere Lösung seLAber ich 
habe mich - insbesondere auch aufgrunddes Votums von 
Herrn Bu,"!.desrat Villiger -:- davon überzeugen lassen, dass 
wir diese Anderung sozialpartnerschaftlich und nicht einsei~ 
tig aus der Sicht des Arbeitgebers angehen müssen. 
Oas ist der Hauptgrund, weshalb ich der Ansicht bin, wir soll
ten den mit Artikel 29a vorgesehenenSchritt in dieser Form 
nicht tun. Vielmehrso!lten wir einen Anstoss geben. 
Der richtige Weg scheint mir jener zu sein, eine Zusicherung 
zu verlangen, eine Motion in dieser Richtung einzureichen . 
mildem Inhalt, dass darüber Verhandlungen aufgenommen 
werden sollen. Es gibt noch zwei Gründe, die diese Position 
verstärken: " I 

1. Die Stärkung des Vertrauens ih die Kasse: Die. PKB steht 
beim Personal in einer desolaten Vertral)enssituß,tion. Ich 
behaupte, ,hierfür habe der. Arbeitgeber geradezustehen; 
diese Situation ist nicht von den Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern zu verantworten. Wir beschliessen eine solche 
Regelung, obwohl die Versicherten heute nicht wissen, wel
cbes ihr Altersguthaben ist. Bevor die Dossiers überhaupt 
bereinigt sihd, bevor jeder Mitarbeiter weiss, wie hoch sein 
Altersguthaben ist und wie es errechnet worden ist, können 
wir eine'solche gesetzliche Regelung meines Erachtens 
nicht einseitig anordnen. ' , ' 
Herr Büttiker hat mit Recht erwähnt, dass das Vertrauen in 

'die Versichertendaten zuerst hergestellt werden muss, und 
das ist Sache des Arbeitgebers. Hier haben'wir' eine Leis-

, tung nachzuholen, und ich denke, wir müssen nun dEm 
Schwerpunkt darauf legen, dass die Kasse das Vertrauen 
der Versicherten in die Richtigkeit der Daten an die erste 
Stelle setzt. Wenn das erstellt ist, kommt der nächste Schritt; 
dann kann man, sofort Verhandlungen, aufnehmen, die 
durchaus in Riclitung des Beitragsprimates gehen können. 
2. Zur Frage der Kosten: Dieser Gesetzentwurf enthält einen 
Artikel 26, der besagt, dass der Bund «seine Fehlbetrags
schuld innert höch»tens 8 Jahren seit Errichtung der Pensi
onskasse,~abträgt. Das wäre nicht konseque,nt; wir müssten' 
den Fehlbetrag spätestens bis zum Jahr 2006 decken. Denn 
dieser Fehlbetrag ist selbstverständlich eine Schuld des 
Bundes; auch das können wir nicht den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern anlasten, also muss der Bund diesen Betrag 
,aufbringen. ' . 
Der Bund hat auch das Vermögen nicht richtig verzinst; wir 
alle wisseri, dass die PKB lange Jahre auch dazu diente, die 
Bundesrechnung in einem etwas anderen Licht erscheinen 
zu lassen. Hätte man die Pensionskassenmittel wie bei einer 
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ordentlJchen Pensionskasse ordnungsgemäss angelegt, wä
ren wesentlich 'höhere Erträge da. Es wird von jenen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt lange Jahre unter dem 
alten Regime standen, natürlich mit Recht geltend gemacht, 
dass hier eine Nachzahlung fällig wird, dass der Bund diese 
Schulden aus der Vergangenheit nachzahlen muss; auch 
das wurde von Kollege Büttiker angesprochen. Erst wenn 
auch g~klärt ist, welche finanziellen Auswirkungen diese 
ganze Ubung hat, kann man sagen: Jetzt muss der Schritt 
gemacht werden. Aber dann wird, dieser Schritt q.uch über
legt gemacht, dann wissen wir, mit welchen Konsequenzen 
zu rechnen ist. , 
Es wurde gesagt, dass die Gesetzesregel, wie sie hier 
stehe, nur eine Absichtserklärung sei. Wenn ich Artikel 29a 
lese, kann ich das nicht so verstehen, jedenfalls nicht den er
sten Satz; er lautet: "Oie GeltLingsdauer der Artikel 4 bis 6 
sowie 20 und 22 ist befristet bis Ende 2006.» Artikel 5ent-, 

, hält den Rentenanspruch. Wir befristen also den Renten
anspruch des Personals auf eine bestimmte Zeit,' ohne 
gleichzeitig den Leuten, die zu Rentnern werden, zu sagen, 
was nachher gelten soll. Es geht hier auch um die Frage der 
Rechtssicherheit. Die Rentnerinnen und Rentner bzw. dieje
nigen, die es einmal werden, müssen' wissen, welche Alters
guthaben ihnen zur Verfügung stehen, wenn das Jahre 2006 
vorbei ist. Ich plädiere dafür, dass wir zuerst die Ersetzungs
regel machen, dass wir sagen: So sind die Ansprüche gere-' 
gelt. Dann können wir auch Fristen sefzen;dann wissen die 
Leute, welches ihre gen auen Vorsorgeansprüche sind. 
Ich behaupte sogar, dass mit einer solchen Regel letztend
lich auch Probleme für den Bund am Arbeitsmarktentstehen 
würden. Nach meiner Überzeugung dürfte in keinem priva- ' 
ten Reglement nach BVG stehen" dass der Rentenanspruch ' 
befristet sei, und ,könnte' kein Arbeitgeber sagen, ab einem 
bestimmten Zeitpunkt werde er das dann ändern, 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den sorgfältigem Weg in 
RichtUng Beitragsprimat ZI,.I gehen und das auch zu verlan
gen. Ich stehe ohne weiteres dahinter. Dies sollte aber in ei
nem Vorgang geschehen, der auf die Sozia.lpartnerschaft, 
die Rechtssicherheit und auf das Vertrauen der Versicherten 
in diese Pensionskasse Rüc.ksicht nimmt. . ' 

Stadier Hansru.edi (C, UR):' Auch ich bin für Eintreten, aber 
ich werde 'dem Antrag der Minder~eit zustimmen. Die Frage 
des Primates gehört zu denzentn:tlen Fragen jeder Gesetz
gebung, die sich mit" den' Pensionskasse,n befasst.· E;s muss, 
nicht unbedingt eine Glaubensfrage sein. Zwar hat auch un
ser Kanton einem5ystemwechsel zugestimmt, und wir ha
ben auch in Unserem Kanton durchaus positive Erfahrungen 
gemacht. Trotzdem erachte ich es als verfrüht, wenn wir im 
heutigen Stadium des Verfahrens das Leistungsprima.t ,zeit
lich befristen und bereits den Grundsatzentscheid über ei
nen Wecnsel' zum BeitragsRrimat fällen. Ich habe mich ge
fragt, öb wir überhaupt über; genügende GrUndlagen verfü
gen, um einen solchen Entscheid zu fällen. Ich meine: Nein! 
Grundsätzlich ist meines Erachtensein allfälliger Wechsel 
unter rechtlichen, politischen und auch ,sozialen Aspekten 
durchaus möglich. Zunächst muss aber die Kasse in Ord
nung gebracht werden. Die Kasse ist heute prioritär zu sa
niereR, umzubauen und neu auszurichten. Auf einer solchen 
gesicherten Basis kannd?nn auch eine Grundsatzdiskus
sion über einen Systemwechsel geführtwerderi. Anschlies
send mUssen wir bei einer so weit reichenden Grundsatzdis
'kussion alle Fakten auf den Tisch legen. Es stellen sich da
bei wichtige Fragen: Welcnes sind die Vor- und Nachteile? 
Welches sind die sozialpolitischen Gesichtspunkte, die wir 
zu beachten haben? Was kostet dieser Wechsel? Wie wird 
dieser Wechsel schliesslich umgesetzt? Da gibt es goldene 
und «silberne» Regeln. All diese Fragen sind heute ungenü
gend geklärt. 
Ich glaube, dass eine Motion den, entsprechenden Aristoss 
geben könnte, um Klarheit zu schaffen. " 
Die Primate unterscheiden sich unter anderem wesentlich in 
Bezug auf die Verteilung der Risiken auf die beiden Partner. 
Es ist unbestritten, dass der Arbeitgeber und die Kasse beim 
Leistungsprimat höhere Risiken tragen. Wir müssen jedoch 
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dem Bundesrat zubilligen, dass er gerade beim vorliegen
den Gesetzentwurf diese Risiken durch verschiedene Mass
nahmen eingrenzt. In diesem Zusammenhang verweise ich 
nur auf Artikel 16, und auf die Begrenzung der Garantie für 
den Teuerungsausgleich bei den Rentnern. Das Bundesper
sonalgesetz liegt ebenfalls auf dem Tisch. Wenn heute das 
Leistungsprimat befristet und der Wechsel zum Beitragspri
mat im Grundsatz bereits beschlossen wird,' tangiert dies 
auch das Verhältnis zwischen den Sozialpartnern; dies 
wurde bereits mehrmals ausgeführt. Wie verstehe ich das? 
Wenn ein so grundsätzlicher Systemwechsel eingeleitet 
wird, so ist vor einem entsprechenden Entscheid meines Er
achtens auch das Terrain auf aer sozialpartnerschaftlichen 
Ebene vorzubereiten. Dies heisst noch nicht, dass iCh nicht 
für das Primat der Polit[k einstehe. 
Aus all diesen Gründen unterstütze ich den Antrag der Min
derheit. Damit sage ich aber nicht, dass ich einem späteren 
Systemwechsel :.. dann, wenn sämtliche Fakten auf dem 
Tisch liegen - nicht zustimmen könnte. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Ledebat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 1fJ.OO Uhr 
La seailce est levee a 19 h 00 ' 
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Nachruf 
Eloge funebre 

Präsident (S<::hmiq Carlo, Präsident): Ich habe Ihnen eine 
traurige Mitteilung zu machen: Wie wir den Medien entnom
men haben, ist Herr Thomas Onken gestern an den Folgen 
eines in-Ceylon erlittenen Hirnschlages im:Alfer von 59 Jah-
ren gestorbefn. .' 
Thomas Onken vertrat den Kanton Thurgau in dieser Kam-. 
mer in den Jahren 1987 bis 1999. Wir haben unseren ehe
maligen Thurgauer Kollegen als gescheiten, engagierten' 
und wortgewandten Ratsherrn noch in lebendiger Erinne
rung. Um~o unfassbarer istfür uns der endgültige Abschied. 
Wir werden Thomas Onken als einenguten Kollegen und fei-
nenMenschen in Erinnerung behalten. . 
Wir entbieten seiner Ehefrau, seinenbeiden Sönnen und der 
ganzen Trauerfq.rTlilie unser tief empfundeneS Beileid.' 

Der Rat erhebt sich zu Ehrendes Verstorbenen 
L:asSistance se Jave pour hpnorer Ja ml§moiredu defunt 
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Briner Peter (R, SH): Die Unterstellung in einzelnen der 
letzten Voten vOn gestern Abend, dass die Mehrheit der 
Kommission,'. die zum l;Ieitragsprimat wechseln will, keine 
Sensibilität für die sozialpartnerschaft habe,ist zurückzu~ 
weisen; ich verwahre mich gegen'eine solche. Unterstellung: 
Warum sind wir für das Beitragsprimat? Wir sind es aus Ver
antwortung gegenüber der Pensionskasse und ihren Betei
ligten -. d?,s' sind die Arbeitnehme'r und die Ar~.eitgeber 
sowie.die Offentlichkeit '-' und.wir·sind es aus der Uberzeu
gl,.lng, die auf praktischer Erfahrl,.lng hIsst, dasses klar die 
bessere Lösung ist. Die Vorzüge wurden schon dargelegt: 

. Transparenz, Einfachheit in der Administration, Flexibilität, 
Ausrichtung auf die neuen Arbeitszeitmodelle. ' 
Mit einer Übergangsfrist soll dem Umstand Rechnung getra
gen werden, dass die Pension~kasse des Bundes nun wie-
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der Tritt gefasst hat, dass sie sich organisatorisch und füh
rungsmässig konsolidieren kann, dass dIe Kommunikation 
zwischen den Sozialpartnern aufgenommen und auch die 
für die Verselbstständigl,.lng nötige Ausfinanzierung an die 
Hand genommen wird. 
In der Kommission wurde in einer Phase auch die Variante 
diskutiert, das Gesetz beziehungsweise die entsprechenden 
Paragraphen einfach~zu befristen und offen zv lassen, wie 
es weitergehen soll. Das fand aber keine Mehrheit Es kann -
doch nichts Ungebührliches sein, wenn wir mit offenem Vi
sier sagen, wohin die Reise gehen soll. 
Die Sozialpartnerschaftwird bei der Ausgestaltung des Mo
delis,. der Bedingungen und der Modalitäten ungeschmälert 
zum Zuge kommen. Ein Prämienfranken kann unter bei den 
Primaten dieselbe Wirkung entfalten, und die Befürchtungen 
einer tendenziellen generellen Verschlechterung gehören in 
den Bereich der Legenden. Ich bin zuversichtlich, dass sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Vorzügen des 
Beitragsprimates überzet;Jgen lassen, wenn sie - wgsauch 
zur Sozialpartnerschaft gehört - entsprechend informiert 
werden. Dafür gibt es in Kantonen, Städten und vielen gros
sen Unternehmen zahlreiche Beweise. ' 

Reirnann Maximilian, (V, AG), für die Kommission: Auch ich 
möchte noch zwei, drei Bemerkungen zu den kritischen Vo
ten machen; die gestern Abend gegen den Mehrheitsent
scheidder Kommission Clbgegeben worden sind. Ich habe 
volles Verständnis fürdie Skepsis; die aus einigenVdten ge" 
genden.Systemwech~elangetönt wurde. So ist es uns in ei
ner ersten Phase in der Kommission ergangen, bis wir uns .,... 
ohne. Scheuklappen vOr dem neuen System :- zu unserem 
klaren Mehrheitsentscheid durchgerungen hatten. Entspre
chend möchte ich klar jene Vermutvngenoder gar Unterstel
lungen zur(lckweisen, wie sie von Herrn Maissen oder 
Plattner vorgebracht wurden. Sie haben .von «schnell~ 
schuss» gesprochen; so etwas kelnn man nur dann behaup-
ten, wenn man nicht dabei gewesen ist. .. . 
Wir haben es uns in der Tat nicht leicht gemacht. Wir haben' 
die Sitzung vertagt und haben Elinedreivvöchige Refrexions
pause' sowie ein ;zusätzliches Hearing dazwischen.geschal
tet. . Ausserdem. kann schon deshalb nicht von einem 
Schnellschuss die Redesein,weil volle~echs Jahre eihbud-

. getiert sind; so lange kann das alte System rioch fortbeste-' 
hen. Die Aufräumarbeiten bei der alten EVK sind bis dann 
längstens erledigt.' Diese' Aufräumarbeitenbefindensich 
jetzt ohnehin auf der Zielgeraden; ein Grossteil der individu
ellen Dossiers ist bereits bereinigt und geklärt. Das Wort 
Schnellschuss ist in Keiner Art und Weise am Platz - oder, 
mit etwas Sarkasmus, hÖChstens bei. einigen Voten,die da
gegen abgegeben wurden. , . ' 
'Auch deneloguent vorgetragenen Vorwurf von Herrn l-euen
berger, wir hätten leichtfertig gegen die bewährte Sozial part- . 
nerschaftverstossen; kann ich namens der Kommission so 
hicht gelten lassen. Dasmag vielleicht auslhr~r Sicht, Herr 
Leuenberger, sdaussehen; aber Sie sind in' dieser Frage 
eben klar ParteL'. Sie hätten uns das eigentlich mit einer Of
fenlegl;lng Ihrer .Interesseribindung kundtun müssen: Das 
haben Sie offenbar in der Hitze des Gefechtes übersehen. 
Ich möchte deswegen kein grossesAufheben machen ... 

. Gerade wegen der Einräumung einer mehrjährigen lJber
gangsphase, vvährendwelcher am jetzigen System nicht ge
rüttelt werden soll, ist wirklich ausreichend Zeit gegeben,um 
im GespräCh - auch mit denPersonalverbänden- Beden
ken und Ängste gegen das neue System zl,Jmindest ausdis-
kutieren zu können. .' 
Nocbin einem anderen Punkt gehen unsere Ansichten aus
einander, Herr Leuenberger: Ich bin von meinem Kanton 
vndvon meirien Wählern nach Bern entsandt worden, um 
ohne Instruktionen und dafür nach bestem Wissen und Ge
wissen meine pOlitische Arbeit zl;lerfüllen, und Sie' müssen 
mir zugestehen, dass ich nicht einfach zwei Tage in die Kom
missionssitzung und einen halben Tag ins Ratsplenum 
komme, um dann das abzusegnen, was zwischen den Ver
bänden und dem Bündesrat ausgehandelt worden Jst. Wenn 
ich von einer besseren Lösung Überzeugt bin, dann setze ich 
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mich eben für dieses Bessere ein, und so ist es mir hier er
gangen. Was für die Mehrheit der Kantone und für die mei
sten privaten Unternehmen gut ist, das kann doch auch für 
den Bund nicht einfach schlecht sE;lin, nämlich das Beitrags
primat. 
Deshalb bitte ich Sie im Namen der klaren Mehrheit der 
Kommission nochmals: Stimmen Sie dem von der Kommis
sion vorgezeichneten Weg zu. Wir erreichen damit, was ei
gentlich in der jetzigen Phase das Zweckmässigste ist, 
nämlich. eine elementare Differenz zum Nationalrat. Dann 
gewinnen wir Zeit, um auch die letzten Zweifel bezüglich des 
Primate$ ausräumen zu können. Diese Chance jedenfalls 
sollten wir uns nicht voreilig verbauen. . 
Ich schliesse mit einem Wort, das Sie gestern Abend in ei
nem anderen Zusammenhang. gehörthaben,falls Sie der 
Einladung der C,3ruppe Handel und Industrie gefolgt sind. Es 
stammte vom Verwaltungsratsdelegierten der Novartis, Da
niel Vasella, bezOg sich auf die berechtigten Ängste rund'um 
die Globalisierungder Wirtschaft und lautete: «Man soll eine 
Veränderung viel mehr als Chance denn als Gefahr sehen.» 
Dem ist in Bezug auf unsere Vorlage nichts mehr beizu
fügen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Nur eine sachliche Berichti~ 
gung:lch hatte gestern keine Interessen zu deklarieren,' 
Herr Kommissionspräsident. Ich bin vom Schweizerischen. 
Eisenbahn- und Verkehfspersonal"Verband angestellt,· bei 
dem das SBB-Personal organisierf ist Es ist dem Kommissi
onspräsidenten entgangen, dass die SBBcPensionskasse 
diesem Gesetz nichfuntersteht, denn sie hat die Form einer 
Stiftung mit einem paritätisch zusammengesetzten Stifc 
tungsrat, der allfällige SysteinwechseJ besGhlie~sE:ln müsste; 
Ich bitte um Kenntnisnahme. . . 

Villiger Kaspar, Bundesrat:: Ich danke Ihnen fOr die Diskus
sion. Trotz den VoJen von heute Morgen möchte ich jenen 
danken, die auf die Sozialpadnerschaft hingewiesen haben. 
Ich bin mir bewusst, dass Ihre Kommission.mit demPrimat~ 
wechsel eine Sachlich begründete LOsung anstrebte und 
.nicht im Sinne hatte, die Sozialpartnerschaft und die ent
sprechenden Verhandlungeniu.unterlaufen. Aber die etwas 
harte Bemerkung des Kommissionspräsidenten; dass immer 
noch der Gesetzgeber bestimme und nicht irgendwelche 
Verbände odElr «runden Tische», Iiess zumindest den leisen 
Verdacht· aufkommen, man nehme die Sozialpartnerschaft 
etWas gar sehr auf die leichte Schulter. 
Die Mitarbeit~rinnen lmd Mitarbeiter vertreten über ihre Ver
bände durchaus legitime Interessen; es wurde gestern 
mehrfach gesagf, dass Sie auch mitzahlen. Sie zahlen nicht 
den grössten Teil, aber sie investieren auch .\lon ihrem Geld, 
und das legitimiert sie durchaus tu einem Mitspracherecbt ..:.. 
ganz abgesehen von unseren sozialpartnen;;chaftlichen' 
Prinzipien. '. '. .' . .' 
Selbstverständlich bestimmt letztlich der Gesetzgeber. Aber 
wenn ich schon mit den Verbändeniri zäheri und schwieri

. gen 'Verhandlungen Kompromisse aushandle und die Ver-
bände auch Kröten schlucken lassen muss, fühle ich mich 
verpflichtet, diese Kompromisse hier zu vertreten, vor allem, 
wenn ich von deren Richtigkeit überzeugt bin. 
Was hier vorliegt, ist ein guter Kompromiss, auch für den Ar-

.' beitgeber - ich habe auf die Kröten hingewiesen -, und ich 
bitte Sie, sichriicht leichtfertig darüber hinwegzusetzen. Wir 
haben sehr motiviertes, gutes Personal;aber es· ist im Mo
ment aus vielen Gründen verunsichert - Stichworte: Bun
despersonalgesetz, Restrukturierungen usw. Der Arbeits
markt ist zudem in der letiten Zeit' wieder so stark in 
Bewegung geraten, dass wir ein egoistisches und legitimes 
Interesse haben, als zuverlässiger und guter Arbeitgeber zu 
gelten; denn es ist bereits nicht mehr ganzso leicht,die rich· 
tigenLeute zufiriden. Wir dürfen also das Vertrauen der.Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährden. 
Es gäbe viel zusag'en! Die Primatsfrage - ich komme dann 
darauf zu sprechen -.ist nur ein Element, vielleicht nicht das 
wichtigste .. Man kann selbstverständlich ein Gespräch dar
Ober führen, aber djese Frage wird im Moment als etwas 
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per:tipiert, was eher verunsichert als sicher macht. Es gäbe 
zu diesem Gesetz sehr viel zu sagen, aber die Diskussion 
hat sich vor allem um die Primatsfrage gedreht. Deshalb will 
ich mich auch auf die Fragen konzentrieren, die gestern hier 
aufgeworfen worden sind; alles andere werde ich weglas
sen. 
ICh möchte immerhin sagen, dass wir 1996 eine Studie ge
macht,i,aben, inder die Leistungen dieser Kasse denjenigen 
von Kassen anderer vergleichbarer Arbeitgeber gegenüber
gestellt wurden. Das hat vor allem mich interessiert; ich 
komme aus mittelbetrieblichen Verhältnissen, wo die Kassen 
und die Leistungen natürlich nicht so gut sind. Ich kam ei
gentlich mit der Vorstellung, diese Beamtenkasse sei viel 
besser als a!le anderen, und die Steuerzahler wOrden hier 
die Beamten sozusagen vergolden. Ich bin dann aufgrund 
dieser Studie zum Schluss gekommen, dass dem nicht so 
ist. Wir· haben die Kassen von 13 Betrieben im Dienstlei
stungssektor und im produzierenden Sektor verglichen. Das 
Resultat war folgendes: Die Leistungen der Pensionskasse 
des Bundes sind anständig,' wir können dazu stehen. Sie. 
sind leicht unter dem Durchschnitt, und die Versicherten' 
werden leicht überdurchschnittlich zur Mitbezahlung beige
zogen.Das gab für den Bundesrat ein erstes Fazit: Oie Lei
stungEln sind gut, die Kasse ist gut, aber wir wollen sie nicht 
verschlechtern; die Leistungen sollen in dieser Grössen6rd~ 
nung bleiben. Ich hatte damals noch die Illusion, man könnte 
über die Pensionskasse vielleicht s'ogarnoch ein bisschen 
für die Bundeskasse sparen. Dem ist nicht so! 
Im Nachgang 2;ur PUK PKB haben wir ein zweites Fazit ge
zogen: Die PUK hat uns zU Recht gebeten, der Kasse mehr 
Autonomie, mehr Kompetenzen zu geben. [)er Bundesratist 
dann sehr weit gegangen' und hat sich entschlossen- ich 
bin froh,dassdashier nicht pestritten ist -, Ihnen die völlige 
rechtliche' Verselbstständigungder Kasse vorzUsphlagen. 

. Wir möchten eine sehr leistungsfähige, mit . anderen leis- . 
tungsfät)igen . Kassen vergleichbare, vorbildliche' Pensions
kasse bilden. '.' 
Daraus folgt zwingend· etwas' Weiteres: Wir müssen diese 
Kasse ausfinanzieren, Völlig unabhängig von der Frage des 
Primates. Man hat früher geglaubt! man spare mit diesem 
Teilumlageverfahren, aber wenn wir jetzt ausfinanzieren 
müssen, m~rken wir, dass dem nur scheinbar so. war., Das 
sirid ganz enOrme Summen, .die hier zur Debatte stehen: Es 
braucht etwasZeit,bis wir die Pensions kasse vernürjftig " 
ausfinanziert und das Ven:nögen am Kapitalmarkt angelegt 
haben; Diese Zeit.müssen Sie uns in den Übergangsbestim" 
mungen 'auch geben. . '. .... . 
Wir wollten ja auch nach den modernenPprtfolio-Methoden 
an den Kapitalmarkt gehen, und auch das braucht Zeit.Bei-

- des braucht Übergangsfristen :... die Sie uns auch gewähren, 
dafür danke ich Ihnen -, was für einen allfälligen Primat- . 
wechsel wichtig ist 
Ein Primatwechsel wäre nicht zu v~rantworten mit einer 
Kasse, die nicht voH'ausfinanziert ist - abgesehen von der 
Saniewng -, die noch keine Reserven hat und bei welcher 
das Kapital nicht gut angelegt ist Ich habe schon etwas den 
Eindruck, dass. die Primatfrage ein bisscheri eine Glaubens
frage ist. Eigentlich ist sie das überhaupt nicht, .denn beide 
Primate haben Vor- uhd Nachteile: Ich habe nicht das Privi
leg, so genau zu wissen, wo die Wahrheit Ii~gt, wie es viel
leicht aus einigen Voten herausgeklungen l"Iat. Ich selber bin 
mit einer ähnlich-dezidierten Meinung - nur das Beitragspri
mat sei vernünftig --: an diese Frage herangegangen, als ich. 

. dieses Departement übernE~hmeri durfte. Ich muss Ihnen 
aber sagen, dass ich diese Meinung modifiziert habe und 
heute überzeugt bin, dass man auch gute Leistungsprimat
kassen führen kann, wie wir sie Ihnen hier vorschlagen. 
WTr schlagen Ihnen ein gutes, vertretbares, modernes I,Ind 
langfristig brauchbares Leistungsprirnat vor. Aber ich gebe 
gerne zu: Wenn wir jetzt noch keine Altersvorsorge hätten 
und auf der grünen Wiese eine Pensionskasse gründen 
müssten, wäre es völlig klar, dass wir uns für das Beitrags
primat entscheiden wurden. Es gibt hier, wie das auch schon 
gesagt wurde - und (jafür habe ich Verständnis -, gute Lö
sungen. 
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Ich möchte aber doch noch zwei Bemerkungen zuhanden renz, weil das Leistungsversprechen klar definiert ist. Aber 
Ihres Koinmissionspräsidenten. machen. Herr Reimann hat die Kosten für den Arbeitgeber sind nie ganz transparent. 
nur zwei Leistungsprimatkassen erwähnt, aber sehr viele Beim Beitragsprimat ist es umgekehrt: Hier ist die Finanzie-
andere, womit er etwas den Eindruck erweckte, dass das rung äusserst transparent, nicht aber die Leistung, weil man 
Leistl,Jngsprimat ein Auslaufmodell sei. Aber das ist natürlich nicht genau weiss, was die Rente, die man bekommen wird, 
nicht so. Es gibt sehr viele andere Kassen, auch solche mit wert sein wird. . 
Mi$chsystemen, wie wir es vorsehen: Ich erwähne nur ne- Al,Ich bezüglich der Solidaritäten gibt es Unterschiede. Bei 
benbei die Alusuisse Lonza, die Credit Suisse Group, die individueller Finanzierung hat das Beitragsprimat keine Soli-
Migros, Nestle, Novartis, die Rentenanstalt, die Elektrizitäts- daritäten. Das ist der Trend, das kann man auch wollen, ich 
werke, die UBS, die Winterthur-Versicherung und die «ZO- habe dafür Verständnis. Beim Leistungsprimat gibt es eif.lige 
rich»-Versicherung. Gerade in dem Bereich, in welchem wir Solidaritäten, vor allem zwischen den Jungen und den Alte-
auf dem Arbeitsmarkt konkl,Jrrieren, gibt es also sehr viele ren. Das ist einer der Gründe für eine gewisse Intranspa-
Leistungsprimatkassen mit flankierenden Beitragsprimaten; renz. 
die aber durchaus funktionieren und bei denen nicht die Ab- Man kann nun diese Solidaritäten auch beim Leistungspri-
sicht besteht, sie zu verändern. . mat mildern. Der Nationalrat hat eine solche Entscheidung 
Herr Reimann, Sie haben eine schwache Andeutung ge- getroffen, indem er für die obersten Einkommen den versi-
macht, unsere Experten hätten wohl vielleicht nicht ganz das cherten Verdienst plafoniert, I,Jnd zwar bei 168 000 Franken 
sagen dürfen, was sie eigentlich über die Primatfrage den- brutto oder bei einem versicherbarenSalär bei 144000 
ken. Oas muss ich hier ganz klar zurückweisen. Herr Tho~ Franken. Man kann die Solidaritaten weiter abbauen, indem 
mann von der Prasa und Herr Leutwiler von der PWC sind man.z. B. dieBei~räge staffelt, wie das im Antrag Briner vor-
ausgef\.lchste Profis, die in ihren Bereichen mehr mit Bei- geschlagen wird. Ich werde später dazu Stellung nehmen. 
tragsprirriatkassen zu tun haben als mit anderen, und sie ha- Der BUndesrat kann mit dieser national rätlichen Plafonie-
ben uns wirklich so beraten, wie wir daswünschten, nämlich rung .leben; obschon sie die Lage für die höchsten Einkom __ 
objektiv. Ich mag B.erater nicht leiden, die irgendwie gesteU- men erschwert. Das· Problem bei uns ist, dass diese 
ert sind, und habe sogar den Chef der Prasa, Herrn Schö- höchsten Einkommen im Vergleich zur Privatwirtschaft tiefer 
nenberger, einmal gefragt, was er machen würde, wenn er sind, und wir sollten nicht die Altersvorsorge jener noch ver-
ganz alleine und ohne Rübksichtauf Demokratiefragen ent- schlechtem, die ohnehin im Vergleich zu wenig verdienen. 
scheiden, könnte. Er sagte mir, er 'würde eine Leistungspri~ Damit sich das mit dieser Lösung nicht signifikant ver: 
matkasse wählen. Das wollte ich einfach klarstellen. Ich gebe . schlechtert, werdim wir eine «Beletage» vorsehen müssen. 
zu, dass der Schwyzer Experte sehr versiert ).oVar und einen Auf dieser Ebene wird gewiss ein Beitragsprimat gelten. Da
hervorragenden Eindruck machte, aber er machte mir eher' mit das durch die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Ar-
den Eindruck ~<messianischer Einäugigkeit» als meirie eige- beitnehmer selber nicht prohibitiv teuer wird, muss der Bund 
nen Experten, wenn ich das hier sehr freimütig sagen darf; . überparitätischden grösseren Anteil der Beiträge überneh-
Beitragsprimat und Leistungsprimat sind bei gleichen Leis- men, während wir im Kernplan paritätische Beiträge haben. 
tungen .0.. das wurde hier g,esagt - gleich teuer. Das Leis- Ich muss allerdings beifügen, dass die paritätischen Bei-
tungsprimat ist nur dann kostengünstiger - das hat auch träge auch nicht die ganze Wahrheit sind, weil der Bund 

,Herr BJiner zu Recht wieder gesagt -, wenn. Leistungen ab- übergrössere Lohnerhöhungsbeiträge gesamthaft gesehen 
gebaut Werden, aber. die Risiken sind anders verteilt. Hier 'mehr beiträgt als die Arbeitnehmeririnen und Arbeitnehmer. 
habe ich schon Verständnis dafür, dass man aus der Sicht Das ist klar. 
des Bundes eigentlich lieber eine andereFlisikoverteilung Herr Reimann hat gestern die Frage gestellt,ob dieser Effekt 
hätte. Die Risiken ergeben sich ja daraus, dass man immer in der Milliardenschätzung eingeschlossen sei. Das ist nicht 
mit gewissen Annahmen über die wirtschaftliche Entwick- so, denn die beiden Dinge sind. nicht vergleichbar. Die 
lung, die Lohnentwibklungusw. rechnen muss. Die Risiken «Beletage» .ist ein Zusatz zum herkömmlichen System. Aber 
entstehen daraus, dass die Realität von diesen Annahmen ich Werde auf Ihre Frage, warum das eine Milliarde Frank~n 
abweichenkano. Bei der Leistungsprimatkasse trägt vor al- oder wie viel auch immer kosten wird, noch eingehen. 
lem der Arbeitgeber bzw. dessen Kasse das Risiko. Seim' per Bundesrat legt Ihnen ein Mischsystem vor: einen Kern- ' 
Beitragsprimat hatder Versicherte mehr Risiken, weil er den 'plan für alle bis zum Plafond im Le'istungsprimat Und ein 
echten Realwert· seiner Leistung, die er einmal bekommen flankierendes Beitragsprimat für drei Zwecke: 
wird, gar nicht vorher kennt. '-für die <~Beletage», das betrifft aber weniger als 2 Prozent 
Ich war sehr bemüht, in ziemlich harten Gesprächen mit den der Arbeitnehmer; 
Verbänden die Risiken für den .Bund als Arbeitgeber zu. be- . -: für besondere. Beschärtigungsverhältnisse, Teilzeitarbeiter 
grenzen. Das, hat die Arbeitnehmer nicht begeistert; das .. oder solche an der ETH, die an verschiedenen Arbeitsplät-
muss ich Ihnen sagen. Es sind drei, !=Jemente, die gestern in zen arbeiten usw., die heute Probleme darstellen; 
der Diskussion zum Teil angedeutet worden sind. Dadurch, ! - für besondere Lohnbestandteile, z; B. für Leistungslohn-
dass wir den Teuerungsausgleich nicht voll, sondern nur ZU elemente; die jährlich wechseln können. ' 
50 Prozent garantieren, 'bauen wir eine erste Sicherung ein, Damitkönnen wir gewisse Ve'reinfachungen vornehmen, die 
damit die Kasse nicht leichtfertig, je nach Entwicklung der ohnehin bestünden, wenri man ein Beitragsprimat . h,ätte -
Teuerung,. in Schieflage gerät Ein Zweites: Es ist darauf hin- das gebe ich zU.Aber wir können damit gewisse Kompliziert-
gewiesen worden; dass der Bundesrat gemäss Artikel 16 heiten dämpfen, die dem Leistungsprimat inhärent sind. Wir 
beim Absinken des Deckungsgrades Sanierungsmassnah- können uns gleichzeitig etwas an das Beitragsprimat gewöh-
men treffen kann, auch mit Beiträgen der Arbeitnehmer. nen, wenn wir später einmal umstellen sollten. . 
Auch damit können wir die Arbeitnehmer also an diesen Ri- Nun komme ich zu den Kosten der Umstellung. Sie hängen 
siken beteiligen. Das steht nicht im Zusammenhang mit dem' sehr stark von den Modalitäten ab: Sie hängen davon ab, ob 
Oeckungsgrad, der entsteht,weil wir nicht ausfinanziert ha- man die Leistungen kürzen will oder nicht und wie stark man 
ben,sondern das kann eintreten; wenn der Deckungsgrad die Beiträge nach Alterstaffelt. Wi,r haben von zwei Firmen 
aufgruno falscher Rechnungen oder irgendwelcher Um- Schätzungen machen lassen. Diese schwanken zwischen 
stände plötzlich absinken sollte. Wir können zur Not auch 320 Millionen und 1,8 Milliarden Franken. Wenn wir von etwa 
den versicherbaren Lohn nichtmehr der Teuerung anpassen 1 Milliarde Franken sprechen, dann ist das eingeschätzter 
und stehen lassen. Auch das ist Bin Ventil. Mittelwert. Zudem muss man sehen, dass wegen der zu klei-
Mit diesen drei Elementen nähern sich die Risiken dieser nen Verzinsung früherer Zeiten und der Anlagepolitik beim 
Kasse sehr stark der Risikolage einer Beitragsprimatkasse Bund selber etwa 2 bis 3 Milliarden Franken Reserven feh-
an - nicht zur Begeisterung der Arbeitnehmer, wie ich schon len, die eine andere Kasse im Beitragsprimafeben hätte. 
sagte. Warum entstehen diese Kosten? Sie entstehen natürlich 
Zur Transparenz: Auch diesbezüglich gibt es Unterschiede. dann, wenn man gleichwertige Leist\.lngen haben will, und 
Das Leistungsprimat schafft für den Arbeitnehmer Transpa- die wollen wir. Das hat verschiedene Gründe. Es kommt da-
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her, dass, wir bei der, Finanzierung umstellen: Beim Leis
tungsprimat stellen wir von einer kollektiven Finanzierung 
mit Solidaritäten und Umverteilung auf ein Beitragsprimat 
mit individuellen Finanzierungen unter starker Staffelung der 
Beiträge um. Die Kosten kommen aus der Vergangenheit 
und aus der Zukunft. Sie kommen aus der Vergangenheit 
wegen der Aufhebl,mg von schon konsumierten Solidaritä-

'ten. Das schätzt die Prasa auf 300 bis 400 Millionen Fran
ken, um eine konkrete Schätzung zu nennen. Sie kommen 
aus der Zukunft: Sie wissen, dass es sich hier um eine Über
gangsgeneration handelt. Diese Arbeitnehmer haben zu viel 
bezahlt, als sie jung waren, und würden nach Alter fünfzig 
profitieren, weil die heutigen jungen Arbeitnehmer bei die~ 
sem System zu viel bezahlen, würden. Nun will es das 
Schicksal, dass' sie bezahlt haben, als' sie jung waren. Nun 
wird das System umgestellt, und diese Solidarität verschwin
det. Sie bezahlen im Alter hohe Beiträge und haben früher 
umsonst an die Alten bezahlt. Das muss man ihnen natürlich 
vergüten, weil das sonst verloren geht. Wenn man das.indi
vidualisiert, macht das weitere 400 bis 600 Millionen Fran
ken aus. 

bleibt. Aber das Aushandeln und Besprechen mit den Ver
bänden und das Konzipieren eines tauglichen Modelles dau
ern lange. Was wir ins Rahmengesetz hineinschreiben; 
müssen wir sorgfältig überprüfen. Herr Plattner hat erwähnt, 
dass ungewiss ist, wie lange Supis - das ist das Informatik
system der PKB, für jene, die noch nicht das Vergnügen hat
ten, hier darüber zu diskutieren - noch funktionieren wird. Im 
Moment geht es so «häb, chläb», aber ich möchte das nicht 
noch ein Jahr hinausschieben. Ich bin auch froh, wenn die
ses System nicht mehr benötigt wird. 
3. Das Personal der PKB ist im Moment an allen Fronten 
enorm unter Druck. Wir müssen die alte Kasse sanieren, wir 
müssen 'die Restn,ikturierung durchziehen, wir müssen die 
neue Kasse konzipieren I,Ind einführen, das Personalzutei
len. Wir haben Personal, das noch für die Sanierung, der al
ten Kasse benötigt wird, und für diese Lel,lte müssen wir 
dann in der neuen Kasse Plätze suchen usw. In diesem 
schwierigen Umfeld SOllten wir nicht plötzlich sagert Zurück , 

,zuIl} Startfeld; 'das würde demotivieren. , 
4. Die Verunsicherung des Personals selber wegen den dau
ernden Umstrukturierungen' ist gross. Ich habe erwähnt, 
dass wir ein Referendum gegen das Bundespersonalgesetz 
haben werden. Ich fürchte, dass das eine sehr hektische Ab-
stimmung werden wird. Ich hoffe nicht, dass diese Abstim-
mUl1g noch mehr Vertrauen kaputt m'a:chen wird; ich denke 
an, die Verunsicherungen wegen der dauernden Restruktu
rierungen. Dieses Beitragsprimat wird halt als Abbau perzi
piert. Wenn wir einmalwechseln, werde ich selbstVerständ
lich ,alles daran setzen, das Personal davon zu überzeugen, 
dass das nicht des Teufels ist, aber im Moment sollten wir' 
die Vorlage nicht überladen.' 

, Noch eine letzte Bemerkung zur Situation der EVK: Mei'ne 
Mitarbeiter haben wirklich grosse Fortschritte gemacht. Die 
Fluktuation ist signifikant gesunken, das Tagesgeschäft läuft 
recht gut. Herr Büttiker hat auf die Frage der Versicherungs
ausweise hingewiesen. Ich darf Ihnehimmerhin sagen, dass 
im letzten Jahr von 90000 Versicherten bereits 53000 erst
mals seit vielen Jahren einen Versicherungsausweis erhal- . 
ten haben; wobei die Fehlerquotesehr klein war. Das ist 
eine grosse Leistung. 
Die Rechnung 1998 konnte, allerdings mit Einschränkungen, 
genehmigt werden. Bei der Rechnung 1999 gene ich davon ' 

'aus, dass sie auch genehmigt werden kann, aber immer' 
noch mit Einschränkungen. Wir hoffen, dass wir für das Jahr 
2000 darm eine Rechnung vorweisen können, die vollt,Jm-

Es ist klar, dass es auch ohne geht, wenn man auf Leistun- , 
gen eingeht. Herr Reimann wies gestern auf eine Aussage 
von Professor Heinz Schmid hin, der ein gewiefter Fach
mann ist:... ich habe ihn einmal, leider erfolglos, meinem Vor
gänger für die Übernahme der Kasse empfohlen. Ich habe in 
der Fachzeitschrift «AWP Soziale Sicherheit» der AG für 
Wirtschafts~Publikationen ein Interviewmit Professor Schmid 
gefunden, in dem auch Herr Reimann erwähnt ist. Ich lese 
Ihnen vor, was Professor Schmid sagte: «In der Privatwirt
schaft l,Ind auch in öffentlichen Verwaltungen sind in den 
letzten Jahren verschiedene Wechsel vom Leistungs- zum 
Beitragsprima:t erfolgt, ohne derart gravierende finanzielle 
Auswirkungen» - damit meinterso gravierende Auswirkun
gen, wie wir sie hier befürchten, wenn wir von einer Milliarde 
FranKen sprechen -, ,«weil die wegfallenden Solidaritätsbei
träge ,in der Regel nicht oder nicht voll kompensien worden 
sind. So ist mir das Beispiel einer kantonalen Pensibnskasse 
bekannt, die bei der l,Jmstellung vom Leistungs- zum sei
tragsprimat im Jahre 1995 dem versicherten Staatspersonal 
eine Erhöhung der Beitrage um 18 bis 30 Prozent und eine 
Reduktion der anwartschaftfichen Altersrenten je nach Alter 
VOI') bis zu 30 Prozenfzugemutet hat." Somit ist natürlich 
das Geheimnis gelüftet; aber wenn wir so vorgehen, bre
chen wir natürlich mit dem sozialpartnerschaftlichen Gedart" 
ken. Ich denke vielmehr,dass Professor Schmid uns in 
unserer Haltung eher bestärkt, als dass er sie unterläuft. So, 
wie er das geschildert hat, dürfen wir nicht vorgehen. 

, fänglichgenehmigt werden kann, aber es wird aus Gründen, 
auf die ich bei der Präsentation der Rechnung selber zu 

Ich bin der Meinung, dass unser, Vorschlag' mit dem Leis
tungsprimat absolut vertretbar ist. Er geniesst das Vertrauen 
der Sozialpartner und begrenzt' die, Risiken für die Kasse 
und die Arbeitgeber. Ich könnte mifdem Antrag Briner, mit 
der DämpfUng gewisser Solidaritäten, durchaus leben. 
Wenn man später umstellen will, ist das kein schlechter 
Schritt in die Richtung auf ein Beitragsprimat hin, Ich bin 
auch nicht grundsätzlich gegen den Primatwechsel ~ obwohl 
ich glaube, dass unser System gut ist und dass wir nicht 
wechseln müssten -; wenn Sie wollen, ist ein Wechsel ntcht 
ausgeschlossen. Es gibt aber vier Gründe, warum ich diesen 
Wechsel nicht jetzt vornehmen möchte,und ich bin sehr 

, dankbar, dass kein entsprechender Antrag vorliegt. Ich 
. möchte Ihnen die Gründe darlegen: . 
1. Die Kosten; die ich erwähnt habe, werden auch bei einem 
späteren Wechsel anfallen; das .ist klar. Vielleicht werden sie 
kleiner sein, wenn wir die Beiträge vorher staffeln. ,lI.ber der 
Bund hat die Finanzen noch nicht saniert, auch wenn es im 
Moment etwas besser aussieht. Die Ausfinarizierung der 
Deckungslücke 'und auch das neue' Finanzierungsmodell 
werden mehr Kosten verursachen, weil wir nun die Arbeitge
berbeiträge für Lohnerhöhungen einzahlen müssen und 
nicht mehr zur Schuld schlagen können. Ich glaube, dass 
die Umstellung später besser verkraftbar sein dürfte. 

, 2. Nicht die Gesetzesänderung benötigt ein Jahr, falls wir 
jetzt umstellen wollten. Es' ist klar, dass wir das Gesetz in ei
ner Woche umgestellt haben, wenn es ein Rahmengesetz 
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, sprechenkömmenwerde, schwierig. Wir sind aber am Ball 
und haben auch bereits etwas Ober 5 Milliarden Franken am 
Markt angelegt, d.h., es ist einiges passiert. Das ist eine 
sehr gute Leistung, für dii;) feh dEm verantwortlichen Mitarbei- \ 
terinnen und Mitarbeitern sehr dankbar bin. Ich muss Ihnen 
sagen, dass ich noch vor eineinhalb Jahren auch' nicht ge
wusst hq.b~, ob ich daran glauben darf. 
Wenn einmal die Strukturen erneuert sind, das Personal ein
gefuchst ist, die Altlasten bereinigt sind, das Vertrauen wie
derhergestellt ist, die Um- I,Ind Ausfinanzierung durchgezo
gen ist, etwas Reserven gebildet sind - dann ist ein 
Primatwechsel durchaus möglich, ohne dass er fahrlässig 
wäre. ' 
Jetzt komme ich zur letzten Frage: Sollte man das jetzt fest
schreiben oder nicht? In Ihrer Kommission war dieser Antrag 
der Mehrheit ein bissehen die Brücke dazu, dass sich einige 
überhaupt dazu durchringen konnten, dem Leistungsprimat 
vorderhand einmal «auf Bewährung» zuzustimmen. Ich 
habe dafür ein gewisses Verständnis. , 
Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, werden wir den Bettel 
selbstverständlich nicht hinschmeissen. Irgendwie ist das 
machbar, und wir werden das irgendwie machen. Ich bin 
schon froh, wenn Sie den Wechsel nicht jetzt erzwingen. 

,Aber wenn ich ganz ehrlich mit Ihnen sein darf: Die Ein
wände, die gestern gegen den Antrag der Mehrheit vorge
bracht worden sind, sind stichhaltig. Herr David, glaube ich, 
hat auf die Rechtssicherheit der Leistungen,hingewiesen. Es 
gibt die Problematik des Vorgehens: die Problematik, ob 
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man dem Parlament von übermorgen schon sagen will, was 
es genau zu tun haben wird. Das alles scheint mir schlüssig 
zu sein. Das ist der Grund - die Mehrheit darf mir deswegen 
nicht Qöse sein -, warum ich Ihnen nach wie Vor empfehle, 
der Minderheit zuzustimmen: Es ist die bessere Lösung. 
Ich darf Ihnen auch sagen, dass wir das Postulat des Natio
nalrates (99.3571) ernst nehmen und einen Bericht und eine 
Variante vorlegen werden. Aber es ist nicht so, dass wir zu 
Tode betrübt sind, wenn Sie der Mehrheit zustimmen. Wir 
nehmen das zur Kenntnis, sagen «Zu Befehl!" und führen es 
aus. 
Ich wäre bereit, eine Motion entgegenzunehmen, wenn Ih
nen das Postulat zl,l schwach wäre; ob es auch der Bundes
rat wäre, weiss ich nicht. Das schiene mir die adäquatere 
Lösung zu 'sein, als das jetzt schon in einem Gesetz festzu
schreiben. Aber diese Motion ist nicht formuliert. Das müsste 
viellei<::ht im Differenzbereinigungsverfahren geschehen. 
Zusammenfassend: Ich bin froh, wenn Sie uns jetzt einmal 
mit dem Leistungsprimat weiterfahren lassen. Ich bitte Sie 
um Eintr~ten und Zustimmung, damit wir weiterarbeiten kön
nen. Im Ubrigen werden wir uns mit dem abfinden, was Sie 
beschliessi3n. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiereest decideesans opposition 

Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes 
Loi fI~derale re~issant la Caisse federalede pensions 

Detailberatung - Examen de detail 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Gemäss dem ange
nommenen Ordnungsantragdes Kommissionssprechers 
stimmen wir zuerst über Artikel 29a ab. 

Art.29a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel , 
Befristung des Leistungsprimats 
Wortlaut' 
Die Geltungsdauer der Artikel 4 bis 6 sowie 20 und22 ist be
fristet bis Ende 2006. Sie sind bis zu diesem Zeitpunkt durch 
Bestimmungen zu ersetzen, die für die Altersleistungen eine 
Vorsorgeordnungnach dem Beitragsprimatvorsehen. 

Mi(lderheit 
(Beguelin, Brunner Christiane) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Art. 29a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Titre ,'" 
Limitation de la validite de la primaute de la prestation 
Texte 
La duree de validite des articles 4 Ei 6 ainsi que des articles 
20 et 22 echoit Ei la fin de 2006. D'ici cette date, les articles 
enumeres 'doivent etre remplaces par des disPQsitions ql.li 
prevoient, pour les prestations-vieillesse, un regime oe pre
voyance selon le principe de la primaute de la cotisation. 

Minorite 
(Beguelin, Brunner Christiane) 

, Rejeter la proposition de la majorite 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de la commission ' 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Korrimission 

15 mars 2000 

a ..... ~nd f sOWie für die dezentralisierten Verwal,tungsein
heiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit; 

c. die dezentralisierten Verwaltungseiriheiten mit eigener 
Rechtspersönlichkeit; 

Art. 3 
Proposition de la commission 

a ..... et f, et pour lesunites administratives decentralisees 
sans personnalite juridique; " 

c. les unites administratives decentralisees dot~es de la per
söflnalite juridique; 

'Reimann Maximilian (V, AG), für die Kommission: Es han
delt sich hier um eine Differenz zum Beschluss des National
rates, die auf Wunsch der Verwaltung aufgenommen wurde. 
Es geht um die Präzisierung des Begriffes «Arbeitgeber» in 
Bezug auf die dezentralisierten Verwaltungseinheiten; Dabei 
wird im Sinne des neuen Bundespersonalgesetzes zwischen 
dezentralisierten Verwaltungseinheiten mit eigener Rechts- , 
persönlichkeit und sälchen ohne eigene Rechtspersönlich~ 
keit unterschieden. Aber auch Letztere brauchen einen'für 
die PKB zuständigen Arbeitgeber, und 'das ist und bleibt der 
Bundesrat. Hingegen sollen jene dezentralisierten Einheiten; 
die über eine gewisse Selbstständigkeit verfügen und ,eine 
eigene, Rechtspersönlichkeit besitzen,' die Ärbeitgeberfunk
tion gemäss PKB-Gesetz selber übernehmen. 
Vielleicht kann Herr Bundesrat Villiger noch ein paar Bei
spiele nennen, damit diese Differenzien,mg allen klar wird. 
So oder so beantragt Ihnen die Kommission, dieser neuen," 
Fassung zuzustimmen. ' 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ihr Kommissionspräsident/hat 
es- zutreffend geschildert, ich muss dem nichts mehr beifü
gen; vielleicht ein Beispiel: Es macht keinen Sinn, wenn die 
Eidg'enössische 'Bankenkommission ein, Arbeitgeber im 
Sinne di~ses Gesetzes ist und einen eigenen Leistungsplan 
aufbaut usw.Aber auf andere Arbeitgeber, die, wirklich am 
Markt auftreten, trifft das zu. Deshalb möchten wir nicht -
das war eigerltlich ein Fehler bei der Vorbereiturig dieses, 
Gesetzes, das haben wir zu spät gemerkt -, dass hier plötz
lich auch dezentralisierte Verwaltuhgseinheiten, bei deneri 
es keinen Sinn macht, Arbeitgeberfunktionen übernehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zUm Beschluss des Nationalrates 
ProPQsition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 2bis, 2ter, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
Mehrheit 
.... vorhandenen Deckungskapital. Die Arbeitgeber können 
ihren Rentnerinnen und Rentnern den Ausgleich der Teue-
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rung ganz oder teilweise garantieren. Soweit der für den 
Teuerungsausgleich zur Verfügung stehende. Vermögenser
trag die' garantierte Höhe des Teuerungsausgleiches nicht 
deckt, entrichten sie der Pensionskasse den entsprechen
den Differenzbetrag. Die Arbeitgeber nach Artikel 3 .... 
Minderheit 
(Beguelin, Brunner Christiane) 
... ; Differenzbetrag. Die Arbeitgeber nach Artikel 3 Buchsta
bena bis c garantieren ihrem Personal den Teuerungsaus
gleich, wenn der Vermögensertrag zu seiner Finanzierung 
nicht ausreicht. 

Abs.5 
Sofern die Pensionskasse eine. Invalidenrente nach Absatz 
2ter ausrichtet, wird den Bezügerinnen und Bezügern längs
tens. bis zur Entstehung des Anspruchs auf eine ga:nze 
Rente der IV oder auf eine Altersrente dE!r AHV ein fester 
Zuschlag ausgerichtet. Der Arbeitgeber. übernimmt die volle 
Finanzierung.- Der feste Zuschlag muss von den Versicher
ten nicht zurückbezahlt werden; 

Art. 5 
Proposition de la commissiQn 

. AI. 1, 2, 2bis, 2ter, 4 
Adherer a la decision du Conseil national 

AI. 3 
Majorite 
; •.. la compensation durencherissement a ses rentiere.s et 
rentiers. Lorsque le re\{enu de la fortune disponiblepour la 
compensatiori dU rencMrissement ne suffit pas a couvrir la 
compensation garantie, iI verse la difference correspondante 
a la Caisse de pen~ions. Les emplQyeurs au sens .... _ 
Minorite . 
(Beguelin, Brunl1er Christiane) 

. : ... Les employeurs au sens de I'article 3 lettrea a c, garan- . 
tissent a laur personnella compensation durencherisse
ment lorsque le reridement de' la fortune ne süffit pas a son 
financement. 

Ar5 
Pour autant que la Caisse dl? pension$accorde une rente 
d'invalidite selon I'alinea 2ter, le benefiCiaire obtient un sUp
plement fixe jusqu'a la naissance du droit ~iunerente entiere 
AI ouune rente devieillesse AVS. L:employeur en assure le 
financement Integral. L:assure n'est pas tenu de rembourser 
le supplement fixe: . . 

Abs.1; 2, 2bis, 2ter, 4 - AI. 1, 2, 2bis; 2ter, 4 
Angenommen - Adopte 

Abs~ 3';'AI. 3 ' 

Reimarin Maximilian(V, AG), für die Kommission: Hier geht 
es um die Garantie des Teuerungsausgleichs -auf den Ren
tenbzw. um das Ausmass. dieses garantierten Teuehmgs
ausgleichs. Die' Minderheit Beguelin beantragt Ihnen, den 
Teuerungsausgleich vom Arbeitgeber vollständiggarantiec 
ren zu lassen; der Bundesrat, oer Nationalrat und die Mehr
heit der Kommission - bei 11 zu 2 Stimmen -'- wollen es bei 
der Hälfte bewenden lassen. 
Dies soll aber natürlich nicht heissen, dass nicht auch nach 
der Version der Kommissionsmehrheit oie gesamte Teue
rung ausgeglichen werden kann, sofern der finanzielle Zu
stand der Kasse dies erlaubt~ Der Arbeitgeber garantiert den 
Teuerungsausgleichnur subsidiär. Primär obliegt diese 
Pflicht der Kasse - wenn sie, wie gesagt, dazu in der Lage 
ist. . 
Nach Ansicht der Mehrheit der Kommission überspannt die 
Minderheit den Bogen, wenn sie mit ihrem Antrag den Teue
rungsausgleich auf den Renten Zu hundert Prozent durch 
den Arbeitgeber garantieren lassen will. Zumindest indirekt 
ist ja letztlich der Steuerzahler vermutlich Arbeitgeber. 
Was im Übrigen die etwas anders ausgefallene Formulie
rung der Mehrheit der Kommission gegenüber .der Fassung 
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des Nationalrates anbetrifft, so handelt es sich um eine von 
der Verwaltung' überarbeitete - d. h. sprachlich verbesser
te - Version, der Sie zustimmen können. 
Hingegen bitten wir Sie, den Antrag der Minderheit Begl.lelin 
abzulehnen. 

Beguelin Michel (S, VD): La compensation du rencherisse- -
ment est evidemment quelque chose d'important pour les 
associations du personnel. Pour la tres grande majorite des 
rentiers de la Caisse federale de pensions, qui n'ont que 
I'AVS et le 2e pilier comme ressources, et en particulier pour 
les rentiers des classes de traitement inferieures, la non
compensation partielle du rencMrissement signifie une ero~ 
sion yertaine de leur pOuvoir d'achat, erosion qui vatoujours 
en s'accentuant. Par rapport a la situation actuelle, e'est une 
deterioration elaire. 
Les rentiers ontpaye lel.Jr part de 2e pilier qui represente, au 
moment de la retraite, un pouvoir d'achat donne et il n'est 
föndanientalement pas honnete d'admettre que celui-ci n'a 
pasa etre garanti. A mon avis, on pourrait considererga 
comme un abus.de confiance a I'egard des retraites. 
Pour lapetite histoire, je vous rappelleque la revolte des re~ 
traites americains, qui. en avaient marre de voir leurs re
venus manges par I'inflation, est a I'origineen partie des 
boLileversements intervenus dans les structures de I'e.cono~ 
mie internationaleou le pouvoirdes actionnaires estdevenu 

. tout-puissant,. avec des effets pas toujours positifs. 
Pour la Caissefederale de pensions, ql,li se doit dedemon
trer un comportement exemplaire aussi bienal'egardde sa 
politique. de placements a long terme -qu'ä I'egard de' ses 
affilies beneficiaires, la garantie du maintlen du pouvoir 
d'achat pourcgs derniersest un minimum; un minimum ql,li 
n'implique pas un grand risque. Je precise en effet que lä 
proposition .de rninorite prevoit expressement que .Ia garantie 
de la compimsätion du rencMrissement n'intervient que 
lorsque le rendement de la fortune ne suttit pas a son' finan
cementOr,le rendement de la fortunE! de tOl;ltes les caisses 
de retraite' bien gerees; et la'Qaisse federale de pensions 
sera. dorehavant une caisse bien geree, permet tres large" 
ment d'assurerla compensation du rencMdssem'ent. Pour 
1999,la presse aannonce un rendement de 6;7.pour cent 
pour la fortLine delaCaisse federalede pensions. Ce rende
ment tres bas. par rapport auxcaisses privees dememe. di~ 
mension laisse une tres grande marge de manoeuvre pour 
le mair'ltien du, pouvoir d'achat. 
Par consequent,je voüs invite a soutenir la proposition de la 
minorite.· .. 

, Villiger Kaspar, Bundesrat Ich habe Ihnen ge,sagt, dass es 
hier drei Elemente gibt,die die Risiken für die Kasse etwas 
begrenzen. Eines dieser Elemente ist der nicht vollständig . 
garantierte Teuerungsausgleicl:1.Dies ist eine Risikobegren
zung für den Arbeitgeber. Natürlich habe iGh Verständnis, 
dass die. Verbände dies nicht so. gerQe gesehen haben. In 
diesem Sinn'ist der Antrag legitim. Es ist eine politische 
Frage, ob, inan dies will oder nicht. 
Ich empfehle Ihnen aber sehr, hier doch der Mehrheit der' 
Kommission und dem Bundesra,t zu folgen; Sehr viele pri~ 
vateKassen ,kennen überhaupt-keine Garantie eines Teue- _ 
rungsausgleichs.lch bin der Mein.ung, dass die Garantie des 

. Ausgleichs von 50 PrOzent der TeUerung ill1merhin gut ist; 
unter 50 Prozent kann der Teuerungsausgleich nicht fallen. 
de -nach Entwicklung der Teuerung kann das den Bund auch 
etwas kösten, wenn die Kasse es nichUinanzierenkann. 
Ich glaube, das Umgekehrte,pie Angst, die Teuerung könne 
nun immer nur zu 50 Prozentausgeglicheri werden, ist un
begründet. Die Erfahrung zeigt, dass die Erträge aus dem 
Vermögen nur in einer Minderzahl von Jahren· nicht ausreic 

chen, um die Teuerung voll auszugleichen. Wir verglichen 
den BVG-Index mit der Teuerung und kamen darauf, dass 
der Zusatzzins nur in fünf vonfünfzetin Jahren real ungenü
gend war. Dazu kommt, dass dies nicht nur über ein Jahr 
hinweg stimmen muss. Hat man mehr Zusatzzins, so kann 
man ja Rückstellungen bilden; diese kann man dann einmal 
in einem Jahr brauchen, in dem es nicht reicht. Deshalb ge-

f, 
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hen wir davon aus, dass die Teuerung, wenn die Kasse gut 
_ gemanagt ist, wahrscheinlich in der grossen Mehrzahl der 
Jahre ausgeglichen werden kann; dies, wäre ja auch das 
Ziel. 
Ich teile durchaus die Meinung,dass man nicht zulassen 
kann, dass die Renten durch die Teuerung längerfristig aus
gezehrt werden. Auch wir hoffen natürlich, dass die Zeiten 
mit hohen Teuerungsraten von 10 und 12 Prozent vorbei 
sind .. Dies weiss man aber nie. Ich selbst bin nicht so opti
mistisch wie viele Ökonomen, die glauben;. das Gespenst 
der Teuerung sei nun auf Dauer vertrieben. Weno wir es 
richtig machen, ist es dies aber vielleicht schon. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag_der Kommissions
mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für elem Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen 
Für. den Antrag der Minderheit .... 7 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Fl~imann Maximilian (V, A_G) , für die Kommission: Auch bei 
diesem Antrag handelt es sich um eine neue Formulierung, 
die uns von der Verwaltung so vorgeschlagenworden ist. Er 

/ 
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men wir auch der GPK-NR entgegen, die solche Fälle kriti
siert hat. Wir glauben, dass diese Regelung verursacher
konform ist, weil der Richtige und nicht das Kollektiv der 
Versicherten solche Invalidisierungen bezahlen muss. Es 
gibt dann noch eine Zusatzleistung zur Berufsinvaliditäts
rente. Damit befasst sich Absatz 5. Aus rein juristischen' 
Überlegungen heraus haben wir das etwas umformuliert.lch 
muss nicht ins Detail gehen; aber der Hintergrund ist diese 
Berufsinvalidität. 

Präsident (Schmid Carlo; Präsident): Ich schätze diemitt
lere Intelligenz des Rates sicher nicht falsch ein, aber ich 
zweifle, ob Sie viel mehr verstanden haben. (Heiterkeit) 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Brin.er 
Abs.1 . _ . .' 
.... firianziert Sie werden nach Alter gestaffelt. 

bringt inhaltlich nichts Neues, verbessert aber die Fassung Art. 6 
des Nationalrates, die offenbar etwas unglücklich ausgefal- Proposition de la commission 
len ist lind nun präzisiert werden soll. . . Adherer a la decisioll qu Conseil national 
Es geht um die Finanzierung der Berufsinvalidität, und zwar .. 

. solange,als die Betroffenen ke.ine andere f3ente beziehen. Proposition 8riner 
Auch' hier entrichtet die Pensionskasse einen festen Zu- -. AI. 1 
schlag, sofern es sich um eine Rente nach Absatz2ter han- .... I'employeur. Elles sont echelonnees d'apres I'age. 
delt. Dieser Zuschlag wird VOll durch den Arbeitgeper 
finanziert. . 
Vielleicht wollen Sie, Herr Bundesrat, meine Erklärungen 
noch zusätzlich erläutern. Das Ganze ist in der Tat für einen 
Laien - in Pensionskassehfragengarnicht so leicht durch
schal,lbar. und noch viel weniger leicht in Worte zu fassen. 

VilligerKaspar, Bundesrat: Mir erging es hei diesem Gec 
setz in vielen Bereichen gleich wie Herrn Reimann, das ist 
klar: Man legt sich ins Zeug und.versteht· so mit. der Zeit et
was mehr, aber es ist komplex. 
Es geht um die so genannte Berufsinvalidität, die viel zu re
den gegeben hat,auch mit den Verb~nden, und die auch die' 
GPK~NR beschäftigf hat. 
Sie wissen, dass esdielnvaliditätnach IVG gibt: Dort ist für 
alle Bereiche, auf die dieses Gesetz einen Einfluss hat, ein 
Invaliditätsbegriff definiert, den Sie alle kennen. Es gibt nun 
beim Bund einen zusätzlichen Begriff, nämlich die so ge-. 
nannte Berufsinvalidität Das ist eine Invalidität, die die Be
n.ifsausüQung verunmöglicht Sie ist vor allem für Monopol
berufe geschaffen worden. DenKen Sie z. B; an' einen 
Lokomotivführer, der vielleicht als Informatiker noch arbeiten 
könnte, der sich aber nicht mehr WTIschulen lassen kann, 
weil er seinen Beruf beispielsweise wegen mangelnder Seh~ 
kraft nicht mehr ausüben kann. Es gibt dafür ein legitimes In
teresse, aber es ist nicht gerCide ein Streit, aber doch ein 
Disput darüber entstanden, wie man das definieren soll: 
Wirbring~m hier eine Vereinfachung unel eine neue Firianzie
rurfgsart; indem wir sagen, erstens einmal solle grundsätz
Hchder Invaliditätsbegriff des IVG gelten - das ist eine erste 
Vereinfpchl,lng - und zweitens solle der Arbeitgeber im Falle 
der Berufsinvalidität, die dann in der Verordnung definiert 
werde, bezahlen. Warum ist das sinnvoll? 
Bisher hat das die Kasse bezahlt, l,mdbei den Arbeitgebern 
ist eine gewisse Versuchung dahingehend entstanden, mit 
der Bestimmung über Berufsinvalidität auch Fälle zu lösen, 
die eigentlich nicht so gelöst werden dürfen, und mit Hilfe 
dieses Instrumentes Leute "loszuwerden». 
Wenn der Arbeitgeber das selber bezahlen muss, schafft 
das eine gewisse Bremse. Daher entstanq dann auf Seiten 
der Verbände die Angst, die Situation werde so verhärtet, 
dass solche Fälle überhaupt nicht mehr so gelöst werden 
könnten. Wir sind aber der Meinung, dass das nicht der Fall 
ist. Man wird etwas zurückhaltender sein; und damit kom-

Abs. 1-:-AI. 1 

Briner Peter (R, SH): In der Kommission haben wir uns ja 
hauptsächlich mit der Kernfrage des Primates befasst, Es ist 
mir deshalb dort eine Feinheit der Qbungsanlage entgan
gen, die ich mit meinem heutigen Antrag korrigieren möchte. 
Ichbitt~Sie dafür um Nachsicht. Um was geht es? 
Es ist für eine mit Durchschnittssätzen. finanzierte Leistungs
primatkasse typisch,. dass die- Versicherten w~hrend rund 
drei Vierteln. ihrer Beitragszeit mehr Finanzen ansparen,als 
dem technisch bedingten Aufbau des DeCKungskapitals ent" 
sprechen würde; Im letzten Viertel. der BeUragszeit haben 
wir elas umgekehrte Bild: Die Versicherten benötigen ein hö
heres Deckljngskapitala]s sie finanziert haben. 
Diesen .Abweichungen kann man begegnen, indem d.!e Bei
tragssätze bei den Jüngeren gesenkt und bei den Alteren 
i;lngebobeh . werden, ind~m man also zu gestaffelten Bei" 
tragssätzen übergeht. Mit meineim Antrag verfolge ich das 

. Ziel der finanziellen Entlastung junger Mitarbeitender und ih
rer Familien~ Mit einer moderaten Staffelung; die sich ni,cht 
aussqhliesslich' am Deckungskapitalverlauf . orientiert, kann 
eine übermässige Belastung der älteren Arbeitriehmerinnen 
und Arbeitnehmer vermieden werden. Der Vorteil einer sol
chen Staffelung ist zudem im Hinbl.ick auf den späteren 
Wechsel zum Beitragsprimat zu sehen. Durch die Staffelung 
kann nämlich der Vorwurf - oder der Vorwand - entkräftet 
werden, . elass Generationen, elie jahrelang Solidaritätsbei
träge geleistet haben, beim Wechsel zum Beitragsprimat be-
nachteiligt werden. . . 

. Ich. bitte Sie im Interesse einerzukunftsgerichtetenAusge~ 
staltung unserer Bundespensionskasse, dieSEm Antrag zu 
unterstützen. ' 

Reimsnn Maximilian (V, AG), fürdie KommiSSion: Nach dar 
Begründung von 'Kollege Briner möchte ich in eigenem Na
men - für die Kommission spreche ich dazu nicht - kurz et-

! was sagen. Ich habe festgestellt, dass der Antr€!-g Briner . 
ganz auf der Linie liegt, die wir soeben mit dem Ub~rgang 
zum Beitragsprimat anvisiert haben,nämlich der Milderung 
einer überhöhten und damit nicht mehr erwünschten Solida-

-rität. Diese Milderung wird offenbar moderat ausfallen und 
ist somit meines Erachtens akzeptabel. 
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Im Übrigen macht es nichts, wenn wir hier eine weitere Diffe
renz zum Nationalrat schaffen, die eben im Systemwechsel 
begründet liagt, damit sich dann der andere Rat noch vertieft 
mit dem Anliegendes Antrages Briner befassen kann .. 

Beguelin Michel (S, VD): Comme M. Briner I'a dit, sa pro
position n'a pas ete discutee en commission, et je m'en 

. etonne parce que c'est quand mame un element important 
La proposition qui nous est faite penaliseraitles agents de 
50 ans et plus; elle casse le pdncipe de la solidarite. Dans 
I'optique de M: Briner, qui veut introduire la primaute des co
tisations, cela fait partie de sa strategie. Tout a I'heure, la 
discussion a ete suffisamment claire et M. ViIIi.ger, conseiller 
tederal, aussi. Je pense que maintenant, dans I'immediat en 
tout cas, on doit s'en tenir au principe de la primaute des 
prestations. Donc, il ne faut pas casser la solidarite. D'autre 
part, je note une profonde contradiction entre la proposition 
qui est faite et les pretentions de la droite aelever I'äga de Ic;t 
retraite. La.contradiction est eclatante. 
En tout cas, pour moi, la proposition Briner est arejeter. 

Villiger Kaspar, Bundesrat Ich habe damals bei den Ge
sprächen mit den Verbänden den Vorschlag einerStaffelung 
auch eingebracht, weil diese einiges für sich hat. Die Ver
bände haben sich al,ls Gründen dagegen gewehrt, die mir ei
gentlich nie ganz klar geworden sind. 
Noch einmal zur Problematik. dieser Solidaritäten, auf die 
Herr Briner hingewiasen hat; ich sage nachher, warum· die 
Verbände eigentlich ein gewisses Verständnis für eine Staf
felung haben müssten: Von jungen Jahren - also ab dem 
Eintritt niit zwanzig - zahlt man bis ins Alter prozentual im: 
mer gleich viel Beiträge. Keine Staffelung' zu haben, führt 
darin bei einer Kasse mit Solidaritäten eben dazu, dass die 
Rente eines Arbeitnehmers, der später lohnmässig' einen 
Sprung nach oben gemacht hat, nicht an dem bemessen ist, 
was er einbezahlthat, sondern einen gewissen Prozentsatz 
seines letzten Lohnes beträgt: Wegen der Solidarität tragen 
dann später die tieferen Einkommen und die Jüngeren' ei- . 
gentlich überdurchschnittlich zu dieser Renfe bei. Etwas ge
mildert ist das jetzt mit der Plafonierung bei der «Beletage;>, 
die der Nationalrat beschlossen hat --, Sie haben das vorhin 
bestätigt oder werden es noch Verhandeln. Man kann durch
aus sagen, dass durch die Solidarität die weniger Verdienen
den für jene, die später mehr verdienen und befördert 
werden, etwas mittragen. Dc;ts ist der Grund;' warum es auch 
aus Verbandssicht durchaus' vertretbar wäre zu sagen, man 
könne diese Solidarität ein bisschen mildern. Gestaffelte 
Beiträge führen dazu, dass jemand, der später befördert 
wird und mehr verdient, dU/:ch die höheren Beiträge auch 
mehr an seine eigene Rente bzw. mehr zum Kollektiv bei" 
trägt, das dann seine Rente bezahlt.' -
Wenn man eine 'solche. Staffelung macht, stellt sich die 
Frage, was das, je nach StaffelLingsgrad; für Vor- und Nach
teile hat. Ein wichtiges Argument; -das von den Verbänden 
gegen die Staffelung immer wieder ins Feld geführt wird,ist 
die Frage, ob die älteren Mitarbeiterinnimund Mitarbeiter auf 
dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind oder nicht. Es ist natür
lich so, dass bei einer übertriebenen Staffelung erstens ein
mal der. ältere Arbeitnehmer selber' mehr dazu beitragen 
muss - das kürzt seir.en Lohn - und dieser zweitens den 
Arbeitgeber mehr kostet, weil der Arbeitgeber mehr Beiträge 

/ zahleri muss. Das ist ein Grund dafür, weshalb man diese 
Staffelung nicht zu gross machen darf. Es gibt aber auch das 
umgekehrte Argument,wo man sagen kann: Wenn einer äl
ter ist, die Kinder erwachsen sind Und deren Ausbildung be" 
zahlt ist,kann er sich ein bisschen mehr Beiträge leisten, als 
wenn er Jung ist,eine Familie gründet und all diese Kosten 
zu tragen hat. Wenn Sie hier einen Kompromiss schliessen, 
würde das für eine milde Staffelungsvariante sprechen. Das 
könnte durchaus Sinn machen. Sie würde die Solidarität na
türlich nichtaufheberi, aber schon etwas abschwächen,was 
dann den späteren Qbergang zu einem Beitragsprimat et-
was erleichtern dürfte. . 
Ich möchte die Frage jetzt so beantWorten: Sollten Sie dem 
Antrag Briner zustimmen - ich bin froh, dass er nichtvon Zif-
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fern ausgeht, wir haben ja die Beiträge in diesem Gesetz 
überhaupt nicht numerisch definiert -, dann würde der Bun
desrat eine moderate und riicht eine krasse Staffeh,mg vor
sehen. Wir haben es im Vorfeld berechnet, deshalb habe ich 
die Zahlen verfügbar. Wenn wir rein versicherungstechnisch 
alle Solidaritäten eliminieren würden, wäre der Beitrag, der 
jetzt im Mittel 15 Prozent ist, für die 20- bis 34-Jährigen 
8,5 Prozent und für dia 52- bis 65-Jährigen sage und 
schreibe 32,5 Prozent. Dannwären die ßedenken von Herrn 
Beguelin durchaus gerechtfertigt. Das dürften 'wir so nicht 
tun. Ein mögliches Modell wäre z. B. 13 Prozent für die 20-
bis 34-Jährigen und 17 Prozent für die 52- bis .65-Jährigen. 
Das würde den Solidaritätsbeitrag mildern,. das wäre ein 
machbares Modell. 
Im Wissen darum, dass die Verbände damals eher dagegen 
waren, muss ich in diesem Sinne sagen: Rein von der Sache 
her würde ich mich nicht widersetzen, wenn Sie das be
schliessen würden. 

Abstimmung -' Vote . 
Für den Antrag Briner .... 27 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 5 Stimmen 

Abs. 1a, 2 -'- AI. 1a; 2 
Angenommen - Adopte 

Art. 7, 8 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission . 
Adherer a la decision du Oonseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag' der Kommission 
Abs.1 
..•. dezentraliSierte Verwa.ltungseinheiten mit eigener Rechts-
persönlichkeit ermächtigen: ' 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 9 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... les unites administratives' decentralisees . dotees de la 
personrialite juridique: 

AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

ReimannMaximilian (V, AG), für die Kommission: Die Diffe
renzhier ist die logische Folge jener Präz,isierung, die wir bei 
Artikel 3 bereits vorgenommen haben, Sie können hier be
denkenlos zustimmen. 
Übrigens möchte rch jetzt schon aus verfahrensökonomi
schen Gründen erwähnen, dass ich bis zu Artikel 25 keine 
weiteren Bemerkungen abzugeben habe. 

Angenommen - Adopte 

Art.1Q-24 
Antrag der Kommis~ion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission . 
.... der Eröffnungsbilanz bzw. der Deckungskapitalien ge
mäss Artikel 28a Absatz 3 betragen .... 
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Art. 25 
Proposition de la commission 
.... d'ouverture, respectivement des reserves mathema
tiques selonl'article 28a alinea 3. Pour couvrir ces couts .... 

Reimann Maximilian (V, AG), für die Kommission: Auch die
se Differenz beruht auf einem Präzisierungsantrag, den uns 
die Verwaltung in der Detailberatung vorgelegt hat. Es geht 
hier um die Bezugsgrösse für die erwähnten 10 Prozent 
Schwankungsreserven. Diese Bezugsgrösse soll nicht allein 
das Deckungskapital der Eröffnungsbilanz sein, da es, ge
mäss dem neue.~, vom Nationalrat eingeführten Artikel 28a 
zu gestaffelten l)bertritten der einzelnen Versicherungskol" 
lektiven von der alten in die neue Pensionskasse kommen 
wird. Mit der neuen Formulierung wird präziser ausgedrückt, 
welche Deckungskapitalien gemeint sind. Es handelt sich le
diglich um eine Präzisierung, die wegen der erwähnten Er
gänzJ.mg bei Artikel 28a nötig geworden ist, die mari aber 
von der Verwaltung erst post festum bemerkt hat und der 
hier nun entsprechend Rechnung getragen wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . 
.... definitiv fest. Dabei übernimmt der Bund den aus.
schliesslichdurch die Einführung des Freizügigkeitsgeset-. 
zes. (FZG) bedingten Fehlbetragsanteil der angeschlosse-
nen Organisationen; . 
Ab&2~6 , 
Zustimmung zum' Beschluss des' Nationalrates 

Art. 26 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... (CFP). La Confederation prend en charge la part du de
couvert technique des organisations affiliees resultant ex<;:lu
sivell1ent de I'introduction de la loi' sur le libre passage 
(LFLP). . 
AI. 2-6 
Adherer a la. decision du Conseil national 

ReimannMaximilian (V, AG), für die Kommission: Bei Arti
kel 26 Absatz 1 handelt es' sich um einen zusätzlichen An
trag der Verwaltung, der in der Kommission einiges zu reden 
gegeben hat, letztlich aber doch mit 8 zu 3'Stimniengegen
über dem Beschluss des Nationalrates den Vorzug erhalten 
h~ . . 

Es geht um das Ausmass des vom Bund zu übernehmenden 
Fehlbetrages der alten Kasse. Mit der Einführung des Frei
zügigkeitsgesetzesentstanden bekanntlich neue Fehlbe-

. träge; -,oeshalb stellt sich ·uns heute die Frage, wer diese 
Fehlbeträge der angeschlossenen Organisationen zu über
nehmen hat: der Bund oder die rund 80 ausscheidenden Or
ganisationen, zu denen auch einige sehr potente gehören, 
wie beispielsweise die «SR(,3 SSR idee suisse;'. ' 
Das Ganze ist oder war aber offenSichtlich ein Politikum, das 
auf Zeiten zurückgeht, als die Eidgenössische Versiche
rungskasse offenbar noch makellos geführt war und die 
Bundesfinanzen noch fern jeglicher Sanierungsbemühun
gen lagen. Damals soll der Bun.desrat diesen angeschlosse
nen Organisationen zugesichert haben, eier Bund werde den 
ganzen auf ·das Freizügigkeitsgesetz zurückzuführenden 
Fehlbetrag übernehmen. Da der Bundesrat, wie wir gestern 
schon gehört haben, nie etwas unbegründet tut, dürfte er 
wohl auch für diese damalige grosszügige Zusicherung 
seine Gründe gehabt haben. Vielleicht kann uns Herr Bun
desrat Villiger etwas klärenden Wein einschenken. Opponie
ren wird ihm die Kommission so oder so nicht mehr. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Das ist so eine Art See
schlange, die uns schon lange verfolgt. Wir müssen unter
scheidenzwischen den Fehlbetragsanteilen, die durch die 
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Finanzierungsart der Kasse entstanden sind - also der De
ckungslücke - und dem Anteil, der nur durch das Freizügig
keitsgesetz entstanden ist. ' 
Hier geht es, wie Ihr Präsident zu Recht gesagt hat, um die
sen zweiten Teil. An den eigentlichen Fehlbetrag müssen die 
Arbeitgeber ihren Anteil leisten. Das ist auch richtig so, denn 
sie haben vorher diesen Fehlbetrag ja auch mit erzeugt, in
dem sie die Lohnerhöhungsbeiträge nicht bezahlt haben. 
Hier haben wir eine Härteklausel, weil es Arbeitgeber geben 
mag, die sonst Plejte gehen; das werden wenige und klei
nere sein. Das sind Arbeitgeber im Sinne von angeschlosse
nen Organisationen; das sind x Arbeitgeber im Bereich 
Landwirtschaft usw., Arbeitgeber überall im Grenzbereich 
zwischen dem Bund und irgendwelchen Bundesaufgaben. 
Wie steht es nun mit dem durch das Freizügigkeitsgesetz 
bedingten Fehlbetragsanteil? Oamals hat noch mein Vor
gänger dem Bundesrat beantragt, der. Bund solle diesen 
übernehmen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Ich war damals 
in einem ganz anderen Departement, und man hat dem zu
gestimmt als einem Bundesratsbeschluss, ohne das gross 
zu hinterfragen, in der Meinung, es sei wahrscheinlich nicht 
so ganz unrichtig. . 
Es hat sich nachher herausgestellt, dass es· zwar sachlich, 
aber nicht unbedingt in der Form richtig war. In der PUK gab 
das dann plötzlich zu reden. Es wurde gefragt, wie das nun 
eigentlich sei, und wir wurden mittels eines Vorstosses .ge
beten, das Problem einigermassen rasch zu lösen. Es gab 
dann einige Rechtsgutachten vom Bundesamt für Justiz und 
von meinem eigenen Rechtsdienst. Mir ging es wie Herrn 
Reimann vorhin mit dem ganzen Gesetz: ICh· habe diese 
Rechtsgutachten gelesen und war nachher eigentlich so 
klug als wie zuvor. . . 
Aber wir sind dann irgendeinmal zum Schluss gekommen, 
das brauchte eigentlich eine gesetzliche Grundlage. Sicher 
kann es nicht einfach ein Bundesratsbeschluss sein; es 
hätte vielleicht eine Verordnungoeler sonst etwas sein kön
nen. Aber das Sauberste ist eine rechtliche Grundlage' auf 
Gesetzesstufe. Wir haben Ihnen das schon einmal vorge
schlagen, dann Wieder zurückgezogen, weil es in der Kom
mission Zu reden gab, und jetzt kommt es wieder. 
Wir haben,'elas in der Zwischenzeit noch weiter vertieft und 
sind der Meinung, es sei richtig, daSs der Bund diesen Fehl
betragsanteil übernehmen muss, und zwar aus einer einfa-

. chen Überlegul)g heraus: Wie wird das nach SVG in den 
normalen Kassen gemacht? .In den normalen Kassen nach 
BVG müssen die Pensionskassendie durch die Freizügigkeit 

"entstehende Differenz tragen. Das ist der Hauptgrund, 
Warum wir Ihnen das noch einmal vorschlagen. Diese Kas" 
Sen können das alle aus ihren Reserven bezahlen. Aber die 
Kasse, die wir hier haben, ist keine selbständige Kasse: 
Wäre sie das, wäre sie ausfinanziert gewesen und hätte Re
serven gehabt, und man hätte das problemlos daraus be
streiten können. Aber weil das nicht so ist, wei!eigentlich der ' 
Bund selber Träger der Kasse ist ~ sie ist .keine. eigene 
Rechtspersönlichkeit, sie durfte keine Reserven bilden, sie 
hatte eine schlechte Verzinsung -, ist der Bund das substitu
ierende Element für das Gebilde Kasse. Er muss das im 
übertragenen Sinne, eigentlich im .sinne des BVG, stellver
tretend übernehmen, weil die Kasse keine Rechtspersön
lichkeit, keine eigenen Reserven usw. hat. 
Das Zweite ist natürlich, dass die angeSchlossenen Organi
sationen nach Treu und Glauben annehmen und disponieren 
konnten: Wenn der Bundesrat ihnen schriftlich mitteilt, der' 
Bund übernehme den Fehlbetragsanteil, so könnten' sie 
nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass der Bund 
dies tun werde, auch wenn es von der Rechtsgrundlage her 
etwas zwiespältig war. Ich entschuldige mich fürdiesen Feh
ler, aber es ist nun einmal so passiert. Nach langen Irrun
gen, Wirrungen, Diskussionen und Rechfsgutachten sind wir 
zum Schluss gekommen, dass es so sein muss. Deshalb bin 
ich froh, dass Ihre Kommission diese Ergänzung einfügt. Der 
Nationalrat hat damals gesagt, man könne das Problem mit 
der Härteklausellösen; aber hier'ist es im Gegensatz zur 
Ausfinanzierung der eigentlichen Deckungslücke kein Härte
fallproblem, sondern es geht um die Frage, Wer aus sachli-
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chen Gründen die durch die Freizügigkeit entstehende Diffe
renz übernehmen muss. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27, 28, 28a, 28b, 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Propositionde la 'commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopt~ 

Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Über Artikel29a ist' 
bereits entschieden wqrden. ' 

Art. 30 
Antrag der Kommission . " 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decisiori du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme.des Entwurfes .... 26 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stirnmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parJamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classerles interventions parlementaires 
sei on lettre aux' Chambres federales 

Angenommen ~ Adoptl# 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

B ndesgesetz über die .Alters-
un Hinterrassenenversicherung. , 
Rev ion derfreiwilligeIl Versicherung 
Loi f erale sur I'assurance-
vieille se et survivants. . . 
Revisi de I'assurance facultative 

Botschaft des: undesrates 28.04.99 (BBI 1999 4983) 
,Message du Ci) seil federal 28;04.99 (FF 1999 4601) 

Beerli Ch.ristine (I\'.. 'EBE), für die K.ommission: Zwei Problem
kreise haben de~ ~~undesrat dazu veranlasst, dem Parla
ment am 28. April 19~ eine Botschaft zur Revision der frei
willigen AHV vOrZUleg~. Erstens leidet diß freiwillige AHV . 
seit ihrer Er. schaffung im ahr 194.8.1,1. n. ter chronischen Defizi
ten, und zweitens erweis ich die Revision .der freiwilligen 
Versicherung im Hinblick a 'l das bilaterale Abkommen zwi
schen der SChweiz 'und der 'fiuropäischen l)nion über. den 
fr.eien Personenverkehr als zw)~gend. Erlauben Sie mir ei
nige Ausführungen zu den beio\ln Revisionsgründen und 
den entsprechenden Regelungsvol~hlägen: . . 
1. Bei der freiwilligen AHV machen l!\le vereinnahmten Bei
träge nur drei Achtel der zur Finanzierung der Leistungen er-
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furderlichen Beiträge, ohne Anteile der öffentlichen Hand, 
alus. Die fehlenden fünf Achtel werden Von der Gesamtheit 
d~r Beitragszahlenden in der obligatorischen Versicherung 
gstragen. Dieses strukturelle l)ngleichgewicht erklärt sich im 
W~entlichen mit dem freiwilligen Charakter der Versiche
rung, und mit d. er Art. ihrer Fin. anzierung, die derjenigen der 
obli~~torischen Versicherung nachgebildet ist. 
Da d~r Beitritt freiwillig ist, versichern sich im WesentlichEm 
nur dlxjenigen Personen,. die eine Leistung erwarten kön-· 
nen, di'r höher ist als die zu bezahlenden Beiträge. Zudem 
müssel1\sich die diplomatischen und konsularischen Vertre
tungen rra.ngelS Kontrollmögli<;:hkeit.en bezüglich Einkom
men, aUf\ denen die Beiträge berechnet werdßn,auf die 
Angaben ~er Versicherten. verlassen. So werden die Bei
träge aufgr\Jnd von Einkommensgrundla!;jen festgesetzt, die 
tiefer sein k\nnen, als sie es in Wirklichkeit sind. 
Der Mang,el ~interner Solidarität, verbunden mit den man
g.elnden KO,nt ollmöglichkeiten beWirkt direkt das finanziell.e 
l)ngleichgewic t der freiwilligen AHV. Es ist in diesem Zu
sammenhang· lfschlussreich, .dass fünfzig Prozent der frei
willig versicherten Personen den Mindestbeitrag bezaHlen, 
während es in d~r obligatorischem Versicherung nur gerade 
sieben Prozent Si~d. . 
Ausserdem. yerlie 'die. freiWi.llige Versicherung zun. ehm.end 
an Bedeutung. Nur erade 16 Prozent der im Ausland imma- . 

trikulierten. s.chwe. iZ. ~. rinnen und S.C.h. w.e. izer. treten ihr be. i. An
gesichts der Entwic lung der ausländischen Systeme der 
sozialen Sicherheit nd der inzwischen abgeschlossenen 
Abkommen über die .. ziale Sicherheit bietet die freiwillige 
Versicherung nicht me~ - wie dies noch nach dem Zweiten' 
Weltkrieg der Fäll war ~djeeinZige Möglichkeit für einen 
A. u. Slandschweiz.er, SiCh. ,ege. n die Hisiken. Alter, Tod und In-
validität zu versichern. ' . 
Der Bundesrat hat aus iesem Grunde pereits im Jahre 
1993 die AUfhebung der freiwilligen Versicherung vorge
schlagen. Das Parlament s rach sich damals jedoch für eine 
Sanierung der freiwilligen ersicherung aus und wies das 
Geschäft an den Bundesrat urück mit der Auflage, er solle 
einen ausgewogeneren En ~rf aUsarbeiten; dieser müsse 
der Situation desjElnigen Viert 15 der Auslandschweizer bes-

ser R. eChnung .. tragen, welche ~in .. e. ine.m NiChtvertr.a.gss.taat wohne.. . . '.' ',' 
Die heute vorgeschlagene tö ung trägt dieselT) Auftrag 
Rechnung., Es werden folgend , Massnahmen vorgeschla-
gen: .' 
E.inf~hrung ~ine~ territorialen Be~enzu~g :... n~r Personen, 
die Im Gebiet., eines Staates ohne SozIalversIcherungsab" 
kommen mit der Schweiz wOhnen,lönnen beitreten -:-; Vor
aussetzung einer vorbestandene~\ Versicherungszeit von 
fünf aufeinander folgenden Jahrer:r; ~ie freiwillige Versithe~ 
rung soll künftig nur noch Per'sonenof[en stehen, die aus der 
obligatorischen Versicherung aussctifiden; Erhöhung des 
Beit. ragssatzes.von 9.,2 auf 9,8 pr.ozext uno d AUf.h .. e. bung der. 
sinkenden Beitragsskala. " , 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sch \änken den Kreis .der 
versi.cherten beträc. h. tlich ei.n. E ... S wird j~. doch davon ausge- ' 
gangen, dass sich Personen, die in' e nem Vertragsstaat 
wohnen und erwerbstätig sind, zunehme din den Sozialyer
sicherungssystemEm -ihres WOhnsitzlan.d~.ss absicher.n k. ön-
nen. . ,1 ' 
Dagegen können sich junge Leute in Aus~ldung und nicht 
erwerbstätige Ehegatten nicht immer absi~rn, da einige 
ausländische Systeme der sozialen Sicher eit nur die er
werbstätige Bevölkerung erfassen. l)m die e Kategorien 
nicht zu benachteiligen, falls sie ihren Wohnsi\~ ins AUsland 
verlegen, sieht die neue Vorlage vor,nicht ~rwerbstätige 
Studenten unter .30 Jahren sowie nicht erwerl::J. tätige Ehe
gatten, die ihren'obligatorisch versicherten Eh· gatten ins 
Ausland begleiten, den Beitritt zur Obligatorische~ersiche-
rungnach wie vor zu ermöglichen. . 
In der Invalidenversicherung verlieren Personen, di bei Ein
tritt der Invalidität nicht versichert sind, nach gelttendem 
Recht jeden Anspruch auf l...eistungen .. Das' bedeutJ\. dass 
Personen, die der freiwilligen Versicherung nicht beryeten 
können, den Schutz der Invalidenversicherung verlieren. l)m 
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Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes 
Loi federale regi~sant la Caisse federale de pensions 

Wsyeneth Hermann.(V, BE), fürdieKommission: . Nach der 
Beratung im Ständerat haben sich einige Korrekturen erge
ben.".. wobei festzuhalten ist, dass der Ständerat über weite 
Stre.cken der Marschrol,lte des Nationalrates gefolgt ist; in di
versen Artikeln jedoch, vor allem redaktionell, eine Verbes; 
serung des Textes erarbeitet hat. 

. Die SPK des Nationalrates beantragt Ihnen bei Artikel3, Ar
. tikel 5 AbSätze 3 und 5, f\rtikel 9 und Artikel 2S Zustimmung 
Zu den. Beschlüssen des Ständerates. Anders lautende An
träge bezüglich dieser. Artikel liegen keine vor. Somit sind im 
Detail die· Artikel 6, Artikel 26 und Artikel 29a - zu dem
Mehrheits~und MInderheitsanträge besteheil·- zu behan
deln. Je nacn Ausgang dieserBeratungen, insbesondere bei 
Artikel 29a, werden Sie anschliessendmöglicherweise noch 
Ober eine Kommissipnsmotion zu entscheiden haben. 
Die erste Oifferenz in Artikel 6: bort hat der-Ständerat einge
fügt, dass nach Alter gestaffelteBeiträge einzuführen sind. 
Diese Frage stelltsich nicht nur im Zusammenhang mit einem 
allfälligen Primatwechsel zu eiriem späterEiln Zeitpunkt Sie . 

. stellt auch hier in der Vorlage in Bezug auf das gewählte Leis
tungsprimat ein besonderes Problem dar. Wie schon in der 
ersten Lesung festgestellt worden ist,kommt keine Altersren
tenversicherung ohne gewisse Solidaritäten aus, insbeson
dere nicht ohne Solidarit~t zwischen Jung und Alt. Hingegen 
besteht eine etwas. problembehaftetere Solidarität zwischen 
den unteren und den oberen Beisoldungsklassen. Piese kann. 
durchaus auch bei Beibehaltung des Leistungsprimats durch 
einen nach Alter gestaffelten Beitrag gemildert werden . 

. Herr Bundesrat Villigerhat uns schon In der ersten Debatte 
darauf aufmerksam gemacht, dass nicht zuletzt dieser Um
stand-dazu führt, dass gerade bei den unteren Besoldungs
klassen des Bundes die Beiträge. etwas höher angesetzt 
werden müssen, um die Finanzierung der «Beletage» mitzu
tragen. Die Kommissionsmehrheit schliesst sich aus diesem· 
Grund dem Ständerat an. 
Wir beantragen Ihnen bei Artikel 6 Zustimmung zur Mehr
heit. 
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AntiHe Charles~Albert (R, VS), pour la commission: Comme 
I'a dit M. Weyeneth, lors du relwoi de ce projet a notre com
mission par le Conseil des Etats, nous avonsconstate que, 
dans la plupart des cas, le Conseil des Etatss'est rallie a nos 
decisions. 11 subsiste encore trois divergences dans le projet 
de loi federale regissant la Caisse federale de pensions. 
11 est vrai qu'une diffe.rence essentielle demeure: c'esf celle 
de I'obligation pour le Conseil federal d'introduire le principe 
de la primaute des cotisatlons. La· decision du Conseil des 
Etats d'introduire I'article 29a a longuement ete discutee au 
sein de notre commission, mais a finalement ete rejetee par 
une majorite de ICl commission. Par contre, nol,ls vous propo
sons de transmeUre la motion 00.3179 de la lT)ajorite de la 
commission, qui demande au Conseil federal de presenter 
au Parlement I-lne revision de cetteloi d'ici la fin de2006 
prevoyant pour les prestations-vieillesse \,In regime depre- / 
voyanced'apres .Ia primaute de la cotisation. C'est par 
1 Tvoix contre 8que nous VO\,lS proposons cefte fagon de 
faire, car notre cömmission a. bien compris qu'il fallait un 
tempsd'adaptation a la nouvelle structuredela Caisse fede
rale de pensions et un delai raisonnable pour la mise en ap-
plication de notre decision. .. 
Je dirai encorequ'a I'heure actl,lelle les efforts sonten cours 
p0l,lrretablirla confiance .dans la Caisse federale de pen
sions. Si nous allions trop vi te vers le systemede la primaute 
des cotisations, ce signeserait mal interprete· parles coti
sants, car la confiance n'estpas encore retablie apres ce qUi 
s'est jJasse ces dernieres a~Mes. Jecroisque le faitque les 
assures de la Caisse federale. de pensions ne sOht, pour la 
plupart, pas iriformes aujourd'hui de leursituation person" 
nelle quanta leurs cotisationsi OU'aux prestations a recevoir 
n'estun secret pour personne: Personnellement; je ne. con, 
nais,aucune caisse de pensions qui n'informe pas ses assu
res au rnoins Llne fofs par an sur la situation de leur compte. 
Cela prouve qu'i1 y aencore, a la caisse actuelle, un enorme 

. travail a faire au niveau de la transparence et .de I'informa
tion,et qu'i1faut du temps au.temps pourpasser de la pri" 
maute de la prestation a la primaute de Ia.cotisation. 
Je vous propose donc, au nom de la Commissiondes insti
tutionscpolitiques, de suivre les propositions de Ja r'najorite, 
d'ecarter celles de la minorite aux articles, 6, 26 et 29a et de 
soutenir la motiondela majorite de la·Gommission. Ainsi, 
nous aurons wie löi regissant la Caiss~ feöerale de pen
sions quiest bi.en adapteea la situationd'aujo\,lrd'hui et qui 
trouvera sä forme definitive en 2006,...2007 avec le systeme 
de la primaute de Jß. cotisation. 

Art. 3 Bst.a,c; 5 Abs. 3, 5;9 Äbs; 1; 25 ; 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 let. a, c; 5.al. 3; 5; 9 !ll. 1; 25 
Proposition ·de la commjssion .. . 
Adherer a la decision du Conseil des. Etats 

. Angenommen - Adopte 

Art. 6 Abs.1 
Antrag der Kornmission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beischluss des Ständerates 
Minderheit . . .... . 

. (Vol1mer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, de pardel, Grobet, 
Tfianei, Vermot, Zwygß.rt) 
. Festhalten 

Art. 6 al. 1 
. Proposition de IEi commission 
Majorite ' 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite . 
(Vol1mer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardei, Grobet, 
Thanei, Vermot, Zwygart) 
Maintenir 
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Vollmer Peter (S,_BE): Sie haben es vom Kommissions
sprecher in seiner Einleitung gehört: Hier hat der Ständerat 
beschlossen, eine so genannte Beitragsstaffelung einzufüh" 
ren. Das bedeutet, dass die älteren Arbeitnehmer prozentual 
höhere Beiträge leisten müssen als ,die jüngeren. Diese Bei
tragsstaffelung hat zwei Wirkungen. Sie hat vor allem die 
Wirkung, dass sie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer diskriminiert, auch auf dem Arbeitsmarkt. Denn die älte
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen höhere 
Beiträge leisten, und dasselbe trim auch für die Arbeitgeber 
ZI,J. Das führt zu einer Verzerrung. 
Diese Beitragsstaffelung auch im Leistungsprimat ist unnö
tig; Dieser Antrag wurde im Ständerat wahrscheinlich einge
bracht, weil. die Antragsteller bereits an das Beitragsprimat 
dachten. Sie homen,im hinteren Teil des ,Gesetzes würde 
man die Umstellung auf das Beitragsprimat vorsehen, und 
haben deshalb bereits vorsorglich diese Altersstaffelung ein" 
geführt Es ist klar, dass bei einem Beitragsprimat, vor allem 
bei der Umstellung, die Bedeutung einer Beitragsstaffelung 
zunirnrntund man bei einem Übergang,diese Renten wahr-

• scheinlich nicht mehr anders als mit der Einführung der AI
tersstaffelung finanzieren könnte. 

, , 

Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, der Kommissionsmehr
heit und damit dem Ständerat zu folgen, also eine altersab-' 
hängige Beitragsstaffelung vorzusehen. Wir sind der 
Meinung, jüngere Versicherte sollten nicht so stark mit Bei
trägen an die erste' und zweite Säl,Jle belastet werden, dass, 
sie zuletzt mit dem in der Regel niedrigen Lohn ihren 'Ver
pflichtungen nicht nachkommen können und letztlich noch 
Prämienverbilligungsbeiträge für die Krankenkassen brau
chen. Es soll auch nicht so sein, dass jüngere I;lundesange
stellte den besser verdienenden und zumeist älteren 
Bundesangestellten helfen, die Renten zu finanzieren. Um
gekehrt soll diese Beitragsstaffelung auch nicht zu einer 
allzu starken Belastung der Einkommen der' älteren Genera
tion führen. 
Auch die SVP-Fraktion anerkennt die Notwenaigkeit einer ge
wissen Solidarität: Die vom Ständerat vorgeschlagene Lö
sung lässt für die verlangte Staffelung einen Ermes
sensspielraumzu, so dass sie nicht nach rein versicherungs
mathematischen Grundsätzen festzulegen ist. Letztlich kann 
diese Staffelung und damit der Grad der Solidarität über die 
Skala, die für die Altersstaffelurig gewählt wird; gesteuert 
werden. Diese 'Frage stellt SIch also nicht nur im Hinblick auf 
einen Wechsel des Primats zu einem späteren Zeitpunkt, 
sondern hat eigenständigen Cliarakter. 
Daher bitten wir Sie, dem Grimdsatz der Altersstaffelung zu-
zustimmen. ' 

Ich möchte Ihnen dringend empfehlen, nicht schon jetzt eine 
solche Umstellung bei den Beiträgen vorzunehmen, denn ' 
sie wäre diskriminierend. Es war in den Verhandlungen zwi
schen dem Bundesrat und den Verbänden immer ganz klar, 
dass mari dieser:! Übergang zur Altersstaffelung ,hier nicht 
vornehmen' will. Ubrigens, hat .aUch die Kassenkommission, Präsident (Seiler Hanspeter,. Präsident): Oie liberale Frak- . 
die paritätisCh aus'Arbeitgebern I,Jnd Arbeitnehmern ZUSam- tion teilt mit, dass sie die Mehrheit unterstützt. 
mengesetzt ist, einstimmig dafür plädiert, dass heute keine 
Beitragsstaffelung eingeführt werden soll.Weyeneth Hermann(V, BE), für die Kommission: Ich 'habe 
Es liegt nämlich al,Jchim Interesse der Arbeitgeber, hier ,Ihnen im Eingangsreferat kl,Jrz die Problematik darzustellen 
keine Beitragsstaffeh.Jngeneinzuführen .. .Ich. habe bereits versucht. Ich muss Herrn Vollmer natürlich entgegnen,dass 
darauf hingewiesen: Dies ist eben auch für die Arbeitgeber eine angepasste Staffelung derBeiträge ,n,i3.ch Alter durch-
ein Nachteil, denn bei der Anstellung älterer Arbeitnehmerin- aus ,mithilft; diese falsche Solidarität etwas auszugleichen. 
nen und, Arbeitnehmer werden damit höhere Kosten Verur- Ganz wegbringen körinen Sie sie ohnehin nicht. Ich habe Ih" 
sacht' Wenn wir heütedavon ausgehen, dass wir die nen auch gesagt, oass dies nicht nur eine Frage der Artdes 
Personalkosten im System einer modernenVeiwaltungnicht ,Primats sei, sondern dass sich diese' Frage :auch innerhalb 
einfach über ein zentrales Konto des Finanzdepartementes der Problematik des Leistungsprimats stellt. ' 
abwickeln, sondern dass einZelne Vervvaltungseinheiten viel~ Zudem ist festzustellen; dass natürlich die persönliche Leis, 
mehr in einem gewissen Sinne eigenwirtschaftlich denken tungsfähigkeit in der zweiten, Hii,lfte der beruflichen Karriere 
.und arbeiten müssen, dann wird der FaktorPersonalkosten . in aller Regel wesentlich höher ist als in der erste,n Hälfte, 
und Sozialbeiträgeauchfür die entsprechende \/eriNaltungs- wo in vielen Fällen eine Familie und Kinder zu unterhalten 
einheit in ihrer gesamten Personalpolitik zu einem wichtigen 'sind und man aus Altersgründel1noch niclitauf der Spitze' 
Faktor. Eigentlich ist es auch:von daher naheliegend und der Berufserfahrung und der entsprechenden Entschädi-, 
verständlich, .dass hier gerade aüch d.ie' Arbeitgebervertreter ' gungsteht. , . ' , ' , 
in der Kassenkommission dafür plädiert haben, dass man' Aus diesen Überlegungen heraushat sich die Kommission 
keine' Beitragsstaffelungen einführt. ' mit14 zu9 Stimmen für diese Fassung entschieden. Ich 
Der Bundesratwird jetzfvielleicht darauf hinweisen, dass er bitte Sie, c;ler Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident),: Die FDP-Fraktion 
teilt mit, dass sie die Mehrheit unterstützt. 

,nicht beabSichtigt, diese Beitragsstaffelungen' übl'lrmässig 
auszuge'stalten, sodass es oann wirklich zu offf:)nsichtlichen 
Diskriminierungen käme. An sich sind wir Herrn Bundesrat 
Villiger für diese Gruridhaltung natürlich dankbar. Als Gese!z- ' 
geber aber gäben wir dem Bundesrat hier einen Freipass. Villiger Kaspar, Bundesrat: Thematisch besteht natürlich 
Auch wird die AusgestaltungdieserBeitragsstaffelungen der ein innerer Zusammenhang zwischen der Staffelung und 
ersten Phase im zukünftigen Kassenorgan dann nicht paritä- '. dem Entscheid des Ständerates, möglichst bald auf das Bei
tisch beschlossen;. der Bundesrafbefindet vielmehr allein tragsprimal umzw?chwenken; Aber man kann der Staffelung 
darüber. Auch v'ondaher dürften wir als Gesetzgeber hier durchaus eine eigene Bedeutung zumessen, wie das der 
niclit einfa:ch eine Blankokarte ausstellen:, ' Berichterstatter tut. Die Staffelung führt natürlich' in Bezug' 
Deshalb rriöchteich. Sie bitten, hier im Interesse der Arbeit- auf die AuswirkUngen zu einergewissen Annäherung an das 
nehmer und der Arbeitgeber - die in der dezentralisiertEln Eieitragsprimat; und die Kosten eines künftigen Primatwech-
Bundesverwaltung eine immer grössere Rolle spielen ~ jetzt sels können damit schön etwas reduziert werden. 

" nicht SChon Vorleistungen auf ein späteres Beitragsprimat zu Der Bundesrat hat bekanntlich keinen Primatwechselange-
erbringen, sondern vielmehr auf diese Beitragsstaffelung zu strebt und deshalb auf die.se Staffelung verzichtet. Es trim 
verzichten. ' zu, .dass - wie Herr, Vollmer sagte - auch die· Kassenkom-

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die CVP-Fraktion 
teilt mit, dass sie die Mehrheit unterstützt. ' 

Baader Caspar (V,BL): In Artikel 6 geht esum die Frage der 
Staffelung derwiederkehrenden Beiträge nach Alter. Konkret 
geht es also darum, ob eine vollständige Solidarität,zwischen 
Alt und Jung bestehen soll oder ob ältere Versicherte einen 
höheren prozentLialen Beitrag als jüngere leisten sollen. 

"mission' keinen Primatweclisel wollt}l. Ich persönlich haUe 
immer eine gewisse Sympathie für- die Staffelung, doch in 
den Gesprächen mit den Verbänden haben diese eindeutig 
signalisiert, dass sie eine solche lieber nicht möchten; daran 
haber, wir uns gehalten. 
Eine Staffelung gibt natürlich einen ge"'{!ssen administrativen 
Mehraufwand und - vor allem in der Ubergangszeit - eine, 
gewisse Benachteiligung einzelner Versichertenkategorien. 
Vor allem die Leute, die heute Mitte Vierzig, sind, werden 
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stärker 'belastet als ältere Jahrgänge. Dies müsste noch im 
Detail abgeklärt werden. 
Sie haben dieser kurzen Diskussion entnommen, dass es ei
gentlich einen ZieJkonflikt und zwei gegenläufige Effekte 
gibt: Mit der Staffelung können' wir einerseits die jüngeren 
Jahrgänge entlasten. Das hat zur Folge,dass sie in der Zeit, 
in der sie für Kinder verantwortlich sind und noch keinen so 
hohen Lohn habenwievielleicht später, nach Vierzig, etwas 
entlastet werden. Das ist aus familienpolitischer Sicht sicher 
vertretbar. Wenn Sie andererseits bei älteren Leuten zu 
hohe Beiträge haben, wird erstens deren Einkommen durch 
die eigenen Beiträge stärker gekürzt, und zweitens werden 
sie im Arbeitsmarkt gewissermassen benachteiligt. Deshalb 
müssen wir für eine Staffelung einen guten Mittelweg finden. 
Das ist auch der Grund dafür, dass' der Bundesrat eine ge
mässigte Staffelung vorse,hen würde, die er selbstverständ
lich mit der. Kassenkommissio.n und den Verbänden noch 
besprechen w~rde. 
Aber richtig ist, dass Beitr,äge ohne Staffelung zu Solidaritä
ten führen - die man früher wollte, die aber heute eher um
stritten sind -, indem die tieferen Einkommen die höheren . 
Einkommen und vor allem die späteren Beförderungen so
zusagen mitfinanzieren m(:issen. Auch da kann man dafür 
oder.9agegen sein. Sie würden mit dieser Staffelung also 
den Ubergang zum späteren Beitragspri l11at etwas erleich
tern. Das macht eirien.gewissen Sinn, auch aus den andern 
Gründen, die ich erwähnt habe. Deshalb könnte der Bundes
rGlt mit der Staffelung lebeh, unter der Voraussetzung, dass 
er die Kompetenz hat, diese nicht allzu drastisch ausfallen 
zu lassen. ' .. 

Abstimmung - Votl:? 
Für den Antrag c:fer Mehrheit .•.. 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 51 Stimmen 

Art. 26 Abs. l' 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Weyeneth, Baader Caspar, Beck, Ciria, Eberhard, Fehr 
Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel) 
Festhalten 

Art. 26 al. 1 
Proposition de la commissicin 
Majorite 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Weyeneth, Baader Caspar, Beck, Cina, Eberhard, Fehr 
Hans; Glur, .Joder, Scherer Marcel) 
Maintenir 

Baader Caspar (V, BL): Beim Minderheitsantrag Weyeneth 
zu Artikel 26 - er wird von mir vertreten, da HerrWeyeneth 
Kommissionssprecher ist - geht es uni die Finanzierung der 
Deckungslücken, d. h. der Fehlbetragsq.nteile, welche durch 
die Einführung des Freizügigkeitsgesetzes entstanden sind. 
Die Minderheit will am früheren Entscheid des Nationalrates 
festhalten. Konkret geht es um 133 MiI.lionen Franken. Es ist 
für mich als SteuElrzq.hler .nicht akzeptabel, dass der Bund 
diesen Fehlbetrag auch für sämtlichE! so genannten «ange~ 
schlossenen Organisationen» wie z. B. die SRG, die Ruag 
usw. einfach aus Steuergeldern decl<t.lmmerhin gibt es un
zählige solcher Organisationen mit gegen 3500 Versicher
ten. 
Wir von der Minderheit sihd der Meinung, dass die ange
schlossenen Organisationen grundsätzlich als Arbeitgeber 
ihren Anteil an diesen Fehlbetrag selber bezahlen sollen. 
Für den Fall, dass sie dies aus finanziellen Gründen nicht 
tun können, wie vermutlich die Ruag, h,aben wir.in Artikel 26 
Absatz 4 eine Härtefallklauselins Gesetz aufgenommen. 
Anscheinend hat der Bundesrat bereits mit Beschluss vom 
27. Juni 1995 ohne entsprechende Rechtsgrundlage festge-
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legt, dass diese Deckungslücken gemäss. Freizügigkeitsge
setz vom Bund übernommen werden, was natürlich nicht 
angeht. Das Parlament ist doch nicht dazu da, einfach. die 
Beschlüsse des BLllidesrates, Wenn dieser seine Kompetenz 
überschreitet, zu sanktionieren. 
Es ist auch eine Frage der Gleichbehandlung . gegenüber 
den privatwirtschaftlichen Pensionskassen. Dort mussten 
auch die entsprechenden Arbeitgeber die durch das Freizü
gigkeitsgesetz erzeugten Mehrkosten übernehmen und 
konnten diese nicht einfach auf den Bund, das heisst den 
Steuerzahler, abwälzen. Falls Reserven vorhanden waren, 
konriten diese Arbeitgeber die Zl,Jsatzkosten daraus finan-
·zie~en. . . 
Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die SVP-Fraktion, den 
Minderheitsantrag Weyeneth zu unterstützen. ' 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Es' han
delt sich bei diesem Artikel um;eine Art «Inkompetenz-Kom
pensations-Kompetenz» mit längerer Vorgeschichte. Mit der 
Einführung des Freizügigkeitsgesetzes hat der Bundesrat 
den Organisationen, die an die Kasse anges,chlossen sind, 
das Versprechen abgegeben, dass er die daraus entstehen
den Kosten übernehmen werde. Sie finden auf Seite 614 der 
Staats rechnung 1999 die iIIustre ZlIsammensetzl,lng der an
geschlossenen Organisationen. Es handelt sich um 88 Or
ganisationen; von der Inlandwollzentrale zu den. Lehr
mittelzentralen privater Organisationen, vom Generalsekre
taiiat der FDP bis zur SRG und der Ruag $chweiz.AG. 
Der erforderliche Nachkredit ist dann bereits in der Finanz
kommission aufg'rundeiner mangeln'den gesetzlichen 
Grundlage hängengeblieben.Oer Ständerat hat nun..dem 
Drängen des Bunde.srates nachgegeben und die Uber
nah me der Kosten aus dem Freizügigkeitsgesetz in diese 
Vorlage aufgenommen. Wir haben Ihnen in der ,ersten Le
sung beantragt, durch Absatz 4 in Artikel 26 e,ine Härtefall
klausel einzubauen, damit solchen Organisationen; die sich 
auf das Versprechen des Bundesrates verlassen haben und 
jetzt nicht in der Lage sind, dieser Zahlur;lg nachzukommen, 
geholfen werden kann... . 
Dieser bleibt jetzt noch' bestehen, und mit dem. Beschlu.ss 
des Ständerates haben wir jetzt den Fünfer und das Weggli. 
Es geht hier \.Im Kosten in der Höhe von 133 Millionen Fran
ken, woran die RuagSchweiz AG einen Anteil,von 42 Millio
nen Frarikenaufweist. Damals war die Ruag Schweiz AG 
noch gar keine angeschlosseriEltÜrganisation, sonderri ist 
erst in, der Zwischenzeit .durch Ausglieqerung und Verselb
ständigung in die Rubrik der angeschlossenen Organisatio
nen aufgenommen worden. Die Ruag Schweiz AG .ist 
ohnehin ungenügend mit Eigenmitteln ausgestatfetiLmd.wir 
können froh. sein, wenn es mitdieset Finanzierung sein Be
wenden hat. . Allerdings steht eine entsprechende Refinan
zierl,lngsvorlage für die Ruag Schweiz AG inden Räten zur 
Diskussion. Für die SRG fallen Kosten von 45 Millionen 
Frc;tnken an, und ich kann es mir hier natürlich. nicht verknei
fen, mit einem kleinen Seitenblick auf die vom Sturm Lbthar 
geschädigten Wald besitzer ,auf die Rechtsgleichheit hinzu-
weisen. ..' 
Ein Problem besteht bezüglich der in der Zwischenzeit ClUS
getretenen Omanisationen. die ~ich anderswo angeschlos
sen haben. In der Kommission gehen wir davon aus, dass 
jetzt damit für diese Organisationen kein Rückforderungs
rechtgeschaffen wurde. Nach· Auskunft der Pensionskasse 

.. war das bei der.Ausgliederung dieser Organisationen nie ein 
Thema. 
Welches sind die Gründe dafür, dass die Mehrheit den Be
schluss des Ständerates aufnehmen und ihm zustimmen 
will? Es geht einmal um die Erhaltung des Vertrauens in den 
Bundesrat, der 1995 diese Zusage an diese angeschlosse
nen Organisationen gemacht hat. Materiell ist.natürlich fest
zuhalten, dass die Pensionskasse, die ja bis vorzwei,Jahren 
keine eigene Performance entwickeln konnte, weil sie ihre 
Gelder beim Bund zu einem festen Zinssatz von in der Regel 
4 Prozent und in Ausnahmefällen von 4,5 Prozent angelegt 
hatte, durch die besondere Ausgestaltung keine entspre-
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chenden Eigenmittel schaffen konnte, um diese Finanzie
rung sicherzustellen. Dies im Gegensatz zu privaten 
Pensionskassen, die in der Lage waren, die Kosten des Frei
zügigkeitsgesetzes weitgehend aus den Reserven finanzie
ren zu können. Das sind die Gründe, weshalb die Mehrheit 
al,lf den Wunsch des Bundesrates und den Beschluss des 
Ständerates eingetreten ist. 
Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, deren An
trägen zu folgen; mein persönlicher Standpunkt dazu ist ge
nügend bekannt. 

Antille Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Je serai -
relativement bret. 11 est vrai que le Conseil federal a per
suade la majorite de la commission que I'employeur, el1l'oc
currence la Confederation,avait une part determinante dans 
la responsabilite du decouvert du capital traite a I'article 26. 
11 faut reaffirmer que le decouvert de la 'Caisse federale de 
pensions depend essentiellement de l'Etat entant qu'em
ployeur. Celui-ci doiten assumer mqintenant la responsabi
lite, dans la mesure ou il a fourni des prestations qui 
n'etaient pas financees, ce qui a accru le decouvert. La Con
federation s'est surtout financee elle-mame 'ades tau x pre
ferentiels par rapport a toutes les possibilites de placement 
offertes aux autres caisses de pensions. 11 ne faut pas faire 
porter 180 charge aux autres employeurs qui n'avaient pas les 
moyens d'echapper al,lX restrictions im pose es par le Conseil 
federal. 

. . 

C'est donc pour la commission, par 14 voix contre 9, vous 
propose de vous rallier a la decisibn du Conseil des Etats. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Es geht hier nic!1t etwa um die 
milliardenschweren generellen Fehlbeträge, die bei der Pän~ 
sionskasse systemi:>edingtsind, sondern lediglich um die 
freizügigkeitsbedingteh Beträge von rund 144 Millionen 
Franken, wie das Herr Weyeneth zu Recht gesagt hat. Be
zügliCh der grossen, wirklichen Deckungslücken ist es klar, 
dass die Arbeitgeber sie übernehmen müssen; sie haben sie 
vorher auch gespart. So gesehen ist die Harteklausel nur für 

es nicht verstanden würde, wenn der Bund zum Sicherheits
fonds gehen würde, der ja von den Privaten finanziert wor
den ist, und zwar für Fälle, bei denen es wirklich um Härten 
geht. 
Es braucht schon gute Gründe, damit der Finanzminister der 
Übernahme einer solc;:hen SumT)1e Zustimmt. Ich glaube, die 
Gründe sind gegeben: Gerade weil es der Bund mit seiner 
Politik verunmöglicht hat, entsprechende Reserven anzule
gen,hat er jetzt eine Art moralische Verpflichtung, diese Be
träge Zl,l übernehmen; Die EVK .hat ja keine eigene 
Rechtspersönlichkeit. Sie kann es also nicht übernehmen, 
denn sie ist ein Teil des Bundes, und deshalb handelt der 
Bund hierstellvertretend für die Kasse an sich, die diese Ko
sten in anderen Fällen übernehmen konnte. 
Das ist der Grund, weshalb es auch sachlich richtig ist, dem 
Antrag der Mehrheit der Kommission und dem Beschluss 
des Ständerates zuzustimmen. 
Nochmals zu den Zahlen: Es geht um 1.33 Millionen Fran
ken. Dieser Betrag betri.fft allerdihgs nicht das aktuellste 
Stichjahr und muss dann· neu berechnet werden. Etwa 42 
Millionen Franken entfallen auf die Ruag-Betriebe. Diese 
Summe müsste der Bund ohnehin selber übernehmen. Es 
geht letztlich also um eine Summe von 90 Millionen Franken. 
Das ist viel Geld, aber ich empfehle Illnenaus den genann-
ten Gründen, der Mehrheit zuzustimmen. . 

Abstimmung -. Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag derMfnderheit .... 55 Stimmen 

Art. 29a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Back, Bqader Caspar, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Mar-
cel, Weyeneth) .. 
. Zustimmung ~um Beschluss des Ständerates 

Art. 29a 
Proposition de la commission 

. die Fälle vorgesehen, welche diese Ausfinanzierung nicht 
vornehmen können. Die Härteklausel wurde nicht für diesen 
speZifischen Fall des Freizügigkeitsgesetzes vorgeschlagen. 
Der Bundesrat hat, ohne zu realisieren, dass es keine Ge
setzesgrundlage gibt, den angeschlossenen Organisationen 
die Übernahme dieser Beiträge in Aussicht gestellt - ich 
kann daS hier bestätigen. Ich habe mich schon .das letzte 
Mal bei Ihnen dafür entschuldigt, ich will es deshalb nicht 
nochmals tun. Es· war sicher .falsch, aber es ist natürlich . 
schon so, dass sich die angeschlossenen Organisationen 
damals nach dem Grunasatz von Treu und Glauben auf die 
bundesrätliche Haltung haben berufen können. Wir sind der 
MeinUng, dass eine Organisation; wen.n sie· vor Gericht 
ginge, möglicherweise sogar eine Chancehätte,das durch
zusetzen,auch wenn keine Gesetzesgrundlage vorhanden 

. Majorite 
Biffer 
Minorite 

ist: . . . 
Es ist mir natürlich etwas peinlich; dass ich jetzt vor Ihnen 
eine gesetzliche Grundlage beantragen muss, um das zu re
geln. Denn es gibt dafür eigentlich keine Entschuldigung, 
ausser derjenigen, dass sich der Bundesrat zu wenig in den 
komplexen Sachverhalt vertieft hat. 
Al,lch alle privaten uriddie anderen öffentlichen Kassen wa
renT)1it dem gleichen Problem konfrontiert, aber die meisten 
konnten das selbstständfg finanzieren -das taten also nicht 
die Arbeitgeber,ausser vielleicht in Einzelfällen-, weil sie 
durch ihre Anlagepolitik bessere Zinserträgeerwirtschaften ' 
konnten und gewisse Reservepolster hatten. Einzelnekonn
ten den Gang zum Sicherheitsfonds tun~ -
Beim Bund gab es keine solchen Mehrerträge, weil man bei 
der Konzeption der Kasse ursprünglich - vor allem wahr
scheinlich, um die Bundeskasse zu" schonen - die Zinsen 
begrenzt hatte und damit keine Performance erreichen 
konnte, die es erlaubte, überhaupt Reserven anzulegen. 
Einzelne Juristen aus dem EJPD haben vorgeschlagen,mit 
diesem Problem vor den Sicherheitsfonds zu gehen. Ich 
habe mir gestattet,das abzublocken, weil ich glaube, dass 

(BecK, Baader Caspar, Fehr Hans,Glur, Joder, Scherer Mar-
cel, Weyeneth) . . '. 
Adherera la decisioh du Conseil des Etats 

Beck Serge (L, VD): Primaute des prestations ou primaute 
des cotisations, voila unsujet dont nous avons abo nd am
ment debattu, tanten commission qu'en plenum des deux . 
Conseils. lIy a lieu.de rappeier deux elements essentiels, a 
Savbir d'abord que les deux systemes'presentent le mel']1e 

.coGt pOljr une mame prestation servie, ensuite que le risque 
de I'evolution conjonCturelle est supporte par la caisse en 
systeme de primaute des prestations et par I'assure en sys-
teme de primaute des cotisations. . 
Nous ne pouvons queconstater qu'iI y a une volonte large
ment rnajoritaire pour un passage, au minimum partiel, vers 
la primaute des cotisations et sesavantages. Rappelons-Ies: 
la transpa.rence; I'absence de fausses solidarites, ce lies-ci 
etant maintenues pourla partie risques, c'est-a-direla partie 
deces ou invalidite; le fait que Ia. primaute des cotisations est 
detachee d'une progression salariale planifiee. Le Conseil 
federal lui-mame I'affirmait a la page 18 de son message du 
1 er mars 1999: s<Les avantages de la primaute des cotisa
tions reside dans la souplesse eila transparence~l)nEi teile 
assurance permettra en effet dEi tenir compte des elements 
salariaux variables .... appeles ase developper a I'avenir.» 
Vous voyez qu'il y a la volonte d'harmonisation avec la hou
velle loi sur lepersonnel de la Confederation. 
Malheureusement, nous sommes en Suisse, et apres avoir 
identifie un probleme et pose la necessite de le resoudre, 
nous utilisons I'homeopathie du consensus mou plutöt que 
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la chirurgie. La solution que nous av6ns retenu"e dans cette 
loi ne soumettra, si le Conseil federal en decide ainsi, que 
0,5 pour cent des employes a un plan de prevoyance partiel 
en primaute des cotisations pour la part de leur salaire supe
rie\1re a 16,8 000 francs. Quelle est notre credibilite, apres 
avoir~identifie clairement un objectif, de ne pas inscrire dans 
la loi qu'iI doit atreatteint, ne serait-ce que progressivement, 
dans un delai de six ans? Quels seraient les avantages de la 
motion, si ce n'est de permettre au Gouvernement de pro
longer un plan essentiellement en primaute des prestations 

. aveC ses defauts clairement identifies au-dela de 2006 pour 
des tas de bonnes raisons qua I'administration sau ra lui four
nir? 
Notre pays doit atre gouverne par une politique claire et non 
declamatoire, qui doitnonseulement identifier les proble
mes, mais aussi y apporter des solutions dans un 'delai rai
sonnable. Si. nous ne sommes pas c::l.pables en six ahs de 
passer, tout au moins de maniere preponderante, d'l,m plan 
eh primaute des prestations E( un plan en primaute descoti
sations, ainsi que I'ont fait recemment plusieurs caisses' de 
prevoyance des corporations publiques, alors nous ne se
rons pas capables de mener ce pays au travers des enjeux 
toujours plus dynamiques de la politique economiquenatio
nale et internationale. Et qu'bnne vienne pas nous citer, 
ainsi que cela a ete fait dans des debats precedents, les 
caisses de pensions de cerfaines grandesentreprises qui 
sont en primaute des prestations! Je rappelle que les cotisa
tions globale$ encaissees par ce lies-ci .sont de I'ordre de 18 
a20pour cent, voire de 24 pour cent, des salaires, cequi 
leur permet d'assumer les risques conjoncturels d'un plan 
en ~primaute des prestations. Avec des cbtisations globales 
que le Conseil federal a chbisi de maintenfr a15 pour ceht 
des salaires, nous ne pOLjvons nouspermettrEicesrisques 
et avoir le beurre etl'argi'mt du beLirre. 
Je vous invite a soutenir une politique claire qui est la pour
suite d'une volonte d'assainissement de ia Caisse federale 
de pensions dans le but d'assurer !aperennite de celle-ci,et 
döncje vous invite a soutenir la proposition de minorite Ei 
I'article 29a, 

Ci na Jean-Michel (C, VS): Die Mehrheit der CVP-Fraktion 
steht eindeutig hinter dem erwünschten Wechsel vom Lei
stungs- zum' Beitragsprimat inder Perisionskasse des Bl,m
des. Hingegen kann sie sich mil der vom Ständerat in Artikel 
29a festgelegten Vorgehensweise aus nachfolgEmden Grün-
den nicht einverstanden erklären: ' , 
1. Gesetzesteqhnisch ist' die Lösung des Ständerates pro
bIEima~isch. Wenn bis zumJahre2006ausirgendweichen 
Grün'den g'esetzgeberisch noch keine Lösung erzielt wurde 
und eine entsprechende Regel\1ng '-wohleint9talrevidier
tes Gesetz - noch nicht in Kraft getreten ist, entsteht eine 
RegelungslüCke. Die Rechtssicberheit ist nicht mehr ge-
währleistet. . , 
2. Die Sanierung der Pensions kasse des Bundes hat abso
luten Vorrang und darf nicht durch überstürzte Vorarbeiten 
zum Primatwechse,l beeinträchtigt werden, welche bei der 
ständerätlichen Lösung sqfort an die Hand genommen wer
den müssten. Die Sanierung hat in Ruhe zu erfolgen, aber in 
einer festgelegten Frist.. Das Vertrauen der Versicherten in 
ihre Pensionskasse muss wieder hergestellt werden bzw. 
längerfristig erhaJten bleiben. Die neue Kasse muss vor ei
nem Primatwechsel konsolidiert ul1dausfinanziert werden. 
3. Die vom Ständerat vorgesehene . Lösung führt zu einer 
weiteren Verunsicherung der Arbeitnehmer, da bereits mit 
dem Bundespersonalgesetz eine grundlegende Reform an
steht. Die Attraktivität des Bundes als Arbeitgeber könhte 
darunter leiden. . 
4. Die Einzelheiten des Primatwechsels sind zwischen Ar-

• beitgeber und Arbeitnehmer partnerschaftlich auszuhan
, dein. Eine Pensionskasse wird von Arbeitnehmern und vom 

Arbeitgeber getragen. Es ist deshalb nur logisch und konse
quent, dass die Modalitäten des Primatwechsels zwischen 
den Beteiligten in Ruhe abgesprochen werden. Nur so kann 
das Vertrauen des Personals in das Systems des Beitrag~-
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primats gewonnen werden. Heute besteht noch die unbe
rechtigte Angst, dass der Primatwechsel niit einem 
Leistungsabbau einhergehe, 
Aus all diesen Gründen ist Artikel 29a zu streichen; die Mo
tion ist hingegen voll zu unterstützen. 

Beck Serge (L, VD): Le niveau des cotisations, soit 15 pour 
cent des salaires, est insuffisant pour permettre a la Caisse 
federale de pensions, avec le regimeprevu, de supporter les 
risques conjoncturels qui decoulent d'un plan de pension en 
systeme de primaute des prestations. .. 

Cina Jean-Michel (C, VS): Ich muss gestehen, dass ich kein 
Spezialist fur dieses Geschäftbin. Ich habe auch die Frage 
nicrn ~eindeutig verstanden und kann darauf keine Antwort 
geben. . 

Vallender Darle (R, AR): Herr Beck, stellen Sie mir diese 
Frage bitte nicht, denn hier geht es um das Prinzip und nicht 
um Detailfragen! Damit komme iqh zu Artikel 29a und mei
ner Begründ\1ng: 

"Wir kennen die Oiskussion über die Umstßllung vom Leis
. tungsprimat zum Beitragsprimat. Der Ständerat hat hier nun 

eine Differenz geschaffen,indem er das Leistungsprimat bis 
zum Jahr 2006 befristen will..Danach soll das Beitragsprimat 
gelten. Oiese Befristung der Lösung befriedigt aus minde
stens drei Gründen nicht: 
1. Sie scha,fft eine grosse Verunsicherung. Wir wisserl, dass 
gegen das Bundespersonalgesetz das. ReferendUm ergriffen 
wurde. Ein Wechsel zum Beitragsprimat im jetzigen Zeit
punkt - notabene im Rahmen des pifferenzpereinigungsver-

. fahrens ....: würde. beim Bundespersonal eine zusätzliche, 
Verunsicherung schaffen. ' 
2; Im Augenblick hat eindeutig die Sanierung der Kasse den 
Vorrang. Oie Pensionskasse ist noch mit der Bewältigung 
der Altlasten beschäftigt, die Kasse muss gleichzeitig saniert 
und n,eugegründet werden. Vor der Sanierung ist ein Pri
matwechselbhnehin nicht möglich. 
Damit komme ich zum Problem der verfugbarenpersonellen 
Ressourcen: Wenn nun zusätzlich der Primatwechsel vorbe
reitet werden muss,ist dies im' jetzigen Augenblick eine zu
sätzliche grosse personelle Belastung: Der Wechsel zum 
Beitragsprimat würde nämlich eine Totalrevision des Geset
zes bedingen. . 
3. Der Beschluss des Ständerates ist auch. rechtlich Zl) hin
terfragen. Dernnachwürde das Parlament der ,nächstem Lß
gislatur bereits heute dazu verpflichtet, das Beitragsprimat 
einzuführen. Es stellt sich damit die rechtsstaatlicheFrage: 
Was passiert dannzumal, wenn sich das Parlament der 
,nächsten Legislatur d,em widersetzt oder ein anderes Vorge
hen wählt? Fallen dann die' entsprechenden Artikel ausser 
Kraft? Ist damit heute schon' festzustellen, dass cjannzumal 
mit Oringlichkeitsrecht gearbeitet werden muss? Das .ist 

'rechtsstaatlich nicht sinnvoll. . . 
Aus all diesen Überlegungen beantragt Ihnen die FDP"Frak
tion, bei Artikel 29a der Mehrheit zu folgen. Ebenso ist aber 
die Motion der SPK zu überweisen., Damit wird der Bundes
rat dazu verpflichtet, einen entsprechenden EntWurf für das 
Beitragsprimat für das Jahr 2006 zu unterbreiten. 

Vollmer Peter (S, BE): Die SP-Fraktion ist ganz entschieden 
für die Fassung der Mehrheit; von den Vorrednern wurden 
bereits verschiedene Argumente ins Feld geführt. 
Ich meine, dass die rechtliche Kbnstruktion, die der Ständerat 
uns hier auftischt, ungeheuerlich ist. Man stelle sich einmal 
vor, was es bedelltet, in einem Gesetz zu sagen, ein Artikel 
trete auf einen bestimmten Zeitpunkt hin ausser. Kraft und 
man schaue dann, dass man rechtzeitig den Anschluss finde. 
Es ist ja vielleicht beruhigend, dass die~e«chambre de refle
xion» und dieses «rechtliche Gewissen», wie sich der Stän- . 
derat früher immer genannt hat, uns eine solche Eselei 
auftischt. Ich glaube, dass es überhaupt keine andere Lö
sung gibt, als hier eindeutig der Mehrheit zu folgen und die 
Lösung des Ständerates abzulehnen. . 
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Der zweite wichtige Grund wurde auch schon erwähnt. Er 
liegt nicht nur darin, dass es tOr die Arbeitnehmer eine 
grosse l)nsicherheit bedeuten würde, sondern es würde vor 
allem auch für die Arbeitgeber und' für die Verwaltung eine 
i.mzumutbare Belastung darstellen. Wir haben mehrfach ge
hört, dass wir in den letzten Jahren in dieser:Pensionskasse 
wirklich einiges Chaos'erlebt haben. Jetzt sind wir daran, die 
Sanierung vorzunehmen. Wenn wir jetzt ausgerechnet in der 
Schlussphase der Sanierung diese ganz fundamentale Um
stellung beschliessen würden - als rechtliche Verpflichtung 
auf diesen Zeitpunkt -, dann sage ich Ihnen das nächste 
Chaos voraus. Ich glaube, dass das. weder im Interesse der 
Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber, noch des Bundesr<;ltes 
und der Verwaltung sein kann .. 
Aus diesem Grunde möchte icb Sie hier ganz' eindringlich 
bitten,nicht auf diesen Antrag, der Minderheit, und nicht auf 
den Ständerat einzuschwenken. 
Es gibt aber auch eine Frage der Glatlbwürdigkeit. Die Frage 
des Leistungs- oder Beitragsprimates war im Rahmen der 
Eintretensdebatte einer, derwesentlichen Zankäpfel. -
Es gab von allem Anfang an eine Minderheit, die diese Um
stellung wollte, die sich mit dem Leistungsprimat nicht abfin
den wol.lte. Obwohl-das haben'wir in. der Kommis.sion sehr 

führt werden soll. Morgen werden wir die Diskussion über 
das strategische Ziel des El)-Beitrittes führen üsw. Das sind 
alles Präjudi?ien, die das Parlament schafft. Wir sind des
halb auch der Meinung, dass wir eine klare gesetzliche Ver
ankerung dieses Primatwechsels aufnehmen müssen. 
Das Leistungsprimat hat nämlich unseres Erachtens ver- , 
schiedene Nachteile; ich will sie nicht alle aufzählen. Zu nen
mm sind die Querfinanzierungen in Form einer falsch 
verstandenen Solidarität von den tieferen Einkommen zur 
«Beletage». Auch trägt beim Leistungsptimat der Arbeitge
ber'das volle Risiko für Teuerung, fürkonjunkturelle Schwan
kungen usw. Wir erachten es als richtig, dass sich künftig 
auch die Leistungen der Pensio'1skasse des Bundes aus 
de,m angesparter(~apital, also den Beiträgen, ergeben und 
dass sie nicht reglementarisch vorgegeben sind, Aus all die- , 
sen Gründen ertolgt auch in der Privatwirtschaft vermehrt 
ein Wechsel hin zum Beitragsprimat. Den will die SVP-Frak
tion für die Pensionska'sse des Bundes klar nachvollziehen. 
. Daher bitte ich Sie' namens unserer. Fraktion, bei Ärtikel 29a 
der Minderheit Beck zu folgen., Sollte diese abgelehnt wer
den, bitte ich Sie, zumindest die Kommissionsmotion zu un-

.. terstützen. 

ausgiebig behandelt - uns sämtliche Experten, auch Exper- Weyeneth Hermann (V,BE), für die. Kommission:'Die Mehr-
ten aus der Privatwirtschaft und grossen Unternehmungen, heit der Kommission hat sich der Haltung des Ständerates 
davor gewarnt haben, diese Umstellung vorzunehmen. Sie in Bezug auf das Primat grundsätzlich angeschlossen. 
haben. auch gezeigt, dass das Leistungsprimat durchaus Aber ~ Herr Vollmer. hat es eine «stümperhafte Eselei» ge
konkUrrenzfähig sein kann, dass damit dem Bund nicht not- nannt, was der Ständerat beschlossen hat- die Mehrheit 
wendigerweise höhere Kosten entstehen müssen. der Kommission teilt die Bedenken, wie sie vön Frau Vallen-
Am Rand kann ich noch ~ine Antwort auf die Frage geben, der und Herrri Ci na angeführt worden sind. Wir glauben 
die Herr Beck Herrn Ci na gestellt hat: Es ist nicht sC>, dass nicht, dass es derrichtige Weg ist,den Zeitpunkt des Pri- , 
man bei der Variante Leistungsprimat nur die wiederkehren- matwechsels praktisch im Gesetz vorzuschreiben. Eine 
den Beiträge einbezahlt, sondern es kommen auch alle Ver- klare Mehrheit beantragt ,Ihnen deshalb die Überweisung 
dien'sterhöhl,mgsbeiträge;dazu,_die noch dazugeschlagen einer Motion, welche das gleiche' Ziel hat. Wir teilen also 
werden. Sie müsseri auch diese Beiträge dazuzählen. Oann die Bedenken in BezUg auf die Rechtmässigkeit dieser For-
kommen Sie nicht einfach auf Ihre 15.Prozent, die aus den mulierungiri Artikel 29a. . 
wiederkehrenden Beiträgengespiesenwerden müssen, um Die Me'hrheit der Kommission ist auch davon überzeugt, 
ein bestimmtes Kapital anzusparen. .. dass organisatorische Ma.ssnahmen und ein guter Zustand 
Ich meine, es ist unredlich, wenn eine Minderheit, obwohl wir der Kasse vorausgesetzt sein müssen, um den Primatwech
den Systementscheidklar gefällt haben, hintenherum immer sei vorzunehmen. Das ist jetzt - so glaube ich feststellen zu 
wieder versucht, den Systemwechseleinzuführen. Doch wie dürferi -,auf guten Wegen. Die Mel1rheit der Kommission ist 
gesagt, Sie haben das derart plump und stümperhaft ge- auch klar dav~>n ausgegangen, dass die Ausfinarizierung in 

. macht, dass es für unser Parlament peinlich wäre, wenn es eine .. geschlossene Kasse vor dem Zeitpunkt des Primat-
einem solchen Artikel zustimmen würde., wechsels hergestelltwerden muss. 
Ich birifast dankbar, dass Sie das so schlecht gemacht ha- , Der momentane. Zustand der Kasse und die Finanzierungs
ben, denn so können wir hoffentliph eine ganz klare Mehr~ lücken waren also diehauptsäbhlichstenBedenken, die viele 
heit finden, die diesen' Beschluss des Ständerates ablehnt. davonabgeha,ltenhaben, die Primatfrage im Zusammen
Wir hebeln dann nicht in einer Pseudoübergangsbestim-. hangmif dieser. Gesetzesrevision zu diskutieren. Natürlich 
mung das heute beschlossene Gesetz bereits wieder aus gibt es auch Leute, für die. nicht d,ie Frage der Organisation 
und verursachen auf allen Seiten neue Verunsicherungen. und der Ausfinanzierung im Vordergrund steht, sondern die . 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion, beantragt Ihnen, 
bei Artikel 29a der Minderheit Beck, d, h. dem Ständerat, zU 
folgen. Da wir um die begrenzte Wirkung einer Motion wis
sen, möchten wir den Wechsel yom Leistungs- zum Bei
tragsprimatdirektim Gesetz, als,Q in ,Artikel 29a, verankert 
wissen, und zwar mit einer Frist bis Ende 2006. LedigliCh 
eventualiter -ich nehme dies vorweg - beantragen wir Ih~ 
nen, die Motion der Kommission zu unterstützen. 
Herr Ci na und Herr Vollmer: Bis zu diesem Zeitpunkt;d. h. 
bis Ende 2006, muss das. Chaos in der Kasse aufgeräumt 
und müssen die Deckungslücken ausfinanziert sein. Bis 
Ende 2006 muss also meines Erachtens die Pens(onskasse 
qes Bundes saniert sein. Oder iNie lange wollen Sie noch an 
dieser Sanierung herumbasteln? 
Die Sanierung ist zugegebenermassen eine Voraussetzung 
für den Primatwechsel. Grundsätzlich befürwortet' die SVP
Fra~tion den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat 
und will diesen auch heute zwingend als Zielvorgabe festle
gen. Dies im klaren Bewusstsein darl,lm, Frau Vallender, 
dass damit ein Präjudiz für:. das künftige Parlament geschaf
fen wird. Aber solche Präjudizien sind ja nichts Neues. 
Wir haben vor genau einem Jahr das C02-Gesetz ange
nQmmen, mit einer Abgabe, die auch später einmal einge-

grundSätzlich keinen Primatwechsel wolleri. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 17 zI,J 7 Stimmen, ntcht 
dem Ständerat zu folgen, sondern die Kommission zu unter
stützen, die eine verbindliche Motion vorsieht. 

Antille Charles-Albert(R, V$), pour la commission: ~objec
tit de la majorite et de la minorite de lacommissionest le 
meme,c'est-a-dire en arriver a la pdmaute des cbtisations. 
C'est le chetninement ppür y parvenir qui differe. ' 
La majorite dela commission est convaincue que la decision 
du Conseil des Etats a I'article 29aesttrop contraignante. 
Elle pourrait meme, Gomme I'a dit Mme VaJI endliH, creer un 
problemejuridique. Par exemple,. est"ce que les articles 4et 
6 seront encore en viguel,lr en2006, si nous aqoptons cet' 
article 29a? ' 
La commissionvo\.ls proposedonc, par 17 voix contre 7, de 
ne pas suivre la decisiondu Conseil des. Etats. Par contre, 
elle vous propose, par 17 vöix contre 8, d'adopter Ja proposi
tion da la majorite d'Utiliser la voie de 180 motiorl pour passer 
a la primaute des cotisationS en 2006/07 au plus tard. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe rasch realisiert, dass 
die Primatfrage die eigentljche, wichtige Frage ist, die viele 
von Ihnen bewegt. Beim Ständerat ist es ganz eindeutig so, 
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dass dieser längerfristig nicht das Leistungsprimat will, son
dern das Beitragsprirnat. Sie haben in der ersten Lesung 
aber klar das Leistungsprimat beschlossen und dieses danri 
mit einem Postulat flankiert, welches den Bundesrat ver
pflichtet, Ihnen in einer gewissen Frist Berichtdarüber zu er
statten, ob und in welcher Weise ein Übergang zum 
Beitragsprimat zweckmässig wäre. Ich habe allerdings den 
Eindn,.lck, dass die Mehrheit von Ihnen innerlich letztlich zum 
Beitragsprimat neigt. 
Ich bin aber sehr froh und dankbar; dass Sie auf den soforti
gen Übergang zum Beitragsprimt;l.t verziChtet haben. Die 
GrOnde dafür sind dargelegt worden. Ich b"in dankbar, weil 
für UDS die Probleme, die wir alle gleichzeitig lösen müssten, 
durch die Gleichzeitigkeit sozusagen unlösbar geworden 
wären. '. . . 
Die sofortige l,Jl'fIstellung hätte die Ausfinanzierung des 
,=ehlbetrages bedingt, also Ausgleichszahlungenfür die 
l,Jbergangsgel1eration, und damit eine starke Belastung des 
Finanzhaushaltes. Es hätte auch zusätzliche administrative 
Belastungen gebracht. Wir müssen ja nicht nur die alte 
Kasse sa.nieren, sondern wir müssen auch die neue grün" 
den. Wir müssen die Verordnungen vorbereiten, wir müssen 
mit den Verbänden rec:ienusw. Irgendwo gibt es da ganz klar 
Grenzen. . 
Allein die Sanierung der Kasse, die Ihren Ratsehrstark be
lastet hat, bindet Kräfte, die vielgrösser $ind, als ich vor eini
gen Jahren -noch geglaubt habe, Wir sind Gott sei .Da.nk auf 
gutem Wege, at>er wir sind noch nicht gimz über den Berg. 
Nachdem Sie .,.: ohne Differenz zum Ständerat-, den Ent
scheid gefällt haben, beim Leistungsprimat zu bleiben, der 
Ständerat sich aber grundsätflich und wahrscheinlich unk(}r
rigierbarfür das spätere Beitragsprimat a\Jsgesprochen hat, 
geht es heute eigentlich weniger um die Frage ,des Primats 
selber, als um die Frage, mit welchem Instrument und in wei
cher Zeit Sie den' Bundesrat verpflichten wollen, einen Pri~ 
matwechsel vorzusehen. Deshalb müssen wir hier gar nicht 
noch einmal so intensiv über das Primat diskutieren. 
Oie Frage von Herrn Beck kann fch gerne beantworten: Die 
15 Prozent sind eben nicht·das Ganze. ES.kommen noch zu
sätzliche beachtliche Beiträge. Bei jeder - Lohnerhöhung 
rnuss der Arbeitnehmer etwas. beitragen - vor allem aber der 
Arbeitgeber. Deshalb ist die Finanzjerung letztlich genauso 
wenig paritätisch, wie sie c:iasbeiden meisten privatim Kas
sen ist Gleiche LeistLmgen sind bei beiden Prirnatmoc!elleri 
gleich teuer, wenn die Lohnentwicklullg die gleiche ist. Aber 
das alleS habenwir ja schon sattsambesproclien. 
Ein anderer Satz von Ihnen, Herr Beck, hat mich mehr ge
stört. Sie haben gesagt: «Malheureusement, nous sommes 
en Suisse.» Ich bin diesbezügliph nicht so pessimistisch, ich 
bin darüber glücklich. . . 
Ihr R~V hat dieses unverbindliche Postulatüberwieser:1.Der 
ständerat seinerseits hat die ominöse ~estimmung von Arti
kel 29aeingefOhrt und will die Artikel, die das Leistung$pri
mat festschreiben und damit die Renten definieren, Ende 

·2006 einfach wegfallen lassen. Er verpflichtet damilSie und. 
den Bundesrat, diese Artikel auf diesen Zeitpunkt hin zu er" 
setzen. 
S,eit ich politisiere, habe ich noch nie von einer solchen ge
setzestechnischen Lösung gehört. Ich finde .sie ausseror
dentIich problematis'ch, weil dann nämlich automatisch die -
Grundlage des Gesetzes wegfällt, aber nicht gesichert ist, 
ob dann das Ersatzgesetz tatsächlich zeitgerecht vorliegt. 
Ich kann Ihnen garantieren, dass Ihnen der Bundesrat zeit
gerecht eine gesetzliche Vorlage bringt, wenn Sie dem Be" 
schluss des Ständerates zustimmen, Aber was passiert, 
wenn Sie zu lange daran herumdoktern? Was,. wenn (jas 
Referendum ergriffen wird? Das ist ausserordentlich proble
matisch, weil plötzliCh die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer . des Bundes keine gesetzliche Grundlage für ihre 
Renten rnehr hätten, obschon sie die Hälfte oder fast die 
Hälfte der Beiträge selber bezahlt haben. . 
So kann man, glaube ich, mit einem Partner nicht umsprin
gen. Das geht nicht. Deshalb,glaube ich, sollten Sie einen 
anderen Weg suchen. Wrr stel.len auch jetzt schon fest - ich 
muss Ihnen das in aller Deutlichkeit sagen-, dass beim Per-
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sonal eine gewisse Verunsicherung wegen dieser Diskus
sion aufgekommen ist. Das ist besonders deshalb störend, 
weil wir jetzt bezüglich Rekrutierung wieder in einer schwie
rigeren Arbeitsmarktsituation sind als noch vor einiger Zeit. 
Das ist der Grund dafür, dass ich Sie bitten möchte, den An
trag der Minderheit Beck abzulehnen. Die, angestrebte Lö-
sung ist ein Unikum; sie ist nicht zweckmässig. . 
Wenn Sie den Bundesrat schon dazu verpflichten wollen, 
zeitgerecht eine lösung vorzulegen, dann können Sie c:ia.s 
nachher tun, indem Sie die Motion. der SPK überweisen. Wir 
haben diese Motion im Bundesrat behandelt.· Ich sage noch-' 
ma.ls, dass der Bundesrat es lieber hätte, wenn kein Druck 
RichtungooBeitragsprimafausgeübt würde, aber er widersetzt 
sich der Uberweisung einer Motion nicht. 
Letztlich stellt sich für mich die Frage, ob Sie Ihrem Hauptin
strumen! der' politischen Einflussnahme, der Motion, noch 
trauen oder nicht. Für mich als Bundesrat ist eine Motion 
verpflichtend. Wenn beide Räte, eine Motion überweisen, 
müssen wir sie erfüllen, und-zwar auch dann, wenn es uns 
Vielleicht nicht passt,unddafür gibt es viele Beisptele. Wenn 
Sie jetzt selber damit anfangen, die Motionen sozusagen zu 
«postulatisieren», indem Sie- sagen, wenn wir wirklich wol
len, dass etwas passiert, schreiben wir es, gleich zehn Jahre 
im Voraus ins Gesetz hinein, dann entwerten Sie dasklassi
sche parlamentarische Instrument; das würde ich an Ihrer 
Stelle nicht tun. • . . . 
An Ihrer Stelle würde ich in Fällen, in denen sie auf eine Mo
tidn gtossen, bei der aufseiten des Bundesrat~s nichts ge-

· sch,ehen ist, miteiner Parlamentarischen Initiative reagieren. 
Oder Sie könnenden zuständigen Bundesratabwähle.n. Das 
sind die Instrumente, die Sie in solchen Fällen anwenden 
müssen. Aber Sie sollten. nicht das Instrument der Motion 
auf diese Weise entwerten. '. 

· Deshalb geht es meiner Meinung nach bei dieser Abstim
mung nicht um den Grundsa.tz Beitragsprimat oder nicht. 
Denn wenn Sie die Motion überweisen, ist esfi,ir mich ge
naJ..lSo: verpfliChtend; Ihnen zeitgerecht eine Vorlage zu un-
terbreiten. . 

· Es gibt dann noch eine kleine zeitliche Differenz, denn ge
mäss Motion müssell wir die Vorlage erst biS 2006 vorlegen, 
gemässAntrag der Minderheit muss da$'Gesetz schoh vor
h.er vprliegen, damit Sie es behandeln können . .Aber ich 
meine, diese zeitliche Differenz sei nicht sehr erheblich. Wir 
müs~en in beiden Fällen schon bald, na.chdemwirdie neue 
Kasse etabliert und die Verordnungen geschrieben und ein
geführt haben,. mit der Vorbereitung des. neuen Gesetzes 
anfangen. Das werden wir auch tun, wenn Sie die Mötion 
überweisen. 
Es ist mir bei dieser Frage' sehr ernst. Ich' kritisiere nicht, 
dass Sie in Bezug auf das Primat einE') andere Meinung ha
ben -- das ist Ihr gutes Recht -, aber ich muss Sie darauf 
aufmerksam machen, dass die Art, wie der Ständerat da§llö
sen will, wahr$cheinlich nicht besonders zweckmässig ist. 
Ich würde nicht die' ha.rten Worte brauchen, die' hier ge
braucht worden sind, ab(3r ich· glaube doch, dass es keine 
besonders geschickte Lösung wäre.· In diesem Sinne 
möchte ich Sie bitten, diesen Minderheitsar'ltrag abzulehnen. 
Zur Motion werde ich mich nicht mehr äussern; weil ich das 
Wesentiiche schon gesagt habe. Wenn Sie fun wollen, was 
Sie nicht lassen können, da.nn tun Sie das. Wir hätten lieber: 
es bliebe beim Postulat Aber der Bundesrat würde sich mit 

. der Motion abfinden und sie selbstverständlich. umsetzen, 
wenn sie von beideln Räten überwiesen würde .. 

Beck Serge (L; VD): Monsieur le COllseiller federal, comme 
vous je suis tres souvent hauraux d'etre an Suissa, mais ma 
joie s'attenue lorsque je vOl,lS entends dire: «Ne nous forcez 
pas a passer immediatement au systeme de primaute des 
cotisations!» Lorsque vous dites «immediatement», c'est en 
fait dans six ans que vous devrez passer a ce systeme-la, 
des I'entree en vigueur de la loi, soit en principe dans six ans 
etdemi. 
Alors, si I'immediatete, c'est six ans, le moyen terme neces
saire a la revision d'une loi est-il del'ordre de 30 a 50 ans? 
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Villiger Kaspar, Bundesrat: Nein, ich glaube, das war ein 
Missverständnis, Herr Beck. Ich habe nicht gesagt, das be

'deute den sofortigen Übertritt; ich sagte, wir müssten, so
bald wir alles eingeführt hätten - also etwa in zwei Jahren -, 
mit den Vorarbeiten l,md den Verhandlungen für das neue 
Gesetz anfangen, damit wir zeitgerecht durchkommen wür
den. Wir müssen auch die Gespräche mit dem Personal füh
ren. Ich muss Ihnen sagen: Das Personal, glaubt natürlich, 
das sei eine Spar- und Abbauübung - was es nicht ist; ich 
weiss das, es geht um ein anderes System. Aber die Vorar
beiten sind angesichts der schweizerischen Umstände rela
tiv zeitraubend. 
In ,diesem Sinne will ich nichts dramatisieren; sechs Jahre 
reichen in beiden Fällen sehr gut. Ich sage nur, dass die Dif
ferenz zwischen der Motion der SPK und der Fassung des 
Ständerates in zeitlicher Hinsicht nicht so bedeutend ist; in 
beiden Fällen wird uns ungefähr der gleiche Rhythmus auf
gezwungen. 

Abstimmung, - Vote, ' 
(namentlich - nominatif: Beilage.,.. Annexe 99.023/535) 
Für den Antrag der, Mehrheit .... 113 stimmeri 
Für den Antrag der Minderheit .. :. 61, Stimmen 

Mo 'on SPK-NR (~9.023). 
Pen ions kasse des Bundes' 
MotiCIP-CN (~9.023). 
Caiss federale de pensions 

Antrag der Kom 
Mehrheit 

" Überweisung der 
Minderheit 
(Vollmer"Aeppli War 
Thanei; Vermot) 
Ablehnung der Motion' 

Bühlmann, de Dardei, Grobet, 

, 

Proposition de la commission 

Transmettre la motion . 
Minorite ' ,," ,. 

Majorite, " ~ , .' , 

(Vol1mer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardei, Grobet, 
Thanei j Vermot) 
Rejeter la motion 

Vollmer Peter (S, BE): Es wurd bereits sehr viel von dieser 
Motion gesprochen, weil sie qua . einen Ersci.tzweg zur vor-
her abgelehnten Lösung 'des änderates darstellt. Ich. 
möchte Ihnen trotzdem die Ableh ng dieser Motion emp-
fehlen. ' 
Man hat jetzt immer das ~eistungs- nd das Beitragsprimat ' 

. gegeneinander gestellt und so getan, Is seieseine prinzipi
elle, man könnte fast sagen eine fun amentale Frage, ob 
hier grössere Qder kleinere finanzielle Xlerpflichtungen des 
Bundes damit verbunden wären. . 
Herr Bundesrat Villiger hat heute mit Rec t daraufhingewie
sen: Schlussendlich sind beide Systeme gleich teuer, es 
kommt darauf an, wie sie finanziert werde . Ich vermute -
ich muss das sagen -, dass hinter ,diesem ntscheid über 
Beitrags- ode.r Leistungsprimat eine, ideolo ~sche Blockie-, 
rung steckt. \ 
Man ist offensichtlich von einer gewissen Seite, ~rauf fiX, iert, 
dass das Beitragsprimat die marktwirtschaftlich re Lösung 
darstelle als das Leistungsprimat, welches eben 'estimmte 

Leistungen festschreibt, wie wir das in anderen Bereichen 
deASozialversicherungen .auch haben. Die zweite Säule ist 
in dl'9sem Sinn eben auch eine Sozialversicherung, die be
stim~e Leistungen erbringen soll. 
h;:h gl be, wenn Sie in die Landschaft der Pensionskassen 

. in per chweiz schauen, werden Sie feststellen, dass ge
rade se r viele grosse privatwirtschaftliche Unternehmun
gen - ic~enke an die Swissair, an die Basler Chemie, an 
die gross n B, etriebe d, e,r Mas, chinenindustrie - Pensions
kassen na h dem Leistungsprimat haben. Es ist überhaupt 
nich, t so, d~s das Leistungsprimat eine staatliche Beson
derheit darst~lIen würde. Im Grunde kann man sich mit bei
den Systeme vor den fincmziellen Risiken des Arbeitgebers 
schützen. Ich eine, es ist deshalb falsch, wenn wir daraus 
eine ideologisc e Frage machen. 
Weshalb empfe e ich Ihnen die Ablehnung der Motion? Der 
Rat hat bei der e ten Behandlung dieses Gesetzes ein Pos
tulat überwiesen. n diesem Postulat hat er den Bundesrat 
aufgefordert, eine 'BeJicht über die Konsequenzen einer 
Umstellung auf das eitragsprimat zu erstatten: welche Fol
gen das für die Kos n hat, welche Folgen das für die Zu
kunft der Bundeska e hat. Jetzt wollen Sie noch einen 
Gang höher SChalten nd mit der Motion bereits verbindlich 
festlegen, dass der B ndesrat diese Vorlage präsentieren 
m)Jss. Mit anderen Wo ten wollen wir in einem gewissen ' 
Sinne jetzt blind dem Au rag erteilen, diese Gesetzesarbeft 
voranzutreiben. 
Es ist nicht ir. gen deine k,le~e Gesetzesvorlage, sie wird seh, r 
grosse Vorarbeiten bedi~~en. Diese, Umstellung ist eine 
recht komplizierte ,Sache. 1ö{1 habe diese Umstellung bereits 
in einem anderen Zusamm nhang erlebt, habe erlebt, wei
che 'Schwierigkeiten das.mit ich bringt, welche Kosten das 
vor allem auch für den Arbel geber ve~ursacht. Sie werden 
,noch staunen, was daniit auselöst. wird, damit nur der Be
sitzstand der Versicherten ge alten werden kann. Und Sie 
wollen jetzt so quasi blind denuftrag erteilen, diesen Sys. 
temwechsel vorzunehmen. , 
Ich' möchte Ihnen nicht zu nahe kommen, möchte aber be- . 
haupten,dass sich ein recht grö, ser Teil der Ratsmitglieder 
überhaupt nicht bewusst ist, wel. he Konsequenzen es ha
ben wird, wenn sie dieseMotiQn ü erweisen. 
Natürlich kann mans~gen, wir sei n dann immer noch Jrei, 
diese, Gesetzesvorlage zurückzuw 'sen, zusagen, das woll
ten wir nicht, die Übung dann quasi ei Vorliegen der Geset" 
zlilsvorlage wieder abzubrechen.' ch meine, dass dies 
eigentlich nicht die Art und Weise j t, wie wir unsere Auf-
gabe als Parlament wahrnehmen sol/ en. ' 
Es War ein kluger Entscheid, den bes hlossenen Weg ,?:Uge
hen,vom Bundesrat über das ,überw esene Postulat einen. 
Bericht über die Folgen; Kosten, Kon' equenzen zu verlan
gen. Wenn'wir diesen Bericht vor (Jns ben und die Konse~ 
qUenzen kennen, können wir verbi dliche Beschlüsse 
fassen; die Umstellung auf. ein möglich Beitragsprimat sei . 
vorzun, ehmen, die entsprechenden Ges!I eS,arb,eiten aufzu-
nehmen. , 
Namens der Minderheit möchte ich Ihnen us diesem Grund 

.empfehlen, diese Motion abzulehnen. B\i'der ersten Be- . 
handlung haben wir das wichtige Postula, bereits überwie
sen. Hier braucht es keine Motion, braucht 1s jetzt auch dem 
Ständerat gegenÜber kein Entgegenkomm~- in der Bera
tung haben wir das Gesetz jetzt nämlich oh e grössere Dif-
ferenzen bereinigt.' . 

Hubmann Vreni (S, ZH): Oie SP-Fraktion u terstOtzt den 
Antrag der Minderheit Vollmer und lehnt die Mo ion der SPK
NR ab, die auf einen Antrag Weyeneth zurückg ht. 
Für die SI?-Fraktion sind im Wesentlichen folg de Gründe 
massgebend: 

.1. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Pension kasse des 
Bundes nicht konsolidiert und nicht ausfinanzie 1. Es wäre 
daher fahrlässig, jetzt einen Systemwechsel vorz;ehmen. 
2. Der Nationalrat hat mit einem Postulat einen Bricht über 
einen allfälligen Wechsel verlangt;. Herr ~undes t Yilliger 
und Herr Vollmer haben das bereits erwahnt. D,\s Ist der 
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Ref.0535 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotö!<oll Namentliche Abstimmung 1 Vote nominatif 

Geschäft: Bundesgesetz über die Pensions kasse des Bundes (PKB-Gesetz) 
Objet: Loi federale regissant la Caisse federale de pensions (Lai sur la CFP)' 

Gegenstand: Art.29a 
Olljetdu vote: 

Abstimmung vom I Vote'du: 06.06.200009:14:52 

AeppliWartmann + S ZH 
Aeschbacher ,", + E ZH 
Antiile + R vs 
Saader Caspar v '8L. 

'Sadei'Efvlra ' + C so 
Banga'" +'s so 
,Ban.gertet ' R SE 
Saumann Afeximder V TG 
s'aumannRuedl . +' G BE 
Baurrlann Stephanie+ 'S BE 
Se'ck' "" -,' 'C ~b 
Berberat ' +'S NE 
Bernasco.ni + R GE 
Setzola ," = 'R GR 
Sfgger'V SG 

, Bigmisca *' -' TI 
Binder - V lH 
Slocher 'v zi-l 
Borer V so 
BürtoluzZi V ZH ' 
Bosshard R zH 

, Brum1er Toni " V SG 
BugnoriV Vo 
Buhlmanri + G LU 
Bührer '. - R sH 
Cavalli+' $' TI 
Chappuis , '.j.' S FR 

, Cllevrier + C VS . 
Chiffelfe + 's vb, 
Christen, = R Vb ' 
Cina" + C Vs 
Cuche ' +GNE 
,de bardei ' + '$ GE 
O'ecurtins + C GF 
Oormann Rosemarie * C Lu 
bormqrid Marlyse + 8 VO 

Fehr Hans 
Fe'hr Hans~Jur ' 
Fetlr Jacqueline 
Fehl' Usbetli .' 

Freund' 
Fre 'Claude 

'Fre' Waltet 
Gadient 

'Galli 
13arbani 
Gendotti 

Gonseth 
'Grübet' 
Gr6ssAndr~as 

, Gross' jost 
GUiS8ri 
Günfer 
Gutiw.i 11 er ' 
13$iri'Hans Rudolf 

"G sin Rem6 
I-laedn l;Iinder 

. Hafler ' 
Hammerle 
Rassler 

• Heberfein 
He' etschw.efler ' 
Heim 

Ounant' '- v ßS Ress Berhard 
Dupraz +R GE ' Hess Pater' 
burrer +C' Vi Hass' Walter ' 
Eberliard*' C SZ Hofmann (Hs 
Egerszegi ' 4- R lAG H6nenstein " 
Eggly 'L ' GE H,ubmarin 
Ehrler +' C lAG Irribof 
Engeiberger+' R Vi Janiäk 
Estermann' + c' LU Joder,' , 
Eyimlnh* ( BSJossen 
Fasel ' + G, FR JütZef 
Fässier + 'S ISGKaufmann 

= 

Fattebert V Vb' ke'lierRobert 
Favre '* R Vb f-',;-'kc::.of:;';m;':"e";"'1 ;;::." '::;;":-;":;-~-c-I-h'-.s::,:. 

Kunz- V LU 
Kurrus + 'R SL 

, Lacllat * C 11) 
Lailve d'Epinav ' + R SZ 
Laubacher ' . = 'i/ LU 

'Laüper' +'C FR 
Leu +' cLü 
Leute'neggerH'aio . +'R ZG 
LeuteneggerSusarin\3+' S BL 
L~ut~ard * C AG 
loep(e' - C AI 
Lustel1berger + 'CLU 
Maillard - + S Vb 
Maitre +C GE 
Mar-ietan + 'C V$ 
Mi'irti Werner+ S Gi.. 
Marti Kälin * "8 ZH 

, MaspoH ' = -, TI 
MathYs = v lAG 
Maurer = V ZH 
MaurY Pasquier + $ GE 
Meier-SchatZ + C SG 
Menetrev SavarV + 'G vO 
Messfner + R TG 
MeverTherese ' + CFR 
MÖrqeli = VZH 
Muqriv " ~ + G GE 
MU-ner E'rich = R-ZH 

'Müileir-Hemmf + $' zH 
'Nabholz + R zR 
Neirynck + cVo 

, Oehdi * V'J;lE 
Pe&in8' + S TI 
Pelif' +R TI 
Pfister Th,eoOhil + V SO 
P6ila = LGE 
Raggenbass +C tG 
R_ände~:rger - = -R, B.S 
Rechsteiner' Paul + S sG 
Rechsteinet-Basel +$' BS 
Rennwal'd' + S IU 
Riklih + C ZH 
Robolanf + CII 
Rossfrii'i + S Vs 
Ruey'" = l. Vb 
8andoz Marcel = R KiD 
Schenk " .. V BE 
Scherer Marcel = v G 
$cheuter'Remy ='L NE 
Schlüer" ' " ' * V zH 

+ ja I ou! I si 
nein I non I no 

* entschuldigt I e,xcusß I scusato, abwesend I absent lassente 
hat nicht tellgehommen I n'ont pasvote I non ha votato 

# Der Präsident sfimmt nicht lLe president ne prend pas, part aux votes o enth. I abst. I ast. 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt I tompl~te I lutto Fra~tion I Groupel Gruppo 
ja'f.oui I si' ' 113 ja I ouli si: ' , ' 

nein I nonl no 61 nein I non I no 
enth. labst. ) ast: ' 0 enih. I abst./ast. 
entschuldigt I excuse I scusato 25 , entschuidigt i excuse I scusato 

Bedeutung Ja I Signification de oui:' Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein I Signification de non: Antrag ,der MinderheH (Beck) 

C 
28 
1 
0 
6 

Ö F G L R S 
.. 

0 0 9 0 18 48 
0 0 b 5, 21 0 
0 0 0 Ö 0 0 
0 0 1 1 4 4 

CONSEIL NATIONAL 
ProCEls-verbal de vote 

$chmid Odilo + CVs 
Schmied Walter - V BE 
Schneider R BE 
Schwaab + 8' vb 
sefierHanspeter #V BE 
Sieorist " +V AG 
Simonesclil:Coftesi 'TC' Ti 
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Bundesgesetz über die Pensions kasse des Bundes 
Loi federale regissant la Caisse fed~rale de pensions 

Art.29ä 
. Antrag eier Kommission 

Zustimmung zum Beschluss deS Nationalrates 
Proposition dela commission 

336 14 juin 2000 

wechsel verwaltungsintern angepackt wird; auch viele von 
uris, Herr Bundesrat, werdeii dannzumal nicht mehr in Amt 
und Würden stehen. Sorgen Sie also bitte dafür, dass mög
lichst viele von Uns.:... und Sie selber hoffentlich auch - das 
freudige, Ereignis des Systemwechsels noch in Amt und 

. Würden miterleben können! 
Schliesslich möchte ich .die Gelegenheit nutzen, mich na'" 
mens der SPK entschieden gegen jeme Voten im Nationalrat 
Zu wenden, die das Mittel der zeitlichen Beschränkung von 
Gesetzesteilen im Gesetz selber als «ungeheuerliche Ese
lei» abgetan haben. Wer so spricht, wandelt aufewiggestri
gen Rechtswegen., und hat nicht begriffen,dass das 
moderne Gesetzgebungstechnik ist, die man vor allem im 
Finanzwesen, hei den Steuern und Subventionen,viel häu
figerzur'Anwendung bringen sollte. Damit wäre der Fehde
handschuh aufgehoben und tunlichst an den Absender 
zurückspediert, in der Hoffnung, man möge dort künftig wie
der vermehrt vor der'eigenen Türe wischen: 
Ich bitte Sie, sich hier der Kommission und damit dem Natio
nalrat anzuschliessen, und ersuche,' wie erwähnt, Herrn 
Bundesrat Villjger,sich' aus Sicht des Bundesrat~s hinsicht
lich des Systemwechsels noch möglichst verbindlich zur 
Fraga der Zeitachse zu äussern. , • 

.. Villiger Kaspar,.Bundesrat: Ich wollte eigentlich nichts mehr 
sagen ,und bin natürlich sehr dankbar dafür, dass die Kom
mission auf. die national rätliche Lösung eingeschwenkt ist. 
Ich hoffe; dass Sie das auch tun werden. Da mich der Kom
r,nissionspräsident aber angesprochen hat, mache ich gerne 
zwei, drei Bemerkungen. 
Der Bundesrat ist mit der Idee einverstanden, den Primats

Reimann Maximilian(V, AG), für die Kommission: Wie. Sie . wechsel nicht nur in einem Bericht zu prüfen, sondern ihn 
der Fahne entnehmenk6nnten, ha~ sich die Staatspolitische auch einzuleiten. Deshalb ist er bereit, die Motion eritgegen~ . 

Adherer a Ia: decision du Conseil national 

Kommission bei der einzigen verbliebenen Differenz dem zunehmen. Wir hätten diese Verpflichtung liebernichf über-
Nationalrat angeschlossen und das' Pensionskassengesetznommen -::- ich gebe das gerne zu -', weil man jetzt die neue 
damit. reif.für die. Schlussabstirnmung gemacht. Bei ober~ KasSe schaffen.uridin Gang bringen muss. Aber wh' spüren, 
flächlicher Betrachtung jedenfalls könnte mandas.Traktan- dass das derWille des Parlamentes ist. Sie haben das durch 
dum abhaken und zur Tagesordnung Übergehen. eine neue Art derGes~tzgebung, wie sie HerrReimann ge" 
Im, Grunde g.enoinmen aber hat sich die Sache umgekehrt schildert hat,.in dElr ersten Lesung'gemacht. Der Nationalrat 
abgespielt. In der elementaren Frage des SystElmwechsels, hat dafür die verpflichtende Form der Motion gewählt. Wir 
also des Umstiegs vom heutigen Leistungsprimat auf das • akzeptieren das und werden Ihren WillEln selbstverständlich 
künftige, modernere Beitragsprimat; hai der Nationalrat sich auch ausführen. . 
der grundsätzlichen Haltung unseres Rates angeschlossen. Für mich geht es heute also nur darum, ob Sie bei diesem 
Offen warbloss die Frage; auf welchem forrr:!aljuristischen Problem die «moderne Form der Gesetzgebung» oder eben 
Weg dies besser angestrebt werden solle: via Ubergangsbe- die Motion zur Anwendung .bringen wollen. Ich habe auch in 
stimmung im Gesetz selber, wie wir dies mit dem neuenArti- der Kommission gesagt, dass die Motion ein verpflichtendes .. 
kel 29a beschlossen hatten,-oOei'Via vert5inallcfieTVloti~lnstrtJmenHst;-lch':nehme-das-an-sieh'ernst-l;Ind-sage~lhnen~--~.-·-. -
(00.3179), aljfdieder Nationalratletztlich umgeschwenktist. z~, dass wi~ das Problemsel~stverständlich anpacken und . 
In beiden Räten aber ist das Ziel nun klar: Die Pensions" .dle gesEltzlJchen Grundlagen vorbereiten werden, wenn 
kasse des Bundes soll, was dieAltersleistungen betrifft, nur beide Räte die Motion überWeisen. 0 

noch währ~nd beschränkter Zeit auf dem herkömmlichen Wieso habe ich mich .in der Kommission gegen diese mo-
Leistungsprimat beruhen, umqann definitiv zum Beitragspri- deme Art der Gesetzgebung gewandt? Nicht, weil ich nicht· 

,mat umzuschwenken. Auf dem Motionsweg - in'dieser· for- -. der Meinung wäre, dassei.für gewisse Fälle ein durchaus 
malen Frage beantragt Ihnen nun die SPK, sich dem taugliches, interessantes und kreatives Instrument. Gerade 
Nationalrat anzuschliessen - wird der Bundesrat verpflich- auch,wenn,esum gi ne Anschubsubventioll geht, bei der alle 
tet; dem Parlament bis späte$tens Ende 2006 eine Revision wissen; dass m1'ln irgendeinmal mit ihr a!Jfhören mUSS; ist 
des Pensionskassengesetzes mit dem erwähnten Wechsel das ern gutElS Instrument. Hier würde eS aber eine gewisse 
zum Beitragsprimat vorzulegen. Der einzige Unterschied Unruhe beim Bandespersonal schaffen, und zwar auS zwei. 
zum Wechselgemäss dem nun wieder ZI,J streichenden Arti- Gründen:' Erstens wäre die Rechtsgrundlage der Renten al-
kel 29a liegt dabei bei der Zeitachse. Wir begrenzten die ler Pensionierten befristet. Das ist angesichts einer Arbeits-
Dauer des noch geltenden SystElms, also des Leistungspri- marktsituation, inder es wieder schwieriger ist, Leute zu 
mates, auf Ende des Jahres 2006, der Wechsel wäre dann finden, wahrscheinlich schwierig. Zweitens geht es um Geld, . 
aufden 1. Januar 2007 vorzunehmen. Mit der Motion hinge- zu dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fast die 
gen könnte dies ein bis zwei Jahre später geschehen. Eine Hälfte - es ist, wenn man alles rechnet,etwas Weniger ~ bei" 
allfällige leichte Verlängerung unserer Marschtabelle erach- getragen habeI); wir sollten nicht einfach darüber verfügen. 
tet unsere Kommission jedoch als durchaus tragbar.. .Aber letztlich ist es für mioh, was den ·Effekt betrifft, unerheb-
Bei dieser Gelegenheit. möchte ich den Bundesrat' aber lich;. welchen Weg Sie gehen .. Ich bin sehr dafür, dass Sie 
trotzdem noch bitten, sich ~ und zwar so verbindlich als den Weg der Motion gehen, aber in Bezug auf die VerpfIich
möglich - seinerseits ebenfalls zum zeitlichen Ablauf zu äus, tung des Bundesrates sind beide Wege an sich gleichwertig. 
sern. Auch wenn Sie, Herr Bundesrat Villiger, in der Kom- Es besteht noch eine kleine zeitliche Differenz, wie das Ihr 
mission immer wieder betont haben, bis zum Vollzug des Kommissionspräsident gesagt hat. 
Systemwechsels nicht mehr im Amt zu .sein, gehen wir da-Ich kann Ihnen deswegen keinen genauen Zeitplan nennen, 
von aus, dass es weitgehend vom Willen des jetzigen weil wir jetzt zuerst einmal die Hausaufgaben machen wol-
Departementschefs abhängt, wie speditiv dieser System- len. Wir wollen dje bestehende Pensionskasse sanieren.,Da-
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bei sind wir auf gutem Wege, aber es sind noch nicht alle 
Probleme gelöst. Wir wollen ausserdem die neue Kasse ein
führen. Das ergibt eine gewisse zeitliche Staffelung. Sie 
haben ja auch einer gewissen Staffelung der Beiträge zl,Jge
stimmt, was schon ein Schritt in Richtung Wechsel des Pri-

. mats darstellt; ich'finde das im Hinblick auf diesen Wechsel 
des Primats eine wichtige Massnahme. Wenn das geschafft 
ist, werden wir uns ungesäumt an die neue Gesetzgebung 
machen müssen. Wir müssen über diese neue Gesetzge~ 
bung auch Gespräche mit den Verbänden und den Mitarbei
terinne·n und Mitarbeitern führen, weil hier grosse Ängste 
bestehen, dass der Wechsel mit einem Leistungsabbau ver
bunden sein könnte. Das ist allerdings nicht die Absichfes 
geht wirklich um das neue Prinzip, das einiges für sich hat. 
Das habe ich immer gesagt Das wollen wir auf eine solide 
Art und. Weise Und im Konsens tun. Wir wollen. Ihnen-eine 
solide Gesetzgebl,mgunterbreiten, ' 
Ich habe ja immer gesagt: Wenn man so lange im Bundesrat 
ist, macht man wahrscheinlich nicht noch mal eine Legisla
tur, und dieses Geschäft reich! ja bis in die nächste Legisla-

- tur hinein - kaum, haben wir die eine angefangen, geht es 
schon in die nächste. Das ist nicht etwa eine «kalte,) Rück-

'tritlsankündigung von mir, denn mir macht es viel zu viel 
Spass', als dass ich nicht auch dieses Problem noch anpak
ken möchte. Wir werden das Problem der neuen Gesetzge
bung noch während meiner Amtszeit anpaCken, sodass die 
Vorarbeiten schon so weit eingeleitet sind, dass man die 
Konturen erkennen kann. Ein Nachfolger von mir wird Ihnen 
das Gesetz dann unterbreiten können. Ich verSichere ich Ih- . 
nengerne: Es wird keine «Schubladenmotion» geben -' sol
che dürfte es im Prinzip eigentlich gar nicht geben, denn, die 
Motion ist, für den Bundesrat, wie gesagt, verbindlich,und 
daran wollen wir uns halten. 

Angenommen - Adopte 

00.3179 

M tion SPK-NR (99.023). 
Pe sionskassedes Bundes 
Moti n~CIP-CN (99.023). 
Caiss, federale de pensions 

Leuenberger Ernst S, SO): Ich erlaube mir, diese Motion 
zubekämpfen. Ich w de hel,Jte nicht originell sein und Ihnen 
dasselbe erzählen, w ,ich schon in der ersten Debatte zu 
diesem Gesetz gesagt abe; 'Ich sage das als Solothurner 
mit voller Überzeugung: eachten ,Sie die Grundwerte der 
Vertrags- Und Soziafpartn rschaft) Ein Solothurner,' der da
maligra Direktor der Firma on RolI,erhieltfür die 1937 be
gründete Sozialpartnerscha in der Maschinenindustrie den 
Ehrendoktor; ,Das soll meine egitimation c!afü.1 sein, dass 
ich mich zu diesem Thema äus ere. 
Ich würde der Überweisung die er Motion sehr gerne zu
stimmen, wenn der Motibnste beispielsweise lauten 
würde: «Der Bundesrat wird beäuft gt, mit den Arbeitneh
merorganisationen des Bundesperso Is in Verhandlungen 
zu treten, mit dem Ziel : ... » , . 
Vergessen wir nicht: Die eine Hälfte de Geldes, von dem 
wir sprechen, gehört den Arbeitnehmerinn . und Arbeitneh
mern. Im Al,Jgenblick, in dem wir über diese ge sprechen, 
nehmen wir die Arbeitgeberfunktion wahr, und ir haben et-
was zur anderen Hälfte der angesparten Gelder sagen. 
Für uns als parlamentarische Gremien, und vor lIem für 
uns, die wir häufig ein bissehen mehr über die Schri nach-
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~
' ken, die wir machen, müsste es doch kein Kunststück 

s 'n, den partnerschaftlichen Weg zU beschreiten und dem 
,Bu des rat den Auftrag zu geben, in Verhandlungen zu tre
ten und ihm auch mitzugeben, in welche Richtung die Ver-
han<\lungen zu führen wären., . ' 
Dies r Motionstext beinhaltet aber ein absolut verbindliches 
Mand t: Der Bundesrat hat als Arbeitgeber anzutreten und 
sich d chzusetzen. Von Verhandlungen ist hier keine Rede, 
Ich halt diesen Weg - ich gestehe Ihnen das offen ....: für 
falsch, Li d ich fand es nötig; hier einmal mehr für Vertrags
und Sozi Ipartnerschaft, auch im Öffentlichen Bereich, zu 
plädieren. eh weiss, dass seht viele von Ihnen, die Wirt
schaftskrei n nahe stehen, in ihrer beruflichen Praxis die
,sen Weg ei ntlich gehen oder ihn zumindest predigen. Ich 
halte ihn für n besten Weg. ' 
In diesem ,Si ekann ich der Überweisung dieser Motion 
nicht zustimme . 

Präsident (Sch jd Carlo, Präsident):, Herr Leuenberger hat 
auch in seiner Ei nschaft als Gewerkschafter gesprochen. ' 

David Eugen (C, S\: Das Votum von Kollege Leuenberger 
veranlasst mich z folgender Bemerkung: Ich finde es 
selbstverständlich.,- 0 habe' ich die Motion verstanden, und 
ich bitte den Bundesrättunbedingt,das zu bestätigen -, dass . 
Sozialpartnerverhand~ngen geführt werden. Wenn wir die
sen Auftrag erteilen; \ ann heisst das für mich ganz klar, 
dass mit den Arbeitne erorganisationen über die Gestal
tung des Beitragsprima es diSKutiert wird. Ich bitte Herrn 
Bundesrat Villiger auch z bestätigen, dass es nicht die Mei
nung sein 'kann, dass wir it dem Wechsel vom Leistungs
zum Beitragsprimat in irg deiner Form versprochene Vor
sorgeleistungen der Versie erten antasten. Die Vorsorge
leistungen, die den yersi. herten' versprochen wurden, 
werden weitergeführt: 
Ichglaube,wenn wir diese be en Eckpfeiler haben, können 
wir dieser Motion zustimmen. ie geht vom System her in 
die richtige Richtung. Wir hab n inzwischen gelernt, dass 
das Beitragsprimat in der Regel ür Vorsorgefragen die bes-

, sere Lösung ist als das Leistun primat. Beim Beitragspri
mat ist die Transparenz über di Finanzierung, aber auch 
über die zu erwartenden Leistungeeinfach grösser. 

ReimannMaximilian (V, AG); für dje Komrnission:Nur eine 
Antwortari den sehr geschätzten Koegen Leuenberger: Er 
rennt mit seinem Votum natürlich off e Türen ein. Wifha
bE,m hierüberhaiJpt nicht als Arbeitgeb ' r gehandelt, sondern 
als Gesetzgeber. Und als Gesetzgeb haben wir das Ziel 
festgelegt. Es war aber auch vnsiil de, KommiSSion immer 
ganz klar - vielleicht habe ich das in m,inen Ausführungen 
zu wenig klar zum Ausdruckgebracht-, <tass dann der Bun
desrat in seiner Funktion als ArbeitgE)ber ,usamnien mit den 
Personalverbänden dieses Ziel optimal zu erreichen ver
sucht Das ist kein Diktat. Es geht nicht \~ rum, dass der 
Bun,d,e,sraf, nun mir nichts, dir nie, hts d,iese syste, mw, e,ehse,I 
vornimmt. Wir haben in der Kommission v schiedene Bei-
spiele aus, Kantonen mitbekommen, wo dies' r Systemwech
sel wirklich partnerschaftlich vorgenommen wurde. Ich bin 
, überzeugt - das ist auch der Wille der Kom ission '-, dass 
dies beim Bundespersonal ebenso partnersc aftlich vorge
nommen wird. . ' 

Stähelin Philipp (C, TG): Ich freue mich, dass err Leuen
beIger nun den Prirhatwechsel' nicht mehr be .. mpft, son
dern offenbar auch mit ,dem Beitragsprimat lebe kann. Ich, 
glaube, das ist eine gute Grundlage, den Weg g meinsam 
zu finden. Das Beitragsprimaf richtet sich ja - i möchte 
auch nicht originell werden und alles nochmals iederho
len - keineswegs gegen unser PerSOnal, sondernanz im 
Gegenteil: W,ir wOl,len damit neue, moderne Arbeits.reitmo-
delle besser ermöglichen. ' \ 
Selbstverständlich gehen wir alle davon aus, dass de\Bun
desrat mit den Personalvertretungen Gespräche führen, und 
den Weg partnerschaftlich finden wird. Ich sehe dagegen 
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Bundesverfassung. 
Inkr setzung .. 
Anpa sung der Gesetzgebung 
Nouv. lIe Constitution federale. 
Entree envigueur. 
Adapta ion de I.a legislation 

. Botschaft des B ndesrates 11.08.99 (BBI 1999 7922) 
Message du Con eil federaI11.08.99 (FF 1999 7145) 

N. ationalravconset\.n national 27 .. 09;99 
Stände'raVconseil,oes Etats 28.09.99 

NationalraVConseil national 04.10.99 

NationalraVConseil n \ tional 08.10,99 

StänderaVConseil des tats' 08.1 0.99 

Nationalrat/Conseil natio I 23.06.00 

23.06.00 

6. Bun(lesgesetz· üb die Anpassung der Bundesge~ . 
setzgebung an die G währleistung des Redaktiorisge-
heimnisses ' . 
6. Loi federale sur I'ada tation de la legislation federale 
aJa garantie.du secret d redaction . 

, r 

Abstimn7Ung -:- Vot~ 
('lamentlich -. no,;,inatjf: Bei ga -:- Annexe. 99.057f?20) 
Für Annahme des Entwurfes ... 178 Stimmen . 
(Einstimmigkeit) 

10. Bundesgesetz über Zu ndungen und, Auszeich
nungen'ausländischet Regier .ngen 
10. Loi tederale sur les,dons et lesdistinctions octroyes 
par des gouvernements etrang .' s . . 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 99.057/721) 
Für Annahme des Entwurfes .... 175 Stimmen' , 
(Einstimmigkeit) . . 

99.023 

Pensionskasse des Bundes. 
, Bundesgesetz 
Caisse federale de pensions. 
Loi federale . 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaff des Bundesrates 01.03.99 (BB11999 5223) 
Message du Conseil federal 01.03.99 (FF 1999 4809) 

NationalraVConseii national 16.12.99 

NationalraVConseii national 21.12.99 

NationalraVConseii national 21.: 12:99 

StänderaVConseii des Etats 14.03.00 

StänderaVConseii des Etats 15.03.00 

NationalraVConseil. national 06.06.00 

StänderaVConseil des Etats 14.06.00 

'NationalraVConseii national 23.06.00 

St.änderaVConseii des Etats 23.06.00 

Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes 
. Loifecferale regissant la Caisse federalede pensions 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatif:Beilage - Annexe 99.023/722) 
Für Anna'hme des EntWurfes .... 1B2'Stimmen . 
(Einstimmigkeit) 

eitslosenversicherungsgesetz. 
·sion . 

Loi r l'assurc:mcE:!..;chömage. 
Revis n ' 

Botschaft des hdesrates 23.02.,00 (BB12000 1673) 
Message du Con eil federal23.02,OO (FF 2000 1588) 

. StänderaVCoriseil sEtats 06.06.00 

NationälraVConseil n tional i 5.06.00 

Ständer~VConseil des tats 23.06.00 

Bundesgesetz· über di . obligatorische Arbeitslosenver
sit;hen.ing und die Insol nzentschädigung 
Loi federale surl'assuran -chömage.obligatoire et I'in-
demnite encas d'insohfabi e . 

Abstimmung - Vote 
(namentlieh- nQminatif; Beilage- nnexeOO.025/723) 
F .. ür Annahme.des Entwu.rfes .... 17~Stimmen 
Dagegen .... 7 Stimmen " \ 
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99.0023 

Ref.0722 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft: Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes (PKB-Gesetz) 
Objet: Loi federale regissant la Caisse federale de pensions (Loi sur la CFP) 

Gegenstand: Schlussabstimmung 
Objetdu vote: Vote final 

Abstimmung vom I Vote du: 23.06.2000,09:15:31 

Aep/jll Wamnann 
Äeschbacher " 
Ähtille 
Baadercasoar 
Bader Efvirir 
Banga' 
i3anq~rier ' 
'Baumanri Alexander 
, Baurmlnn' Ruedi ' 
BilUmanri Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzcila' 
Biimer 

.. , 

BiQnasca 
Binder " 
Blocher 
Borer' 
BoiioiuZZI 
Bosshard 
Brurmer t orii 
BUQnori 
Bühimärin 
Bilhrer' 
cavalli: 
ChapPuIs 
Chevrier 
Chiffeile 
Christen ' " 

Cina 
Cuche 
de nardel 
Decuiiins 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlvse 
Dunant 
Dupraz 
Durrer 
Eberhard 
Eqersze~i 
Eciqly , 
Ehrler 
EnQelberQer 
Estermariri 
Eymal\n 
fasel' .. , ' 

Fassler 
Fattebert 
Favre 

+ ja! oui! SI 
nein Inon ! n6 

' ' 

+ $ ZH Fehr Hans + V ZH Kunz· 
+ E ZH FehrHims-Jü'rQ + S SH Kurrus " 
+ R Vs Fehr JacQ'ueline + S tH Lachat 
+ V BL Fehr ListietJi' , ;: V ZH Lalilied'Epiliay 
+ C so 'Fehr Miulo ' t $ ZH Laubacher ' 
+ S sb Fetz + S BS Lauper 

'i- R BE Fischer -SeeilQEm + R AG Leu' 
+' V TG FÖhn " + V SZ LeuieneQQer Haio 

, , 

+ G BE Freund + V AR Leut~miQQer Susarine ' 
+ S BE FreyCiaude + R NE Leulhard 
+ L VD FieyWalter + V zi-l Loep(e' 
+ S'NE' Gadient ' + V GR lusie'nberiJer 
+ R GE (>alli C 

.-

BE + Maillard 
+ frGR Garbani 

'., 
$ NE + Maitre 

+' V S'G Gendotti , ;: R TI Mari~tan 
;., - TI terine!' + G ZH JiIläriiWerner 
+ v ZR Giezeridanrier + V'AG Marty käuti 
+ V ii-l Glasson + R FR 'Maspoll 
+ v' so Ghir . V AG Maihys " 

+ V zR Goll '+ S ZH Maurer 
+ R zR Gonseih ' + G BL Maurv PasQuier 
+ V SG Grobet . S GE Meier-Schatz ' 
+ V VD , Gross Aiidreas + S ZH Melietrev Savary, 
+ G lV Gross jos! . '. S TG Messmer 

.. 

+, R SH Guis'ari 
' . 

+ R vb 'Meyer Therese 
+ S Ti Günier + $ BE Mörge{j 
'+ $ FR Gutzwiller + R ZH MuqrlY 
+ C VS Gysin Ha'nsRudolf + R' Bi. Möller Eiich 
+ $' VD GysinRemo '+ 's BS Müiler'Hemmi 
+ R VÖ HaerinQ Binder + S ZH rilabhölz' 
+ C Vs Haller + V BE Neirintk 
+ G NE HämmerlEi 

' , 

$ GR + Oehr'li 
'+ S GE Hassler " + v GR Pedrina 
+ C,GR Hebeiiein + R ZH Pelli 
+ C Lu HeiJetschweiler~ , + R zH Pfister Theophil 
+ SVD Heim + C sb Polla " , 
+ V BS Hess Berhaid' 

' , 

+ - BE , RaQQenbass 
+ R GE Res!; Peter + C ZG , RandeqQer 
+ C oW i-Iess .Waiter + C sc; Rechstein'er' Pau I 
+ C si HofmannUrs +,S AG Rechsteiner-Basel 

,+ R AG HOilensiei~ + G sC; Rennwald 
+ L GE i-Iubrriann + S ZH Riklln" 
+ C AG Im hof + C BL Robblani 

.. 

+ R NW Jimiak ;: 's BL Rossini' 
+ C LU Joder + V BE" Ruev 
'+ 'L I3s Jossen ,+. S VS Sandoz Marcei' 
,+ G~ FR Jutzet', + S FR Schenk 
+ S SG , kaufmann ~ v zt-l Scherer Marcel 
+ v Vo Kelier Rollert + V zR Scheurer Re'my 
+R Vb Kolmel . R so SchlOer . , 

• entschuldigt! excuse ! scusato, abwesend! absent! assente 
hat nicht teilgenommen! n'ont pas vote ! non ha votato 

+ V Lu 
+ R BL · C IU 
+ R SZ 
+ V Lu 
+ C FR 
,i: C Lu 
+ R ZG 
+ ,$ BC 
+ C AG 
+ 'c AI 
+ C U) 
+ $ YO 
+ ~C GE 
+ C iJs 
+ S GL 
+ S zH · ~ Ti 
+ V AG 
+ V ZR 
+ S GE 
+ C SG · G V'D 
+ R TG 
+ C 'FR 

· V 'zi-I 
0 G"GE 
+ R ZH 

S 
" 

ZH + 
+ R ZH 
+ C vö 
+ V BE 
+ S TI 
+ R Ti 
;: V SG 

, . 

L GE + 
+ ',C TG 
+' R BS 
+ $ SG 
+ S BS 
+ S 10 
+ C ZH 
+ C Ti 
+ S VS 
+ L VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG . l NE 
+ V ZH 

o 'enth.! abst ! ast # Der Präsident stimmt nicht! Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt! Complete ltutto Fraktion! Graupe lGruppo ' C D F G L R S 
ja! oui! si 182 jalouO si ' ' 34 Ö 0 8 5 39 50 
nein/non! no 0 nein j nori ! no 0 0 0 0 0 ö 0 
erith: i abst. (ast. 1 enth.labsi.! ast 0 0 0 1 0 b 0 
entschuldigt! excusel scusato 16 entschuldigt! excusEi! scusatd 1 0 Ö 1 1 4 2 

.. 

Bedeutung Ja ! Signification de oui: 
BedeUtung Nein! Signification de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schmld.Odilo + C iJs 
Schmied Walter ;- V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab' ;: s VD 
seileri-limspeie'r #' V BE 
Sie(irist ' ., :.- VAG 
. Simonesclil~coriesi + C TI 
'Som'marUQ8 + S' BE 
Speck + V AG 
Spielmann' 

, ' .. • GE -
Spuhler' + V tG 
Siahi' + VZ'H 
Stamm LUZI + RAG 
SteilieQQsi ' " · R UR 
Steiner · R so 
Stratim + s BE 
Studer Heiner + E ÄG 
Stump + S AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei' + S ZH, 
Theiler + R LU 
Tillinanns + S vö 
triponez . + R BE 
TSchäppät ' ;: S BE 
Tschuppert · R' 'Lu 
Vallender' . + R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Ren~ + R VD 
Vermot + S BE 

'Vollmer + S BE 
WaberChristiim " + E BE 
Walker F~lix + C 5G 
Waiter Hansjörg, + V TG 
walidtiuh + V BE 

, Wasserfallim + R BE 
Wei(iell' * R SG 
wevemiih + V BE 

. Widmer .. ' + $ LU 
Wid[iQ' 

.. + C SG 
Wiederkehr '. E zfi 
Wittenwiier + R SG 
Wyss Ursula +. S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti + S so 
Zapft 

,. 
+' C ZH 

'Zbihdiiil '+ S AG 
Zisvadis + - vb 
ZUPPlger' + 'V' ZH 
Zwyqart + E BE 

E V -
4 40 i 
0 d 0 
Ö Ö Ö 
1 3. 3 
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9.027 

Fr izügigkeit 
der nwältinnen und Anwälte 

Botschaft des Bu es rates 28.04.99 (BBI 1999 6013) 
Message du Cons . federaI28.04.99 (FF 1999 5331) 

NationalraVConseiln . tional 01.09.99 

StänderaVConseil des tats 20 . .12.99 

Nationalrat/Conseil natio 107.03.00 

StänderaVGonseii des Eta~ 16.03.00 

Ständerat/Conseil des Etats '05.06.00 

Natiomilrat/Conseil national 14\6.00 

Ständerat/Conseil des Etats 20'0'\~00 
Nationalrat/conseil. national 23:<)6. . . .. 
Ständerat/Conseil des Etats 23.06.00 

B. un.d!!.sg.~setz .Ü.'be.r die Freizu." . ~keit .. der An.wältinnen und Anwalte .' 
Loi federale :sur 'la libre circulation ,es avocats .. 

Abstimmung c:- Vote ' . 
Für Annahme des Entwurfes .... 31 Stimme~ 
Dagegen .... 5 Stirlimen '. 

99.057 

Ne e BUl1desyerfassung. 
Inkr ftsetzung~ 
Anpa sung der Gesetzgebung 
Nouve le Cohstitution federale. 
Entree ~VigUeur. . .... 
Adaptat n de la legislation 

Schlussabst' "lI,mg - Vote final 
Botschaft des Bu esrales 1 t.08.99 (BBI'1999 7922) 
Message du Cons '1. federal 1.1.08:99 (FF 1999 7145) 

Nationalrat/Conseil lionaI27:09.99 

ständerat/Conseil de Etats28.09.99 

Natipnalrat/Consei! natiol1(ll 08 .. 10.99 

Ständerat/Conseil des Etal~8'1 0.99 

Nation. alrat/Conseil nation. a ... 1 7 ... 03.00 
Ständerat/Conseil des Etats. .06.00 

Nationalrat/Conseil national 23.' 6,00 

Ständerat/Conseil des Etats ?3.~0. , . .... , .. 

. \. ' 

6. Bundesgesetz über die }~npassung der Buncl~sge-
setzgebung .a.n die Gewährle~tung des .. Redaktionsge-
heimnisses . \ . 

. 6. Loi federale'sur I'adaptation EIe la legislatiori federale 
a la gara .. ntie du secret. de redact~", . 

Abstimmung - Vote _\ 
Für Annahme des En.twUrfes .... 42. Sti.\. meen 
(Einstimmigkeit) ' .. \ 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

479 Ständerat 99;027 
,<- -" 

undesgesetz über Zuwendungen und Auszeich-
nung usländischer Regierungen 
10. Loi fe ' le sl,lr les dons etles distinctions octroyes 
par des gouver ents etrangers 

Abstimmung - Vote , 
Für Annahme des Entwurfes .... 110 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident (Schmid Ca rio, Präsident): Es . d ehemalige 
Generalkonsule, die nicht gestimmt haben. (Heite 

99.023' 

Pensionskasse des Bundes. 
Bundesgesetz' ' 
Caissefederale de pensions; 
Loi federale . •. . 

SchlussabstimmUng-' Vote final 
Botschaft des Bundesrates 01.03.99 -<BBI 19995223) 

. Message du conseil federal 01.03.99 (FF 19994809) 

Na,tionalraj/Conseil national 16.12.99 

Natiorialrat/Conseilnational 21.12.99 

Nationalrat/Conseil nciiional 21.12.99 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.00 

Ständerat/Conseil des Etats 15.03.00 

Nationalr<WConseii national 06.06.00 

Ständerat/Conseil des Etats 14.06,00 

Nationalrat/Conseil national 2.3.06.00 

. Ständerat/Conseil des Etats 23.06.00 

Bundesgesetz über die P~nsionskasse des Bundes 
Loi federale regissantJa Caisse federäle de pensions 

Abstimmvng -:- Vote '. . 
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

0,025 

eitslosenversicherungsgesetz. 
'sion . . 

Lois I'assurance-chömage. 
Revisi 

Botschaft .des Bun esrates23.02.00 (BBI 2.000 1673) 
[v1essage du COnseil federal 23.02.00 (FF 2000 1588) 

tals 06.06.00 . 

Nationalrat/Conseil nati al 15.06.00 / . . 
$täoderat/Conseil desEJa 23:06.00 

Bundesgesetz über die. . ligatorische Arbeitslosenver-. 
. sicherung und die Insolve entschädigung .. " 

LO.i.federi:lIe sur.I'.assuranc. e~ömage ob.ligatoire etl'in-demnite en casd'insolvabilit . 

Abstimmung....,. Vote . 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 . immen 
(Einstimmigkeit) . ,\.' 
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